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1 Anlass der 2. Fortschreibung des Landschaftsplanes 

Im Rahmen des 2. Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Rangs-
dorf stellte die zuständige Untere Naturschutzbehörde mit Schreiben vom 11.01.2021 fest, 
dass der Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf fortzuschreiben ist, um auch für das 
FNP-Verfahren und den dazu zu erstellenden Umweltbericht sowie für andere Planungen 
und Vorhaben eine geeignete Entscheidungsgrundlage zu bieten.  

Im Jahr 2008 waren die Landschaftspläne der ehemaligen beiden Gemeinden Rangsdorf 
und Groß-Machnow fortgeschrieben und zu einem Plan fusioniert worden. Der Landschafts-
plan der Gemeinde Rangsdorf wurde in den Flächennutzungsplan integriert. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rangsdorf wurde 2012 neu aufgestellt und ist seit 
dem 15.05.2012 rechtswirksam. Eine erste Änderung des FNP erfolgte im Jahr 2016. Zu 
dieser Änderung erfolgte eine 1. Fortschreibung des Landschaftsplanes als räumlicher Teil-
plan für 3 Änderungsbereiche.  

Aufgrund aktueller Entwicklungen und Planungen besteht nun erneut der Bedarf, den FNP 
in einer 2. Änderung anzupassen. Neben Änderungsbereichen, die sich aufgrund neuerer 
Ziel- und Entwicklungsvorstellungen der Gemeinde ergeben, werden auch Anpassungen 
von Flächen an den tatsächlichen Bestand sowie redaktionelle Änderungen wie die Aktua-
lisierung bzw. Übernahme von Schutzgebietsgrenzen erforderlich.  

Die vorgesehenen Änderungen des FNP der Gemeinde Rangsdorf erfordern eine Fort-
schreibung und ggf. Anpassung des Landschaftsplanes und - soweit möglich - dessen In-
tegration in den Flächennutzungsplan.  

Die Fortschreibung des Landschaftsplans erfolgt dabei wie zur 1. Fortschreibung im Sinne 
eines räumlichen Teilplanes bezogen auf die Änderungsflächen der 2. Änderung des FNP 
und auf der Grundlage des o.g. Planes aus 2008 und der Fortschreibung 2016. 

Schwerpunkte der Betrachtung bilden im Landschaftsplan die nach mehreren Änderungen 
nun zu bearbeitenden 21 Änderungsbereiche gemäß dem Änderungsverfahren zur 2. Än-
derung des Flächennutzungsplans.  

Die Datengrundlagen zur Beurteilung der Konflikte zwischen den Darstellungen des Land-
schaftsplans und denjenigen der FNP-Änderungen werden dem bestehenden Landschafts-
plan bzw. aktuellen Erhebungen im Rahmen von im Parallelverfahren bearbeiteten Bebau-
ungsplänen entnommen. Im Rahmen der Umweltprüfung zur FNP-Änderung erfolgten zu den 
Änderungsflächen bereits weitere Aktualisierungen von Datengrundlagen, die für die Be-
standsanalyse verwendet werden. Bei der Darlegung von Kompensationsmöglichkeiten wird 
auf das bestehende landschaftsplanerische Entwicklungskonzept und die parallel in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungspläne mit ihren Umweltberichten zurückgegriffen.  

Zum FNP-Änderungsverfahren wurde eine frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
in 2 Beteiligungsschritten durchgeführt. Für die Änderungsflächen 1-10 erfolgte eine 1. früh-
zeitige Beteiligung vom 16.09. – 18.10.2019 und für die Änderungsflächen 1 und 2 sowie 
11-17 eine 2. erneute frühzeitige Beteiligung - für Träger öffentlicher Belange mit Schreiben 
vom 27.11.2020 und der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme bis spätestens zum 
04.01.2021. Auf der Grundlage der Abwägungen aus den frühzeitigen Beteiligungen werden 
einige Änderungsbereiche nicht fortgeführt, andere sollen zeitlich verschoben und ggf. in 
einem Parallelverfahren zu Bebauungsplänen durchgeführt werden. Änderungsfläche 11 
wurde nach der Beteiligung in den Abgrenzungen geändert und zwei Flächen 5.7 und 5.8 
mit der Darstellung von Wald wurden neu eingeführt (vgl. hierzu Tabelle 1).  
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Mit den förmlichen Beteiligungen nach § 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB soll der fortgeschrie-
bene Landschaftsplan ein Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 5 BbgNatSchAG durch-
laufen.  

2 Lage des Gebiets 

Die Gemeinde Rangsdorf liegt im Norden des Landkreises Teltow-Fläming (Bundeslandand 
Brandenburg). Die südliche Stadtgrenze von Berlin liegt in ca. 12 km Entfernung. Das Ge-
meindegebiet grenzt im Norden an Blankenfelde-Mahlow, im Westen an Ludwigsfelde, im 
Süden an die Stadt Zossen und im Osten an die Stadt Mittenwalde. 

Die Gemeindefläche umfasst ca. 3.390 ha. Die Gemeinde setzt sich aus dem Ort Rangsdorf 
sowie den Ortsteilen Groß Machnow und Klein Kienitz zusammen. 

Die Gemeinde ist Teil der Siedlungsachse entlang der Bahnlinie Berlin -Dresden, die von 
Berlin/ Lichtenrade über Zossen verläuft. Mit der Autobahn A10, der Bundesstraße 96 sowie 
der Bahnlinie mit Bahnhof in Rangsdorf ist der Ort sehr gut an das bestehende überörtliche 
Verkehrsnetz angebunden.  

Die räumliche Struktur der Gemeinde wird gemäß Landschaftsplan (2008) stark durch die 
naturräumlichen Rahmenbedingungen geprägt. Rangsdorf liegt großräumlich im Naturraum 
der Mittelbrandenburgischen Platten und Niederungen. Die Gemeinde befindet sich im Über-
gangsbereich zwischen der Teltowplatte im Norden und der Nuthe-Notte-Niederung im Sü-
den. Dabei liegen die nördliche Ortslage von Rangsdorf und der Ortsteil Klein Kienitz auf der 
Teltowplatte. Der südliche Siedlungsbereich von Rangsdorf mit dem Rangsdorfer See sowie 
der Ortsteil Groß Machnow befinden sich naturräumlich in der Nuthe-Notte-Niederung.  

Die Teltowplatte, sonst überwiegend eben, weist an ihren Rändern kuppige, von Rinnen 
durchzogene Moränenhügel auf. Die südlich angrenzende Nuthe-NotteNiederung ist durch 
die überwiegend flachen und feuchten Niederungsflächen der Luchwiesen und den Rangs-
dorfer See gekennzeichnet.  

Das Aufeinandertreffen dieser Naturräume im Gemeindegebiet kennzeichnet die land-
schaftsräumliche Situation. Topographisch stellt der „Lange Berg“ in der Ortslage Rangsdorf 
mit ca. 65 m ü NN eine der höchsten Erhebungen dar. Auch Klein Kienitz liegt auf einem 
Moränenhügel auf einer Höhe von ca. 60 m ü NN. In Groß Machnow fällt die Geländehöhe 
von ca. 40 m ü NN auf ca. 37 m ü NN in der Niederung ab. Der Zülowgraben schneidet als 
Rinne markant in die Moränenhügel ein. 

Die auf den Geländehochpunkten liegenden Siedlungsbereiche sind weiträumig von land-
wirtschaftlichen Nutzflächen und kleineren Waldflächen umgeben. Die Waldflächen sind 
häufig naturnah ausgeprägt, da sie sich auf eher extremen Standorten z. B. entlang von 
Gewässern, in feuchten Senken oder auf trocken-armen Kuppen entwickelt haben. Hier sind 
insbesondere die Wälder am Rangsdorfer See, am Machnower See und entlang der 
Zülowgrabenniederung sowie die Wälder auf dem Galgenberg oder dem Groß Machnower 
Weinberg zu nennen (Landschaftsplan 2008). 

Neben den Siedlungsbereichen ist ein großer Flächenanteil in der Gemarkung landwirt-
schaftlich genutzt. Dabei ist gemäß Landschaftsplan (2008) aufgrund der Grundwasser- und 
Bodenverhältnisse in der Niederung die Nutzung als Grünland naturgemäß verbreitet. So 
haben Geländestruktur und Gewässer zu einer naturräumlich bestimmten Raum- und Nut-
zungsstruktur geführt. Die landwirtschaftlichen Flächen sind vergleichsweise weiträumig 
und offen. 
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Neben diesen naturräumlichen Rahmenbedingungen haben die Verkehrstrassen der Bahn 
und der B 96 zu entsprechenden Siedlungsentwicklungen in der Ortslage von Rangsdorf und 
dem Ortsteil Groß Machnow geführt. Die Siedlungsflächen sind durch landwirtschaftliche 
Nutzflächen voneinander getrennt. Die Ortslage Rangsdorf ist durch die Bahntrasse und die 
Zülowgrabenniederung unterteilt und gegliedert. Die Straßen sind überwiegend von Bäumen 
flankiert. Die in den Siedlungsbereichen liegenden kleineren Waldflächen strukturieren die 
Fläche zusätzlich (Landschaftsplan 2008, Umweltbericht zur Neuaufstellung des FNP 2012). 

3 Rechtsgrundlagen des Landschaftsplans 

Gesetzliche Grundlagen des Landschaftsplans bilden das Gesetz über Naturschutz und Land-
schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mit dem § 11) und das Brandenburgi-
sche Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG). Hier sind Aufgaben und Inhalte der 
Landschaftspläne im § 5 - in Präzisierung zu § 11 BNatSchG – sowie das Aufstellungsverfah-
ren und das Verhältnis zur Bauleitplanung und zu den Fachplanungen geregelt.  

In Landschaftsplänen sind gemäß § 11 Abs. 1 BNatSchG die örtlichen Ziele, Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das Gebiet der Ge-
meinde flächendeckend darzustellen. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten, die 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.  

Zuständigkeit und Verfahren zur Aufstellung der Landschaftspläne sowie deren Durchfüh-
rung richten sich nach Landesrecht. 

Im Landschaftsplan sind nach § 5 Abs. 2 BbgNatSchAG die Zweckbestimmung von Flächen 
sowie Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen darzustellen, insbesondere 

1. für den Arten- und Biotopschutz unter Berücksichtigung der Ausbreitungslinien von 
Tieren und Pflanzen wild lebender Arten, insbesondere der besonders geschützten 
Arten, 

2. für Freiflächen, die zur Erhaltung oder Verbesserung des örtlichen Klimas von Be-
deutung sind; dabei kommt dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung ins-
besondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien nach § 1 Absatz 3 
Nr. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes eine besondere Bedeutung zu, 

3. zur Vermeidung von Bodenerosionen, zur Regeneration von Böden sowie zur Erhal-
tung und Förderung eines günstigen Bodenzustandes, 

4. zur Erhaltung oder Verbesserung des Grundwasserdargebots, Wasserrückhaltung 
und Renaturierung von Gewässern, 

5. zur Erhaltung der für Brandenburg typischen Landschafts- und Ortsbilder sowie zur 
Beseitigung von Anlagen, die das Landschaftsbild beeinträchtigen und auf Dauer 
nicht mehr genutzt werden, 

6. zur Errichtung von Erholungs- und Grünanlagen, Kleingärten, Wander-, Rad- und 
Reitwegen sowie landschaftsgebundenen Sportanlagen, 

7. zur Anlage oder Anpflanzung von Flurgehölzen, Hecken, Büschen, Schutzpflanzun-
gen, Alleen, Baumgruppen oder Einzelbäumen, 

8. zur Erhaltung und Pflege von Baumbeständen und Grünflächen. 

Der Landschaftsplan soll dazu dienen, die Belange der Landschaftsplanung in städtebauli-
che Entscheidungen einzubringen und eine Entwicklung des Naturhaushaltes, des Schut-
zes von Biotopen und Arten, des Landschaftsbildes und der Erholung zu fördern. 
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Grundsätze und Ziele der Landschaftsplanung bestehen darin, die natürlichen Lebens-
grundlagen (Luft, Wasser, Boden, Pflanzen- und Tierwelt) zu schützen. Für die sparsame 
und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter ist zu sorgen. Die nachhaltige Leistungs-
fähigkeit und das Gleichgewicht des Naturhaushaltes sollen erhalten bleiben oder wieder-
hergestellt werden. Bei Nutzungskonflikten ist den Erfordernissen des Umweltschutzes Vor-
rang einzuräumen, wenn Leben und Gesundheit der Bevölkerung oder die dauerhafte Si-
cherung der natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind und diese Gefährdung nicht kom-
pensiert werden kann.  

Die Inhalte des Landschaftsplans werden im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 6 
(BauGB) als Darstellungen oder Festsetzungen in den Bauleitplan aufgenommen. 

Der Landschaftsplan stellt eine Grundlage zur Erarbeitung von Umweltberichten nach § 2a 
BauGB zu Bauleitplänen dar. 

Bei der Erarbeitung der Ziele zur 2. Fortschreibung des Landschaftsplanes ist einerseits zu 
berücksichtigen, dass bereits im Grundsatz formulierte Ziele aus dem Landschaftsplan 2008 
vorliegen. Andererseits haben sich neue Entwicklungen ergeben, die zum Zeitpunkt der Auf-
stellung und 1. Fortschreibung des Landschaftsplans noch nicht absehbar waren. (Zur wei-
teren Methodik der 2. Fortschreibung vgl. Kap. 6). 

4 Weitere Rechts- und Planungsgrundlagen 

4.1 Übergeordnete Planungsvorgaben 

Neben den genannten Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes sowie des Branden-
burgischen Naturschutzausführungsgesetzes zur Landschaftsplanung existieren eine Reihe 
weiterer für die Landschaftsplanung relevanter Fachgesetze, Verordnungen und Richtlinien 
mit ökologischem Anspruch sowie übergeordnete Planungen mit Zielaussagen zum Um-
weltschutz, die als Grundlage und Bewertungsmaßstäbe für den Landschaftsplan und des-
sen Fortschreibung heranzuziehen sind.  

Dies sind neben den Zielen 

-  des Bundes- bzw. Landesnaturschutzgesetzes (BNatSchG; BbgNatSchAG),  

die Zielaussagen 

-  des Baugesetzbuchs (BauGB)  
-  des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG),  
-  des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG),  
-  des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG),  
-  des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) mit den entsprechenden Richtlinien 

und Verwaltungsvorschriften (BImSchVO, DIN 18005, TA Lärm / TA Luft),  
-  des Landeswaldgesetzes (LWaldG)  
-  des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG). 

Bei den Fachplanungen werden neben dem Landschaftsprogramm Brandenburg sowie dem 
Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Teltow-Fläming insbesondere die Zielaussagen 
des Landschaftsplanes in der Fassung der 1. Fortschreibung sowie des zur 2. Änderung 
des FNP erneut fortgeschriebenen Landschaftsplanes für das Gemeindegebiet Rangsdorf 
zur Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung herangezogen. Diese präzisieren die 
Zielaussagen des Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR), des Landschaftsprogramms Brandenburg, des (seit dem 21.03.2019 nichtigen) 
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Regionalplans Havelland-Fläming sowie des Landschaftsrahmenplans für den Landkreis 
Teltow-Fläming. 

Bei den Fachplanungen werden neben dem Landschaftsprogramm Brandenburg insbeson-
dere die Zielaussagen des Landschaftsrahmenplanes sowie des vorhandenen Landschafts-
planes für das Gemeindegebiet Rangsdorf herangezogen.  

Daneben sind die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung zu beachten sowie weitere 
kommunale Planungen und Fachplanungen. 

4.2 Gesetzliche Regelungen 

4.2.1 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG), Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz 
(BbgNatSchAG)  

Allgemeine Ziele 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist, 
sind die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in § 1 Abs. 1 vorangestellt. Da-
nach sind Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erfor-
derlich wiederherzustellen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter, sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erholungs-
wert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

Eingriffsregelung 

Eingriffe in Natur und Landschaft, d.h. Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-
flächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 
das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, sind vorrangig zu vermeiden. Nicht 
vermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnah-
men oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren (§§ 13 
bis 17 BNatSchG). 

Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nummer 3 BauGB Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten, ist gemäß § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den Ausgleich und den 
Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB erfolgt der Ausgleich durch geeignete Darstellungen nach § 5 BauGB als Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft.  

Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

In Schutzgebieten nach dem Naturschutzrecht wie z. B. in Landschaftsschutzgebieten, Na-
turschutzgebieten oder NATURA 2000-Gebieten (FFH-Gebiete und europäische Vogel-
schutzgebiete (SPA-Gebiete)) haben gebietsbezogene, umweltfachliche Ziele Vorrang vor 
Nutzungsansprüchen, die diesen Zielen entgegenstehen können. Die festgesetzten Gren-
zen sind nachrichtlich zu übernehmen.  
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Geschützte Biotope 

§ 30 BNatSchG regelt den Schutz bestimmter Biotope, wie z. B. natürliche und naturnahe 
Bereiche von Gewässern, Moore, Sümpfe und Röhrichte, Trockenrasen sowie Bruch-, 
Sumpf- und Auenwälder, die eine besondere Bedeutung für den Naturschutz haben. 

Besonderer Artenschutz 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG regelt in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG die Zugriffsverbote 
für besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten aus nationalen und europäi-
schen Verordnungen und Richtlinien (Europäische Artenschutzverordnung, FFH-Richtlinie, 
Europäische Vogelschutz-Richtlinie). 

4.2.2 Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) 

Das Brandenburgische Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) vom 21. Januar 
2013, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Natur-
schutzausführungsgesetzes und der Naturschutzzuständigkeitsverordnung vom 25. Sep-
tember 2020, regelt die landesrechtlichen Verfahrensvorschriften und ergänzt das Bun-
desnaturschutzgesetz zu Vorschriften des Landesrechts, sofern das Bundesnaturschutzge-
setz eine solche Regelung zulässt. § 5 BbgNatSchAG präzisiert Ziele, Inhalte und Verfahren 
der Landschafts- und Grünordnungspläne. § 17 BbgNatSchAG regelt den Schutz von Al-
leen. § 18 BbgNatSchAG regelt den Schutz weiterer Biotope wie Feuchtwiesen, Lesestein-
haufen, Streuobstbestände, Moorwälder, Hangwälder und Restbestockungen anderer na-
türlicher Waldgesellschaften.  

4.2.3 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die gesetzliche Grundlage für die Änderung des Flächennutzungsplans bildet das Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 
geändert wurde.  

Bauleitpläne sollen nach dem BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sichern, 
welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Ver-
antwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. Sie sollen 
dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundla-
gen zu schützen und zu entwickeln und den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbe-
sondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (§§ 2 Abs. 4 und 2a) ist die Umweltprüfung 
mit dem Umweltbericht Bestandteil des Verfahrens für Bauleitpläne. Grundlage für die Um-
weltprüfung bilden fachgesetzliche Regelungen und Zielvorgaben, für den FNP insbesondere 
der Landschaftsplan. Zu Inhalten und Zielen des Landschaftsplans vgl. Kap. 3. 

4.2.4 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten (Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG), Bundesbodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBodSchV), Brandenburgisches Abfall- und Boden-
schutzgesetz (BbgAfBodG) und weitere einschlägige Verordnungen zum Bo-
denschutz 

Für das Schutzgut Boden sind die Ziele in den §§ 1 und 2 Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) benannt, das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist.  
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Danach sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen, 
schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren, der Boden und Altlasten sind ein-
schließlich hierdurch verursachter Gewässerverunreinigungen zu sanieren. Beeinträchti-
gungen der natürlichen Bodenfunktionen sowie der Funktionen als Archiv für Natur- und 
Kulturgeschichte sind soweit wie möglich zu vermeiden. Auch im Baugesetzbuch (BauGB) 
wird der sparsame Umgang mit dem Boden gefordert. Dabei sollen die Möglichkeiten zur 
Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung von Flächen genutzt werden und Bodenver-
siegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden (§ 1a BauGB). 

4.2.5 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901) geändert worden ist und das 
Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
März 2012 (GVBl.I/12 Nr.20), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Dezember 
2017 (GVBl.I/17 Nr.28) geändert worden ist, regeln den Schutz, den Umgang und die Be-
nutzung von Oberflächen- und Grundwasser durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf-
tung.  

Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.  

4.2.6 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Im-
missionsschutzgesetz BImschG) und Landes-Immissionsschutzgesetz mit 
entsprechenden Richtlinien und Verwaltungsvorschriften  

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 3901), ist im Rahmen der Bauleitplanung vor allem in 
Verbindung mit der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) sowie den einschlägigen 
Regelungen der Technischen Ausführung (TA) Lärm, der TA Luft, der DIN 18005 (Lärm-
schutz im Städtebau) zu beachten.  

Vor allem für die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) legt § 50 BIm-
SchG den Planungsgrundsatz fest, wonach die von schädlichen Immissionen hervorgerufe-
nen Auswirkungen auf schutzwürdige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden sollen. 
D.h. dass die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen 
sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Immissionen sowie Auswirkungen durch 
schwere Unfälle auf Wohngebiete sowie sonstige schutzbedürftige Gebiete vermieden wer-
den. Der Landschaftsplan muss diese Regelungen im Entwicklungskonzept mit beachten. 

Die in den Verordnungen präzisierten Zielsetzungen des BImSchG dienen dem vorbeugen-
den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, Wassers und der Atmosphäre 
sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 

4.2.7 Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) 

Gemäß Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 30. April 2019, ist Wald wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, 
insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Tier- und 
Pflanzenwelt, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die natürlichen Bo-
denfunktionen, als Lebens- und Bildungsraum, das Landschaftsbild und die Erholung der 
Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) sowie wegen seines wirtschaftlichen Nutzens 
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(Nutzfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung nachhaltig zu sichern.  

Wald darf nur mit Genehmigung der Unteren Forstbehörde in eine andere Nutzungsart zeit-
weilig oder dauernd umgewandelt werden. Die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung 
für die Schutz- oder Erholungsfunktionen des Waldes sind gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG aus-
zugleichen. 

4.2.8 Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 
Denkmalschutzgesetz (DSchG), Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 
(BbgDSchG)  

Denkmale sind gemäß dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) vom 24. 
Mai 2004 (GVBl. I S. 215) als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende 
Bestandteile der Kulturlandschaft des Landes Brandenburg nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und zu erforschen. Dem Schutz unterliegt auch 
die nähere Umgebung eines Denkmals, soweit sie für dessen Erhaltung, Erscheinungsbild 
oder städtebauliche Bedeutung erheblich ist (Umgebungsschutz). 

4.3 Landes- und Regionalplanung 

4.3.1 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den übergeordneten Rahmen 
der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Das Pla-
nungsgebiet umfasst das Gesamtgebiet der Länder Berlin und Brandenburg. Im LEPro 2007 
sind die polyzentrale und nachhaltige Entwicklung der Hauptstadtregion verankert. Es formu-
liert raumordnerische Grundsätze zur zentralörtlichen Gliederung, zu einer nachhaltigen Sied-
lungs-, Freiraum- und Verkehrsentwicklung und zur Entwicklung der Kulturlandschaft.  

Das LEPro 2007 vom 15. Dezember 2007 (Land Berlin) bzw. vom 18. Dezember 2007 (Land 
Brandenburg) ist am 1. Februar 2008 in Kraft getreten.  

Gemäß LEPro soll die Hauptstadtregion im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips wirtschaftli-
che, soziale und ökologische Ziele räumlich polyzentral entwickeln und die verschiedenen 
Interessen zum Ausgleich bringen.  

Programmatische Kernaussagen zur Siedlungsentwicklung sind:  

• Definition der Orte nach ihrer Funktionalität (zentrale Orte) 

• Festlegung der Siedlungsentwicklung und Konzentration auf Zentrale Orte und raum-
ordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche. Gewerbeflächenentwicklung soll zusätzlich 
auch in solchen Räumen erfolgen, die ein besonderes wirtschaftliches oder wissen-
schaftliches Potenzial besitzen. 

• Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung und Nutzung von Brachflächen 
bei der Entwicklung von Siedlungsflächen.  

Im Rahmen der landschaftsplanerischen Betrachtung sind folgende Aussagen von Bedeu-
tung:  

• Erhalt der Kulturlandschaft in ihrer Vielfalt und Weiterentwicklung zur Stärkung der regi-
onalen Identität und Wirtschaft  

• Sicherung und Entwicklung der Funktions- und Regenerationsfähigkeit der Naturgüter 
Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt  

• Beachtung des Klimaschutzes  
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• Schutz der großräumig unzerschnittenen Freiräume vor Zerschneidung  

• Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung  

• Entwicklung eines Freiraumverbundes mit hochwertigen Schutzgebieten, die gleichzei-
tig Nutz- und soziale Funktionen haben  

4.3.2 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 

Am 1. Juli 2019 ist der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR) in Kraft getreten und hat den LEP B-B abgelöst. 

„Mit dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) erfüllt 
die gemeinsame Landesplanung der Länder Berlin und Brandenburg den Planungs- und 
Koordinierungsauftrag des Bundes- und des Landesrechts“ (LEP HR, Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Brandenburg Teil II, Nr. 35 vom 13. Mai 2019). 

Der LEP HR konkretisiert die Grundsätze der Raumordnung aus dem gemeinsamen Lan-
desentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) sowie gemäß § 19 Abs. 11 des Landes-ent-
wicklungsprogramms von 2003 (LEPro 2003). Anhand textlicher Festsetzungen und Karten 
wird so ein Rahmen für die zukünftige, räumliche Entwicklung der Hauptstadtregion ge-
schaffen. Durch den LEP HR werden Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Siche-
rung der Hauptstadtregion (Raumnutzungen und -funktionen) getroffen Der LEP HR erhält 
durch die Rechtsverordnung für das jeweilige Landesgebiet Wirkung. 

Inhaltlich konzentriert sich der LEP HR auf die folgenden Schwerpunkte: 

• Darstellung der nationalen und internationalen Verflechtungen in der Hauptstadtregion 
sowie raumordnerische Vorzeichnungen zur Nutzung dieser 

• Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der flächendeckenden Versorgung mit 
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur und Daseinsvorsorge 

• Konzentration des Gewerbes und des großflächigen Einzelhandels auf bestehende, 
großflächige Siedlungszentren / Zentrale Orte 

• Sicherung der Vielfalt und Entwicklungspotentiale von Kulturlandschaften sowie Weiter-
entwicklung der ländlichen Räume als attraktive, eigenständige Lebens- und Wirt-
schaftsräume 

• Festlegungen von Siedlungsräumen in Berlin und im Berliner Umland mit leistungsfähi-
ger Schienenanbindung, in Zentralen Orten des weiteren Metropolenraums und in übri-
gen Orten zur Sicherung des lokalen Bedarfs 

• Erhalt und Schutz des bestehenden Freiraums durch die Förderung der (ökologischen) 
Landwirtschaft und durch Schaffung sowie Sicherung eines Freiraumverbundes 

• Verankerung transnationaler Verkehrskorridore und eines Basisnetzes großräumiger 
und überregionaler Verkehrsverbindungen 

• Anpassung an die Folgen des Klimawandels in sämtlichen Planungen und Maßnahmen, 
insbesondere durch vorbeugenden Hochwasserschutz und durch Gebietsfestlegungen 
für Windenergienutzung  

• Sicherung der Gewinnung und Nutzung einheimischer Bodenschätze und Energieträger 
im Land Brandenburg 

• Förderung transnationaler, regionaler und interkommunaler Kooperationen 

(Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 2019) 
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Gemäß der Festlegungskarte ist Rangsdorf als Gestaltungsraum Siedlung ausgewiesen. 
Der Schwerpunkt liegt gemäß Ziel 5.6 Abs. 1 des LEP HR in diesem Bereich auf der Ent-
wicklung von Wohnsiedlungsflächen. 

Für die Gemeinde Rangsdorf greift insbesondere die Zielsetzung zur Schaffung und Siche-
rung eines Freiraumverbundes. 

Die festgelegten Ziele des Landesentwicklungsplans sind bei Änderung der Flächennut-
zungsplanung zwingend zu beachten. Gemäß der Stellungnahme der Gemeinsamen Lan-
desplanungsabteilung vom 17.10.2019 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den im Jahr 2019 und zur erneuten Beteiligung in 2020 sind die Planungsabsichten im Rah-
men der 2. Änderung des FNP an die Ziele der Raumordnung angepasst. 

4.3.3 Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung LEP FS (2006)  

Im Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) werden beachtens-
pflichtige Ziele dargestellt, darunter Planungszonen für Bauhöhenbeschränkungen. Gemäß 
des rechtskräftigen Bauschutzbereiches für den Flughafen Berlin Brandenburg liegt eine 
Teilfläche von Klein Kienitz innerhalb der Planungszone Bauhöhe 147 m. Im Flächennut-
zungsplan sind für diesen Bereich jedoch keine Gebäude oder sonstige baulichen Anlagen 
mit entsprechenden Höhen vorgesehen. 

4.3.4 Gemeinsames Strukturkonzept für das Flughafenumfeld BBI  

Im Dezember 2006 haben sich die Kommunen im Flughafenumfeld auf ein gemeinsames 
Strukturkonzept für das Flughafenumfeld geeinigt. Zu diesem „Gemeinsamen Strukturkon-
zept für das Flughafenumfeld BBI“ gehören ein räumlich-strukturelles Leitbild für die Flug-
hafenregion, eine interkommunal abgestimmte Flächenkulisse für die weitere Siedlungsent-
wicklung sowie erste Anregungen und Vorschläge für einen interkommunalen Vorteils-
Nachteilsausgleich und Vorschläge zur Aufwertung des Natur- und Landschaftsraums. Die 
Beteiligten haben die Ergebnisse in einem von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg (GL) moderierten Prozess erarbeitet und in einer Erklärung zusammen-
gefasst, die nach Bestätigung in den Kommunalparlamenten von den Beteiligten Ende 2006 
unterzeichnet wurde. Es wurde eine Fortschreibung des Gemeinsamen Strukturkonzeptes 
bis 2030 beauftragt. Das Konzept dazu wurde in der Mitgliederversammlung am 24.06.2021 
als Informelle Plangrundlage bestätigt.  

Im Strukturkonzept sind bestehende Siedlungsflächen sowie mögliche Erweiterungen im 
Bereich von Rangsdorf und Groß Machnow dargestellt. Das Strukturkonzept beinhaltet auch 
wesentliche Aussagen zu Freiraumstrukturen des Betrachtungsgebietes. Alle Schutzge-
biete (Naturschutzgebiet, FFH-und SPA- Gebiete) werden im Strukturkonzept als “ge-
schützte Naturräume“ dargestellt. Auch die landwirtschaftlichen Nutzflächen in der südli-
chen Gemarkung (gesamte Niederung am Zülowkanal, nördliche Ausdehnung zwischen 
Groß Machnow und Mittenwalde bis zum Ragower Weg) wurden als „geschützte Natur-
räume“ ausgewiesen.  

Der südliche Teil der Konversionsfläche, die Grünlandbereiche zwischen der Ortslage Rangs-
dorf und dem Ortsteil Groß Machnow, die Waldfläche nördlich des Rangsdorfer Sees sowie 
die Niederungsflächen nördlich des Ortsteils Klein Kienitz sind als „wertvolle Natur- und Erho-
lungsräume“ eingestuft. Ein großer Teil der nicht als Siedlungsfläche genutzten Fläche besitzt 
nach dieser Einstufung hohe oder mittlere Bedeutung für Natur und Landschaft.  

In diesen Bereichen sind vorrangig naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen an-
gesiedelt. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen der restlichen Gemarkung besitzen dem-
nach Entwicklungspotenziale für Natur- und Erholungsräume 
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4.3.5 Regionalplan Havelland-Fläming 

Die Gemeinde Rangsdorf wird dem Bereich des Regionalplans Havelland-Fläming 2020 zu-
gerechnet, in Kraft getreten am 30.10.2015 (Amtsblatt für Brandenburg Nr. 43).  

Das Bundesverwaltungsgericht (BverwG) hat mit Beschluss vom 21.03.2019 die Nicht-Zulas-
sungsbeschwerde gegen das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 05.07.2018 abgewie-
sen. Der Regionalplan ist somit derzeit unwirksam, d.h. es liegen mit Ausnahme des sachli-
chen Teilregionalplanes „Grundfunktionale Schwerpunkte“ keine Ziele und Grundsätze der 
Regionalplanung vor. 

Am 27.06.2019 hat die Regionalversammlung die Aufstellung des Regionalplans Havelland-
Fläming 3.0 beschlossen. Er soll Festsetzungen zur Daseinsvorsorge und Siedlungsentwick-
lung, zum vorbeugenden Hochwasserschutz, zur räumlichen Steuerung von raumbedeutsa-
men Windenergieanlagen, zur Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe, zur landwirtschaftli-
chen Bodennutzung und zum Freiraum beinhalten.  

Der Sachliche Teilregionalplan Havelland-Fläming „Grundfunktionale Schwerpunkte“ wurde 
bereits am 29.10.2020 als Satzung beschlossen. Die Gemeinde Rangsdorf ist darin als 
grundfunktionaler Schwerpunkt ausgewiesen.  

Weiterhin wurde das Planungskonzept zur Festlegung von Eignungsgebieten für die Wind-
energienutzung im Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 mit Stand vom August 2020 von der 
Regionalversammlung am 29.10.2020 zur Erarbeitung eines Planentwurfes bestätigt. Auf 
Grund der Bekanntmachung vom 14. Juli 2021 bleibt die Genehmigung raumbedeutsamer 
Windenergieanlagen im Gebiet der Region Havelland-Fläming bis zum 23. Juli 2022 unzu-
lässig (sog. Windkraftmoratorium). 

In der Sitzung der Regionalversammlung am 18.11.2021 wurde der Entwurf des Regional-
plans Havelland-Fläming 3.0 vom 05.10.2021, bestehend aus Festlegungskarte, und Begrün-
dung sowie textlichen Festlegungen, gebilligt. Der Entwurf ist zur Zeit in der Offenlage. Der 
Entwurf sieht neben Vorbehaltsgebieten Siedlung im westlichen Bereich von Rangsdorf einen 
Freiraumverbund (Z 6.2) vor und im östlichen Bereich Vorrangflächen für die Landwirtschaft 
(Z 2.4). 

4.4 Landschaftsplanung 

Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg (2001)  

Für das Land Brandenburg hat der zuständige Fachminister ein Landschaftsprogramm (La-
Pro) als Fachplan für Naturschutz und Landschaftspflege aufgestellt, welches die landes-
weiten Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes benennt. Das Landschaftspro-
gramm Brandenburg wurde 2001 aufgestellt und benennt für die einzelnen Schutzgüter des 
Naturhaushaltes und der Landschaftspflege schutz-gutbezogene Ziele.  

Das Landschaftsprogramm wurde mit einem sachlichen Teilplan „Biotopverbund Branden-
burg“ fortgeschrieben, der im Entwurf vorliegt. Die Fortschreibung umfasst darüber hinaus 
einen Teilplan „Landschaftsbild“ zu dem ein Zwischenbericht vom November 2021 vorliegt. 
Der neue Teilplan Landschaftsbild soll die Karte 3.5 des LaPro aktualisieren. Daneben liegt 
eine Planungsgrundlage zum Schutzgut Boden „Böden mit schutzwürdiger Archivfunktion 
der Naturgeschichte im Land Brandenburg“ vom März 2020 als Karte 3.2.1vor. 

In den Änderungsflächen des FNP sieht das Landschaftsprogramm die folgenden Ziele und 
Maßnahmen vor: 
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Entwicklungsziele (Karte 2) 

• Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität in den Siedlungsbereichen 

• Entwicklung großräumiger Niedermoorgebiete und Auen in der umliegenden Landschaft 
(Änderungsfläche 7 und 10) bzw. Entwicklung der Freiräume im Berliner Umland (Flä-
chen 6) 

Biotope und Arten / Lebensgemeinschaften (Karte 3.1) 

• Berücksichtigung des Arten- und Biotopschutzes in besiedelten Bereich (Änderungsflä-
chen 1 und 2 teilweise 2.1, 4, 5.1-5.8, 8, 9, 10, 11, 17) 

• Erhalt und Entwicklung großräumiger, naturnaher Waldkomplexe unterschiedlicher Ent-
wicklungsstadien (Änderungsfläche 1) 

• Schutz und Entwicklung eines großräumigen Biotopverbundes von Niedermooren und 
grundwassernahen Standorten (Änderungsflächen 2 teilweise, 6 teilweise und 7) 

• Erhalt bzw. Wiedereinbringung charakteristischer Landschaftselemente in überwiegend 
landwirtschaftlich genutzten Bereichen, Reduzierung von Stoffeinträgen (Düngemittel, 
Biozide) (Änderungsfläche 6 teilweise) 

• Am Rangsdorfer See (Änderungsfläche 1, und nahe Änderungsfläche 8) wird außerdem 
die Sicherung der Rast- und Sammelplätze der Zugvogelarten gegenüber Störungen 
angestrebt. Hier werden Schlafplätze von Gänsen (Anserini) vermutet. Durch die Ände-
rungsflächen 2 und 17 verlaufen zudem Bereiche zur Sicherung der Nahrungsplätze von 
Zugvögeln im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung. 

Boden (Karte 3.2) 

• Bodenschonende Bewirtschaftung überwiegend sorptionsschwacher, durchlässiger Bö-
den (Änderungsflächen 1 teilweise) 

• Erhalt bzw. Regeneration grundwasserbeeinflusster Mineralböden der Niederungen; 
standortangepasste Bodennutzung für Moore, naturnahe Auenböden etc. (Änderungs-
flächen 2 teilweise, 10 teilweise). 

• Abbau stofflicher Belastungen des Bodens und Vermeidung von Nutzungsrisiken im Be-
reich der Rieselfelder und landwirtschaftlicher Flächen mit erhöhten Stoffeinträgen in der 
Vergangenheit (Gülle- bzw. Klärschlammausbringung über das Maß der guten landwirt-
schaftlichen Praxis bzw. über die Maßgaben der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 
hinaus) 

Böden – Wertvolle Archive der Naturgeschichte (Karte 3.2.1) 

• Schutz und Erhalt von Binnensalzstellen (Nachweis von Salzböden südlich der Ortslage 
Groß Machnow, außerhalb der Änderungsflächen 

Wasser (Karte 3.3) 

• Sicherung der Retentionsfunktion größerer Niederungsgebiete und Optimierung der 
Wasserrückhaltung bei gleichzeitiger Extensivierung der Flächennutzung zur Vermei-
dung von Stoffeinträgen in Oberflächengewässer (Änderungsflächen 1, 2, 2.1, 5.2, 5.4, 
8, 10, 11, 17) 

• Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit in Gebieten mit vorwiegend durchlässigen 
Deckschichten sowie Sicherung der Schutzfunktion des Waldes für die Grundwasserbe-
schaffenheit und Vermeidung von Stoffeinträgen durch Orientierung der Art und Intensi-
tät von Flächennutzungen am Grundwasserschutz (alle Änderungsflächen) 
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• Priorität Grundwasserschutz in Gebieten überdurchschnittlicher Neubildungshöhe 
(>150 mm/a); Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung; Vermeidung von Flächeninan-
spruchnahmen, die zu einer Verminderung der Grundwasserneubildung führen (Ände-
rungsflächen 6 teilweise) 

Klima / Luft (Karte 3.4) 

Die klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse hängen neben der Pflanzendecke und 
den Versiegelungsbedingungen vor allem von der Lage im Naturraum ab. Die Karte zum 
Schutzgut Klima / Luft des LaPro Brandenburg setzt Schwerpunkte zur Sicherung der Luft-
qualität aufgrund der Durchlüftungsverhältnisse. Dies soll durch die Vermeidung bodennah 
emittierender Nutzungen in Kaltluftstaugebieten mit stark reduzierten Austauschverhältnis-
sen erreicht werden.  

Die Änderungsflächen 6 teilweise, 7 und 10 liegen innerhalb von Freiflächen, die für die 
Durchlüftung eines Ortes (als Wirkungsraum) von besonderer Bedeutung sind (Schwer-
punktraum zur Sicherung der Luftqualität). Hier sind Nutzungsänderungen von Freiflächen 
in Siedlungen oder Wald unter klimatischen Gesichtspunkten besonders zu prüfen. Die ge-
nannten Flächen in Rangsdorf sind bereits baulich genutzt. 

Die übrigen Änderungsflächen befinden sich nicht innerhalb von Schwerpunkträumen Kli-
maschutz. 

Landschaftsbild (Karte 3.5) 

Rangsdorf gehört zur naturräumlichen Region Mittlere Mark und zu den Subtypen Zossen 
und Blankenfelde. Für diese Subtypen sind verschiedene Entwicklungsschwerpunkte be-
schrieben: 

Zossen 

• Erhalt und Entwicklung von Niederungsbereichen in ihrer gebietstypischen Ausprägung 

• Sicherung der Mischung von Grünland- und Ackernutzung 

• Anstreben einer kleinteiligeren Flächengliederung 

• Anstreben einer stärkeren, räumlichen Gliederung der Landschaft mit gebietstypischen 
Strukturelementen 

• Verhinderung weiterer Zersiedlung und Schaffung klarer Raumgrenzen zur offenen 
Landschaft 

• Überprüfung erweiternder Maßnahmen bzw. von Neuansiedlungen in den Bereichen 
Siedlung, Gewerbe und Verkehr auf eine mögliche, landschaftsbildbeeinträchtigende 
Wirkung 

Blankenfelde 

• Anstreben einer kleinteiligeren Flächengliederung 

• Anstreben einer stärkeren, räumlichen Gliederung der Landschaft mit gebietstypischen 
Strukturelementen 

• Keine weitere Zerschneidung des Gebietes durch Verkehrswege; landschaftliche Ein-
bindung vorhandener Verkehrswege 

• Verhinderung weiterer Zersiedlung und Schaffung klarer Raumgrenzen zur offenen 
Landschaft 
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Die Änderungsflächen 1 teilweise, 6 und 7 sind dem bewaldeten, schwach reliefierten Plat-
ten- und Hügelland zuzuordnen. Hier gilt es, das vorhandene landschaftsbildtypische Po-
tential zu verbessern. 

Auch die Änderungsflächen 2 und 10 sind teilweise im LaPro entgegen den tatsächlichen 
Verhältnissen, als bewaldet dargestellt. Hier stehen die Pflege und Verbesserung ihres Ei-
gencharakters im Vordergrund. Für die stärker siedlungsgeprägten Bereiche innerhalb 
Rangsdorfs liegt keine Bewertung des Landschaftsbildes vor.  

Erholung (Karte 3.6) 

Das Gemeindegebiet bildet eine größere Siedlungsfläche, den Ort Rangsdorf. Hier sind vor 
allem die stark durchgrünten Gebiete der Waldsiedlungen, die Alleen sowie die Zülowgra-
benniederung zur Erholungsnutzung geeignet. Auch aufgrund der Regionalbahnanbindung 
konzentriert sich hier der Ausflugstourismus. Ein S-Bahnanschluss ist geplant. 

Gemäß der Erholungskarte 3.6 des Landschaftsprogramms Brandenburg werden für die 
Flächen 1, 2, 11 und 17 verschiedene Entwicklungsziele benannt. Die Änderungsflächen 6, 
und 7 und 10 unterliegen dem Ziel der Entwicklung von Kulturlandschaften mit aktuell ein-
geschränkter Erlebniswirksamkeit. Das Ziel der Entwicklung von Landschaftsräumen mittle-
rer Erlebniswirksamkeit gilt für die Änderungsflächen 4, 5.1-5.7. Die Änderungsflächen 1, 2, 
8, sowie 11 und 17 wurden dem Ziel zugewiesen, die Erholungseignung der Landschaft in 
Schwerpunkträumen der Erholungsnutzung zu erhalten. Die verbleibende Fläche wird den 
größeren Siedlungsgebieten zugeordnet. 

Biotopverbund (Karte 3.7 / Entwurf) 

Gemäß §20 BNatSchG sind mind. 10 % eines jeden Bundeslandes als Biotopverbund zu 
erhalten bzw. zu entwickeln.  

Durch den Biotopverbund soll trotz ausgebauter Infrastruktur und moderner Landnutzung 
eine ökologisch funktionsfähige Kulturlandaschaft mit natürlichen Austauschprozessen zwi-
schen den Populationen erhalten bzw. wieder hergestellt werden. Damit soll eine genetische 
Verarmung vermieden werden. Zudem soll den Arten ermöglicht werden, sich an sich än-
dernde klimatische Bedingungen anzupassen. Tierarten müssen gemäß LaPro ihre Areale 
in Anpassung an anthropogene Veränderungen der Landschaft und an den Klimawandel 
verschieben können. 

Das LaPro benennt zum Aufbau des Biotopverbundes für bestimmte Arten und Lebens-
räume sog. Kernflächen und Verbindungsflächen.  

In Rangsdorf sind vorrangig Feuchtgrünländer und Niedermoore sowie mit dem Rangsdor-
fer See Stillgewässer für den Biotopverbund von Bedeutung.  

Ziel des landesweiten Biotopverbundes für die Feuchtgrünländer und Niedermoore ist es, 
die verbliebenen Kernflächen zu erhalten und durch die Entwicklung von Verbindungsflä-
chen wieder miteinander zu vernetzen.  

In Rangsdorf ist die Zülowgrabenniederung als Kernfläche dargestellt, Verbindungs-struk-
turen werden vor allem südlich des Rangsdoorfer Sees zur Zülowgrabenniederung und wei-
ter nach Osten gesehen.  

Für den Rangsdorfer See als Kernfläche größerer Stillgewässer gilt es, dessen Unge-stört-
heit zu erhalten und den ökologischen Zustand soweit zu verbessern, dass ein stabiles Netz-
werk den Zielarten ausreichenden Lebensraum bietet. Verbindungsflächen sind nach Osten 
und Norden dargestellt.  
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Der Rangsdorfer See gilt zudem als Schlafplatz für Gänse und Rast- und Sammelplatz für 
Kraniche. 

Verschiedene Änderungsflächen befinden sich im Bereich der Flächen für den Brandenbur-
ger Biotopverbund bzw. weisen teilweise Verbundstrukturen wie naturnahe Waldstrukturen, 
Gewässer, Feuchtgrünlandbereiche auf.  

Die Betroffenheit der einzelnen Änderungsflächen wird in den Darstellungen zu den jeweili-
gen Flächen vertieft. 

4.4.1 Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming 

Der Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming stellt für den Landkreis Ziele, Grundlagen, Er-
fordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege flächendeckend 
dar, begründet diese und dient deren Verwirklichung (§ 10 BNatSchG). Übergeordnete Vor-
gaben hierfür beinhaltet das Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg (MLUR 2000), 
in dem die überregionalen Leitlinien und Entwicklungsziele dargestellt sind (Landkreis Tel-
tow-Fläming 2010a). 

Die Landschaftsrahmenplanung zielt auf eine räumliche Entwicklung ab, die den Schutz, die 
Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung von Natur und Landschaft beinhaltet 
(Landkreis Teltow-Fläming 2010b). Sie ist Grundlage für zahlreiche Planungen und Verwal-
tungsverfahren zur Umsetzung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege. 

Der Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming von 2010 stellt den Landkreis als ein Gebiet gro-
ßer landschaftlicher Schönheit dar, die es zu erhalten und zu entwickeln gilt (vgl. Landkreis 
Teltow-Fläming 2010a, S. 7). In Rangsdorf unterliegen vorwiegend der Rangsdorfer See, die 
Feuchtwiesen südwestlich und in der Umgebung die Birken- und Erlenbruchwälder / Erlen-
Eschenwälder der Zülowniederung sowie der Siedlungsraum des Ortes diesen Zielsetzungen. 

So soll der Rangsdorfer See grundsätzlich eine hohe, möglichst den natürlichen Bedingun-
gen entsprechende Wasserqualität sowie naturnahe Gewässer- und Uferstrukturen aufwei-
sen. Der großräumige, sensible Lebensraumkomplex soll zudem durch eine behutsame 
Lenkung der Erholungsnutzung geschont werden. Innerhalb der Schwerpunkträume von 
Rast- und Überwinterungsbeständen (Gänsen) gelten verschiedene, gesonderte Vorschrif-
ten. 

Feuchtwiesen nährstoffarmer bis mäßig nährstoffreicher Standorte sowie nährstoffreiche 
Feuchtwiesen und wechselfeuchtes Auengrünland sind zu sichern, die Birken- und Erlen-
bruchwälder sowie Erlen-Eschenwälder im Bereich der Zülowniederung sollen geschützt 
werden. 

Die im Landschaftsrahmenplan benannten Maßnahmen zu den Siedlungslebensräumen in 
Ortslage zielen vor allem auf die mauerbesiedelnden Pflanzenarten und gebäudebewoh-
nenden Tierarten ab. Zudem sind die waldbaumgeprägten Siedlungsbereiche in ihrem Cha-
rakter zu erhalten und behutsam zu entwickeln. 

Für ausgewiesene Schutzgebiete gelten die Bestimmungen der jeweiligen Schutzgebiets-
verordnungen. 

4.5 Kommunale Planungen 

4.5.1 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Rangsdorf ist seit dem 15.05.2012 wirksam. Eine 
1. Änderung erfolgte im Jahr 2016. Aufgrund aktueller Entwicklungen und Planungen be-
steht erneut der Bedarf, den FNP in einer 2. Änderung anzupassen.  
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Neben Änderungsbereichen, die sich aufgrund neuerer Ziel- und Entwicklungsvorstellungen 
ergeben, sind auch redaktionelle Änderungen erforderlich.  

4.5.2 Landschaftsplan Rangsdorf  

Gemäß den Aussagen des Landschaftsplans Rangsdorf vom September 2008 ergeben sich 
für das Gemeindegebiet vorrangig die nachfolgend benannten Entwicklungsziele mit Rele-
vanz für die Planung: 

• Erhalt und Entwicklung sowie Berücksichtigung der Potenziale und spezifischen Emp-
findlichkeiten der hochwertigen Landschaftsstrukturen (insbesondere Rangsdorfer See, 
Zülow-Niederung u.a.)  

• Schutz des Rangsdorfer Sees als prägendes Gewässer der Gemeinde und seiner an-
grenzenden, naturnahen und halbnatürlichen Feucht-Ökosysteme. 

• Freihaltung der naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und geschützten Biotope von Be-
bauung. Die im Zuge der Meliorationsmaßnahmen durchgeführten Ausbauten von Fließ-
gewässern (insbesondere des Zülowkanals) sind möglichst rückgängig zu machen bzw. 
die Passierbarkeit für Organismen ist zu verbessern. 

• Herstellung möglichst natürlicher Wasserverhältnisse bei entwässerten Niedermooren 
und Niederungsflächen sowie extensive Bewirtschaftung. 

• Sicherung und Ausbau des Biotopverbundsystems, Vermeidung von zusätzlicher Zer-
schneidung der Landschaft. 

• Schutz der Alleen und Baumreihen als historische Landschaftsstrukturen in der Ge-
meinde. Entwicklung durch ergänzende Neupflanzungen. 

• Strukturierung großräumiger Ackerflächen durch naturnahe und halbnatürliche Ele-
mente (wie Gehölze) zur Erhöhung der landschaftlichen Vielfalt und zur Reduktion von 
Winderosion. 

• Erhalt und Entwicklung von Waldbeständen. Umbau in naturnahe Bestände sofern noch 
nicht geschehen, Erhöhung des Altholzanteils. 

• Eine naturverträgliche Lenkung der Erholungsnutzung aufgrund der ökologisch sensib-
len Bereiche (darunter der Rangsdorfer See und die Zülowniederung). Gleichzeitig sol-
len die naturräumlichen Potenziale sensibel für die touristische und nahe Erholungsnut-
zung entwickelt werden. 

• Berücksichtigung der Durchgrünung bei der Siedlungsentwicklung, bessere Einpassung 
neuer und vorhandener Siedlungen in die Landschaftsstruktur (z.B. durch Eingrünung des 
Ortsrandes). Entwicklung einer lockeren Bebauungsstruktur mit hohem Grünanteil. 

• Erhalt der innerörtlichen Grünverbindungen (darunter der Zülowgraben). 

• Sicherung und Aufwertung der natürlichen Bodenfunktionen sowie Minimierung von 
Neuversiegelungen. 

• Sicherung der Grundwasserneubildungsrate durch Regenwasserversickerung innerhalb 
der Gebiete, Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Grund- und Oberflächenwasser, 
Erhalt sämtlicher Wasserflächen, besondere Berücksichtigung des Grundwasserschut-
zes (aufgrund des geringen Flurabstands und fehlender Deckschichten), Herstellung ei-
nes natürlichen Wasserhaushalts. 

• Pflege und Entwicklung des Baumbestandes, Förderung von standortgerechten und ge-
bietstypischen Arten bei der Gehölzauswahl im Außen- und Innenbereich, Erhalt land-
schaftsprägender Einzelbäume. Als Orientierung für die Artenauswahl kann der Erlass 
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zur Verwendung gebietsheimischer Herkünfte herangezogen werden. Mit der Anpflan-
zung von strukturreichen, gliedernden Pflanzungen (z.B. Straßenbäumen) in den Bau-
gebieten und mit Dach- und Fassadenbegrünung soll das Landschaftsbild neu gestaltet 
werden.  

• Einbindung, Entwicklung und Förderung vorhandener naturnaher Biotope und Gehölz-
bestände in Grünflächen sowie Förderung der Ansiedlung wildlebender Pflanzen und 
Tiere. 

• Vermeidung von Luftverschmutzungen, Schaffen von Fuß- und Radwegeverbindungen. 

• Sicherung der Versorgung mit Sportflächen, ggf. Verlegung aus ungünstiger Lage in 
besser geeignete Flächen. 

• Stellplatzanlagen sind zu durchgrünen und durch rahmende Pflanzungen in die Siedlun-
gen oder die Landschaft einzubinden. Gleiches gilt für neue Verkehrstrassen, die durch 
Baumpflanzungen in die Landschaft oder Siedlungsstruktur eingebunden werden soll-
ten. 

• Der Vermeidung bzw. Minderung von Eingriffen ist grundsätzlich Vorrang vor der Fest-
legung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einzuräumen (Wallmann et al. 2008, 
S. 127ff.). 

Im Rahmen der ersten Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte eine Fortschreibung 
des Landschaftsplans für die dortigen Änderungsbereiche als räumlicher Teilplan. 

Eine weitere Fortschreibung des Landschaftsplans soll im Zuge der 2. Änderung des FNP 
erfolgen.  

4.6 Weitere fachgesetzliche Planungen 

4.6.1 Planfeststellung Flughafen Schönefeld  

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 13.08.2004 wurden die Vorhabenträger für den Ausbau 
des Flughafens Schönefeld u. a. verpflichtet, die bis dahin nicht konkret festgesetzten na-
turschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen in einem ergänzenden Planfeststellungs-
verfahren in ergänzenden planfeststellungsrelevanten Unterlagen vorzulegen.  

Die Gemeinde Rangsdorf gehört zum Flughafenumfeld und ist dadurch betroffen, dass der 
Standort einerseits bestimmte bauliche Entwicklungspotenziale (Logistik) bietet.  

Andererseits sollen innerhalb des Gemeindegebietes umfangreiche naturschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden (Zülowniederung). Der Suchraum für 
diese naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen erstreckt sich zwischen Rangs-
dorfer See im Westen, Mittenwalde im Osten, Groß Machnow im Norden und Telz bzw. 
Dabendorf im Süden.  

In der Unterlage für das ergänzende Planfeststellungsverfahren wurden Aufwertungspoten-
ziale und Verfügbarkeit geprüft und zu einem Gesamtpool zusammengestellt. Ein Maßnah-
menschwerpunkt bildet der Bereich entlang des Zülowkanals.  

Als Maßnahmen sollen Bewirtschaftungsauflagen für die landwirtschaftliche Nutzung (z. B. 
Extensivierung oder Umwandlung von Acker in Grünland) und die Wasserhaltung umgesetzt 
werden. Außerdem sind punktuelle und lineare Gehölzpflanzungen sowie die Anlage und 
der naturnahe Ausbau von Gewässern vorgesehen und nach Hinweis der Gemeinde teil-
weise erfolgt.  
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In der Gemeinde Rangsdorf bilden sich die räumlichen Maßnahmeschwerpunkte entlang 
des Zülowkanals, im Bereich des Machnower Sees mit der östlich angrenzenden Niede-
rungsfläche bis zum Mühlenberg, im Bereich um den Großmachnower Weinberg und die 
Ackerflächen im Bereich Heideberg und Silberberg zwischen dem Ortsteil Groß Machnow 
und der Fenne an der Grenze zur Gemarkung Mittenwalde. Für die komplexen Kompensa-
tionsmaßnahmen in der Zülowniederung liegt seit dem 14.06.2021 ein Plan-ergänzungsbe-
schluss Zülowniederung „Resultierende Landschaftsplanerische Aus-führungsplanung“ vor. 
Die Maßnahmen befinden sich vorrangig in der Gemarkung Groß Machnow in der Flächen-
kulisse der Maßnahmeflächen für den Flughafen. 

4.6.2 Rad- und Wanderwegekonzept der Gemeinde  

Die Gemeinde hat gemäß Landschaftsplan ein Rad- und Wegekonzept erarbeiten lassen. 
Hiermit soll die touristische Attraktivität verbessert und eine Lenkung der Besucher durch 
Ausweisung von Wegen erfolgen.  

In das Gesamtkonzept flossen vorhandene markierte Wege sowie zusätzlich verschiedene 
Teilkonzepte bzw. Ideen ein. Im Konzept wurden nur tatsächlich vorhandene und nutzbare 
Wege berücksichtigt.  

Das Wegenetz soll das Grundgerüst der zukünftigen touristischen Wegeinfrastruktur dar-
stellen. 

5 Schutzgebiete, Schutzobjekte nach Naturschutzgesetz 

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 8 BbgNatSchAG sind besonders 
wertvolle Teile von Natur und Landschaft durch Rechtsverordnungen zu schützen. Sie kön-
nen z.B. als Naturschutzgebiet (NSG), Landschaftsschutzgebiet (LSG), Naturdenkmal (ND) 
oder geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) erklärt werden. Die jeweiligen Rechtsver-
ordnungen bestimmen den Schutzgegenstand, den Schutzzweck sowie die erforderlichen 
Ge- und Verbote. Zudem haben Bund und Länder die sich aus den Richtlinien 92/43/EWG 
und 2009/147/EG ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zusammenhän-
genden europäischen, ökologischen Netzes „NATURA 2000“ zu erfüllen.  

Im Bereich der Änderungsflächen des FNP Rangsdorf befinden sich die folgenden Schutz-
gebiete bzw. grenzen diese an Änderungsflächen an: 

5.1 Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Notte-Niederung“ 

Das rd. 18.013 ha große LSG wurde durch die Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet "Notte-Niederung" des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Brandenburg vom 23.01.2012 festgesetzt (GVBI.II/12 Nr. 04) zuletzt geändert 
am 29. Januar 2014(GVBI.II/14 Nr. 05). Es umfasst große Bereiche in 10 Städten bzw. Ge-
meinden der Landkreise Dahme-Spreewald sowie Teltow-Fläming. 

Schutz- und Erhaltungsziel für das LSG ist das Angebot eines Lebensraumes für gefährdete 
Tiere, insbesondere Säugetiere, Amphibien und Vögel sowie eines Erholungsraumes für die 
Menschen der näheren Ballungsräume (MLUL 2014a).  

Die weiteren Ziele, Ge- und Verbote sind in der Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet „Notte-Niederung“ benannt.  

Die Änderungsfläche 1 tangiert das Landschaftsschutzgebiet. Die Änderungsflächen 2, 6, 
7, 10 und 17 grenzen an das LSG an. 
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5.2 Naturschutzgebiete (NSG) 

NSG Rangsdorfer See 

Das Naturschutzgebiet „Rangsdorfer See“ wurde mit Verordnung vom 27. April 1998 fest-
gesetzt. Es nimmt im Vergleich zu den anderen Naturschutzgebieten die größte Fläche in-
nerhalb der Gemeinde ein und reicht weit in die benachbarte Gemarkung hinein. Es umfasst 
gemäß Verordnung eine Fläche, die über die Krumme Lanke im Norden über den westlichen 
Rangsdorfer See bis in die Notte-Niederung reicht. Das westlich angrenzende Grünland au-
ßerhalb des Gemeindegebietes ist in das NSG einbezogen.  

Schutzzweck, Ge- und Verbote sind in der Verordnung über das Naturschutzgebiet benannt.  

Die Änderungsflächen 1 und 17 befinden sich in einer Entfernung von ca. 500 m zum NSG 
Rangsdorfer See.   

NSG Machnower See 

Das Naturschutzgebiet Machnower See, ist ein kleines Naturschutzgebiet, das völlig in der 
Gemarkung Groß Machnow (Gem. Rangsdorf, Brandenburg) liegt. Es umfasst 35 ha und be-
inhaltet im Kern den Machnower See mit einer Wasserfläche von ca. 8 ha. Die Ufer des Mach-
nower Sees sind unzugänglich. Auch der Bruchwald, der den See umgibt, ist nur im Sommer 
teilweise begehbar, bei hohem Wasserstand teilweise überflutet. Das Naturschutzgebiet be-
steht hauptsächlich aus Bruchwäldern und einem sehr breiten Schilfgürtel, der vor allem Brut-
gebiet vieler seltener Vogelarten ist, darunter auch Kraniche. Im Herbst und Frühjahr ist der 
See auch Rastplatz von durchziehenden Wildgänsen. Die Feuchtgebiete sind auch der Le-
bensraum seltener Pflanzengesellschaften. 

Das Naturschutzgebiet wurde bereits 1986 eingerichtet und liegt im Südwesten der Gemar-
kung Groß Machnow. Es geht über in das Naturschutzgebiet „Zülowgrabenniederung“und 
FFH-Gebiet „Zülow-Niederung.“  

Das NSG Machnower See wird durch die Änderungsflächen nicht berührt. 

NSG „Zülowgrabenniederung“ 

Das rd. 113 ha große NSG wurde durch die Verordnung über das Naturschutzgebiet 
"Zülowgrabenniederung" des Landkreises Teltow-Fläming vom 25.11.2002 festgesetzt (zu-
letzt geändert 13.12.2017). Es umfasst gemäß § 2 der Verordnung von 2002 Bereiche des 
Amtes Blankenfelde / Mahlow und des Amtes Rangsdorf (jetzt Gemeinden) in den Gemar-
kungen Dahlewitz, Groß Kienitz, Klein Kienitz und Rangsdorf. 

Schutzzweck, Ge- und Verbote sind in der Verordnung über das Naturschutzgebiet benannt.  

Das NSG „Zülowgrabenniederung“ grenzt an die Änderungsflächen 4, 5.5 und 5.6 an. Die 
Flächen 9.2 und 9.3 sind Bestandteil des NSG und Teil des FFH-Gebiets „Zühlow-Niederung“. 

Neben den genannten Naturschutzgebieten befinden sich in der Gemeinde Rangsdorf wei-
tere Naturschutzgebiete: 

NSG „Groß Machnower Weinberg“ 

Der „Groß Machnower Weinberg“ ist gemäß Landschaftsplan 2008 das erste Naturschutz-
gebiet, das 1935 auf dem Territorium des heutigen Landes Brandenburg auf Grundlage des 
damals neuen Reichsnaturschutzgesetzes ausgewiesen wurde. Schon zum damaligen Zeit-
punkt wurde die Bedeutung des Weinberges mit seiner besonderen Naturausstattung (kon-
tinental geprägte Trockenrasen, Steppenpflanzen, schüttere Eichenwälder und viele seltene 
Insekten) erkannt. 1951 erfolgte eine Erweiterung der Fläche.  
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Gebiet liegt östlich des Ortsteils Groß Machnow und ist ebenfalls Bestandteil des FFH-Ge-
bietes Großmachnower Weinberg.  

Das NSG wird durch die Änderungsflächen nicht berührt. 

NSG „Ehemaliger Blankenfelder See“ 

Unmittelbar nördlich der Autobahn liegt im westlichen Bereich der Gemeinde im Verlauf des 
Glasowbaches das Naturschutzgebiet „Ehemaliger Blankenfelder See“, das sich bis in die 
Ortslage Blankenfelde zieht und dort in das im Verfahren befindliche Naturschutzgebiet 
/FFH-Gebiet Glasowbachniederung übergeht.  

Das NSG liegt lediglich mit einer kleinen Fläche innerhalb des Gemeindegebietes von 
Rangsdorf. 

Das NSG wird durch die Änderungsflächen nicht berührt. 

5.3 Europäisches Netz Natura 2000  

Nach § 31 BNatSchG erfüllen der Bund und die Länder die sich aus den Richtlinien 
92/43/EWG und 2009/147/EG ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zu-
sammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ im Sinne des Artikels 
3 der Richtlinie 92/43/EWG. 

Die 23. Verordnung zur Festsetzung von Erhaltungszielen und Gebietsabgrenzungen  für 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (23. Erhaltungszielverordnung ErhZV)  vom 10. 
09.2018 (GVBI. Teil II Nr. 57) umfasst 13 FFH-Gebiete in den Landkreisen Teltow-Fläming 
und Dahme-Spreewald. Erhaltungsziel für das jeweilige Gebiet ist die Erhaltung oder Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der in den Gebieten benannten natür-
lichen Lebensraumtypen oder Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse. 

Für die Gemeinde Rangsdorf sind 4 Gebiete in der Verordnung benannt: 

FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ 

Das FFH- Gebiet „Zülow-Niederung“ (Nr. DE 3746-309) hat eine Größe von insgesamt 63 
ha. Es ist in vier Teilgebiete unterteilt: Zülowgraben, Halbinsel Rangsdorfer See, Powesee 
und Großmachnower Torfstiche.  

Das Gebiet ist geprägt durch die ehemals in der Notte-Niederung verbreiteten, oft kalk- und 
teilweise salzbeeinflussten Wiesen und Gebüsche (MLUL 2018). Die Teilgebiete beinhalten 
viele bedeutende Pflanzenarten sowie Lebensraumtypen, die es zu schützen gilt.  

Grundsätzliches Ziel des FFH-Gebietes ist der Erhalt der Grundwasserstände für die Erhal-
tung der wasserabhängigen Lebensraumtypen. Weiterhin gilt (gemäß der 23. Verordnung 
zur Festsetzung von Erhaltungszielen und Gebietsabgrenzungen für Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung) für alle Lebensraumtypen und Arten nach Anhang II der FFH-RL in 
der Zülowniederung die Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-
standes (MLUL 2018). 

Die Änderungsflächen 5.5 und 5.6 grenzen unmittelbar an das Schutzgebiet an. Die Flächen 
9.2 und 9.3 sind Bestandteil des FFH-Gebietes. 

FFH-Gebiet „Prierowsee“ 

Die FFH-Gebiete “Prierowsee“ (DE 3746-302) und “Umgebung Prierowsee“ (DE 3746-308) 
wurden zusammengelegt. Das neue FFH-Gebiet erhält den Namen “Prierowsee“ und um-
fasst eine Fläche von rd. 560 ha. 
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Das FFH-Gebiet „Prierowsee“ und „Umgebung Prierowsee“ liegt zum überwiegenden Flä-
chenanteil außerhalb des Gemeindegebietes. Eine kleine Fläche im Bereich der Luchwie-
sen an der südlichen Grenze der Gemarkung reicht bis in das Gemeindegebiet hinein. 

Die FFH-Gebietsgrenze und die für das jeweilige Gebiet maßgeblichen Lebensraumtypen 
und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie sind in der zugehörigen Naturschutzge-
biets- beziehungsweise Erhaltungszielverordnung veröffentlicht.  

Die Bedeutung dieses FFH-Gebietes liegt im Vorkommen charakteristischer Artenspektren 
und Einzelarten (z.B. Fischotter). Von besonderer Bedeutung sind die vorkommenden, sel-
tenen Lebensraumtypen wie z. B. Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, feuchte Hoch-
staudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe und kalkreiche Sümpfe. Inner-
halb des Gemeindegebietes von Rangsdorf befindet sich in den Luchwiesen eine Binnen-
salzstelle, auf der sich eine Salzwiese im Binnenland entwickelt hat. 

Das FFH-Gebiet wird durch die Änderungsflächen nicht berührt. 

FFH-Gebiet Torfbusch-Glasowbachniederung 

Das FFH-Gebiet Torfbusch-Glasowbachniederung (ehemals Glasowbachniederung) 
(DE3646-302) besteht aus drei Teilflächen und umfasst eine Fläche von rd. 101 ha. Das 
FFH-Gebiet liegt zum überwiegenden Flächenanteil außerhalb des Gemeindegebietes.  

Die FFH-Gebietsgrenze und die für das jeweilige Gebiet maßgeblichen Lebensraumtypen 
und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie sind in der zugehörigen Naturschutzge-
biets- beziehungsweise Erhaltungszielverordnung veröffentlicht.  

Die Bedeutung dieses FFH-Gebietes liegt im Vorkommen charakteristischer Artenspektren 
und Einzelarten (z.B. Fischotter). Von besonderer Bedeutung sind die vorkommenden, sel-
tenen Lebensraumtypen wie z. B. Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation 
des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion, Pfeifengraswiesen auf kalkrei-
chem Boden, feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe und 
bodensaure Eichenwälder. Zudem kommen Auenwälder mit Erle (Alnus glutinosa) und 
Esche (Fraxinus excelsior) als prioritäre Lebensraumtypen vor. 

Das FFH-Gebiet wird durch die Änderungsflächen nicht berührt. 

FFH-Gebiet „Großmachnower Weinberg“ 

Das FFH-Gebiet Großmachnower Weinberg (DE3747-305) umfasst eine Fläche von rd. 12 
ha. Und liegt vollständig innerhalb des Gemeindegebietes.  

Von besonderer Bedeutung sind die vorkommenden, seltenen Lebensraumtypen wie z. B. 
bodensaure Eichenwälder und trockene, kalkreiche Sandrasen, letztere als prioritäre Le-
bensraumtypen. 

Das FFH-Gebiet wird durch die Änderungsflächen nicht berührt. 

SPA Gebiet „Nuthe-Nieplitz Niederung“ 

Das Naturschutzgebiet „Rangsdorfer See“ wurde in fast der gleichen Abgrenzung als SPA 
Gebiet (Special Protection Area, Europäisches Vogelschutzgebiet) gemeldet. Der westliche 
Teil des Rangsdorfer Sees gehört zum SPA Gebiet „Nuthe-Nieplitz-Niederung“.  

Zu den wertbestimmenden Vogelarten gehören u. a. Arten des Anhangs I der Richtlinie 
79/409/EWG Kornweihe, Kranich, Rohrweihe, Wachtelkönig; regelmäßig vorkommende 
Zugvogelarten, u. a. Graugans.  

Die Erhaltungsziele sind in der Verordnung für das NSG „Rangsdorfer See“ definiert. 

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/natura-2000/fauna-flora-habitat-gebiete/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/natura-2000/fauna-flora-habitat-gebiete/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/natura-2000/fauna-flora-habitat-gebiete/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/natura-2000/fauna-flora-habitat-gebiete/
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Die Änderungsflächen 1 und 17 befinden sich in einer Entfernung von ca. 500 m zum SPA-
Gebiet Rangsdorfer See.   

Managementplanung 

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) sowie Ar-
tikel 3 der Vogelschutzrichtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die nötigen Erhaltungs-

maßnahmen für die Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse festzulegen. 

Zur Untersetzung der Erhaltungsziele und zur Festlegung von Maßnahmen zur Erhaltung 
und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands für Lebensraumtypen und Arten 
der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie und für Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutz-
richtlinie werden im Land Brandenburg in der Regel Managementpläne für die europäischen 
Schutzgebiete erarbeitet. Es können auch selbständig oder als Bestandteil anderer Pläne 
erstellt werden. 

Für die 4 in der Geminede Rangsdorf liegenden FFH-Gebiete sowie für das SPA Gebiet 
Nuthe-Nieplitz Niederung  liegen Mangemaentplanungen vor. Für das FFH-Gebiet Zülow-
Niederung benennt der Managementplan verschiedene Maßnahmen. Die redaktionelle An-
passung der Schutzgebietsgrenzen beeinflusst die Maßnahmen nicht. 

5.4 Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile  

Naturdenkmale sind nach § 28 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfun-
gen der Natur oder entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz 
erforderlich ist 

• aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 

• wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. 

Die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Be-
schädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, sind nach Maßgabe nä-
herer Bestimmungen verboten. 

Im Landkreis Teltow-Fläming wurden für unterschiedliche Schutzgruppen (Feucht- und Tro-
ckenstandorte, Bäume und Baumgruppen, Alleen und Baumreihen, Findlinge) Sammelver-
ordnungen festgesetzt. In der Gemeinde Rangsdorf befinden sich insbesondere markante 
Einzelbäume und Baumgruppen, die als Naturdenkmal festgesetzt sind. Im Landschaftsplan 
werden die Naturdenkmale vermerkt, die in der Verordnung zur Fetssetzung von Naturdenk-
malen im Landkreis Teltow-Fläming vom 27.04.2015 benannt und im Amtsblatt für den 
Landkreis Teltow-Fläming Nr. 16 vom 18.05.2015 aufgeführt sind. 

In den Änderungsflächen befinden sich keine Naturdenkmale. 

Geschützte Landschaftsbestandteile sind nach § 29 BNatSchG rechtsverbindlich festge-
setzte Teile von Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist  

• zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts 

• zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

• zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder 

• wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten. 
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Der Schutz kann sich für den Bereich eines Landes oder für Teile des Landes auf den ge-
samten Bestand an Alleen, einseitigen Baumreihen, Bäumen, Hecken oder anderen Land-
schaftsbestandteilen erstrecken. 

Die Beseitigung des geschützten Landschaftsbestandteils sowie alle Handlungen, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Landschaftsbestand-
teils führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten.  

5.5 Gesetzlich geschützte Biotope  

Nach § 30 BNatSchG gilt in Verbindung mit § 18 BbgNatSchAG für bestimmte Biotope ein 
besonderer Schutz. Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen 
Beeinträchtigung folgender Biotope führen können, sind verboten. 

Zu den geschützten Biotopen zählen: 

• natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer ein-
schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturna-
hen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme 
und regelmäßig überschwemmten Bereiche, 

• Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, 

• offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und 
Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trocken-
rasen, Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte, 

• Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, subal-
pine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder, 

• offene Felsbildungen, Höhlen sowie naturnahe Stollen, alpine Rasen sowie Schneetäl-
chen und Krummholzgebüsche, 

• Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer mit 
Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflächen im Küstenbereich, Seegraswiesen 
und sonstige marine Makrophytenbestände, Riffe, sublitorale Sandbänke, Schlick-
gründe mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schill-
gründe im Meeres- und Küstenbereich. 

Die Verbote des Satzes 1 gelten auch für weitere von den Ländern gesetzlich geschützte 
Biotope. Nach § 18 BbgNatSchAG gelten die Verbote des § 30 Absatz 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes auch für  

• Feuchtwiesen,  

• Lesesteinhaufen,  

• Streuobstbestände, Moorwälder, Hangwälder und Restbestockungen anderer natürli-
cher Waldgesellschaften. 

Aufgrund der besonderen naturräumlichen Bedingungen in der Gemeinde Rangsdorf gibt 
es gemäß Landschaftsplan besonders viele, großräumig zusammenhängende geschützte 
Biotope, die aufgrund ihrer Lage bereits zum großen Teil durch andere naturschutzrechtli-
che Schutzbestimmungen (z. B. als Naturschutzgebiet) formal unter Schutz stehen.  

Nach dem Landschaftsplan (2008) gibt es zwei naturräumlich zusammenhängende Berei-
che, in denen sich auch Schwerpunkte geschützter Biotope ergeben. Dies ist zum einen der 
Verlandungsbereich des Rangsdorfer Sees mit seinen Röhricht-, Bruch- und 
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Feuchtwaldbereichen, die sich aus Erlen und Eschen aufbauen und zum anderen die ge-
samte zusammenhängende Zülowgrabenniederung mit Ausnahme einzelner Abschnitte in-
nerhalb der Siedlungsflächen.  

Die geschützten Biotope in der Zülowgrabenniederung setzen sich aus unterschiedlich 
feuchten Wald-, Röhricht- und Grünlandkomplexen zusammen, in denen naturnahe Gewäs-
ser liegen. Bei den beiden naturräumlichen Bereichen Rangsdorfer See und Zülowgraben 
besteht für die meisten nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 18 BbgNatSchAG auch 
ein Schutz als Naturschutz- oder FFH-Gebiet.  

Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Gemeindegebiets zahlreiche kleinflächige ge-
schützte Biotope. Es handelt sich dabei überwiegend um Biotoptypen feuchter Ausprägun-
gen. 

Ein „herausragender“ geschützter Biotop ist in Teilbereichen der Machnower Weinberg mit 
seinen Trockenrasen- und Trockenwald-Strukturen. Auch der Weinberg steht sowohl als 
Naturschutz- als auch als FFH-Gebiet unter Schutz. 

Geschützte Biotope sind in den Änderungsflächen 1, 2, 5.1, 6 und angrenzend an 8 vermerkt.  

5.6 Alleenschutz  

Alleen dürfen nach § 29 Abs. 3 BNatSchG nicht beseitigt, zerstört, beschädigt oder sonst 
erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. Sie stehen auch gemäß § 17 
BbgNatSchAG unter Schutz.  

Der Schutzstatus gilt nach Landschaftsplan für alle Alleen innerhalb der Gemeinde Rangs-
dorf. Im Zuge der Siedlungsanlagen wurden gemäß Landschaftsplan insbesondere in den 
1930er Jahren die meisten innerörtliche Erschließungsstraßen zur Gestaltung mit Alleen 
bepflanzt. So sind sowohl die außerörtlichen wie auch die innerörtlichen Straßen in der Ge-
meinde überwiegend mit Alleen bepflanzt.  

Geschützte Alleen sind in der Änderungsfläche 1 sowie in verschiedenen Straßenräumen 
von Änderungsflächen benannt.  

Im Änderungsbereich 1 wird die vorhandene Allee dargestellt. Weitere geschützte Alleen 
befinden sich zumeist in den an Änderungsflächen angrenzenden Straßenräumen. 

5.7 Horstschutzzonen  

Nach § 19 BbgNatSchAG sind Horststandorte von Adlern, Wanderfalken, Korn- und Wie 
senweihen, Schwarzstörche, Kraniche, Sumpfohreulen und Uhus geschützt. Im Nahbereich 
bis 300 m im Umkreis gelten bestimmte Nutzungsbeschränkungen: 

• im Umkreis von 100 Metern um den Horststandort Bestockungen abzutreiben oder den 
Charakter des Gebietes sonst zu verändern, 

• im Umkreis von 300 Metern um den Horststandort in der Zeit vom 1. Februar bis zum 
31. August land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen unter Maschineneinsatz durchzu-
führen oder die Jagd auszuüben, mit Ausnahme der Nachsuche, 

• im Umkreis von 300 Metern um den Horststandort jagdliche Einrichtungen zu bauen. 

5.8 Gewässerschutzbereiche  

Nach § 38 WHG sowie § 61 BNatSchG gilt außerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile für stehende Gewässer ab einer Größe von 1 ha, dass mit bestimmten 
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Ausnahmereglungen z.B. für genehmigte wasserrechtliche Nutzungen in einem Abstand bis 
50 m von der Uferlinie bauliche Anlagen nicht errichtet oder wesentlich verändert werden 
dürfen. Diese Regelung gilt für den Rangsdorfer See außerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile sowie für den Kiessee Pramsdorf, den Machnower See und das Abbauge-
wässer in der Fenne. 

5.9 Baumschutzsatzung Rangsdorf  

Die Gemeinde Rangsdorf besitzt seit dem 23.06.20 eine neue Baumschutzsatzung, die die 
Satzung vom 05.07.2013 aufhebt. 

Die Bäume im Geltungsbereich dieser Satzung werden im nachstehend bezeichneten Um-
fang zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklärt. 

Geschützt sind: 

• Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm, 

• Eibe (Taxus spec.) mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm, 

• mehrstämmig ausgebildete Bäume, wenn wenigstens zwei Stämme einen Stammum-
fang von mindestens 40 cm aufweisen, 

• Bäume mit einem geringeren Stammumfang, welche bei Ersatzpflanzungen nach § 7 
dieser Satzung oder als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nach §§ 15, 16 Bundesna-
turschutzgesetzes gepflanzt wurden.  

Der Stammumfang von Bäumen ist in einer Höhe von 130 cm über dem Erdboden zu mes-
sen. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang unmittelbar darunter 
maßgebend. 

Die Satzung gilt nicht für 

• Obstbäume mit Ausnahmen von Walnussbäumen (Juglans regia), Esskastanien (Cas-
tanea sativa) und Vogelkirsche (Prunus avium, Wildform), 

• Wald im Sinne des § 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG), 

• Bäume und Sträucher in Baumschulen und Gärtnereien, wenn sie gewerblichen Zwe-
cken dienen, 

• die Arten Eschenahorn (Acer negundo), Stechfichte (Picea pungens), Spätblühende 
Traubenkirsche (Prunus serotina).  

Der Schutz von Bäumen in Alleen regelt sich nach § 17 des Brandenburgischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG). 

Der Schutz von bestimmten Biotopen regelt sich nach § 18 BbgNatSchAG.  

Behördlich angeordnete Ersatzpflanzungen und Bäume, die aufgrund von Festsetzungen 
eines Bebauungsplanes oder eines Vorhaben- und Erschließungsplanes zu erhalten sind, 
sind ohne Beschränkung auf einen Stammumfang geschützt. 

Nachbarrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.  

Die Satzung regelt Verbote, Pflege- und Erhaltungspflichten, Ausnahmen und Befreiungen 
Baumschutz bei Bauvorhaben sowie Ersatzpflanzung und Ausgleichszahlungen. 
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6 Darstellung der Änderungsflächen gemäß der 2. Änderung des FNP 

Eine Übersicht über die im Rahmen der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes vorgese-
henen Änderungen gibt die nachfolgende Aufstellung. 

Zum FNP-Verfahren erfolgte für die Änderungsflächen 1-10 eine 1. frühzeitige Beteiligung 
vom 16.09. – 18.10.2019. 

Für die Änderungsflächen 1 und 2 sowie 11-17 erfolgte eine 2. erneute frühzeitige Beteili-
gung mit Schreiben vom 27.11.2020 und der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme bis spä-
testens zum 04.01.2021.  

Tabelle 1: Übersicht über die geplanten Änderungen des FNP 

Nr. Bezeichnung Darstellung im rechts-
wirksamen FNP 

Geplante Änderung Abwägungsergeb-
nis frühzeitige Be-
teiligungen 

1 Badestelle 
Rangsdorfer 
See, Hotel und 
Fischerei 

Sondergebiet Zweckbestim-
mung Erholung mit Uferfrei-
haltezone, Sonstige Grün-
fläche mit Zweckbestim-
mung Badeplatz 

Sondergebiet Zweckbe-
stimmung Hotel und Bade-
stelle mit Nebenanlagen, 
Fischerei und Begenungs-
stätte 

wird entsprechend 
B-Plan RA 14-2 im 
Parallelverfahren 
weitergeführt 

2 „Bücker-Werke“ Gewerbliche Baufläche; 
Gemischte Baufläche; 
Wohnbaufläche; sonstige 
Grünfläche; Suchraum 
Verkehrsfläche, Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft, Wald 

Darstellung als Wohnbau-
fläche; Gemischte Bauflä-
che; Grünfläche; Verkehrs-
fläche (Trasse des „Ost-
West-Verbinders“), Wald, 
Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

wird entsprechend 
B-Plan RA 9-7 im 
Parallelverfahren 
weitergeführt 

 

2.1 Sportstätte 
nördlich der 
Bücker-Werke 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung „Anlage für 
sportliche Zwecke“ 

Wird weiterverfolgt 

3 Pramsdorfer 
Berg Haupt-
pumpwerk für 
Schmutzwasser 
des KMS  

Grünfläche im LSG „Notte 
Niederung“, Teil der Flächen 
als Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft  

Fläche für Abwasserbesei-
tigungsanlage (geplanter 
Standort für Hauptpump-
werk und Havariebecken) 

Wird zeitlich ver-
schoben 

  

 

4 Kienitzer Straße 
/ Winterfeldallee  

Waldfläche, Wohnbau-flä-
che 

Darstellung als Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung 
Dauerkleingärten, Ergän-
zung des Planzeichens für 
Dauerkleingärten  

Anpassung an den 
Bestand, redaktio-
nelle Änderung 

5.1 Korrektur Wald-
flächen/ Wohn-
bauflächen 

Wohnbaufläche Korrektur der Darstellung 
zu Waldfläche aufgrund 
tatsächlicher Nutzung (re-
daktionell) 

Anpassung an den 
Bestand, redaktio-
nelle Änderung 

5.2 Korrektur Wald-
flächen/ 

Wohnbauflä-
chen 

Wohnbaufläche Korrektur der Darstellung zu 
Wohnbaufläche aufgrund 
tatsächlicher Nutzung 

Anpassung an den 
Bestand, redaktio-
nelle Änderung 
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Nr. Bezeichnung Darstellung im rechts-
wirksamen FNP 

Geplante Änderung Abwägungsergeb-
nis frühzeitige Be-
teiligungen 

(redaktionell) (im Parallel-
verfahren zum B-Plan RA 
26) 

5.3 Korrektur Wald-
flächen/ 

Wohnbauflä-
chen 

Waldfläche  Korrektur der Darstellung zu 
Wohnbaufläche aufgrund 
tatsächlicher Nut-zung (re-
daktionell) (im Parallelver-
fahren zum BPlan RA 26) 

Anpassung an den 
Bestand, redaktio-
nelle Änderung 

5.4 Korrektur Wald-
flächen/ Wohn-
bauflächen  

Waldfläche Korrektur der Darstellung 
zu Wohnbaufläche auf-
grund tatsächlicher Nut-
zung (redaktionell) 

Anpassung an den 
Bestand, redaktio-
nelle Änderung 

5.5 Korrektur Wald-
flächen/ Wohn-
bauflächen 

Waldfläche  Korrektur der Darstellung 
zu Wohnbaufläche auf-
grund tatsächlicher Nut-
zung (redaktionell) 

Anpassung an den 

Bestand, redaktio-

nelle Änderung 

5.6 Korrektur Wald-
flächen/ Wohn-
bauflächen 

Waldfläche Korrektur der Darstellung 
zu Wohnbaufläche auf-
grund tatsächlicher Nut-
zung (redaktionell) 

Anpassung an den 
Bestand, redaktio-
nelle Änderung 

5.7 Korrektur Wald-
flächen/ Wohn-
bauflächen 

Wohnbaufläche Korrektur der Darstellung 
zu Waldfläche aufgrund 
tatsächlicher Nutzung (re-
daktionell) 

Anpassung an den 
Bestand, redaktio-
nelle Änderung 

5.8 Korrektur Wald-
flächen/ Wohn-
bauflächen bzw. 
Grünfläche 

Grünfläche Korrektur der Darstellung 
zu Waldfläche aufgrund 
tatsächlicher Nutzung (re-
daktionell) 

Anpassung an den 
Bestand, redaktio-
nelle Änderung 

6 Theresenhof  Gewerbliche Baufläche, 
LSG „Notte-Niederung“ 

Korrektur der Grenze des 
LSG-Gebiets „Notte-Niede-
rung“ (nachrichtlich) 

Nachrichtliche Über-
nahme der aktuellen 
Schutzgebiet-
grenze, redaktio-
nelle Änderung  

7 Groß Machnow-
Mittenwalder 
Straße  

Landwirtschaftsfläche; Teil 
der Flächen als Flächen 
für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

Darstellung des Standortes 
der Biogasanlage als Flä-
che für Versorgungsanla-
gen (redaktionell) 

Redaktionelle Äde-
rung 

8 Wohnbebauung 
Dorfkern  

Waldfläche; Grünfläche, Wohnbauflächen;  wird entsprechend 
B-Plan RA 14-2 im 
Parallelverfahren 
weitergeführt ohne 
Erweiterungsflächen 
IV und VII 
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Nr. Bezeichnung Darstellung im rechts-
wirksamen FNP 

Geplante Änderung Abwägungsergeb-
nis frühzeitige Be-
teiligungen 

9.1 FFH-Gebiet im 
Bereich der 
Zülowgraben-
niederung 

NSG, Waldfläche Waldfläche; Ergänzung der 
Darstellung des FFH-Ge-
biets „Zülow-Niederung“ 
(nachrichtlich) 

Nachrichtliche Über-
nahme der Schutz-
gebiets-grenze  

9.2 FFH-Gebiet im 
Bereich der 
Zülowgraben-
niederung 

Waldfläche Waldfläche; Ergänzung der 
Darstellung des FFH-Ge-
biets „Zülow-Niederung“ 
(nachrichtlich) 

Nachrichtliche Über-
nahme der Schutz-
gebiets-grenze  

9.3 FFH-Gebiet im 
Bereich der 
Zülowgraben-
niederung 

Waldfläche Waldfläche; Ergänzung der 
Darstellung des FFH-Ge-
biets „Zülow-Niederung“ 
(nachrichtlich) 

Nachrichtliche Über-
nahme derSchutz-
gebiets-grenze  

10 Sportplatz Groß 
Machnow 

Grünfläche; Waldfläche  Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung „Anlage für 
sportlichen Zwecke und 
sportlichen Zwecken die-
nende Gebäude und Ein-
richtungen“ 

Wird weitergeführt 

Umweltprüfung auf 
der Ebene des FNP 
erforderlich 

11 Seebadallee Wohnbaufläche, Sonstige 
Grünfläche 

Gemischte Baufläche  

Gemeindebedarfsfläche 
Zweckbestimmung Flächen 
für kirchliche Anlagen  

Bestandteil des B-
Plans Ra 15-1 

12 Pramsdorf Sondergebiet Erholung, 
landwirtschaftliche Fläche 

Gemischte Baufläche, 
Sonstige Grünfläche 

wird zeitlich ver-
schoben 

13 Kienitzer Straße Wohnbaufläche Gemischte Baufläche wird zeitlich ver-
schoben 

14 Lindenforum Grünfläche Zweckbestim-
mung Anlage für sportliche 
Zwecke und Standort für 
sportlichen Zwecken die-
nende Gebäude und Ein-
richtungen, Waldfläche, 
Abgrenzung LSG, Abgren-
zung geschütztes Biotop 

Zunahme der Grünfläche 
Zweckbestimmung Anlage 
für sportliche Fläche und 
Standort für sportlichen 
und Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtun-
gen, Wald, Abgrenzung 
LSG, Abgrenzung ge-
schütztes Biotop 

wird zeitlich ver-
schoben 

15 Kienitzer Straße  Landwirtschaftsfläche, Ab-
grenzung LSG 

Gewerbliche Baufläche, 
Abgrenzung LSG 

wird zeitlich ver-
schoben 

16 Dabendorfer 
Kurve 

Landwirtschaftliche Flä-
che, Abgrenzung LSG, 
Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Natur 
und Landschaft 

Verkehrsfläche, Abgren-
zung LSG, Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung 
von Natur und Landschaft 

wird zeitlich ver-
schoben da keine 
Planung von Zos-
sen vorliegt 

17  Vereinsgelände 

Grünfläche Zin-
nowitzer Weg 

Sonstige Grünfläche Sondergebiet Zweckbe-
stimmung Wassersport 

Anpassung an den 
Bestand  
Teil des B-Plans RA 
14-2 
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7 Fortschreibung Landschaftsplan 

7.1 Aufgabenstellung 

Die Rechtsgrundlagen sowie die Anforderungen und Ziele des Landschaftsplans – auch der 
räumlichen Teilpläne zu den Änderungsbereichen - sind in Kap. 3 und 4 benannt.  

Ein Hauptziel der Landschaftsplanung besteht darin, Natur und die Landschaft als Lebens-
grundlage des Menschen zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. Die Nutzungsfähigkeit 
der Naturgrundlagen ist für alle raumbeanspruchenden Nutzungen zu sichern, wobei be-
sonders die Ansprüche des Naturschutzes und der Erholung an die Landschaft zu berück-
sichtigen sind.  

Hierzu wird zum Flächennutzungsplan ein Landschaftsplan erstellt, der die örtlichen Ziele, Er-
fordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das Gebiet der 
Gemeinde flächendeckend darstellen soll. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten, die 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.  

Der Landschaftsplan liefert als Fachplan auf der örtlichen Ebene ein Konzept, wie Nutzung 
und Pflege sinnvoll zusammen wirken können, er beurteilt außerdem in allgemeiner Weise 
die Umweltverträglichkeit bei Planungsentscheidungen, die sich auf Natur und Landschaft 
im Planungsraum auswirken. Der Landschaftsplan dient dazu, die Belange der Landschafts-
planung in städtebauliche Entscheidungen einzubringen und eine Entwicklung des Natur-
haushaltes zu fördern sowie den Schutz von Biotopen und Arten zu gewährleisten. Das 
Landschaftsbild ist zu pflegen und die Erholung zu fördern. Zudem stellt der Landschafts-
plan eine Grundlage zur Erarbeitung der Umweltberichte nach BauGB dar. 

Die Ziele sollen vor allem erreicht werden durch die Vermeidung und Verringerung von Kon-
flikten und durch geeignete Maßnahmen zum Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe in Natur 
und Landschaft. 

Die Inhalte des Landschaftsplans (Landschaftsplanerisches Entwicklungskonzept 2008) so-
wie die 1. Fortschreibung (Stand 01.06.2015) als Teilplan wurden im Rahmen der Abwägung 
als Darstellungen oder Festsetzungen in den Flächennutzungsplan aufgenommen.  

Für die 2. Änderung des FNP wurde zur weiteren Beurteilung der Erheblichkeiten der Än-
derungen sowie der möglichen Eingriffe zwischen drei Flächenkategorien unterschieden.  

In die Kategorie A fallen die Flächen, für die bauliche Entwicklungen vorgesehen sind, die 
bei Umsetzung der Planungen auch zu Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie 
zu Veränderungen im vorliegenden Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept führen 
können (Flächen 1, 2, 2.1, 8, 10, 11,17).  

In der Kategorie B – Anpassungen an den Bestand – ergibt sich kein Zuwachs von Bauge-
bieten, der aktuelle Bestand wird lediglich festgeschrieben (Flächen 4,5.1 -5.8, 7).   

In der Kategorie C – Änderungen von Grenzen – erfolgen Anpassungen an Schutzgebiets-
grenzen sowie die Aktualisierung von Abgrenzungen von FFH-Gebieten und anderen 
Schutzgebeten i.S.v. nachrichtlichen Übernahmen (Flächen 9.1 -9.3 und 6). 

7.2 Methodisches Vorgehen 

Grundlage der teilräumlichen Erfassungen im Rahmen der 2. Fortschreibung des Land-
schaftsplanes ist die Darlegung der landschaftsökologischen Ausgangssituation, der Poten-
tiale, der Flächennutzungen und der Nutzungskonflikte. Hierbei sind insbesondere die Ziel-
konflikte zwischen dem Naturschutz auf der einen und den Nutzungsansprüchen der 
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verschiedenen Nutzer, wie der Siedlungen, der Erholungsnutzung, dem Verkehr, auch der 
Forst- und Landwirtschaft, auf der anderen Seite zu beachten.  

In Tab. 1 werden zunächst die Änderungsflächen sowie die derzeitige und die geplante Dar-
stellung der Flächen im FNP dargelegt. Das Abwägungsergebnis zum weiteren Umgang 
aus den frühzeitigen Beteiligungen zum FNP zu der jeweiligen Änderungsfläche wird ange-
fügt. Die Nummerierung der Änderungsbereiche in der Fortschreibung des Landschaftspla-
nes orientiert sich an der Nummerierung der Änderungen im FNP. Die Nummerierung erfolgt 
nicht fortlaufend. 

Für die einzelnen Änderungsflächen erfolgt in Anlehnung an die Vorgehensweise im Rah-
men der 1. Fortschreibung des Landschaftsplanes als Teilplan jeweils eine Darstellung der 
geplanten Änderungen im Landschaftsplan sowie der derzeitigen Darstellung im Entwick-
lungskonzept des vorhandenen Landschaftsplanes. Nach der Konfliktanalyse werden Deck-
blätter erstellt, die die Änderung des landschaftsplanerischen Entwicklungskonzeptes auf-
zeigen. In einem späteren Schritt erfolgt auf Grundlage der Deckblätter die Zusammenfüh-
rung der Änderungen im Rahmen der 2. Änderung des FNP im Landschaftsplanerischen 
Entwicklungskonzept. 

Eine Beschreibung und Bewertung der vorhandenen natürlichen Gegebenheiten nach 
Schutzgütern wird in den Änderungsflächen in tabellarischer Form auf der Grundlage der 
Bestandsanalysen zum Umweltbericht zur 2. FNP-Änderung vorgelegt.  

Für die Beschreibung der Umweltsituation wurden dabei die aktuell verfügbaren Daten der 
Gemeinde Rangsdorf herangezogen. Der Landschaftsplan von 2008 sowie der Umweltbe-
richt zum FNP 2012 enthalten umfangreiches Material insbesondere auch zur Biotopaus-
stattung und Fauna des Gebietes. Für einzelne Änderungsflächen liegen aktuelle Biotop-
kartierungen und weitere Gutachten, durchgeführt im Rahmen von B-Planverfahren, vor. 
Zur Überprüfung der örtlichen Situation erfolgten weitere Begehungen. Daneben wurden 
aktuelle Daten aus dem Geoportal Brandenburg ausgewertet.   

Es erfolgt eine Beurteilung der Bedeutung der Änderungsflächen für die einzelnen Schutz-
güter und eine Konfliktanalyse zur Abschätzung des möglichen Eingriffs durch die Darstel-
lungsänderung sowie dessen Erheblichkeit und Ausgleichbarkeit. 

Sodann werden Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verminderung der möglichen Ein-
griffe im Abgleich zum bestehenden Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes für die 
Teilflächen aufgezeigt.  

Zusätzlich werden für die Teilflächen artenschutzrechtliche Erkenntnisse sowie mögliche 
Konflikte mit dem Artenschutzrecht und ggf. erforderliche Maßnahmen zur Abwendung von 
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatschG aufgezeigt. 

Die Inhalte des Landschaftsplans werden, wie bereits oben erwähnt, im Rahmen der Abwä-
gung als Darstellungen oder Festsetzungen in den Bauleitplan aufgenommen. Der Land-
schaftsplan stellt eine Grundlage zur Erarbeitung von Umweltberichten nach BauGB dar.   
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7.3 Flächenbeschreibung der Änderungsflächen nach den Schutzgütern des Na-
turschutzrechts 

7.3.1 Änderungsfläche 1 

„Badestelle Rangsdorfer See, Hotel und Fischerei“ 

Bisherige Darstellung im FNP: Sonstige Grünfläche mit der Zweckbestimmung Badeplatz; 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Erholung mit Uferfreihaltezone 

Geplante Darstellung: Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Hotel und Badestelle mit 
Nebenanlagen, Fischerei und Begegnungstätte 

   

Abbildung 1: Änderungsfläche 1; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Die Änderungsfläche 1 wird im wirksamen Flächen-
nutzungsplan als Sonstige Grünfläche mit Zweckbestimmung Grünfläche sowie als Sonder-
gebiet „Erholung mit Uferfreihaltezone“ dargestellt. Ziel ist, die Darstellung der Änderungs-
fläche dem Bebauungsplan RA 14-2 anzupassen, der in diesem Bereich die planungsrecht-
liche Sicherung der baulichen Erweiterungen des Hotels bzw. der Badestelle samt Neben-
anlagen vorsieht. Die Änderung sieht die Darstellung als Sonderbaufläche „Hotel und Ba-
destelle mit Nebenanlagen“ vor. Des Weiteren wird der bestehende Fischereibetrieb als ei-
genständiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Fischerei und Begegnungsstätte“ 
festgesetzt. Hiermit wird sowohl die derzeitige Nutzung für den Fischereibetrieb, als auch die 
künftige Nutzung als eine für Rangsdorf wichtige Begegnungs- und Kultureinrichtung gesi-
chert. 

Aus landschaftsplanerischer Sicht sind in diesem Bereich vor allem die Bestimmungen zur 
Errichtung baulicher Anlagen in Uferbereichen zu beachten. Die vermerkten, geschützten 
Biotope waren zu prüfen. Mögliche Auswirkungen, insbesondere durch Lärmeinträge auf 
das angrenzende SPA- und Naturschutzgebiet wurden im parallel in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplan (RA-14-2) geprüft. Vorhandene Waldflächen im Bereich des Sonder-
gebiets werden gesichert. 
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Darstellung im Landschaftsplan (LP Landschaftsplanerisches Entwicklungskonzept) 

 

Abbildung 2: Änderungsfläche 1 im LP  

 

Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche teilweise als Sondernutzungsgebiet und teilweise als öffentliche Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „sonstige Grünfläche“ dargestellt und entspricht damit 
weitgehend der bisherigen Darstellung des FNP. Der Landschaftsplan stellt zusätzlich einen 
Gewässerschutzstreifen (nach § 61 Abs. 1 BNatSchG) sowie die im Vergleich zum wirksa-
men FNP veränderte Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes „Notte-Niederung“ dar.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Die Beschreibung der vorhandenen Potenziale basiert auf dem Umweltbericht zur 2. Ände-
rung des FNP sowie auf den Ausführungen des im Vorentwurf vorliegenden Umweltberichts 
zum Bebauungsplan RA 14-2.  

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 

Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotope, Biotopverbund und biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation, 
Pflanzen 

 

Die Änderungsfläche wird derzeit als Grünfläche (Badeplatz mit Liege-
wiese) sowie als Sondergebiet dargestellt.  

Gemäß der CIR Biotopkartierung des LfU aus dem Jahr 2009 weist das 
Gebiet folgende Biotoptypen auf: 

• Erlen-Eschen-Wälder (08110) (im Wesentlichen nördlich angrenzend) 
• Gemeinbedarfsflächen; mit hohem Grünflächenanteil (12331) 
• Feuchtwiesen und Feuchtweiden; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs 

(< 10 % Gehölzdeckung) (0510001) 
• Badeplätze mit Gehölzen (10212) 

In der nun erweiterte Änderungsfläche 1 finden sich im südlichen Bereich 
noch Waldflächen. 



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung           

33 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 

Erholung 
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Nach der aktuellen Biotopkartierung (Wallmann, Landschaftsarchitekten) 
zum parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan RA-14-2 vom Ok-
tober 2020 sind im Änderungsbereich die folgenden Biotoptypen erfasst: 

• Badeplatz weitgehend ohne Gehölze (10211) / mit Gehölzen (10212) 
• artenarmer Zierrasen (05162) 
•  Allee geschlossen, in gesundem Zustand, heimische Baumart (071411) §§ 
•  Dienstleistungsfläche (Hotel) (12310) 
•  versiegelter Weg / Fläche (12654) 

In der nun erweiterte Änderungsfläche 1 finden sich im südlichen Bereich 
noch geschützte Waldflächen 

• Erlen-Eschen-Wälder (08110 §) 
• Artenarmer Zierrasen (051622) 
randlich angrenzend: 

• eutrophe bis polytrophe (nährstoffreiche) Seen, meist nur mit Schwimmblattve-
getation, im Sommer mäßige bis geringe Sichttiefe (02103) 

• Schilf-Röhricht (022111) Verlandungsbereich § 
• Erlen-Eschen-Wald (08110) § 
• frisch bis mäßig trockene Eichenmischwälder (08192) 
•  Pappelforst mit Birke (08356) 

Fauna Im Änderungsbereich stellen der Landschaftsrahmenplan sowie der 
Landschaftsplan Flugbahnen für nordische Gänse und Kraniche dar. So-
wohl Kraniche als auch nordische Gänse (Grau-, Bless- und Saatgans) 
nutzen den Rangsdorfer See als Schlafplatz. Der See steht mit seinem 
gesamten Umfeld und über ein Netz von Flugbahnen in einer Funktions-
beziehung.  

Nach aktuellem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der in den 
Schutzgebieten zu schützenden Arten besitzt die Änderungsfläche keine 
weitere, besondere Bedeutung für die Fauna. 

In Teilbereichen, in denen eine bauliche Verdichtung bzw. Neubebauung 
vorgesehen wird, kommt es aber gemäß Umweltbericht zum Bebauungs-
plan Ra 14-2 zu Lebensraumveränderungen. Hier sind im Rahmen des 
weiteren Verfahrens artenschutzrechtliche Belange zu beachten. U. a. 
sind die Bestandsgebäude vor Abrissmaßnahmen im Hinblick auf eine 
Besiedelung durch Gebäudebrüter und Fledermäuse zu untersuchen. 

Biotopverbund 

 

Während der Rangsdorfer See und die Seen der Zülowniederung für viele 
Zielarten (wie z.B. Fischotter (Lutra lutra), Kleiner Wasserfrosch (Rana 
lessonae) oder auch Schellente (Bucephala clangula)) als überwiegend 
größere Kerngewässer fungieren, befindet sich die Änderungsfläche in-
nerhalb des Verbindungsgebietes zwischen ihnen und zwischen kleineren 
Gewässern.  

Biologische Vielfalt Die Biologische Vielfalt bezeichnet neben der Vielzahl der Arten auch die 
Vielfalt der Lebensräume und die genetischen Besonderheiten innerhalb 
der Arten. Sie ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vorkommenden 
Biotope eher gering. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope, Bauverbote im Uferbereich 

Schutzgebiete 

 

Die Fläche grenzt an das Landschaftsschutzgebietes „Notte-Niede-
rung“ (3746-602; intern: 2146) an. Die Schutzgebietsgrenze ist hier 
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flurstücksscharf festgesetzt und wurde entsprechend des offiziellen Da-
tensatzes der UNB des Landkreises Teltow-Fläming übernommen. 

Der westliche Bereich des Rangsdorfer Sees steht als NSG „Rangsdor-
fer See“ unter Schutz. 

Das europarechtliche Vogelschutzgebiet SPA „Nuthe-Nieplitz-Niede-
rung“ (DE 3744-421) wurde ähnlich dem NSG „Rangsdorfer See“ abge-
grenzt. Innerhalb des SPA befindet sich auf einer Halbinsel im See eine 
kleine Teilfläche des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“. 

Geschützte Biotope 

 

Die aktuell als Röhricht-Verlandungszonen kartierten Flächen im Uferbe-
reich sind der Änderungsfläche jeweils seitlich vorgelagert. Sie sind in be-
stimmten Ausprägungen gemäß § 18 BbgNatSchAG in Verbindung mit 
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützt.  

Weiterhin ist der Erlen-Eschen-Wald im Norden – ebenfalls außerhalb des 
Änderungsbereiches gelegen - nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 
BbgNatSchAG geschützt. Demgegenüber ragt der südliche Waldbereich 
in die Änderungsfläche hinein. Die Baugebietsabgrenzung erfolgt so, das 
der Wald erhalten bleibt. 

Im Bereich zwischen Badewiese und bebauten bzw. versiegelten Flächen 
findet sich eine geschützte Allee.  

Der See ist im Landschaftsplan als geschütztes Standgewässer dargestellt. 
Zudem wird eine Schutzzone um stehende Gewässer markiert. Nördlich 
schließen an die Badewiese geschützte Biotope „Waldflächen“ an.   

Bauverbote im Uferbe-
reich 

Der Landschaftsplan definiert eine Linie innerhalb der das Bauverbot an 
Gewässern gilt. Für Gewässer erster Ordnung und einer Größe von min-
destens 1 ha dürfen gemäß § 61 BNatSchG im Außenbereich in einem 
Abstand von 50 m keine baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich ge-
ändert werden (Gewässerschutzstreifen). Um innerhalb der 50 m Zone 
bauliche Anlagen errichten zu dürfen, werden Ausnahmen von den Ver-
boten erforderlich. 

Auch die Abt. Wasserwirtschaft des Landesamtes für Umwelt verweist auf 
die Regelungen zum Schutz von Gewässerrandstreifen. Demnach 
schließt der Bereich des Vorhabens Gewässerrandstreifen ein. Das WHG 
enthält mit dem § 38 eine Vorschrift zum Schutz von Gewässer-randstrei-
fen. Die Vorschrift regelt die Zweckbestimmung von Gewässer-randstrei-
fen (Absatz 1), die räumliche Ausdehnung (Absätze 2 und 3) und die in 
den Gewässerrandstreifen geltenden Verbote (Absätze 4 und 5). Die Ba-
destelle ist Teil der Sondergbietsfläche. Im Schutzstreifen sind bauliche 
Anlagen nicht vorgesehen. 

Boden 

Boden Im Änderungsbereich stehen im Süden Kalkgleye und Kalkhumusgleye 
vorherrschend aus carbonatischem Flusssand über Flusssand und gering 
verbreitet aus carbonatischem Flusssand über Wiesenmergel an; gering 
verbreitet ergänzt durch Gleye und Humusgleye aus Flusssand. 

Der nördliche Teil der Änderungsfläche besteht überwiegend aus Braun-
erden, z.T. lessiviert und verbreitet Fahlerde-Braunerden und Braunerde-
Fahlerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonat-lehmsand; gering 
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verbreitet Braunerden, z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwassersand; 
gering verbreitet podsolige Braunerden und podsolige Fahlerde-Brauner-
den aus Sand über Lehm, z.T. Moräne. 

(BÜK 300, © Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Branden-
burg 2018) 

Besondere Böden Der Boden innerhalb der Fläche ist teilweise vergleyt. Er ist durch Grund-
wasserabsenkungen stark gefährdet, die aufgrund der Austrocknung und 
Durchlüftung des Oberbodens zur Humusmineralisierung führt (MLUV 
2005).  

Gleye sind aufgrund ihrer Naturnähe und Seltenheit gute Archive der Na-
turgeschichte in Brandenburg (MLUK 2018). 

Versiegelung Im Bereich des Sanitär- und Waschgebäudes ist die Fläche versiegelt. 
Daneben finden sich überwiegend unversiegelte, teilweise aber verdich-
tete Grünflächen. 

Altlasten, Altlasten-ver-
dachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als unbelastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer 
Änderungsfläche 1 grenzt unmittelbar an den Rangsdorfer See. Der Rangs-
dorfer See ist ein kalkreicher, ungeschichteter Flachsee mit relativ großem 
Einzugsgebiet. Der ökologische Zustand wird als schlecht bewertet. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt weniger als 1 m 
(LfU 2013). Die Verschmutzungsempfindlichkeit gilt als hoch - sehr hoch 
(Wallmann et al. 2008).  

Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei -174 mm/a (Grundwasserzeh-
rung) (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasser- 

verunreinigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nach derzeitiger Einschätzung 
nicht. 

Wasserschutzgebiete Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Wasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima 

 Die Änderungsfläche wird im Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming 
den kleinflächigen Siedlungsräumen ohne nennenswerte bioklimatische 
Belastungen zugeordnet (Landkreis Teltow-Fläming 2010c – Karte 14).  

Laut Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro, Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche innerhalb des Wirkungs-
raumes einer größeren Siedlung.  

Im Änderunsgbereich können dem Rangsdorfer See Einfluss auf die lo-
kalen Klimaverhältnisse zugeschrieben werden. Größere Gewässer wir-
ken sich durch eine langsame Anpassung der Wasser-Temperatur an 
die Luft-Temperatur ausgleichend auf Temperaturschwankungen im 
Umfeld aus und können durch die Ausgleichsströmung bei unterschiedli-
chen Temperaturen (v. a. bei höheren Temperaturen über Landflächen) 
eigene lokale Zirkulationssysteme aufbauen. Weiterhin nimmt über 
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größeren Seen die Strömungsgeschwindigkeit der Luftmassen zu, da 
Wind nicht durch Strömungshindernisse gebremst wird. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die Änderungsfläche befindet sich am westlichen Rand der Ortslage von 
Rangsdorf und wird geprägt durch die direkte Nähe zum Ufer des Rangs-
dorfer Sees. Dieser „bildet einen eigenen, charakteristischen Land-
schaftsbildausschnitt“ und ist von einer baumbestandenen, „naturnahen 
Verlandungszone […] umgeben“ (Wallmann et al. 2008, S. 75). Nördlich 
angrenzend finden sich Waldflächen und der dortige Aussichtspunkt er-
möglicht bedeutende Sichtbeziehungen zur umgebenden Landschaft in 
vor allem westlicher und südlicher Richtung. Der größtenteils positive Ein-
druck bzgl. des Orts- und Landschaftsbildes wird auf dieser Fläche ledig-
lich durch die weiter südlich am Ufer befindliche Bebauung beeinträchtigt 
(Wohngrundstücke, Seehotel, Wassersportvereine u.a.) (Wallmann et al. 
2008, S. 76).  

Erholung Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg (Karte 3.6 / Erholung) 
(MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche in einem Landschafts-
raum, der für den Erhalt der Erholungseignung in "Schwerpunkträumen 
der Erholungsnutzung" ausgewiesen ist. Der an die Änderungsfläche an-
grenzende Rangsdorfer See, die Krumme Lanke im Norden sowie der 
umgebende Wald begründen den Schwerpunktraum (vgl. Wallmann et al. 
2008).  

Die Änderungsfläche liegt im Randbereich größerer Siedlungsflächen des 
Ortes Rangsdorf. Hier sind vor allem die stark durchgrünten Gebiete der 
Waldsiedlungen sowie die Zülowgrabenniederung zur Er-holungsnutzung 
geeignet. Auch aufgrund der Regionalbahnanbindung konzentriert sich 
hier der Ausflugstourismus. Der Erholungswert sowie die Erholungseig-
nung dieser Fläche ist als hoch zu bewerten. 

 

  



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung           

37 

7.3.2 Änderungsfläche 2   

„Bücker-Werke“ 

Bisherige Darstellung: Gewerbliche Baufläche; Gemischte Baufläche; Wohnbaufläche; 
sonstige Grünfläche; Suchraum Verkehrsfläche, Waldfläche, Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, Markierungen Altlasten 
und Bodendenkmal. 

Geplante Darstellung: Wohnbaufläche; Gemischte Baufläche; Grünfläche; Verkehrsfläche 
(Trasse des „Ost-West-Verbinders“), Waldfläche, Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, Hinweise auf Altlasten/Altlastenver-
dachtsflächen, Bodendenkmale und Baudenkmale. 

   

Abbildung 3: Änderungsfläche 2; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Im Zuge der Entwicklung des Geländes der ehema-
ligen Bücker-Werke und der Randbereiche des Flugfeldes soll der Siedlungsbereich von 
Rangsdorf nachhaltig städtebaulich arrondiert und die zivile Anschlussnutzung einer ehe-
maligen Militärliegenschaft verfolgt werden. Dadurch können städtebauliche Missstände be-
seitigt, Ordnung und Sicherheit gewährleistet und bestehende Umweltbelastungen für Bo-
den und Grundwasser reduziert werden. Das Plankonzept sieht eine veränderte räumliche 
Anordnung der Bebauungsbereiche und eine stärkere Fokussierung auf das Wohnen vor. 
Die konkrete Lage der Verkehrsfläche des Ost-West-Verbinders wird verbindlich dargestellt. 
Weiterhin wird ein gemischter Siedlungsbereich unmittelbar westlich des Nord-Süd-Verbin-
ders im Südosten des Geltungsbereichs anstelle der Gewerblichen Bauflächen dargestellt. 
Die nachrichtlich übernommenen Darstellungen werden aktualisiert und die Grenzen der 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft an die Baugebiete angepasst. 

Zu beachten sind die sich aus der baulichen Überlagerung ergebenden Änderungen der 
Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, die in den 
überbaubaren Bereichen funktionslos werden. Der im westlichen Bereich gelegene Wald 
wird arrondiert. Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes wird nachrichtlich übernommen. 
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Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

Abbildung 4: Änderungsfläche 2 im LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzerläuterung Landschaftsplan: Der Landschaftsplan Rangsdorf stellt in seinem Ent-
wicklungskonzept vom 04.12.2008 die südlichen Flächen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans RA 9-7 als öffentliche und private Grünflächen mit naturnaher Entwicklung und 
als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) dar. Die Verkehrsfläche „Ost-West-Verbinder“ 
wird bereits dargestellt, aber im Suchraum wesentlich weiter südlich als in der aktuellen 
Planung. Nördlich des ehemaligen Flugplatzbereiches sind in Erweiterung vorhandener 
Siedlungen Siedlungsbereiche dargestellt als Wald- oder Gartensiedlungsbereiche mit ho-
hem Baumanteil und Ortsrandeingrünung. Zentral befindet sich eine Grünfläche mit einer 
Sportplatzausweisung. Entlang des Nord-Süd-Verbinders sind Neupflanzungen von Alleen 
und Baumreihen dargestellt.  

Das Landschaftsschutzgebiet „Notte-Niederung“ grenzt partiell an, ist aber von den Planun-
gen nicht betroffen. 

Das Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 2008 entspricht den Darstellungen 
des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes und steht damit teilweise im Widerspruch zu 
den Planungen im Entwurf des B-Plans RA 9-7, der deutliche Erweiterungen der Siedlungs-
flächen in die Grünflächen hinein vorsieht.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Die Beschreibung der vorhandenen Potenziale basiert auf dem Umweltbericht zur 2. Ände-
rung des FNP sowie auf die Ausführungen des im Entwurf vorliegenden Umweltberichts 
zum Bebauungsplan RA 9-7.  
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Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation, 
Flora 

 

Die Biotoptypen an diesem Standort sind vorwiegend durch spontane Ve-
getation, (ehemalige) landwirtschaftliche Nutzung und die ehemals militä-
risch genutzte Sonderbaufläche geprägt. 

Gemäß der CIR Biotopkartierung des LfU (2009) weist das Gebiet die fol-
genden Biotoptypen auf: 

• Teiche (02150) 
• ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren; weitgehend ohne Gehölzbewuchs 

(Gehölzdeckung < 10%) (032001) 
• ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren; mit Gehölz-bewuchs (Gehölzde-

ckung 10-30%) (032002) 
• Frischwiesen und Frisch-weiden; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 - 30 % Ge-

hölzdeckung) (0511002) 
• Trockenrasen; mit spontanem Gehölzbewuchs (10 - 30 % Gehölzdeckung) 

(05120002) 
• Grünlandbrachen trockener Standorte; weitgehend ohne spontanen Gehölzbe-

wuchs (< 10 % Gehölzdeckung) (0513301) 
• Hecken und Windschutzstreifen von Bäumen überschirmt (>10% Überschir-

mung) (07132) 
• Feldgehölze mittlerer Stand-orte (07113) 
• Feldgehölzähnliche im Siedlungsbereich (07115) 
• Baumreihen (07142) 
• Solitärbäume und Baumgruppen (07150) 
• militärische Sonderbauflächen (12820) 

Im Rahmen der Umweltprüfung für den Bebauungsplan RA 9-7 (Arbeits-
stand: Entwurf) wurde eine Biotoptypenkartierung (Stand 28.11.2019) im 
Maßstab 1:1.600 durch das Büro Hemeier durchgeführt. Folgende Bio-
tope konnten auf der Änderungsfläche festgestellt werden: 

• Staugewässer/Kleinspeicher, naturfern, technisches Becken (02153)  
• Vegetationsfreie und arme Sandflächen (03110) 
• Ruderale Landreitgrasfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzde-

ckung < 10 %) (03210) 
• Sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen (03229) 
• Sonstige einjährige Ruderalfluren (03239) 
• Solidago canadensis-Bestände auf ruderalen Standorten ohne Gehölzbewuchs 

(Gehölzdeckung <10%) (032441) 
• Solidago canadensis-Bestände auf ruderalen Standorten mit Gehölzbewuchs 

(Gehölzdeckung 10-30%) (032442) 
• Sonstige ruderale Staudenfluren (03249) 
• Sonstige ruderale Staudenfluren mit geringem Gehölzbewuchs (Gehölzde-

ckung <10%) (032491) 
• Sonstige ruderale Staudenfluren mit Gehölzbewuchs (Gehölzdeckung 10-30%) 

(032492) 
• sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten, von Gräsern dominierte 

Bestände (03320) 
• Sandtrockenrasen (05121) 
• Grünlandbrachen frischer Standorte, artenreich (051321) 
• trockene Grünlandbrachen mit einzelnen Trockenrasenarten (051331) nicht ge-

schützt 
• trockene Grünlandbrachen mit einzelnen Trockenrasenarten (051331) ge-

schützt 
• trockene Grünlandbrachen mit einzelnen Trockenrasen, mit spontanem Gehölz-

bewuchs (Gehölzdeckung 10-30%) (0513312) 
• artenarme oder ruderale trockene Brachen (051332) 



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung           

40 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

• artenarme oder ruderale trockene Brachen mit spontanem Gehölzbewuchs (Ge-
hölzdeckung (10-30%) (0513322) 

• Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte oder ruderalisierte 
Ausprägung (051422) 

• Weidengebüsche gestörter, anthropogener Standorte (071013) 
• Laubgebüsche frischer Standorte (07102) 
• Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten (071021) 
• Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend nicht heimische Arten (071022) 
• Laubgebüsche trockener Standorte, überwiegend nicht heimische Arten 

(071032) 
• Feldgehölze mittlerer Standorte, überwiegend heimische Arten (071131) 
• Baumreihen mehr oder weniger geschlossen, heimische Baumarten, überwie-

gend Altbäume (0714211) 
• Baumreihen mehr oder weniger geschlossen, heimische Baumarten, überwie-

gend mittleren Alters (0714212) 
• Baumreihen mehr oder weniger geschlossen, nicht heimische Baumarten, über-

wiegend Altbäume (0714231) 
• einschichtige oder kleine Baumgruppen (07153) 
• einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend 

Altbäume (0715311) 
• einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend 

mittleres Alter (0715312) 
• einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwie-

gend Altbäume (0715321) 
• einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwie-

gend mittleres Alter (0715322) 
• aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs (07174) 
• Aufgelassene Obstbestände mit unterschiedlichem Unterwuchs, überwiegend 

Altbäume (0717401) 
• Robinien-Vorwald (082824) 
• Birken-Vorwald (082826) 
• Espen-Vorwald (082827) 
• Sonstige Vorwälder frischer Standorte (082828) 
• Einzelhausbebauung mit Ziergärten (12661) 
• unbefestigter Weg (12651) 
• versiegelte Fläche / versiegelter Weg (12654) 
• Gleisanlage mit Spontanvegetation (126614) 
• Müll-, Bauschutt- und sonstige Deponien (12710) 
• Aufschüttungen und Abgrabungen (12720) 
• Lagerflächen (12740) 
• Ruinen (12831) 
• Bunker (12832) 

 

Neben einer Vielzahl von unterschiedlichen Ruderalfluren konnten Gras- 
und Staudenfluren, als Grünlandbrachen und teilweise als Sandtrockenra-
sen kartiert werden. Vor allem im nördlichen Bereich prägen unterschiedli-
che Gehölzbestände und Vorwälder das Bild. Der Bereich der ehemaligen 
Bücker-Werke ist durch zahlreiche verfallene Gebäude, Reste alter Gleis-
anlagen und großflächige Versiegelung gekennzeichnet. Da die Flächen 
bereits seit langer Zeit ungenutzt sind, sind gemäß der Biotopkartierung Be-
ton- und Teerflächen bereits brüchig geworden. Als Pionierbewuchs sind 
vielfach Moosdecken ausgebildet, in Ritzen haben sich zahlreiche höhere 
Pflanzen angesiedelt. An Gebäuden und Mauern sind Gehölze aufgewach-
sen. Ein ehemaliger Bunker ist durch einen aufgeschütteten Hügel zu er-
kennen, hier sind trockene Ruderalfluren ausgebildet. 
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Flora 

Im Änderungsbereich wurden im Rahmen der Biotopkartierung 18 Farn- 
und Blütenpflanzen und 2 Moosarten der Roten Listen Brandenburgs ge-
funden. Zwei Arten sind nach der Bundesartenschutzverordnung ge-
schützt (Heide-Nelke und Sand-Strohblume). Die Arten kommen vor al-
lem in den Offenlandflächen der ruderalen Brachen und Grünlandbrachen 
vor, untergeordnet auch in Gehölzbeständen und Gebüschen. 

Geschützter Baumbestand 

Auf den Flächen, die keine Waldeigenschaft aufweisen und nicht unter 
das Waldgesetz Brandenburg fallen, sowie bei Bäumen, die sich außer-
halb größerer Gehölz- und Baumbestände im Geltungsbereich des B-
Plans RA 9-7 befinden wurde im Sommer 2019 der Einzelbaumbestand 
kartiert. Geschützte Bäume wurden mit Artangabe, Stammumfang in cm 
(gemessen in einer Höhe von 130 cm über dem Erdboden), Zustand und 
Schadstufe im Baumkataster (vgl. Umweltbericht zum Bebauungsplan) 
erfasst.  

Insgesamt wurden im Änderungsbereich 71 freistehende Einzelbäume 
kartographisch aufgenommen, darunter sind 49 nach der kommunalen 
Satzung der Gemeinde Rangsdorf zum Schutz von Bäumen vom 
05.07.2013 geschützte Einzelbäume.  

Fauna Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans erfolgten 2019 und 2020 
umfangreiche faunistische Untersuchungen auch in Vorbereitung der Ar-
tenschutzrechtlichen Prüfungen.  

Der Untersuchungsumfang und die Untersuchungstiefe über im Gelände 
zu erfassenden Arten wurde im Vorhinein mit der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises Teltow-Fläming (TF), Herrn 
Sommer, abgestimmt.  

Folgende Artengruppen wurden zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
untersucht:  

• Fledermäuse  
• Brutvögel  
• Reptilien  
• Amphibien  
• Nachtkerzenschwärmer und Großer Feuerfalter  
• FFH-Holzkäferarten und Rote Waldameisen  
• Laufkäfer und Spinnen  
• Tagfalter, Widderchen und Heuschrecken  
 

Fledermäuse:  

Im Änderungsbereich konnten gemäß Umweltbericht zum Bebauungs-
plan 4 Fledermausarten (Abendsegler, Zwergfledermaus, Mückenfleder-
maus und Breitflügelfledermaus) festgestellt werden, die das Plangebiet 
als Quartiergebiet und / oder als Nahrungsgebiet nutzten oder es überflo-
gen. Im Baumbestand wurden keine Fledermausquartiere nachgewiesen.  

Sommerquartiere sind in verschiedenen Gebäuden vorhanden. Für die 
Zwergfledermaus liegen Hinweise für einen Wochenstubenquartier-ver-
bund aus mehreren Gebäuden vor. Darüber hinaus sind Einzelquartiere 
für weitere Gebäude auf der Fläche wahrscheinlich. Für die 
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Breitflügelfledermaus liegen vereinzelte Beobachtungen in unmittelbarer 
Nähe zu einzelnen Gebäuden vor, die auf Quartiere (Status unbekannt) 
in / an diesen Gebäuden schließen lassen. Gleiches gilt für die Mücken-
fledermaus, die regelmäßig im Gebiet nachgewiesen wurde. Wochenstu-
benquartiere sind auch hier möglich. 

Fledermauswinterquartiere konnten nicht nachgewiesen werden, das Po-
tenzial wird für den Änderungsbereich als hoch eingeschätzt (Teige 
2020). 

Vögel:  

Im Ergebnis der avifaunistischen Kartierungen wurden insgesamt 34 Vo-
gelarten mit 153 Revieren innerhalb des B-Plangebietes RA 9-7 nachge-
wiesen werden (Teige 2020). 

Entsprechend der bevorzugten Neststandorte sind 11 Arten (43 Reviere) 
den Freibrütern in Gehölzen (Bäume, Gebüsche, Sträucher), 10 Arten (51 
Reviere) den Bodenbrütern (im Offenland und in Gehölzbereichen) und 
10 Arten (52 Reviere) den Höhlenbrütern (Höhlen, Halbhöhlen, Spalten in 
Bäumen und Gebäuden) zuzuordnen. Zwei Arten bauen Kugelnester (an 
/ in Gehölzen / Stauden, Haufwerken / 6 Reviere) und der Kuckuck (1 
Revier) gilt als Brutschmarotzer. 

Unter den 34 Vogelarten sind zwei unter „strengen Schutz“ gestellte Arten 
(§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG), (Grauammer und Heidelerche) die im Plan-
gebiet mit 3 bzw. 6 Revieren nachgewiesen wurden. Die Heidelerche ist 
auch als Art nach Anhang 1 der Vogelschutz-Richtlinie (V-RL 
2009/147/EG) geschützt. Das Plangebiet hat gemäß Umweltbericht eine 
besonders hohe Wertigkeit für die vorhandene Avifauna, die abhängig ist 
vom Vorhandensein von unterschiedlichen Strukturtypen. Es dominieren 
Arten der Baum- und Heckenstrukturen, aber es konnte auch eine hohe 
Zahl an Bodenbrütern festgestellt werden. Aufgrund des Höhlenangebo-
tes in Gebäuden, Lampenmasten und Altbäumen sind zahlreiche höhlen-
brütende Vogelarten vertreten. Das Gelände ist kaum genutzt und damit 
relativ störungsarm und hat für die vorhandene und randständig angren-
zende Avifauna als Nahrungsfläche und Bruthabitat eine besondere Be-
deutung (Teige 2020). 

Reptilien:  

Insgesamt wurden im Geltungsbereich des B-Plans RA 9-7 Zau-
neidechse, Waldeidechse und Ringelnatter nachgewiesen. Speziell die 
Zauneidechse (Lacerta agilis) ist als europäisch streng geschützte Art von 
besonderer Relevanz. 

Trotz umfassender Kontrollen des gesamten Plangebietes gelangen im 
Gebiet nur vereinzelte Reptilienfunde. Insgesamt wurden im Geltungsbe-
reich des B-Plans RA 9-7 2 Exemplare der Zauneidechse, 4 Exemplare 
der Waldeidechse: (2x Schlüpfling: Fortpflanzungsnachweis) und 3 
Exemplare Ringelnatter im technischen Wasserbecken im Norden des 
Plangebiets gesichtet.  

Zauneidechsen wurden nur entlang der östlichen Grenze des Untersu-
chungsgebietes nachgewiesen. Im Nordosten des Plangebietes festge-
stellten Arten dürften von außen vom Bahndamm in das Gebiet einge-
drungen sein. Die Waldeidechse konnte in zwei entfernt voneinander 
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liegenden Bereichen am Nordostrand sowie im Westen des Plangebietes 
festgestellt werden (Krüger 2020). 

Amphibien:  

Im Änderungsbereich befinden sich keine Laichgewässer. Zwei nachge-
wiesene Laichgewässer, künstlich angelegte Naturteiche, liegen westlich 
sowie zwei Kleingewässer im bzw. am Wald südlich des Änderungsberei-
ches mit Vorkommen der Erdkröte, Knoblauchkröte, Teichmolch und 
Teichfrosch. Die untersuchten Gewässer und Gewässerstrukturen im 
Umfeld weisen nur ein eingeschränktes Artenspektrum auf.  

Nachweise der Knoblauchkröte an Land erfolgten im Änderungsbereich 
südwestlich des Bunkerberges, südöstlich der großen Hallen am östlichen 
Rand der ehemaligen Hubschrauberlandeplätze sowie außerhalb im Be-
reich des ehemaligen Sportplatzes nördlich des Plangebietes (Gruß 
2020). 

Nachtkerzenschwärmer und Großer Feuerfalter: 

Als einzige geeignete Entwicklungspflanze kommt im Änderungsbereich 
die Gewöhnliche Nachtkerze vor. In keinem Fall wurden an den Pflanzen 
Fraßspuren gefunden. Im Ergebnis konnten somit keine Spuren oder Ent-
wicklungsstadien des Nachtkerzenschwärmers im Plangebiet nachgewie-
sen werden. Als potenzielle Entwicklungspflanze des Großen Feuerfalters 
kommt der Krause Ampfer im Änderungsbereich vor. Es konnten aber 
auch hier keine Eier, Eihüllen oder Larven des Großen Feuerfalters ge-
funden werden. Entwicklungsstadien des Großen Feuerfalters wurden im 
Änderungsbereich somit nicht nachgewiesen (Dr.Kielhorn 2020). 

FFH-Holzkäferarten:  

Das Änderungsgebiet wurde auf Vorkommen der FFH-Arten Heldbock 
(Besiedler vorgeschädigter älterer Eichen), Eremit (Besiedler mulmgefüll-
ter Großhöhlen) und Scharlachroter Plattkäfer (Besiedler sterbender und 
toter Laubhölzer, auch liegend) untersucht. Im Ergebnis konnte keine der 
Arten nachgewiesen werden. Das Potenzial für Vorkommen der genann-
ten Arten ist sehr gering. 

Rote Waldameise:  

Im Änderungsbereich befinden sich eine Reihe von Ameisenhaufen der 
hügelbauenden Roten Waldameisen (Formica spec.). Insgesamt wurden 
22 Ameisenhaufen erfasst (Müller 2020).  

Laufkäfer und Spinnen: 

Im Rahmen der Untersuchungen zum Bebauungsplan konnte 56 Laufkä-
ferarten nachgewiesen werden. Insgesamt dominieren Laufkäfer der of-
fenen Lebensräume den Artenbestand. Der festgestellte Artenbestand 
setzt sich aus häufigen Laufkäferarten zusammen. Es befindet sich keine 
Art der Brandenburger Roten Liste im Gebiet. In den bewaldeten Unter-
suchungsflächen kommt ein besonders geschützter Großlaufkäfer vor, 
der Hain-Laufkäfer. Der Käfer ist weder in Brandenburg noch überregional 
bedroht.  

Hinsichtlich der Spinnenfauna konnten 136 Spinnenarten nachgewiesen 
werden. Von den 136 Spinnenarten stehen 16 auf der Roten Liste 
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Brandenburgs. Im Plangebiet wurden keine gesetzlich geschützten Spin-
nen nachgewiesen (Dr. Kielhorn 2020). 

Tagfalter, Widderchen und Heuschrecken:  

Im Änderungsbereich wurden 10 Tagfalterarten und ein Widderchen beo-
bachtet. Fünf der Tagfalterarten und das Widderchen sind besonders ge-
schützt. Mit einer Ausnahme sind alle Arten in Brandenburg häufig und 
verbreitet.  

Darüber hinaus wurden von den Heuschrecken die besonders geschützte 
Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus) , die in Brandenburg als 
vom Aussterben bedroht gilt, die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedi-
poda caerulescens) sowie der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus) be-
obachtet (Kielhorn 2019). 

Entsprechend der aktuellen faunistischen Kartierungen zum Bebauungs-
plan besitzt die Änderungsfläche eine mittlere bis hohe Bedeutung für die 
Fauna. 

Biotopverbund Die Änderungsfläche 2 liegt teilweise innerhalb einer Verbindungsflä-
che zwischen mit Feuchtgrünland bewachsenen Kerngebieten. In den 
noch geeigneten Verbindungsflächen ist vorrangig in den Hauptachsen 
zwischen den Kernräumen Grünlandnutzung anzustreben, um die Ver-
bindungsfunktion dieser Flächen gewährleisten zu können (LaPro 
2006, S. 8). 

Daneben befindet sich die Fläche teilweise in einer Verbindungsfläche 
zwischen dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung und wei-
teren, kleineren Gewässern. Sie liegt somit auch in einer Verbindungsflä-
che zur Entwicklung des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“. 

Das Konversionsgebiet südlich der Änderungsfläche 2 gilt zudem als be-
deutsames Nahrungs- und Rastgebiet von Kranichen und nordischen 
Gänsen (Landkreis Teltow-Fläming 2010d). Auch diese Einschätzung 
wurde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfungen zum Bebau-
ungsplan überprüft. 

Biologische Vielfalt Aufgrund des Strukturreichtums und auf der Grundlage der durchgeführ-
ten floristisch-vegetationskundlichen und faunistischen Untersuchungen 
kann von einer höheren biologischen Vielfalt der Änderungsfläche aus-
gegangen werden. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes nach Natur-schutz-
recht. Südlich angrenzend befindet sich jedoch das Landschaftsschutz-
gebiet „Notte-Niederung“ (3746-602; intern: 2146). Die Änderungsfläche 
liegt vollständig außerhalb des Schutzgebietes, grenzt partiell jedoch un-
mittelbar an die Schutzgebietsgrenzen an. 

geschützte Biotope Im Änderungsbereich (und im Bereich des Flugfeldes) liegen insbeson-
dere Trockenrasen als nicht geschützte oder nur teilweise als geschützte 
Ausbildungen vor. Die Zuordnung der großflächigen trockenen Brachen 
als geschützte Biotope wurde mit dem Landesamt für Umwelt Branden-
burg diskutiert. Im Ergebnis sind die ausgedehnten trockenen Brachen mit 
einzelnen Trockenrasenarten insgesamt nicht als geschützte Trockenra-
sen einzustufen, wenngleich durchaus von Anteilen an geschützten 
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Trockenrasen ausgegangen werden kann. Nur im Osten des Plangebiets 
sind einige Flächen der trockenen Brachen mit typisch ausgebildeter Ar-
tenkombination als geschützte Sandtrockenrasen eingestuft worden, da 
hier Störzeiger weitgehend fehlen. Die Sandtrockenrasen nehmen eine 
Gesamtfläche von 11.496 m² ein.  

Weiterhin ist der Biotoptyp „Teiche“ (02150) sowie „Feldgehölze mittlerer 
Standorte“ (07113) in bestimmter Ausprägung gemäß § 30 BNatSchG i. 
V. m. § 18 BbgNatSchAG geschützt.  

Im südlichen Bereich ist im rechtswirksamen FNP großflächig eine Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB (Flächenpool Kon-
versionsfläche) dargestellt.  

Boden 

Geologie, Böden Die Änderungsfläche ist in ihrem zentralen, östlichen und südlichen Be-
reich von unterschiedlichen Bodenarten geprägt. 

Gemäß BÜK 300 (© Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018) finden sich im zentralen und südlichen Bereich Kalk-
gleye und Kalkhumusgleye, vorherrschend aus carbonatischem Fluss-
sand über Flusssand und gering verbreitet aus carbonatischem Fluss-
sand über Wiesenmergel; außerdem, gering verbreitet, Gleye und Hu-
musgleye aus Flusssand. 

Im östlichen Bereich stehen hingegen überwiegend Braunerden und, z.T. 
lessiviert und verbreitet, Fahlerde-Braunerden und Braunerde-Fahlerden 
aus Sand über Lehm, z.T. mit Moränencarbonatlehmsand an. Gering ver-
breitet sind Braunerden, z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwasser-
sand und auch podsolige Braunerden und podsolige Fahlerde-Brauner-
den aus Sand über Lehm, wie z.T. Moränencarbonatlehmsand. 

Der südliche Bereich ist zudem von verbreiteten Podsol-Braunerden und 
Braunerde-Podsolen aus Flugsand und von podsoligen, vergleyten 
Braunerden und podsoligen Gley-Braunerden aus Sand über periglaziär-
fluviatilem Sand geprägt. Hinzu kommen podsolige Regosole und Pod-
sole aus Flugsand über tiefem Flusssand. 

Besondere Böden Der Boden innerhalb der Fläche ist teilweise vergleyt. Er ist durch Grund-
wasserabsenkungen stark gefährdet, die aufgrund der Austrocknung und 
Durchlüftung des Oberbodens zur Humus-mineralisierung führt (MLUV 
2005). Gleye sind aufgrund ihrer Naturnähe und Seltenheit gute Archive 
der Naturgeschichte in Brandenburg (MLUK 2018). 

Im Ergebnis bislang stichprobenartig durchgeführter Baugrunduntersu-
chungen ist festzustellen, dass die lt. geologischer Karte oberflächennah 
zu erwartenden Moorerdeböden durch die vorangegangene Nutzung aus-
getauscht / überprägt wurden, so dass diese Böden im gewachsenen Zu-
stand nur noch punktuell mit Restmächtigkeiten von < 1 m angetroffen 
wurden und ansonsten, anthropogen überprägt, dem Auffüllhorizont zu-
zurechnen sind. 

Versiegelung Der Bereich der ehemaligen Bückerwerke und der Flugplatzanlagen 
zeichnet sich durch verfallende Gebäude, versiegelte Flächen mit auf-
kommender Vegetation, spontan aufgekommenen Gehölzbereichen und 
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Grünlandbrachflächen aus. Das ehemalige Flugfeld im Westen (außer-
halb des Plangebiets) wird auf den frischeren Standorten als Mähwiese 
genutzt, die angrenzenden Flächen und die ehemaligen Ackerstandorte 
werden jährlich kurzzeitig von einer Schafherde beweidet. 

Altlasten, Altlastenver-
dachts-flächen 

Änderungsfläche 2 liegt fast vollständig im ehemals militärisch genutzten 
Gebiet und soll zu ziviler Nutzung umgewandelt werden. Sie kann mit ver-
bliebener Munition belastet sein. Die Fläche gilt daher als Altlastenver-
dachtsfläche (FNP Rangsdorf 2012, Landkreis Teltow-Fläming). Gemäß 
Entwurf des Bebauungsplans RA 9-7 handelt es sich hierbei um mind. 9 
Standorte im Geltungsbereich und mind. 7 weitere Standorte, welche par-
tiell im Geltungsbereich liegen. Allerdings wurde bereits ein Teil der vor-
handenen Altlasten beräumt. 

Wasser 

Oberflächengewässer Natürliche Oberflächengewässer kommen im Änderungsbereich nicht 
vor. Änderungsfläche 2 bindet mit dem Kanal 8 an das Kanalsystem Klein 
Venedig an. Der verrohrte Drilling verläuft am östlichen Rand der Ände-
rungsfläche 2 nach Süden und bindet das Kanalsystem an den Zülowka-
nal an. Südöstlich (ca. 250 m) befindet sich der Kiessee. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt überwiegend ca. > 2-
4 m, im nordöstlichsten Randbereich 1 m (LfU 2013). Die Empfindlichkeit 
gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch - sehr hoch, im nord- und süd-
östlichsten Teil als mittelmäßig (Wallmann et al. 2008). Die Grundwasser-
neubildungsrate liegt im nördlichen Teil bei -174 mm/a (Grundwasserzeh-
rung) und im südlichen Teil bei 25,8 mm/a (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasserverun-rei-
nigungen 

Das Grundwasser im Bereich der ehemaligen Bücker-Werke Rangsdorf 
wurde im Rahmen eines Grundwassermonitorings untersucht und be-
probt. Dabei wurde im Bereich des früheren Zentraltanklagers (ALF 6U - 
ehem. Zentrales Tanklager) nördlich der Einflughalle ein Grundwasser-
schaden durch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), Polycyclische Aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Benzol im nördlichen Bereich 
des Grundstückes nachgewiesen. Diese Grundwasserbelastung hat, aus-
gehend von der früheren Eintragsstelle, im Grundwasserabstrom nach 
Südwesten eine Schadstofffahne ausgebildet. Im Zuge der Neubebauung 
vorangehenden Altlastensanierung des Bereiches des ehemaligen zent-
ralen Tanklagers wird eine Grundwasserhaltung erforderlich. Anfallendes 
kontaminiertes Grundwasser wird mit geeigneten Reinigungstechniken 
aufbereitet und gereinigt, bevor eine schadlose Ableitung erfolgt.  

In etwa 40 m nordwestlicher Entfernung zur Änderungsfläche befand sich 
eine linienförmige Verunreinigung mit Schwermetallen im ehemaligen Ab-
wassergraben Nr. 8, welche mittlerweile saniert und verfüllt wurde. 

Wasserschutzgebiete Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Wasserschutzzone und grenzt auch 
nicht an eine solche an. 

Klima 

 Die Änderungsfläche wird im Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming 
den kleinflächigen Siedlungsräumen ohne nennenswerte bioklimatische 
Belastungen zugeordnet (Landkreis Teltow-Fläming 2010c – Karte 14). 
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Allerdings ist die Luft aus östlicher Richtung von verkehrsbedingten Emis-
sionen geprägt. 

Laut Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro, Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) hat der überwiegende Teil der Änderungsfläche (hier: ehe-
maliges Bücker-Gelände) keine zugeordnete klimatische Flächenfunk-
tion. Weitere Flächenanteile werden dem Wirkungsraum einer größeren 
Siedlung zugeordnet. (LaPro, Karte 3.4 / Klima). 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die Änderungsfläche befindet sich am südlichen Rand der Ortslage im 
Übergang zum Außenbereich. Die von Einzelhausbebauung geprägten 
Siedlungsbereiche des Ortes besitzen mit ihrem hohen Grünanteil über-
wiegend Waldsiedlungscharakter (Wallmann et al. 2008, S. 75). Im Nor-
den und östlich an die Bahnlinie angrenzend befinden sich ein- bis zwei-
geschossige Häuser, nordöstlich schließt sich landwirtschaftlich genutzte 
Fläche an. Im Süden grenzt das sog. Bücker-Gelände, eine ehemals mi-
litärisch genutzte Flugplatzfläche, und weiter südlich Landwirtschaftlich 
genutzte Fläche an.  

Der Änderungsbereich zeichnet sich gemäß Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan maßgeblich durch die Brache-Landschaft im Bereich der großen 
Gebäudestrukturen der ehemaligen Bücker-Werke und das weitreichende 
Flugfeld aus. Seine kulturhistorische Bedeutung ergibt sich insbesondere 
aus der erhalten gebliebenen flughafenaffinen Gebäudesubstanz und den 
charakteristischen Nebenanlagen wie das großflächige Vorfeld vor der 
Einfliegerhalle, die Hubschrauberstandflächen und das annähernd runde 
Flugfeld. Ein großer überdeckter Bunker dient als Aussichtspunkt, von 
dem man weit über das gesamte Flugfeld schauen kann. Geprägt wird die 
Landschaft im Norden durch verfallene Gebäude, überwachsene großflä-
chige Versiegelungen und spontanen Gehölzaufwuchs. Der brachgefal-
lene Charakter des gesamten Gebiets, insbesondere um die Gebäude 
herum, wird durch Müll und Ablagerungen verstärkt. Aufgrund der lang-
jährigen Brache brechen aus den versiegelten Flächen oftmals Einzel-
bäume und kleine Gehölzgruppen hervor. Unter den vermutlich ursprüng-
lich gepflanzten Gehölzen befinden sich diverse Obstgehölze, stattliche 
Hybrid-Pappeln und auch einige markante Linden, die zum Teil in Reihen 
gepflanzt wurden. Birken als Pionierbäume verteilen sich über das ge-
samte Gelände, von denen manche zu stattlichen Einzelgehölzen oder 
Gehölzgruppen herangewachsen sind. Im Verlauf der natürlichen Suk-
zession haben sich an mehreren Stellen im Gebiet großflächige Vorwald-
stadien entwickelt. Auf dem gesamten Gelände befinden sich zahlreiche 
betonierte Restflächen, die teils eingebrochen sind sowie diverse Ablage-
rungen und Lagerflächen.  

Erholung Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg (Karte 3.6 / Erholung) 
(MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche teilweise in einem Land-
schaftsraum, der für den Erhalt der Erholungseignung in Schwerpunkträu-
men der Erholungsnutzung ausgewiesen ist. Die unbewaldete Freifläche 
des Flugfeldes begründet dies. Der nördliche Teil der Fläche zählt zu den 
größeren Siedlungsräumen des Ortes Rangsdorf. Der vergleichsweise of-
fene Freiflächencharakter im südlichen Änderungsbereich stellt auch hier 
eine spezielle Erholungsqualität dar. Der südliche Bereich befindet sich 
im Bereich der ungegliederten Notte-Niederung (Wallmann et al. 2008). 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Gemäß Landschaftsprogramm ist in diesem Teil die besondere Erlebnis-
wirksamkeit der Landschaft zu erhalten.  

Gemäß dem Umweltbericht zum im Entwurf vorliegenden Bebauungsplan 
RA 9-7 „Bücker-Werke“ zeichnet sich das Plangebiet durch die Brache-
Landschaft im Bereich der großen Gebäudestrukturen der ehemaligen 
Bücker-Werke und das weitreichende Flugfeld aus. Die ehemalige kultur-
historische Bedeutung ergibt sich insbesondere aus der erhalten geblie-
benen flughafenaffinen Gebäudesubstanz und den charakteristischen 
Nebenanlagen wie das großflächige Vorfeld vor der Einfliegerhalle, die 
Hubschrauberstandflächen und das annähernd runde Flugfeld. Ein gro-
ßer überdeckter Bunker dient als Aussichtspunkt, von dem man weit über 
das gesamte Flugfeld schauen kann. Im Westen des Flugfeldes hat sich 
in Nord-Süd-Richtung ein Trampelpfad durch Spaziergänger etabliert, von 
dem aus man einerseits zur sog. Feng Shui Siedlung gelangt und der im 
Südosten zur Pramsdorfer Straße führt. Das Plangebiet ist nicht öffentlich 
zugänglich wird aber trotz aller Abschirmungsmaßnahmen seitens des Ei-
gentümers - vor allem auch das Flugfeld - unter Missachtung der Einzäu-
nung von zahlreichen Erholungssuchenden zum Spazieren gehen, zur 
Naturbeobachtung, zum Hunde ausführen u.a. genutzt. 
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7.3.3 Änderungsfläche 2.1  

„Sportstätte nördlich der Bücker-Werke“  

Bisherige Darstellung: Fläche für die Landwirtschaft 

Geplante Darstellung: Grünfläche mit der Zweckbestimmung Anlage für sportliche Zwecke 

   

Abbildung 5: Änderungsfläche 2.1; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Die im Bereich des Bebauungsplanes RA 9-7 
„Bücker-Werke“ ermöglichte sportliche Nutzung soll sich auch auf die nördlich angrenzende, 
derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche erstrecken, weshalb die Änderung der Darstellung 
von Landwirtschaftsfläche zu Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Anlage für sportliche 
Zwecke“ geändert wird. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 6: Änderungsfläche 2.1 im LP   
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Das Landschaftsplanerische Entwicklungskonzept 
von 2008 stellt die Fläche als Ackerfläche dar. Die Fläche wird als wichtige Fläche im lokalen 
Biotopverbund zwischen Zülowniederung und Rangsdorfer See klassifiziert. Sie wird durch 
Baumreihen und Alleen (Erhalt und Neupflanzungen) begrenzt.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche 2.1 ist beinah vollständig von intensiv genutztem 
Acker (09130) bedeckt. Einzig im südwestlichen Randbereich findet sich 
eine vergleichsweise kleine Fläche, bewachsen mit ruderalen Pionier-, 
Gras- und Staudenfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (Gehölzde-
ckung < 10%) (032001). 

Fauna Entsprechend des aktuellen Kenntnisstands besitzt die Änderungsfläche 
keine besondere Bedeutung für die Fauna. 

Biotopverbund 

(LaPro / Karte 3.7) 

Die Änderungsfläche 2.1 befindet sich in einer Verbindungsfläche zwi-
schen dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung und der wei-
teren, kleineren Gewässer. Sie liegt somit auch in einer Verbindungsflä-
che zur Entwicklung des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“.  

Biologische Vielfalt Aufgrund der ackerbaulichen Nutzung ist die biologische Vielfalt gering. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete  Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. 

geschützte Biotope Im Bereich dieser Fläche befinden sich keine geschützten Biotope.  

Boden 

Geologie, Böden Die Änderungsfläche ist gemäß BÜK 300, (Landesamt für Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe Brandenburg 2018) beinahe vollständig von Kalk-
gleyen und Kalkhumusgleyen, vorherrschend aus carbonatischem Fluss-
sand über Flusssand und gering verbreitet aus carbonatischem Fluss-
sand über Wiesenmergel sowie, gering verbreitet, von Gleyen und Hu-
musgleyen aus Flusssand geprägt. Lediglich im südöstlichsten Eckbe-
reich herrschen überwiegend Braunerden z.T. lessiviert und verbreitet 
Fahlerde-Braunerden und Braunerde-Fahlerden aus Sand über Lehm, 
z.T. Moränencarbonatlehmsand vor, gering verbreitet mit Braunerden, 
z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwassersand und pod-soligen Braun-
erden sowie podsoligen Fahlerde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. 
Moränencarbonatlehmsand. 

Besondere Böden Der Boden dieser Änderungsfläche ist überwiegend vergleyt. Er ist 
durch Grundwasserabsenkungen stark gefährdet.  

Gleye sind aufgrund ihrer Naturnähe und Seltenheit gute Archive der 
Naturgeschichte in Brandenburg (MLUK 2018). 

Versiegelung Die Fläche stellt sich derzeitig als vollkommen unversiegelt dar. 

Altlasten, Altlasten-ver-
dachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als unbelastet dar. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 2.1 bzw. in ihrer näheren Umgebung befindet 
sich kein Oberflächengewässer. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt 1 m (Landkreis Tel-
tow-Flämingb / Geoportal). Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmut-
zungen gilt als hoch - sehr hoch (Wallmann et al. 2008). Die Grundwas-
serneubildungsrate liegt bei -174 mm/a (Grundwasserzehrung) (LfU 
2017 / Geoportal). 

Grundwasserverun-rei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Wasserschutzgebiete Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Wasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima  

 Die Änderungsfläche wird dem kleinflächigen Siedlungsraum zugeordnet 
und weist gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebli-
chen klimatischen Belastungen auf (UmLand 2010). Laut Landschaftspro-
gramm Brandenburg (LaPro, Karte 3.4 / Klima) (MLUL 2000) befindet sich 
die Änderungsfläche innerhalb des Wirkungsraumes einer größeren Sied-
lung. Die derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Freifläche prägt die Um-
gebung und sorgt für eine weitreichende Durchlüftung. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die Änderungsfläche 2.1 liegt im landwirtschaftlich genutzten Gebiet, di-
rekt nördlich von Fläche 2. Eine hochgewachsene Baumreihe trennt die 
beiden Plangebiete und bietet gleichzeitig einen Sichtschutz gegenüber 
den ehemalig genutzten, gestalterisch störend wirkenden Flugplatzge-
bäuden weiter südlich.  

Ansonsten ähnelt sich der landschaftliche Eindruck mit dem der Ände-
rungsfläche 2. Angebote zur Erholung sind nicht vorhanden. 

Erholung Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg (Karte 3.6 / Erholung) 
(MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 2.1 innerhalb der größe-
ren Siedlungsflächen des Ortes Rangsdorf.  

Die Erholungseignung ist eher gering. Angebote zur Erholung sind nicht 
vorhanden. 

Der westliche Bereich der Änderungsfläche befindet sich allerdings in ei-
nem Schwerpunktraum der Erholungsnutzung. 

 

.  
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7.3.4 Änderungsfläche 4 

„Kienitzer Straße / Winterfeldallee“ 

Bisherige Darstellung: Waldfläche, Wohnbaufläche 

Geplante Darstellung: Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten, Ergän-
zung des Planzeichens  

   

Abbildung 7: Änderungsfläche 4; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung  

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Bei der Änderungsfläche 4 handelt es sich um das 
Gebiet der bestehenden Kleingartenanlage „Am Zülowgraben“ in der Winterfeldallee 136, das 
entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Dauer-
kleingärten“ an dieser Stelle gesichert werden soll. Die derzeitge Darstellung als Waldfläche 
bzw. Wohnbaufläche entfällt somit. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 8: Änderungsfläche 4 im LP   
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes (2008) 
wird die Änderungsfläche 4 als Waldfläche, in einem kleinen, nord-östlichen Bereich als „Gar-
tensiedlungsbereich mit hohem Baumanteil“ in der Flächenklassifikation des Landschafts-
plans dargestellt. Das Naturschutzgebiet „Zülowgrabenniederung“ grenzt unmittelbar an. 

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation Die Änderungsfläche wird vollständig von Kleingärten (Biotoptyp 10150) 
eingenommen (LfU 2009). 

Fauna Entsprechend des aktuellen Kenntnisstands besitzt die Änderungsfläche 
keine besondere Bedeutung für die Fauna. Vorrangig sind Siedlungsbe-
gleiter zu erwarten. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum NSG 
„Zülowgrabenniederung“ kann aber mit einer höheren Artenvielfalt ge-
rechnet werden. Gemäß Landschaftsplan liegt die Fläche innerhalb von 
Flugbahnen des Kranichs und der nordischen Gänse. 

Biotopverbund 

 

Die Änderungsfläche 4 befindet sich in einer Verbindungsfläche zwischen 
dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung und weiteren, klei-
neren Gewässern (LaPro / Karte 3.7). 

In einer Entfernung von 75 m südwestlich befindet sich zudem ein wert-
voller moorreicher Erlenwald. Dieser ist Teil des NSG „Zülowgrabennie-
derung“ und bietet Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.  

Biologische Vielfalt Die Biologische Vielfalt bezeichnet neben der Vielzahl der Arten auch die 
Vielfalt der Lebensräume und die genetischen Besonderheiten innerhalb 
der Arten. Sie ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vorkommenden 
Waldbiotope, der Nähe zum NSG und der zusätzlichen anthropogenen 
gärtnerischen Nutzungen als hoch einzustufen. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. Die Grenzen des 
Naturschutzgebietes „Zülowgrabenniederung“ verlaufen unmittelbar 
westlich und südlich der Änderungsfläche. 

Geschützte Biotope Im Bereich der Änderungsfläche befinden sich keine geschützten Biotope. 

Boden 

Geologie/Böden Der Boden im Bereich der Änderungsfläche 4 besteht aus Erdnieder-moo-
ren, überwiegend aus Torf und verbreitet aus Torf über Flusssand. Gering 
verbreitet sind Normniedermoore aus Torf und Reliktan-moorgleye aus 
Flusssand (gemäß BÜK 300, © Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Brandenburg 2018). 

Besondere Böden Die Moorböden in dieser Änderungsfläche stellen besondere, sensible 
Böden dar. Die Gleye sind durch potentielle Grundwasserabsenkungen 
stark gefährdet. 

Versiegelung Die Fläche wird durch Kleingärtner bewirtschaftet und weist daher eine 
Bebauung sowie grüne, unversiegelte Bereiche auf. Im Sinne der 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Anpassung der Flächendarstellung an den tatsächlichen Bestand erge-
ben sich durch die geänderte Darstellung keine zusätzlichen Neuversie-
gelungen.  

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als unbelastet dar 
(Landkreis Teltow-Fläminga). 

Wasser 

Oberflächengewässer Laut der Gewässerkarte des Landkreises Teltow-Fläming liegt die Ände-
rungsfläche 4 im Randbereich des Zülowgrabens. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. 5-10 m (LfU 
2013). Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch - 
sehr hoch (Wallmann et al. 2008).  

Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 65,3 mm/a (LfU 2017 / Geo-
portal). 

Grundwasserverun-rei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutz-ge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima  

 Die Änderungsfläche befindet sich gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Der 
hohe Durchgrünungsgrad und die räumliche Nähe zur Zülowgrabennie-
derung begründet ihre günstige klimatische Wirkung. 

Die Änderungsfläche wird dem kleinflächigen Siedlungsraum zugeordnet 
und weist gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebli-
chen klimatischen Belastungen (UmLand 2010). Die Luft ist allerdings von 
verkehrsbedingten Emissionen geprägt. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die Lage der Änderungsfläche im Randbereich des durchgrünten 
Zülowgrabens ermöglicht den Nutzern Aus- und Einblicke von hohem 
landschaftsästhetischem Wert. In (nord-) östlicher Richtung schließt sich 
durchgrünte Wohnbebauung an und vermittelt den typischen Rangsdorfer 
Siedlungscharakter. 

Erholung Die kleingärtnerische Nutzung und Freiflächengestaltung dient selbst der 
Erholung. Die Dauerkleingärten stellen somit eine Erholungsnutzung dar.  

Gemäß der Karte 3.6/Erholung des Landschaftsprogramms Brandenburg 
(MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 4 inmitten größerer Sied-
lungsflächen Rangsdorfs. Die nahe Zülowgrabenniederung, lädt zur Er-
holungsnutzung ein (vgl. Wallmann et al. 2008). 
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7.3.5 Änderungsfläche 5.1 

„Korrektur - Waldflächen / Wohnbauflächen“ 

Bisherige Darstellung: Wohnbaufläche 

Geplante Darstellung: Waldfläche (Korrektur der Ausweisung aufgrund tatsächlicher Nut-
zung) (nachrichtlich) 

   

Abbildung 9: Änderungsfläche 5.1; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Dies ist eine von acht Teilflächen, deren Darstellun-
gen von Waldflächen als Wohnbaufläche bzw. Wohnbaufläche als Waldfläche sowie von 
Waldflächen im Bereich von Grünflächen geändert werden. Der Änderungsbedarf ergibt sich 
aus der Übernahme der Feststellung der Waldeigenschaft für die entsprechenden Flächen 
durch die Forstbehörde bzw. aus der tatsächlichen Nutzung.  

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 10: Änderungsfläche 5.1 im LP  
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als allgemeiner Sied-
lungsbereich dargestellt. Sie liegt außerhalb der Grenzen des NSG „Zülowgrabenniederung“. 
Die Fläche ist Teil eines bestehenden Biotopverbundes. Das Entwicklungskonzept sieht ent-
lang der nördlich angrenzenden Verkehrsfläche eine Eingrünung durch Erhalt und Lücken-
schluss vorhandener Alleen/Baumreihen vor. Die Fläche ist Teil eines Biotopverbundes. 

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und biologische Vielfalt 

Biotope 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche ist derzeitig beinahe vollkommen mit Erlen-Bruch-
wäldern bzw. Erlenwäldern (08103) bestanden (§18 BbgNatschAG). 

Östlich grenzen Wohn- und Mischgebiete sowie Einzel- und Reihenhaus-
bebauung mit Waldbaumbestand (Waldsiedlungen) (12263) an. 

Fauna Aktuelle Erhebungen zur Fauna liegen nicht vor. Der großräumige Bio-
topverbund, der durch Gewässersysteme und seine Begleitstrukturen wie 
Feuchtwälder, Röhrichte, Feuchtwiesen, Grünland, lineare und flächige 
Gewässer gekennzeichnet ist, bietet gemäß Landschaftsplan günstige 
Lebensraumvoraussetzungen für eine Vielzahl störempfindlicher und an-
spruchsvoller Tierarten, die in vielen Teilbereichen der Gemeinde auch 
nachgewiesen werden können. In unmittelbarer Nähe zur Zülowgraben-
niederung hat das Gebiet eine hohe Bedeutung für die Fauna.  

Biotopverbund 

 

Die Änderungsfläche 5.1 befindet sich in einer Verbindungsfläche zwi-
schen dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung und weite-
ren, kleineren Gewässern. (LaPro / Karte 3.7). Die Bedeutung der Fläche 
für den Biotopverbund wird als hoch eingestuft. 

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vor-
kommenden Waldbiotope sowie im Randbereich zur Zülowgrabenniede-
rung als hoch einzustufen. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Änderungsfläche befindet sich in unmittelbarer Nähe (in ca. 10 m Ent-
fernung) zum NSG „Zülowgrabenniederung“.  

geschützte Biotope Innerhalb der Änderungsfläche 5.1 ist gemäß dem aktuell rechtsgültigen 
FNP Rangsdorf ein gemäß § 18 BbgNatSchAG in Verbindung mit § 30 
BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop verortet. 

Boden 

Geologie  Der Boden dieser Änderungsfläche besteht gemäß BÜK 300 (© Landes-
amt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 2018) überwie-
gend aus Braunerden, z.T. lessiviert aus Sand über Schmelzwassersand. 
Gering verbreitet sind lessivierte Braunerden und Fahlerde-Braunerden 
aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm. 

Besondere Böden Der Boden dieser Änderungsfläche ist als Boden von allgemeinem Wert 
einzustufen. 

Versiegelung Die Fläche ist derzeit unversiegelt. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Altlasten, Altlasten-ver-
dachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 5.1 befindet sich kein Oberflächengewässer. 
Der Zülowgraben liegt in nur etwa 30 m Entfernung. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. > 5 – 7,5 m (Land-
kreis Teltow-Fläming / Geoportal). Die Empfindlichkeit gegenüber Ver-
schmutzungen gilt als hoch – sehr hoch (Wallmann et al. 2008). Die 
Grundwasserneubildungsrate liegt bei 65,3 mm/a (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasserverunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutz-ge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima  

Klima  Die Änderungsfläche 5.1 befindet sich gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Auf-
grund des Waldbestandes und der räumlichen Nähe zur Zülowgrabennie-
derung ist die klimatische Situation günstig. 

Die Änderungsfläche wird dem kleinflächigen Siedlungsraum zugeordnet 
und weist gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebli-
chen klimatischen Belastungen (UmLand 2010) auf. Die Luft ist allerdings 
von verkehrsbedingten Emissionen geprägt. 

Landschaftsbild Erholung 

Landschaftsbild Die Änderungsfläche ist fast vollständig mit Erlenwald bewachsen, ihr ge-
stalterischer Eigenwert wird als sehr hoch eingestuft. In östlicher und süd-
licher Richtung grenzt der durchgrünte Zülowgraben an, in westlicher 
Richtung befindet sich Einzelhausbebauung. Im Norden verläuft eine Al-
lee, darüber befindet sich wiederum Wohnbebauung. Aufgrund der kaum 
ins Gewicht fallenden Störfaktoren kann der Erholungswert der Fläche als 
gleichsam hoch eingestuft werden. 

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 5.1 inmitten der grö-
ßeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Der Wald auf der Fläche bietet zahl-
reiche Möglichkeiten zur Erholung. Hinzu kommt die nahe Zülowgraben-
niederung, welche den Radius der Erholungseignung noch erweitert (vgl. 
Wallmann et al. 2008). 
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7.3.6 Änderungsfläche 5.2 und 5.3 

„Korrektur - Waldflächen / Wohnbauflächen“ 

Bisherige Darstellung: Waldfläche 

Geplante Darstellung: Wohnbaufläche (Korrektur der Ausweisung aufgrund tatsächlicher 
Nutzung) (nachrichtlich) 

   

Abbildung 11: Änderungsflächen 5.2 und 5.3; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Dies sind 2 von acht Teilflächen, deren Darstellun-
gen von Waldflächen als Wohnbaufläche bzw. Wohnbaufläche als Waldfläche sowie von 
Waldflächen im Bereich von Grünflächen geändert werden. Der Änderungsbedarf ergibt sich 
aus der Übernahme der Feststellung der Waldeigenschaft für die entsprechenden Flächen 
durch die Forstbehörde bzw. aus der tatsächlichen Nutzung. 

Die Änderungsplanung dieser Flächen erfolgt gemäß der Festsetzung des B-Plans RA 26, 
nachdem ein Streifen Wald von 3 m als Verbundelement erhalten bleibt. 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

   

Abbildung 12: Änderungsflächen 5.2 und 5.3 im LP  
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 werden die Flächen analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als Waldfläche 
dargestellt. Die Flächen stellen eine Verbindung zwischen der Zühlowgrabenniederung und 
kleineren Waldflächen im Siedlungsbereich dar. Sie liegen außerhalb der Grenzen des NSG 
„Zülowgrabenniederung“. Das Entwicklungskonzept sieht eine ordnungsgemäße Forstwirt-
schaft auf Normalstandorten vor, mit dem Ziel prioritärer Erhöhung des Laubholzanteils. In 
der angrenzenden Zülowniederung sind Horststandorte mit ihren Schutzbereichen ver-
merkt. Als Abgrenzung zum Siedlungsgebiet wird entlang der Zülowniederung der Erhalt 
bzw. der Lückenschluss vorhandener Alleen und Baumreihen markiert. Die Änderungen be-
rühren nicht das angrenzende NSG. Die Flächen sind Teil eines lokalen Biotopverbundes. 

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche ist vollständig mit Wohn- und Mischgebieten, Einzel- 
und Reihenhausbebauung mit Waldbaumbestand (Waldsiedlungen 
12263) bebaut. Im süd-westlichsten Randbereich stockt ein Nadel-Laub-
Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart; mit sonstigen 
Laubholzarten (inkl. Roteiche) als Nebenbaumart (086808006). 

Fauna Aktuelle Erhebungen zur Fauna liegen nicht vor. Der großräumige Bio-
topverbund, der durch Gewässersysteme und seine Begleitstrukturen wie 
Feuchtwälder, Röhrichte, Feuchtwiesen, Grünland, lineare und flächige 
Gewässer gekennzeichnet ist, bietet gemäß Landschaftsplan günstige 
Lebensraumvoraussetzungen für eine Vielzahl störempfindlicher und an-
spruchsvoller Tierarten, die in vielen Teilbereichen der Gemeinde auch 
nachgewiesen werden können. In unmittelbarer Nähe zur Zülowgraben-
niederung hat das überwiegend bebaute Gebiet dennoch eine hohe Be-
deutung für die Fauna. 

Mögliche Zielarten im Zühlowgraben sind u.a. verschiedene Fledermaus-
arten und der Mittelspecht (Leiopicus medius). Im Luftbild ist die Grenze 
zwischen Wohnbebauung und Wald hier nicht genau ersichtlich, zahlrei-
che Bäume weisen jedoch zumindest auf den Übergang zu den naturna-
hen Waldgebieten der Zülowniederung hin. 

Biotopverbund 

 

Gemäß dem LaPro (Karte 3.7 – Biotopverbund) befinden sich die Ände-
rungsfläche 5.2 und 5.3 in einer Verbindungsfläche zwischen dem Rangs-
dorfer See, den Seen der Zülowniederung und weiteren, kleineren Ge-
wässern. Mögliche Zielarten dieser Kernfläche umfassen u.a. verschie-
dene Fledermausarten oder auch den Mittelspecht (Leiopicus medius). 

Gemäß LaPro (2016) ist die Fläche 5.2 neben der Wohnbebauung in ih-
rem östlichen Teil mit naturnahem Wald bestanden welcher der Erhaltung 
bedarf und gemäß § 18 BbgNatSchAG i.V.m. § 30 BNatSchG geschützt 
ist. Mit Darstellung der Wohnbaufläche soll bei beiden Flächen ein sehr 
schmaler Verbindungskorridor Wald erhalten bleiben, sodass der Bio-
topverbund nicht vollständig verloren geht. 

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vor-
kommenden Waldbiotope sowie im Randbereich zur Zülowgrabenniede-
rung als hoch einzustufen. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. 

Geschützte Biotope Im Bereich der Änderungsfläche befinden sich ausschließlich nicht ge-
schützte Siedlungsbiotope. 

Boden 

Geologie /Böden Es finden sich überwiegend Braunerden, z.T. lessiviert aus Sand über 
Schmelzwassersand; gering verbreitet lessivierte Braunerden und Fahl-
erde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm (BÜK 
300, ©Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
2018). 

Besondere Böden Der Boden der Änderungsflächen 5.2 und 5.3 ist als Boden von allgemei-
nem Wert einzustufen. 

Versiegelung Die Flächen sind durch die dortige Einzelhausbebauung mit Garten sowie 
Waldbäumen teilversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Flächen stellen sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten 
unbelastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf den Änderungsflächen 5.2 und 5.3 befinden sich keine Oberflächen-
gewässer. Es grenzen auch keine an. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche 5.2 beträgt ca. > 3 – 10 m, 
wobei er von Osten nach Westen ansteigt (LfU 2013). Die Empfindlichkeit 
gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch – sehr hoch (Wallmann et al. 
2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 65,3 mm/a (LfU 2017 
/Geoportal). Für Fläche 5.3 wird ein Grundwasserflurabstand von ca. > 10 
– 20 m angegeben (LfU 2013). Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmut-
zungen gilt hier als mittelmäßig (Wallmann et al. 2008).  

Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 65,3 mm/a (LfU 2017 /Geopor-
tal). 

Grundwasserverunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutzge-
biete 

Der Abstand der Fläche zu Zone II des Wasserwerks Rangsdorf beträgt 
rd. 55 m für die Fläche 5.2 sowie 7 m für die Fläche 5.3. Das Wasserwerk 
umfasst ein etwa 1,6 ha großes Gebiet. 

Klima  

 Die Änderungsflächen zählen zum kleinflächigen Siedlungsraum und wei-
sen gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erheblichen 
klimatischen Belastungen auf (UmLand 2010). 

Die Änderungsflächen befinden sich gemäß LaPro (Karte 3.4 /Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Auf-
grund des hohen Durchgrünungsgrades in ihrer Umgebung und der räum-
lichen Nähe zur Zülowgrabenniederung ist ihre bioklimatische Belastung 
nur gering. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Landschaftsbild/Erholung 

 Das Landschaftsbild ist in beiden Flächen von Waldsiedlung geprägt. Die 
Anlagen des Wasserwerkes liegen in Fläche 5.2 etwas weiter entfernt und 
wirken daher weniger störend als bei Fläche 5.3. In östlicher Richtung er-
öffnet sich die Sicht auf den baumumstandenen Zülowgraben der eine 
hohe Aufenthaltsqualität bietet. Die Waldflächen sind für die Erholungs-
nutzung zugänglich. 

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befinden sich die Änderungsflächen inmitten der grö-
ßeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Die Waldsiedlung bietet zahlreiche 
Möglichkeiten zur privaten Erholung. Hinzu kommt die nahe Zülowgraben-
niederung, welche den Radius der Erholungseignung auch für die Öffent-
lichkeit erweitert (vgl. Wallmann et al. 2008). 
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7.3.7 Änderungsfläche 5.4 

„Korrektur - Waldflächen / Wohnbauflächen“ 

Bisherige Darstellung: Waldfläche 

Geplante Darstellung: Wohnbaufläche (Korrektur der Ausweisung aufgrund tatsächlicher 
Nutzung) (nachrichtlich) 

   

Abbildung 13: Änderungsfläche 5.4; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Dies ist eine von acht Teilflächen, deren Darstellun-
gen von Waldflächen als Wohnbaufläche bzw. Wohnbaufläche als Waldfläche sowie von 
Waldflächen im Bereich von Grünflächen geändert werden. Der Änderungsbedarf ergibt sich 
aus der Übernahme der Feststellung der Waldeigenschaft für die entsprechenden Flächen 
durch die Forstbehörde bzw. aus der tatsächlichen Nutzung. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 14: Änderungsfläche 5.4 im LP 
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als Waldfläche dar-
gestellt. Ziel ist eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft auf Normalstandorten. Die Fläche ist 
umgeben von Waldsiedlungsflächen. 

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation Die Änderungsfläche ist überwiegend mit Wohn- und Mischgebieten, Ein-
zel- und Reihenhausbebauung mit Waldbaumbestand (Waldsiedlungen) 
(12263) bebaut. Im östlichen Randbereich gesellt sich Nadel-Laub-Misch-
bestand, mit der Hauptbaumart Kiefer und Mischbaumart Birke 
(086860006), hinzu. 

Fauna Aktuelle Erhebungen zur Fauna liegen nicht vor. Die Änderungsfläche be-
sitzt aktuell keine besondere Bedeutung für die Fauna. 

Biotopverbund Gemäß LaPro (Karte 3.7 – Biotopverbund) besitzt die Änderungsfläche 
5.4 keine Bedeutung als Bestandteil einer Kern- oder Verbindungsfläche 
im Biotopverbund. 

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich aufgrund der vorhande-
nen, vorwiegend gärtnerischen Biotopstrukturen mittel.   

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes 

Geschützte Biotope Im Bereich der Fläche befinden sich keine geschützten Biotope 

Boden 

Geologie, Böden Die Böden setzen sich aus Kalkerdniedermooren, verbreitet aus Car-
bonattorf über tiefem Moränencarbonatlehm und verbreitet aus Carbonat-
torf über Kalkmudde sowie, gering verbreitet, aus Kalkhumus- und Re-
liktkalkanmoorgleye aus Kalkmudde oder Carbonatsand über Flusssand 
sowie, ebenfalls gering verbreitet, aus Erdniedermooren aus Torf über 
Flusslehmsand oder -sand zusammen (gemäß BÜK 300, © Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 2018). 

Besondere Böden Der Boden dieser Änderungsfläche besteht ausnahmslos aus Böden von 
besonderem und hohem Wert, wie Moorböden (Erdniedermoore, Kalker-
dniedermoore) und grundwasserbeeinflusste Böden (Gleye). Letztere 
sind durch Grundwasserabsenkungen stark gefährdet. 

Versiegelung Die Fläche ist durch die dortige Einzelhausbebauung mit Garten sowie 
Waldbäumen derzeit teilversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 5.4 befindet sich kein Oberflächengewässer. Es 
grenzt auch keines an. 



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung           

64 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. > 3 - 20 m, wobei 
er von Westen nach Osten hin deutlich ansteigt (LfU 2013). Die Empfind-
lichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als mittelmäßig (Wallmann et al. 
2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 65,3 mm/a (LfU 2017 / 
Geoportal). 

Grundwasserverunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht auch auf dieser Fläche nicht. 

Trinkwasserschutzge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima  

 Die Änderungsfläche zählt zum kleinflächigen Siedlungsraum und weist 
gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebliche klimati-
sche Belastung auf (UmLand 2010). 

Die Änderungsfläche befindet sich gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Auf-
grund des hohen Durchgrünungsgrades in ihrer Umgebung und der räum-
lichen Nähe zur Zülowgrabenniederung ist ihre bioklimatische Belastung 
nur gering. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die Änderungsfläche 5.4 ist Teil einer Waldsiedlung. Abseits der relativ 
dichten Einzelhausbebauung lassen sich keine Störungen für das Land-
schaftsbild bestimmen. Unweit westlich schließen sich die durchgrünten 
Flächen des Zülowgrabens an und erweitern die Möglichkeiten der Erho-
lungsnutzung im direkten Wohnumfeld. 

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 5.4 inmitten der grö-
ßeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Die Waldsiedlung bietet zahlreiche 
Möglichkeiten zur privaten Erholung. Hinzu kommt die nahe Zülowgraben-
niederung, welche den Radius der Erholungseignung auch für die Öffent-
lichkeit erweitert (vgl. Wallmann et al. 2008). 
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7.3.8 Änderungsfläche 5.5  

„Korrektur - Waldflächen / Wohnbauflächen“ 

Bisherige Darstellung: Waldfläche 

Geplante Darstellung: Wohnbaufläche (Korrektur der Ausweisung aufgrund tatsächlicher 
Nutzung) (nachrichtlich) 

   

Abbildung 15: Änderungsfläche 5.5; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Dies ist eine von acht Teilflächen, deren Darstellun-
gen von Waldflächen als Wohnbaufläche bzw. Wohnbaufläche als Waldfläche sowie von 
Waldflächen im Bereich von Grünflächen geändert werden. Der Änderungsbedarf ergibt sich 
aus der Übernahme der Feststellung der Waldeigenschaft für die entsprechenden Flächen 
durch die Forstbehörde bzw. aus der tatsächlichen Nutzung. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 16 : Änderungsfläche 5.5 im LP  
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als Waldfläche dar-
gestellt. Ziel ist eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft auf normal – feuchteren Standorten. 
Gemäß der Verordnung zum NSG „Zülowgrabenniederung“ und der Festsetzung des FFH-
Gebietes „Zülow-Niederung“ (3746-309) ist die Fläche nicht Bestandteil der Schutzgebiete. 
Beide Schutzgebiete grenzen jedoch unmittelbar an. Die Wohnnutzung existierte auf dieser 
Fläche bereits vor Aufstellung des FNP und LP’s. 

Flächenschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschaftsbil-
des 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche ist derzeitig vollständig mit Wohn- und Mischgebie-
ten, Einzel- und Reihenhausbebauung mit Wald-baumbestand (Waldsied-
lungen) (12263) bebaut. 

Fauna Entsprechend des aktuellen Kenntnisstands besitzt die Änderungsfläche 
keine weitere, besondere Bedeutung für die Fauna. 

Biotopverbund 

(LaPro / Karte 3.7) 

Gemäß dem LaPro (Karte 3.7 – Biotopverbund) befindet sich die Ände-
rungsfläche 5.5 in einer Verbindungsfläche zwischen den FFH-Gebieten 
„Zülow-Niederung“ (3746-309), „Torfbusch-Glasobachniederung“ (3646-
302) im Norden u.a. 

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich aufgrund der vorhande-
nen, vorwiegend gärtnerischen Biotopstrukturen mittel.   

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Gemäß der VO zum NSG „Zülowgrabenniederung“ und der Festsetzung 
des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“ (3746-309) ist die Fläche nicht Be-
standteil der Schutzgebiete. Beide Schutzgebiete grenzen jedoch unmit-
telbar an.  

Geschützte Biotope Im Bereich dieser Fläche befinden sich keine geschützten Biotope. 

Boden 

Geologie, Böden Gemäß BÜK 300, © Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018 finden sich auf der Fläche Kalkgleye und Kalkhumus-
gleye vorherrschend aus carbonatischem Flusssand über Flusssand und 
gering verbreitet aus carbonatischem Flusssand über Wiesenmergel so-
wie gering verbreitet Gleye und Humusgleye aus Flusssand. 

Besondere Böden Der Boden dieser Änderungsfläche ist überwiegend vergleyt. Er ist durch 
Grundwasserabsenkungen stark gefährdet. 

Versiegelung Die Fläche ist durch die Einzelhausbebauung mit Gärten und Wald-bäu-
men derzeitig teilversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 5. 5 befindet sich kein Oberflächengewässer. 
Es grenzt auch keines an. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt > 2 – 3 m (LfU 
2013). Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch - 
sehr hoch (Wallmann et al. 2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt 
bei 65,3 mm/a (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasser- 

verunreinigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutz-ge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima und Luft 

 Die Änderungsfläche zählt zum kleinflächigen Siedlungsraum und weist 
gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erheblichen klima-
tische Belastungen auf (UmLand 2010). 

Die Änderungsfläche 5.5 befindet sich gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Auf-
grund des hohen Durchgrünungsgrades und der räumlichen Nähe zur 
Zülowgrabenniederung ist ihre bioklimatische Belastung nur gering. Die 
Luft ist allerdings von verkehrsbedingten Emissionen (der Kienitzer 
Straße) durchzogen. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Diese Änderungsfläche an der Großmachnower Straße ist mit Einzelhaus-
bebauung und Waldbäumen bestanden. In östlicher und südlicher Richtung 
grenzt die durchgrünte Zülow-Niederung an, in westlicher Richtung befindet 
sich weitere Einzelhausbebauung. Oberhalb der Allee im Norden befindet 
sich ebenfalls Wohnbebauung. Aufgrund fehlender Störfaktoren kann der 
private Erholungswert der Fläche als hoch eingestuft werden. 

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 5.5 inmitten der grö-
ßeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Die Waldsiedlung bietet zahlreiche 
Möglichkeiten zur privaten Erholung. Hinzu kommt die nahe Zülowgraben-
niederung, welche den Radius der Erholungseignung auch für die Öffent-
lichkeit erweitert (vgl. Wallmann et al. 2008). 
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7.3.9 Änderungsfläche 5.6 

„Korrektur - Waldflächen / Wohnbauflächen“ 

Bisherige Darstellung: Waldfläche 

Geplante Darstellung: Wohnbaufläche (Korrektur der Ausweisung aufgrund tatsächlicher 
Nutzung) (nachrichtlich) 

   

Abbildung 17: Änderungsfläche 5.6; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Dies ist eine von acht Teilflächen, deren Darstellun-
gen von Waldflächen als Wohnbaufläche bzw. Wohnbaufläche als Waldfläche sowie von 
Waldflächen im Bereich von Grünflächen geändert werden. Der Änderungsbedarf ergibt sich 
aus der Übernahme der Feststellung der Waldeigenschaft für die entsprechenden Flächen 
durch die Forstbehörde bzw. aus der tatsächlichen Nutzung. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 18: Änderungsfläche 5.6 im LP  
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als Waldfläche dar-
gestellt. Ziel ist eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft auf normal – feuchteren Standorten. 
Die Fläche ist nicht Bestandteil des NSG „Zülowgrabenniederung“ und des FFH-Gebietes 
„Zülow-Niederung“ (3746-309). Beide Schutzgebiete grenzen jedoch unmittelbar an. Die 
Fläche ist von Siedlungsgebieten umgeben. Die Wohnnutzung auf dieser Fläche existierte 
bereits vor Aufstellung des FNP’s und LP’s. 

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche ist mit 2 Wochenendhäusern mit Wald-baumbe-
stand (Waldsiedlungen) (12661 bzw. 12263) bebaut. Im nördlichen Rand-
bereich ragt sie in einen Eichenbestand mit Mischbaumart Buche und 
sonstigen Laubholzarten als Nebenbaumart (inkl. Roteiche) (oder Neben-
baumart nicht erkannt) (083128006) hinein. 

Fauna Entsprechend des aktuellen Kenntnisstands besitzt die Änderungsfläche 
ebenso keine besondere Bedeutung für die Fauna. 

Biotopverbund 

(LaPro / Karte 3.7) 

Gemäß dem LaPro (Karte 3.7 – Biotopverbund) besitzt die Änderungsflä-
che 5.6 keine Bedeutung als Bestandteil einer Kern- oder Verbindungs-
fläche im Rahmen des Biotopverbundsystems. 

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich aufgrund der vorhande-
nen, vorwiegend gärtnerischen Biotopstrukturen mittel 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete  Der waldbestandene Randbereich dieser Fläche grenzt an das FFH-Ge-
biet „Zülow-Niederung“ (3746-309) sowie an das NSG „Zülowgrabennie-
derung“.  

geschützte Biotope Es finden sich keine geschützten Biotope in der Änderungsfläche 

Boden 

Geologie, Böden Gemäß BÜK 300, (© Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018) finden sich überwiegend Braunerden, z.T. lessiviert 
und verbreitet Fahlerde-Braunerden und Braunerde-Fahlerden aus Sand 
über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand. Hinzu kommen, gering ver-
breitet, Braunerden, z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwassersand 
und, gering verbreitet, podsolige Braunerden und podsolige Fahlerde-
Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand. 

Besondere Böden Der Boden der Änderungsfläche 5.6 ist als Boden von allgemeinem Wert 
einzustufen. 

Versiegelung Die Fläche ist durch die Einzelhausbebauung mit Gärten und Waldbäu-
men derzeitig teilversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 5.6 befindet sich kein Oberflächengewässer. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. > 1 - 2 m (LfU 
2013). Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch - 
sehr hoch (Wallmann et al. 2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt 
bei -174 mm/a (Grundwasserzehrung) (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasser- 

verunreinigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutzge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima und Luft 

 Die Änderungsfläche zählt zum kleinflächigen Siedlungsraum und weist 
gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebliche klimati-
sche Belastungen auf (UmLand 2010). 

Die Änderungsfläche befindet sich gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Auf-
grund des hohen Durchgrünungsgrades und der räumlichen Nähe zur 
Zülowgrabenniederung ist ihre bioklimatische Belastung nur gering. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Änderungsfläche 5.6 befindet sich zwischen der Großmachnower Straße 
im Norden und dem Reihersteg im Süden. Aufgrund ihres hohen Durch-
grünungsgrades und ihrer Lage nah zum nördlich gelegenen Wald (Ei-
chenwald (Quercus spec.), teils mit Hainbuche (Carpinus betulus)) und 
dem FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“, sowie NSG „Zülowgrabenniede-
rung“ stellt die Fläche einen landschaftlich attraktiven Siedlungsraum dar. 
Die umgebende Einzelhausbebauung ist relativ dicht, störende Sichtbe-
ziehungen finden sich jedoch nicht. Der Waldbereich kann, unter Beach-
tung der Vorschriften gemäß §4 VO über das NSG „Zülowgrabenniede-
rung“, für die Erholung genutzt werden.  

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 5.6 inmitten der grö-
ßeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Die Waldsiedlung bietet zahlreiche 
Möglichkeiten zur privaten Erholung. Hinzu kommt die nahe Zülowgraben-
niederung, welche den Radius der Erholungseignung auch für die Öffent-
lichkeit erweitert (vgl. Wallmann et al. 2008). 
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7.3.10 Änderungsfläche 5.7 

„Korrektur - Waldflächen / Wohnbauflächen“ 

Bisherige Darstellung: Wohnbaufläche 

Geplante Darstellung: Waldfläche (Korrektur der Ausweisung aufgrund tatsächlicher Nut-
zung (nachrichtlich) 

    

Abbildung 19: Änderungsfläche 5.7; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Dies ist eine von acht Teilflächen, deren Darstellun-
gen von Waldflächen als Wohnbaufläche bzw. Wohnbaufläche als Waldfläche sowie von 
Waldflächen im Bereich von Grünflächen geändert werden. Der Änderungsbedarf ergibt sich 
aus der Übernahme der Feststellung der Waldeigenschaft für die entsprechenden Flächen 
durch die Forstbehörde bzw. aus der tatsächlichen Nutzung. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 20: Änderungsfläche 5.7 im LP 
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als Siedlungsfläche 
mit hohem Baumanteil dargestellt. Sie liegt außerhalb der Grenzen des NSG „Zülowgraben-
niederung“.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und biologische Vielfalt 

Biotope 

(LfU 2009) 

Der Landschaftsplan stellt die Flächen des Weinbergs als Kiefernmisch-
wald (Biotoptyp 08680) dar. Die umgebenden Flächen sind in Teilen als 
Waldsiedlungsgebiete (Einzelhausbebauung mit Waldbäumen Biotoptyp 
12263) klassifiziert. Die Forstbehörde stuft die Flächen als Wald ein. 

Fauna Aktuelle Erhebungen zur Fauna liegen nicht vor. Gemäß Landschaftsplan 
besitzt die Änderungsfläche keine besondere Bedeutung für die Fauna. 

Biotopverbund 

 

Gemäß dem LaPro (Karte 3.7 – Biotopverbund) gehört die Änderungsflä-
che 5.7 zu den Räumen enger Kohärenz der FFH-Gebiete sowie zum 
Verbundsystem Klein- und Stillgewässer. 

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vor-
kommenden Waldbiotope sowie im Randbereich zur Zülowgrabenniede-
rung als hoch einzustufen. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. 

geschützte Biotope Im Bereich dieser Fläche befinden sich keine geschützten Biotope. 

Boden 

Geologie  Gemäß BÜK 300 (© Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018) finden sich überwiegend Braunerden, z.T. lessiviert 
und verbreitet Fahlerde-Braunerden und Braunerde-Fahlerden aus Sand 
über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand. Hinzu kommen, gering ver-
breitet, Braunerden, z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwassersand 
und, gering verbreitet, podsolige Braunerden und podsolige Fahlerde-
Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand. 

Besondere Böden Der Boden dieser Änderungsfläche ist als Boden von allgemeinem Wert 
einzustufen. 

Versiegelung Die Fläche ist derzeit unversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-ver-
dachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 5.7 befindet sich kein Oberflächengewässer. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. > 3-5 m (Land-
kreis Teltow-Fläming / Geoportal). Die Empfindlichkeit gegenüber Ver-
schmutzungen gilt als hoch – sehr hoch (Wallmann et al. 2008). Die 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Grundwasserneubildungsrate liegt bei -174 mm/a (Grundwasserzehrung) 
(LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasserverun-rei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutzge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima  

 Die Änderungsfläche wird dem kleinflächigen Siedlungsraum zugeordnet 
und weist gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebli-
chen klimatischen Belastungen (UmLand 2010) auf.  

Landschaftsbild Erholung 

Landschaftsbild Inmitten eines teilweise durch Waldbaumbestand und teilweise als Gar-
tensiedlungsbereich geprägten Siedlungsgebietes finden sich die Gehölz- 
und Waldflächen des Weinbergs. Aufgrund des hohen Durchgrünungs-
grades und in Verbindung mit der nahe gelegenen Zülowniederung stellt 
das Gebiet um den Weinberg einen landschaftlich attraktiven Siedlungs-
raum dar. Störende Sichtbeziehungen finden sich nicht. Der Waldbereich 
gliedert und belebt das Siedlungsbild und leitet zu den naturnahen über-
geordneten Grünbereichen über.  

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 5.7 inmitten der grö-
ßeren Siedlungsflächen Rangsdorfs und arrondiert den gehölzgeprägten 
Weinberg. Dieser und die umgebenden Waldsiedlungsbereiche bieten 
zahlreiche Möglichkeiten zur privaten Erholung 
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7.3.11 Änderungsfläche 5.8 

„Korrektur - Waldflächen / Wohnbauflächen“ 

Bisherige Darstellung: Grünfläche 

Geplante Darstellung: Waldfläche (Korrektur der Ausweisung aufgrund tatsächlicher Nut-
zung (nachrichtlich) 

   

Abbildung 21: Änderungsfläche 5.8; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Dies ist eine von acht Teilflächen, deren Darstellun-
gen von Waldflächen als Wohnbaufläche bzw. Wohnbaufläche als Waldfläche hier von 
Waldflächen im Bereich von Grünflächen geändert werden. Der Änderungsbedarf ergibt sich 
aus der Übernahme der Feststellung der Waldeigenschaft für die entsprechenden Flächen 
durch die Forstbehörde bzw. aus der tatsächlichen Nutzung. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 22: Änderungsfläche 5.8 im LP  
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche als sonstige Grünfläche mit Anbindung an die östlich gelegene Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt. Sie liegt im Uferbereich innerhalb 
der Grenzen des NSG „Rangsdorfer See“. Die Fläche grenzt unmittelbar an das Seeufer an 
und berührt damit die Schutzzone um stehende Gewässer. Das Standgewässer Rangsdor-
fer See gilt als geschützes Biotop. Das Entwicklungskonzept sieht entlang der östlich und 
nördlich angrenzenden Verkehrsflächen eine Eingrünung vor.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und biologische Vielfalt 

Biotope 

 

Der Landschaftsplan stellt die Flächen als sonstige Grünflächen, gärtne-
risch gestaltete Freianlagen (Biotoptyp 08680) dar. Die umgebenden Flä-
chen sind in Teilen als Waldsiedlungsgebiete (Einzelhausbebauung mit 
Waldbäumen Biotoptyp 10270) dargestellt. Die Forstbehörde stuft die Flä-
chen als Wald i.S.d.LWaldG ein. 

Nach der aktuellen Biotopkarierung im Umweltbericht zum Bebauungs-
plan wird die Fläche den Erlen-Eschenwäldern (08110 §) zugeordnet. 

Fauna Aktuelle Erhebungen zur Fauna liegen nicht vor. Gemäß Landschaftsplan 
besitzt die Änderungsfläche keine besondere Bedeutung für die Fauna. 

Biotopverbund 

 

Die Änderungsfläche befindet sich innerhalb einer Verbindungsfläche zwi-
schen dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung und weite-
ren, kleineren Gewässern. Sie liegt somit auch in einer Verbindungsfläche 
zur Entwicklung des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung 

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vor-
kommenden Waldbiotope sowie im Randbereich zum Ufer des Rangsdor-
fes Sees als hoch einzustufen. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes.  

Das LSG „Notte-Niederung“ grenzt unmittelbar an die Fläche an. 

Der westliche Bereich des Rangsdorfer Sees steht als NSG „Rangsdor-
fer See“ unter Schutz. Die Grenze des NSG verläuft in ca. 500 m Entfer-
nung zum Ufer im Änderungsbereich, 

Das europarechtliche Vogelschutzgebiet SPA „Nuthe-Nieplitz-Niede-
rung“ (DE 3744-421) wurde ähnlich dem NSG „Rangsdorfer See“ abge-
grenzt. Innerhalb des SPA befindet sich auf einer Halbinsel im See eine 
kleine Teilfläche des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“. 

geschützte Biotope Die aktuell als Röhricht-Verlandungszonen kartierten Flächen im Uferbe-
reich sind der Änderungsfläche jeweils seitlich vorgelagert. Sie sind in be-
stimmten Ausprägungen gemäß § 18 BbgNatSchAG in Verbindung mit 
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützt.  

Weiterhin ist der Erlen-Eschen-Wald nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 
BbgNatSchAG geschützt. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Boden 

Geologie  Die gesamte Fläche weist gemäß BÜK 300, (© Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe Brandenburg 2018) Kalkgleye und Kalkhumus-
gleye auf, welche vorherrschend aus carbonatischem Flusssand über 
Flusssand und gering verbreitet aus carbonatischem Flusssand über Wie-
senmergel bestehen; außerdem liegen, gering verbreitet, Gleye und Hu-
musgleye aus Flusssand vor. 

Besondere Böden Der Boden innerhalb der Fläche ist teilweise vergleyt. Er ist durch Grund-
wasserabsenkungen stark gefährdet, die aufgrund der Austrocknung und 
Durchlüftung des Oberbodens zur Humusmineralisierung führt (MLUV 
2005). Gleye sind zudem aufgrund ihrer Naturnähe und Seltenheit gute 
Archive der Naturgeschichte in Brandenburg (MLUK 2018). 

Versiegelung Die Fläche ist derzeit weitgehend unversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-ver-
dachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 5.8 befindet sich kein Oberflächengewässer, die 
Fläche grenzt aber unmittelbar an den Rangsdorfer See. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. <= 1m (LfU 2013). 
Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch – sehr 
hoch (Wallmann et al. 2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei -
174 mm/a (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasserverunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutzge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes und grenzt 
auch nicht an ein solches an 

Klima  

 Die Änderungsfläche wird dem kleinflächigen Siedlungsraum zugeordnet 
und weist gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebli-
chen klimatischen Belastungen (UmLand 2010) auf.  

Landschaftsbild Erholung 

Landschaftsbild Diese Änderungsfläche vermittelt zwischen größeren Siedlungsflächen 
(MLUL 2000 – Karte 3.5). und dem unmittelbar angrenzenden Rangsdor-
fer See durch dessn Uferstrukturen das Orts- und Landschaftsbild aufge-
wertet wird.  

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / „Erholung“ des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche inmitten der größe-
ren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Die Nähe des Sees bietet gute Erho-
lungsmöglichkeiten und auch die Vereine laden zur Erholung ein.  
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7.3.12 Änderungsfläche 6  

„Theresenhof“ 

Bisherige Darstellung: Gewerbliche Baufläche, LSG „Notte-Niederung“ 

Geplante Darstellung: Gewerbliche Baufläche 

      

Abbildung 23: Änderungsfläche 6; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Die Darstellung der Grenze des Landschaftsschutz-
gebietes (LSG) soll entsprechend der tatsächlichen Ausweisung des LSG bzw. dem bereits 
erfolgtem Ausgliederungsverfahren (Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Land Brandenburg am 23.01.2012) korrigiert und nachrichtlich übernommen werden. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 24: Änderungsfläche 6 im LP 

  



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung           

78 

Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als gewerbliche Bau-
fläche (Gewerbestandort) dargestellt. Die Schutzgebietsgrenze umfasst einen Teilbereich 
der gewerblichen Darstellung. Für die gewerbliche Fläche ist eine Ortsrandeingrünung vor-
zusehen.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes  

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche ist überwiegend als intensiv genutzte Ackerfläche 
(09130) eingestuft. Im westlichen Randbereich grenzt sie an Industrie-, 
Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in Betrieb), mit geringem 
Grünflächenanteil (12312) an.  

Im Norden ragt gemäß der Biotopkartierung 2009 ein Kiefernwald, teil-
weise mit Mischwaldcharakter in die Fläche, hinein (086880006; 
084800006), im nordöstlichsten Eckbereich findet sich ein Laub-Nadel-
Mischbestand (Hauptbaumart sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche) 
oder Hauptbaumart nicht erkannt, ohne Mischbaumart), mit Nebenbaum-
art Kiefer (0858080098). 

Im südlichen Bereich der Änderungsfläche befindet sich gemäß der Bio-
topkartierung ein perennierendes Kleingewässer (Sölle, Kolke, Pfuhle 
etc., < 1 ha) (02120), umgeben von einer Grünlandbrache frischer Stand-
orte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzde-
ckung) (0513201). 

Fauna Entsprechend des aktuellen Kenntnisstands besitzt die Änderungsfläche 
über ihren Wert für Arten des Biotopverbunds hinaus keine besondere 
Bedeutung für die Fauna. 

Biotopverbund 

(LaPro / Karte 3.7) 

Gemäß dem LaPro (Karte 3.7 – Biotopverbund) befindet sich die Ände-
rungsfläche 6 zum Teil in einem mit Feuchtgrünland bewachsenen Kern-
gebiet. Als Zielarten gelten u.a. Moorfrosch (Rana arvalis), Mädesüß-Perl-
mutterfalter (Brenthis ino), Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) 
und Zwergmaus (Micromys minutus). Hier gilt es gemäß LaPro, beste-
hende Feuchtgrünlandflächen nicht weiter zu entwässern und stattdessen 
extensive Nutzungen zu stärken. 

Zudem liegt die Fläche 6 in einer Verbindungsfläche zwischen dem 
Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung sowie weiteren, kleine-
ren Gewässern. 

Biologische Vielfalt Die Ackerbrache, in Verbindung mit Kleingewässer und Wald bedingen 
eine höhere biologische Vielfalt. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete,  Ziel der Änderung des Flächennutzungsplanes für die Änderungsfläche 6 
ist es, die Grenze des Landschaftsschutzgebietes „Notte-Niederung“ an 
dieser Stelle anzupassen. Die Flächen sind bereits aus dem Schutzgebiet 
ausgegliedert. Mit der Änderung erfolgt lediglich eine redaktionelle Kor-
rektur der Schutzgebietsgrenzen.  
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

geschützte Biotope Das in der Fläche befindliche etwa 3.800 m² große, perennierende 
Kleingewässer (02120) ist gemäß § 18 BbgNatSchAG in Verbindung mit 
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützt. Der Bebauungsplan GM 20-1 sichert 

die Fläche als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaftbild (SPE-Fläche). 

Boden 

Geologie, Böden Gemäß BÜK 300, (© Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018) besteht der Boden innerhalb der Änderungsfläche 
überwiegend aus verbreiteten Braunerden, meist lessiviert und gering ver-
breitet Fahlerde-Braunerden aus Lehmsand über Schmelz-wassersand, 
zudem aus gering verbreiteten lessivierten Braunerden und Fahlerde-
Braunerden und, ebenso gering verbreiteten Braunerden-Fahlerden und 
Fahlerden aus Sand über Lehmsand. Selten zeigen sich pseudovergleyte 
Braunerden aus Sand über Lehmsand. 

Im östlichen Bereich der Fläche finden sich überwiegend Braunerden, z.T. 
lessiviert aus Sand über Schmelzwassersand, gering verbreitet lessivierte 
Braunerden und Fahlerde-Braunerden aus Sand über Lehm, z.T. Morä-
nencarbonatlehm. 

Außerdem stehen im nördlichen Randbereich überwiegend Fahlerde- und 
Parabraunerde-Braunerden und gering verbreitet vergleyte Braunerde-
Fahlerden, Gley-Fahlerden, Gley-Parabraunerden aus Sand über Lehm, 
z.T. Moränencarbonatlehmsand sowie gering verbreitet Erdniedermoore 
aus Torf über Sand an. 

Besondere Böden Der Boden der Änderungsfläche 6 ist zu einem sehr geringen Teil von 
Erdniedermooren (Bodenklasse 77) geprägt. Die ebenfalls selten bzw. 
gering verbreiteten (pseudo-)vergleyten Braunerden zeigen sich durch 
Grundwasserabsenkungen stark gefährdet. Der überwiegende Teil des 
Bodens ist als Boden von allgemeinem Wert einzustufen. 

Versiegelung Die Fläche ist vollkommen unversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 6 selbst befindet sich gemäß der Biotopkartie-
rung 2009 ein etwa 3.800 m² großes, perennierendes Kleingewässer. Zu-
dem fließt der Vierruthengraben in etwa 20 m östlicher Entfernung an der 
Fläche entlang. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. > 4-15 m, mit An-
stieg von Ost nach West (LfU 2013). Die Empfindlichkeit gegenüber Ver-
schmutzungen gilt als hoch - sehr hoch (Wallmann et al. 2008). Die 
Grundwasserneubildungsrate liegt bei 65,3 mm/a (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasserverunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutzge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 
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turhaushaltes und 
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Erholung 

Ausgangssituation  

Klima  

 Die Änderungsfläche liegt etwa zur Hälfte innerhalb eines Wirkungsrau-
mes zur Sicherung von Freiflächen, die für die Durchlüftung des Ortes von 
besonderer Bedeutung sind. Nutzungsänderungen von Freiflächen zu 
Siedlungen sind gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) (MLUL 2000) unter kli-
matischen Gesichtspunkten besonders zu prüfen. 

Die Änderungsfläche liegt im Randbereich gewerblicher Nutzungen weist 
gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebliche klimati-
sche Belastung auf (UmLand 2010). Die Luft ist allerdings von verkehrs-
bedingten Emissionen geprägt 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die in die gewerbliche Nutzung einbezogene Änderungsfläche 6 im Nord-
osten von Rangsdorf ist vorwiegend als Ackerbrache eingestuft. Ihre Um-
gebung wird großteils von offener landwirtschaftlicher Fläche geprägt. Im 
Norden grenzt ein Waldstück an, Hauptbaumart ist die Kiefer (Pinus syl-
vestris). In etwa 20 m östlicher Entfernung verläuft der Vierruthengraben, 
weiter östlich der Klenziger Weg, eine schmale, baumbestandene Straße. 
Das Kleingewässer im Süden der Fläche stellt ein grünes Kleinod dar, 
wenn auch unmittelbar angrenzend an das Gewerbegebiet. 

Der Gewerbekomplex des angrenzenden Betriebes wirkt visuell störend 
auf das Landschaftsbild und begrenzt den Blick. Die Fläche weist auf-
grund dieser Vorbelastung eine nur geringe Eignung für die Erholung auf. 

Erholung Der Osten Rangsdorfs, im Bereich der Änderungsfläche 6, zählt mit sei-
nen weiträumigen Ackerfluren zu den Kulturlandschaften mit aktuell ein-
geschränkter Erlebniswirksamkeit. Das Areal zeichnet sich durch ein Ent-
wicklungspotential hinsichtlich seiner Erholungseignung aus (vgl. Wall-
mann et al. 2008). 
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7.3.13 Änderungsfläche 7 

Groß Machnow / Mittenwalder Straße 

Bisherige Darstellung: Landwirtschaftsfläche; Teil der Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Geplante Darstellung: Fläche für Versorgungsanlagen (redaktionell) 

       

Abbildung 25: Änderungsfläche 7; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Die Änderungsfläche 7 „Groß Machnow / Mittenwal-
der Straße“ umfasst den Standort der genehmigten Biogasanlage. Diese Fläche wird ent-
sprechend der tatsächlichen Nutzung gemäß Ziff. 7 der Anlage zur Planzeichenverordnung 
als Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien“ dar-
gestellt. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 26: Änderungsfläche 7 im LP 

 



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung           

82 

Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als Landwirtschaftsflä-
che (Acker) dargestellt. Es sind landwirtschaftliche Nutzbauten und sonstige Anlagen vorge-
sehen. Die Fläche ist nicht Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Notte-Niederung“. 

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche 7 ist zu einem großen Teil mit einem Gebäude in-
dustrieller Landwirtschaft (Schweinestall) (12420) sowie Lagerflächen 
(12740) bestanden. Hinzu kommt ein Kraftwerk (die Biogasanlage) 
(12521), im nordöstlichen Bereich. In den Randbereichen ist das Gebiet 
den intensiv genutzten Ackerflächen (09130) zuzuordnen. 

Fauna Entsprechend des aktuellen Kenntnisstands besitzt die Änderungsfläche 
keine besondere Bedeutung für die Fauna. 

Biotopverbund 

(LaPro / Karte 3.7) 

Gemäß dem LaPro (Karte 3.7 – Biotopverbund) besitzt die Änderungsflä-
che 7 keine Bedeutung als Bestandteil einer Kern- oder Verbindungsflä-
che im Rahmen des Biotopverbundsystems. 

Biologische Vielfalt Aufgrund der bestehenden Nutzungen ist nicht mit einer hohen biologi-
schen Vielfalt zu rechnen. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete  Die Änderungsfläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes 

geschützte Biotope In der Änderungsfläche 7 befinden sich keine geschützten Biotope.  

Boden 

Geologie, Böden  Gemäß BÜK 300, (© Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018) stehen auf der Fläche überwiegend Braunerden, z.T. 
lessiviert und verbreitet Fahlerde-Braunerden und Braunerde-Fahlerden 
aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand und gering verbrei-
tet Braunerden, z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwassersand sowie 
gering verbreitet podsolige Braunerden und podsolige Fahlerde-Brauner-
den aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand an.  

Im südlichen Bereich stehen überwiegend Fahlerde-Braunerden und 
Fahlerden und verbreitet Braunerden, z.T. lessiviert aus Sand über Lehm, 
z.T. Moränencarbonatlehmsand sowie gering verbreitet Braunerden und 
podsolige Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand an. Selten 
kommen vergleyte Braunerden und vergleyte Fahlerde-Braunerden aus 
Sand über Lehm, z.T. über Moränencarbonatlehmsand, hinzu. 

Besondere Böden Der Boden der Änderungsfläche 7 ist überwiegend als Boden von allge-
meinem Wert einzustufen. Die seltenen, vergleyten Bodenstrukturen sind 
durch Grundwasserabsenkungen stark gefährdet. 

Versiegelung Die Fläche ist teils versiegelt. Sie weist jedoch, auf den unbefestigten We-
gen, Grünflächen und ackerbaulich genutzten Randbereichen, auch un-
versiegelte Bereiche auf. 
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turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 7 befindet sich kein Oberflächengewässer. Es 
befindet sich allerdings ein Graben (Nr. Z090202) in etwa 70 m südöstli-
cher Entfernung. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. > 3 - 4 m (im nörd-
lichen Bereich) und > 2 – 3 m (im südlichen Bereich) (LfU 2013). Die Emp-
findlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als mittelmäßig (Wallmann 
et al. 2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 37,5 mm/a (LfU 
2017 / Geoportal). 

Grundwasser- 

verunreinigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutz-ge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima und Luft 

 Die Änderungsfläche liegt innerhalb eines Wirkungsraumes zur Sicherung 
von Freiflächen, die für die Durchlüftung des Ortes von besonderer Be-
deutung sind. Nutzungsänderungen von Freiflächen zu Siedlungen sind 
gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) (MLUL 2000) unter klimatischen Ge-
sichtspunkten besonders zu prüfen. 

Die Änderungsfläche befindet sich außerhalb des Ortszentrums, in einem 
Kaltluftentstehungsgebiet mit mittlerer bis hoher Kaltluftproduktivität, wel-
ches durch Ackernutzung geprägt ist. Sie weist keine erheblichen biokli-
matischen Belastungen auf (UmLand 2010). 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die Biogasanlage samt Schweinestall der Agrargenossenschaft Groß 
Machnow e.G. im Bereich dieser Änderungsfläche stellt selbst eine land-
schaftsfremde Geländestruktur dar. Sie ist vollständig umgeben von offe-
nen Ackerflächen, südlich angrenzend verläuft die Mittenwalder Straße, 
eine Allee. Im Landschaftsplan Rangsdorf (1. Fortschreibung als räumli-
cher Teilplan) wird dieser Ortsrand als unzureichend eingegrünt / -gestal-
tet ausgewiesen. Eine Erholungseignung besteht nicht. 

Erholung Der Raum Groß Machnow, (Änderungsfläche 7) zählt mit seinen weiträu-
migen Ackerfluren zu den Kulturlandschaften mit aktuell eingeschränkter 
Erlebniswirksamkeit. Das Areal zeichnet sich durch ein Entwicklungspo-
tential hinsichtlich seiner Erholungseignung aus (vgl. Wallmann et al. 
2008). 
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7.3.14 Änderungsfläche 8 

„Wohnbebauung Dorfkern - Fläche westlich des Dorfangers 

Bisherige Darstellung: Waldfläche; Grünfläche 

Geplante Darstellung: Wohnbaufläche  

   

Abbildung 27: Änderungsfläche 8; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Die Änderungsfläche 8 umfasst eine Teilfläche im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes RA 14-2 „Historischer Dorfkern Rangsdorf“. Die Ände-
rung der Darstellung im Flächennutzungsplan erfolgt parallel zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes. Gleichzeitig wird das Planzeichen gemäß Ziff. 4.1. der Anlage zur Planzeichen-
verordnung für eine Gemeinbedarfsfläche / Kindertagesstätte in diesem Bereich entfernt, da 
ein solches Zeichen hier nicht erforderlich ist. Eine Kindertagesstätte ist im Wohngebiet und 
Mischgebiet generell zulässig. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 28: Änderungsfläche 8 im LP 
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP überwiegend als 
Wald, in einem kleinen Teilbereich als öffentliche oder private Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage dargestellt.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Die Beschreibung der vorhandenen Potenziale basiert auf dem Umweltbericht zur 2. Ände-
rung des FNP sowie auf den Ausführungen des im Vorentwurf vorliegenden Umweltberichts 
zum Bebauungsplan RA 14-2.  

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope, Vegetation 

(LfU 2009) 

Gemäß der CIR Biotopkartierung des LfU (2009) weist das Gebiet fol-
gende Biotope auf: 

• Feldgehölzähnliche im Siedlungsbereich (07115) (im westlichen Randbereich) 
• Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten 

(12261) 
• Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (in Betrieb); mit ho-

hem Grünflächenanteil (12311) 

Nach der aktuellen Biotopkartierung (Wallmann Landschaftsarchitekten) 
zum parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan RA-14-2 vom Ok-
tober 2020 sind im Änderungsbereich die folgenden Biotoptypen erfasst: 

• Landreitgrasfluren (03210) 
• Sonstige ruderale Halbtrockenrasen (03229) 
• Sonstige ruderale Staudenfluren (03249) 
• Artenarme Zierrasen mit lockerem Baumbestand (051622) 
• Erlen-Eschenwald (08810 §) 
• Robinienforst (082814) 
• Kiefernforst mit Robinie (08684) 
• Einzelhausbebauung mit Obstbaumbestand (12262) 

 

Randlich schliessen sich an: 

• Erlen-Eschenwald (08810 §) sowie 

• Einzelhausbebauung mit Obstbaumbestand (12262) 

Fauna Entsprechend des aktuellen Kenntnisstands besitzt die Änderungsfläche 
keine besondere Bedeutung für die Fauna. Vorrangig sind Siedlungsbe-
gleiter zu erwarten. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Rangsdorfer 
See kann aber mit einer höheren Artenvielfalt gerechnet werden.  

Gemäß Landschaftsplan liegt die Fläche innerhalb von Flugbahnen des 
Kranichs und der nordischen Gänse. 

Biotopverbund 

(LaPro / Karte 3.7) 

Während der Rangsdorfer See und die Seen der Zülowniederung für viele 
Zielarten (wie z.B. Fischotter (Lutra lutra), Kleiner Wasserfrosch (Rana 
lessonae) oder auch Schellente (Bucephala clangula)) als überwiegend 
größere Kerngewässer fungieren, befindet sich die Änderungsfläche in-
nerhalb des Verbindungsgebietes zwischen ihnen und kleineren Gewäs-
sern. Zudem steht sie in einem räumlichen Zusammenhang zum FFH-
Kerngebiet auf den Änderungsflächen 9.1-9.3 und liegt diesbezüglich 
ebenfalls in einer Verbindungsfläche. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt bezeichnet neben der Vielzahl der Arten auch die 
Vielfalt der Lebensräume und die genetischen Besonderheiten innerhalb 
der Arten. Sie ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vorkommenden 
Waldbiotope, der Nähe zum Rangsdorfer See und der zusätzlichen anth-
ropogenen gärtnerischen Nutzungen als mittel bis hoch einzustufen. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes 

Geschützte Biotope Die Fläche grenzt im südlichen Bereich entsprechend der Darstellung im 
zurzeit gültigen FNP an ein < 1 ha großes, gemäß § 18 BbgNatSchAG in 
Verbindung mit § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop (Erlen-
Eschenwald), der auch in Teilen in das Gebiet hineinragt. 

Boden 

Geologie, Böden Auf der Fläche finden sich gemäß BÜK 300 (© Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe Brandenburg 2018) Kalkgleye und Kalkhumus-
gleye vorherrschend aus carbonatischem Flusssand über Flusssand und 
gering verbreitet aus carbonatischem Flusssand über Wiesenmergel. Au-
ßerdem sind Gleye und Humusgleye aus Flusssand gering verbreitet. 

Im nordöstlichsten Randbereich stehen überwiegend Braunerden, z.T. 
lessiviert und verbreitet Fahlerde-Braunerden und Braunerde-Fahlerden 
aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand und gering verbrei-
tet Braunerden, z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwassersand sowie 
gering verbreitet podsolige Braunerden und podsolige Fahlerde-Brauner-
den aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehmsand an. 

Besondere Böden Der Boden der Änderungsfläche 8 zählt größtenteils zu den grundwasser-
beeinflussten Gleyen. Er ist durch Grundwasserab-senkungen stark ge-
fährdet. 

Versiegelung Die Fläche beinhaltet gemäß Luftbild sowohl versiegelte Bereiche (Be-
bauung, Infrastruktur), als auch unversiegelte Freiflächen. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 8 befinden sich keine Oberflächengewässer. 
Der Rangsdorfer See liegt rd. 165 m westlich entfernt. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt 1 - >7,5 m, mit An-
stieg von Süden nach Norden (LfU 2013). Die Empfindlichkeit gegenüber 
Verschmutzungen gilt als hoch – sehr hoch (Wallmann et al. 2008). Die 
Grundwasserneubildungsrate liegt bei -174 mm/a (Grundwasserzehrung) 
(LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasser-verunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutz-ge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Klima  

 Die Änderungsfläche 8 wird dem kleinflächigen Siedlungsraum zugeord-
net und weist gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine er-
heblichen klimatischen Belastungen auf (UmLand 2010). 

Diese Änderungsfläche befindet sich gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Auf-
grund ihres waldbestandenen Charakters und der räumlichen Nähe zum 
Rangsdorfer See ist die bioklimatische Belastung in diesem Bereich gering. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Wie auch für die sich in räumlicher Nähe befindende Änderungsfläche 1 
ergibt sich für Änderungsfläche 8 ein überwiegend gestalterisch wertvol-
les Orts- und Landschaftsbild. Die lokale Bebauung wirkt locker. Nördlich 
und östlich befinden sich Grünflächen, im Süden ein Sportplatz. In Rich-
tung Westen eröffnet sich der Ausblick auf den landschaftsprägenden 
Rangsdorfer See. Die vorgelagerte Fläche (Sondergebiet mit Zielsetzung 
Erholung) erhöht die Erholungseignung und legt einen Schwerpunkt auf 
den Badebetrieb. 

Erholung Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg (Karte 3.6 / Erholung) 
(MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 8 in einem Landschafts-
raum, der für den Erhalt der Erholungseignung in Schwerpunkträumen der 
Erholungsnutzung ausgewiesen ist. Der dortige Rangsdorfer See, die 
Krumme Lanke im Norden sowie der umgebende Wald begründen dies 
(vgl. Wallmann et al. 2008). 

Die Änderungsflächen 8 liegt zudem inmitten größerer Siedlungsflächen 
des Ortes Rangsdorf. Hier sind vor allem die stark durchgrünten Gebiete 
der Waldsiedlungen, die Alleen sowie die Zülowgrabenniederung zur Er-
holungsnutzung geeignet. Auch aufgrund der Regionalbahnanbindung 
konzentriert sich hier der Ausflugstourismus. 
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7.3.15 Änderungsfläche 9.1 

„FFH-Gebiet im Bereich der Zülowgrabenniederung“ 

Bisherige Darstellung: Waldfläche 

Geplante Darstellung: Waldfläche; FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ (Ergänzung der Dar-
stellung) (nachrichtlich)  

       

Abbildung 29: Änderungsfläche 9.1; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Bei der Änderungsfläche 9.1 erfolgt eine nachricht-
liche Übernahme der Erweiterung/Veränderung der Grenzen des FFH-Gebiets „Zülow-Nie-
derung“ innerhalb des Naturschutzgebietes „Zülowgrabenniederung“ 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 30: Änderungsfläche 9.1 im LP 
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Schutzgebietsgrenze bereits so dargestellt, wie sie im Rahmen der Änderung 
9.1 im FNP nun erfolgen soll. 

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche ist zum größten Teil mit einem waldartigen Eichen-
bestand, Mischbaumart Buche (sonstige Laubholzarten als Nebenbaum-
art (inkl. Roteiche) oder Nebenbaumart nicht erkannt) (083128006) be-
wachsen. In den Randbereichen befinden sich Wohn- und Mischgebiete, 
Einzel- und Reihenhausbebauung mit Waldbaumbestand (Waldsiedlun-
gen) (12263).  

Fauna Zur Bedeutung der Fauna sind die jeweiligen Schutzgebietsverord-nun-
gen zu beachten. 

Biotopverbund Die FFH-Gebiete sind als Kernflächen ebenfalls Bestandteil des Bio-
topverbunds (LaPro / Karte 3.7). Die Änderungsfläche 9.1 stellt somit ein 
FFH-Kerngebiet im Rahmen des Biotopverbundsystems dar. 

Biologische Vielfalt Zur Bedeutung der biologischen Vielfalt sind die jeweiligen Schutzgebiets-
verordnungen zu beachten. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Änderungsfläche ist Bestandteil des FFH-Gebiets „Zülow-Niederung“ 
(3746-309) sowie des NSG „Zülowgrabenniederung“. Die Schutzgebiets-
grenzen werden nachrichtlich übernommen.  

Geschützte Biotope Zum Vorkommen und der Bedeutung geschützter Biotope sind die jewei-
ligen Schutzgebietsverordnungen zu beachten. 

Boden 

Geologie, Böden Gemäß BÜK 300 (© Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018) finden sich Kalkgleye und Kalkhumusgleye vorherr-
schend aus carbonatischem Flusssand über Flusssand und gering ver-
breitet aus carbonatischem Flusssand über Wiesenmergel sowie gering 
verbreitet Gleye und Humusgleye aus Flusssand. 

Besondere Böden Der Boden dieser Änderungsfläche ist überwiegend vergleyt. Er ist durch 
Grundwasserabsenkungen stark gefährdet. 

Versiegelung Die Fläche ist derzeitig vollkommen unversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 9.1 befindet sich kein Oberflächengewässer. Es 
grenzt auch keines an. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand im zentralen Bereich der Fläche beträgt 1 m, 
in den nördlichen und südlichen Teilbereichen steigt er auf > 1-2 m (LfU 
2013). Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch - 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

sehr hoch (Wallmann et al. 2008). Die Grundwasserneu-bildungsrate liegt 
bei -174 mm/a (Grundwasserzehrung) (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasser-verunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasser-schutzge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima  

 Die Änderungsfläche wird dem kleinflächigen Siedlungsraum zugeordnet 
und weist gemäß Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming keine erhebli-
chen klimatischen Belastungen auf (UmLand 2010). 

Die Änderungsfläche 9.1 befindet sich gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Das 
Waldinnenklima der Zülow-Niederung schafft hier günstige bioklimatische 
Verhältnisse, welche Temperaturextreme auszugleichen vermögen. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Diese FFH-/NSG-Fläche ist mit Eichenwald (Quercus spec.), teils unter-
gemischt mit Hainbuche (Carpinus betulus), bestanden. Ihr Wert für das 
Landschaftsbild ist sehr hoch.  

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 9.1 inmitten der grö-
ßeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Der Wald der Zülow-Niederung bie-
tet zahlreiche Möglichkeiten zur öffentlichen Erholung (vgl. Wallmann et 
al. 2008). Der Erholungsnutzung kann unter Beachtung des §4 VO über 
das NSG „Zülowgrabenniederung“ nachgegangen werden. 
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7.3.16 Änderungsfläche 9.2 

„FFH-Gebiet im Bereich der Zülowgrabenniederung“ 

Bisherige Darstellung: Waldfläche 

Geplante Darstellung: Waldfläche; FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ (Ergänzung der Dar-
stellung) (nachrichtlich) 

      

Abbildung 31: Änderungsfläche 9.2; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Bei der Änderungsfläche 9.2 erfolgt eine nachricht-
liche Übernahme der Erweiterung/Veränderung der Grenzen des FFH-Gebiets „Zülow-Nie-
derung“ innerhalb des Naturschutzgebietes „Zülowgrabenniederung“ 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 32: Änderungsfläche 9.2 im LP 
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes wird 
die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als Wald dargestellt. Es sind 
analog zum FNP Abgrenzungen des NSG „Zülowgrabenniederung“ sowie des FFH-Gebie-
tes „Zühlow-Niederung“ übernommen.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche ist zum überwiegenden Teil mit Erlen-Eschen-Wäl-
dern (08110) bestanden. Im südöstlichen Randbereich befindet sich ein 
Areal aus Erlenbruchwäldern, Erlenwäldern (08103). 

Fauna Gemäß der VO über das NSG „Zülowgrabenniederung“ bzw. gemäß des 
Managementplans über das FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ nutzt der 
Fischotter (Lutra lutra) das Gebiet nahe der Änderungsfläche 9.2 (direkt 
im Fließbereich des Zülowgrabens) zum Transfer. 

Biotopverbund 

(LaPro / Karte 3.7) 

Die FFH-Gebiete sind als Kernflächen ebenfalls Bestandteil des Bio-
topverbunds. Die Änderungsfläche 9.2 stellt somit ein FFH-Kerngebiet im 
Rahmen des Biotopverbundsystems dar. 

Zudem liegt das Areal etwa zur Hälfte in einer Verbindungsfläche zwi-
schen dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülow-Niederung und weite-
ren, kleineren Gewässern. Es ist mit naturnahem Wald bestanden, wel-
cher der Erhaltung bedarf. Zielarten sind u.a. verschiedene Fledermaus-
arten oder auch der Mittelspecht (Leiopicus medius). 

Biologische Vielfalt Zur Bedeutung der biologischen Vielfalt sind die jeweiligen Schutzge-
bietsverordnungen zu beachten. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete  Die Änderungsfläche ist Bestandteil des NSG „Zühlowgrabenniederung“ 
und grenzt an das FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“. Die Fläche soll in das 
NSG-Gebiet einbezogen werden. 

Geschützte Biotope Zum Vorkommen und der Bedeutung geschützter Biotope sind die jewei-
ligen Schutzgebietsverordnungen zu beachten. 

Boden 

Geologie, Böden  Der Boden der Änderungsfläche 9.2 besteht gemäß BÜK 300 (© Landes-
amt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 2018) überwie-
gend aus Braunerden, z.T. lessiviert aus Sand über Schmelzwassersand, 
gering verbreitet aus lessivierten Braunerden und Fahlerde-Braunerden 
aus Sand über Lehm, z.T. Moränencarbonatlehm. Außerdem finden sich 
Kalkgleye und Kalkhumusgleye, vorherrschend aus carbonatischem 
Flusssand über Flusssand und gering verbreitet aus carbonatischem 
Flusssand über Wiesenmergel, gering verbreitet sind Gleye und Humus-
gleye aus Flusssand. 

Besondere Böden Der Boden der Änderungsfläche ist überwiegend vergleyt. Er ist durch 
Grundwasserabsenkungen stark gefährdet. 

Versiegelung Die Fläche ist derzeitig vollkommen unversiegelt. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Die Änderungsfläche 9.2 wird, im östlichen Randbereich, vom Zülowkanal 
durchflossen. Weitere Oberflächengewässer befinden sich nicht im nähe-
ren Umkreis. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand im zentralen Bereich der Fläche beträgt 1 m, 
im nördlichsten Randbereich erreicht er > 1 – 2 m (LfU 2013). Die Emp-
findlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch - sehr hoch (Wall-
mann et al. 2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 65,3 mm/a 
(LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasserverun-rei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutz-ge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima  

 Noch im Ortsbereich, im Gebiet der Zülow-Niederung, liegt die waldbe-
standene Fläche 9.2 und wirkt somit als Frischluft- und Kaltluftentste-
hungsgebiet mit mittlerer bis hoher Kaltluftproduktivität (UmLand 2010). 

Die Änderungsfläche 9.2 befindet sich gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsraumes. Das 
Waldinnenklima der Zülow-Niederung schafft hier günstige bioklimatische 
Verhältnisse, welche Temperaturextreme auszugleichen vermögen. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Auf der Änderungsfläche findet sich ausschließlich Erlen-Eschen-Auen-
wald, der landschaftsgestalterische Wert ist sehr hoch. Die Schwarz-Erle 
(Alnus glutinosa) stockt hier beinahe im Reinbestand mit wenig Beimi-
schung von Esche (Fraxinus excelsior) und Flatterulme (Ulmus laevis) 
(MLUL 2018). Die Fläche grenzt an das FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ 
bzw. ist Bestandteil des NSG „Zülowgrabenniederung“ und für die ökolo-
gisch rücksichtsvolle Erholungsnutzung gemäß §4 VO über das NSG 
„Zülowgrabenniederung“ geeignet. 

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche 9.2 inmitten der grö-
ßeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Der Wald der Zülow-Niederung bie-
tet zahlreiche Möglichkeiten zur öffentlichen Erholung (vgl. Wallmann et 
al. 2008). 
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7.3.17 Änderungsfläche 9.3 

„FFH-Gebiet im Bereich der Zülowgrabenniederung“ 

Bisherige Darstellung: Waldfläche 

Geplante Darstellung: Waldfläche; FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ (Ergänzung der Dar-
stellung) (nachrichtlich) 

      

Abbildung 33: Änderungsfläche 1; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Bei der Änderungsfläche 9.3 erfolgt eine nachricht-
liche Übernahme der Erweiterung/Veränderung der Grenzen des FFH-Gebiets „Zülow-Nie-
derung“ innerhalb des Naturschutzgebietes „Zülowgrabenniederung“ 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 34: Änderungsfläche 9.3 im LP 
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes von 
2008 wird die Fläche analog zur Darstellung im rechtswirksamen FNP als Wald dargestellt. 
Es sind analog zum FNP Abgrenzungen des NSG „Zühlowgrabenniederung“ sowie des 
FFH-Gebietes „Zühlow-Niederung“ übernommen.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche ist zum größten Teil mit Erlen-Bruchwäldern, Erlen-
wäldern (08103) bestanden. Im zentralen bis südlichen Bereich finden 
sich Feuchtwiesen und Feuchtweiden; mit spontanen Gehölzbewuchs (10 
– 30 % Gehölzdeckung) (051002). Im nordöstlichen Randbereich steht 
eine Industrie- und Gewerbebrache (12320), die im aktuell rechtskräftigen 
FNP nicht dargestellt ist. 

Fauna Gemäß der VO über das NSG „Zülowgrabenniederung“ bzw. gemäß des 
Managementplans über das FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ nutzt der 
Fischotter (Lutra lutra) das Gebiet nahe der Änderungsfläche 9.3 (direkt 
im Fließbereich des Zülowgrabens) zum Transfer. 

Biotopverbund Die FFH-Gebiete sind als Kernflächen ebenfalls Bestandteil des Bio-
topverbunds. Die Änderungsfläche 9.3 stellt somit ein FFH-Kerngebiet im 
Rahmen des Biotopverbundsystems dar. 

Außerdem befindet sich die Fläche gemäß LaPro (Karte 3.7 – Biotopver-
bund) zum Teil in einem mit Feuchtgrünland bewachsenen Kerngebiet. 
Als Zielarten gelten u.a. Moorfrosch (Rana arvalis), Mädesüß-Perlmutter-
falter (Brenthis ino), Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) und 
Zwergmaus (Micromys minutus). Hier gilt es gemäß LaPro, bestehende 
Feuchtgrünlandflächen nicht weiter zu entwässern und stattdessen exten-
sive Nutzungen zu stärken. 

Zudem liegt die Fläche 9.3 in einer Verbindungsfläche zwischen dem 
Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung sowie weiteren, kleine-
ren Gewässern. Sie ist zusätzlich mit naturnahem Wald bestanden, wel-
cher der Erhaltung bedarf. Zielarten sind u.a. verschiedene Fledermaus-
arten oder auch der Mittelspecht (Leiopicus medius). 

Biologische Vielfalt Zur Bedeutung der biologischen Vielfalt sind die jeweiligen Schutzgebiets-
verordnungen zu beachten. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Änderungsfläche ist Bestandteil des NSG „Zülowgrabenniederung“ 
und grenzt an das FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ (3746-309). Die Fläche 
soll in das NSG-Gebiet einbezogen werden. 

Geschützte Biotope Zum Vorkommen und der Bedeutung geschützter Biotope sind die jewei-
ligen Schutzgebietsverordnungen zu beachten. 

Boden 

Geologie, Böden Im Bereich der Änderungsfläche 9.3 finden sich gemäß BÜK 300 (© Lan-
desamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 2018) groß-
teils Erdniedermoore, überwiegend aus Torf und verbreitet aus Torf über 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Flusssand, gering verbreitet Normniedermoore aus Torf sowie Reliktan-
moorgleye aus Flusssand. Im südöstlichen Randbereich besteht der Bo-
den hingegen aus Kalkgleyen und Kalkhumusgleyen, vorherrschend aus 
carbonatischem Flusssand über Flusssand und gering verbreitet aus car-
bonatischem Flusssand über Wiesenmergel. Hier kommen auch, in gerin-
ger Verbreitung, Gleye und Humusgleye aus Flusssand hinzu. 

Besondere Böden Die Erdniedermoorböden auf der Änderungsfläche stellen Böden von ho-
hem ökologischen Wert dar. Im südöstlichen Randbereich ist der Boden 
zudem vergleyt. Dieses Gebiet ist durch Grundwasserabsenkungen stark 
gefährdet. 

Versiegelung Die Fläche ist derzeitig vollkommen unversiegelt. 

Altlasten, Altlasten-ver-
dachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 9.3 befindet sich kein Oberflächengewässer. 
Der Zülowkanal verläuft in etwa 60-80 m Entfernung. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand im zentralen Bereich der Fläche beträgt 
1 m, im östlichen Teilbereich steigt er auf > 1-2 m (LfU 2013). Die Emp-
findlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch - sehr hoch (Wall-
mann et al. 2008).  

Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 65,3 mm/a (LfU 2017 / Geo-
portal). 

Grundwasserver-unrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutz-ge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima  

 Noch im Ortsbereich, im Gebiet der Zülow-Niederung, liegt die waldbe-
standene Fläche 9.3 und wirkt somit als Frischluft- und Kaltluftentste-
hungsgebiet mit mittlerer bis hoher Kaltluftproduktivität (UmLand 2010). 

Der nördliche Teil der Änderungsfläche befindet sich gemäß LaPro (Karte 
3.4 / Klima) (MLUL 2000) innerhalb des siedlungsgeprägten Wirkungsrau-
mes. Zum verbleibenden Teil der Fläche können dem LaPro in klimatischer 
Hinsicht keine Angaben entnommen werden. Das Waldinnenklima der 
Zülow-Niederung schafft allerdings vermutlich auch hier günstige bioklima-
tische Verhältnisse, welche Temperaturextreme auszugleichen vermögen. 

Landschaftsbild/ Erholung 

Landschaftsbild Auf dieser Änderungsfläche befindet sich ein Auenwald mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus excelsior, im Entwicklungsstadium (vgl. MLUL 2018). Einen 
weiteren Flächenanteil nehmen Feuchtwiesen und -weiden mit 10-30 % 
Gehölzbewuchs ein. Diese Biotoptypen besitzen einen sehr hohen land-
schaftsgestalterischen Wert. Unter Beachtung des §4 VO über das NSG 
„Zülowgrabenniederung“ kann Erholungsnutzung stattfinden. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / Erholung des Landschaftsprogramms Brandenburg 
(MLUL 2000) befindet sich der nördliche Bereich der Änderungsfläche 9.3 
innerhalb der größeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Der südliche Bereich 
liegt in einer (landwirtschaftlich geprägten) Landschaft mittlerer Erlebnis-
wirksamkeit, die es zu entwickeln gilt. (Die landwirtschaftliche Darstellung 
mag hier auf den großen Maßstab des Landschaftsprogramms zurückzu-
führen sein.) Der Wald der Zülow-Niederung bietet zahlreiche Möglichkei-
ten zur öffentlichen Erholung (vgl. Wallmann et al. 2008).  
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7.3.1 Änderungsfläche 10  

„Sportplatz Groß-Machnow“  

Bisherige Darstellung: Grünfläche; Waldfläche, Landwirtschaftsfläche 

Geplante Darstellung: Grünfläche – Zweckbestimmung Anlage für sportlichen Zwecke und 
sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen  

      

Abbildung 35: Änderungsfläche 1; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Die Änderungsfläche 10 soll die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neukonzeption des Sportplatzes Groß-Machnow schaffen. Grund-
lage bildet eine Machbarkeitsstudie, welche die zusätzlichen Bedarfe an ungedeckten Sport-
flächen sowie Sanitär- und Umkleidegebäude am Standort ermittelt.  

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 36: Änderungsfläche 10 im LP 

Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplanes ist die 
Fläche Teil einer öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz, nach Norden 
eingebunden in eine Waldfläche. Die Grenzen des Landschaftschutzgebietes „Notte-
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Niederung“ verlaufen südlich und westlich um den Sportplatz herum. Nach Süden und Westen 
sind die Flächen außerhalb des Änderungsbereiches zudem als sog. SPE- Flächen, Flächen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt. Nach Hin-
weis der UNB wurde die in einem kleinen Bereich im Südwesten als Wald dargestellte Fläche 
im Rahmen der Gestaltung des Sportplatzes als sog. Ausgleichsfläche festgelegt und ent-
sprechend bepflanzt. Die Fläche ist nach Abgrenzung des Geltungsbereiches der Änderungs-
fläche 10 größtenteils der Grünfläche (Sportplatz) zugeordnet und gemäß Masterplan durch 
Sportanlagen überplant. Sofern ein Erhalt der Heckenstrukturen hier nicht mögllich ist, muss 
der Ausgleich an anderer Stelle realisiert werden. Die Darstellung im Landschaftsplan ent-
spricht im Übrigen der Darstellung im rechtswirksamen FNP. 

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope 

(LfU 2009) 

Die Änderungsfläche 10 ist im nördlichen Teil mit Wald bestanden (sons-
tige Laubholzbestände (inkl. Roteiche) oder Hauptbaumart nicht erkannt 
(083800006)). Der verbleibende Flächenanteil gilt als Sportplatz (10171). 

Fauna Entsprechend des aktuellen Kenntnisstands besitzt die Änderungsfläche 
eine Bedeutung für die Fauna als Teil eines bedeutsamen Nahrungs- und 
Rastgebietes für Kraniche und Gänse. 

Biotopverbund Die Änderungsfläche 10 befindet sich in einer Verbindungsfläche zwi-
schen dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung sowie weite-
ren, kleineren Gewässern. Zudem gilt sie als Teil eines bedeutsamen 
Nahrungs- und Rastgebiet von Kranichen und nordischen Gänsen. 

Biologische Vielfalt Die Biologische Vielfalt bezeichnet neben der Vielzahl der Arten auch die 
Vielfalt der Lebensräume und die genetischen Besonderheiten innerhalb 
der Arten. Sie ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vorkommenden 
Waldbiotope als mittel bis hoch einzustufen. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. Die Grenzen des 
Landschaftschutzgebietes „Notte-Niederung“ verlaufen südlich und west-
lich um den Sportplatz herum. 

Geschützte Biotope Im Areal der Änderungsfläche 10 befinden sich keine geschützten Bio-
tope.  

Boden 

Geologie, Böden Gemäß BÜK 300 (© Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018) finden sich überwiegend podsolige, vergleyte Braun-
erden und podsolige Gley-Braunerden sowie gering verbreitet Braunerde-
Gleye, z.T. reliktisch aus Sand über periglaziär-fluviatilem Sand sowie ge-
ring verbreitet podsolige Regosole, z.T. über Gleyen aus Flugsand über 
periglaziär-fluviatilem Sand. 

Besondere Böden Die Braunerden des Bodens sind vergleyt und durch Grundwasserabsen-
kungen stark gefährdet. 
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Versiegelung Das Areal ist im Bereich des Umkleidegebäudes versiegelt. Im Waldgebiet 
und auf dem Sportplatz (Fußballfeld) finden sich keine Versiegelungen. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer Auf der Änderungsfläche 10 oder in ihrem näheren Umkreis befinden sich 
keine Oberflächengewässer. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt > 2-3 m (LfU 2013). 
Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch – sehr 
hoch (Wallmann et al. 2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei 
65,3 mm/a (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasser-verunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Trinkwasserschutz-ge-
biete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Trinkwasserschutzzone und grenzt 
auch nicht an eine solche an. 

Klima und Luft 

 Die Änderungsfläche des Sportplatzes in Groß Machnow liegt innerhalb 
eines Wirkungsraumes zur Sicherung von Freiflächen, die für die Durch-
lüftung des Ortes von besonderer Bedeutung sind. Nutzungsänderungen 
von Freiflächen zu Siedlungen sind gemäß LaPro (Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) unter klimatischen Gesichtspunkten besonders zu prüfen.  

Die Änderungsfläche befindet sich außerhalb des Ortszentrums, in einem 
Kaltluftentstehungsgebiet mit mittlerer bis hoher Kaltluftproduktivität, wel-
ches durch Ackernutzung geprägt ist. Sie weist keine erheblichen biokli-
matischen Belastungen auf (UmLand 2010). 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die Änderungsfläche ist teils von Laubwald (schwaches bis mittleres 
Baumholz) bestanden und nördlich und nordwestlich von Wald umgeben. 
In ihrem zentralen und im südlichen Bereich befindet sich ein Rasensport-
platz sowie eine weitere Sportplatzfläche. Östlich grenzen Parkplätze und 
ein Funktionsgebäude an. In Richtung Westen eröffnen sich Blicke in die 
angrenzende, ungegliederte Notte-Niederung. Im Osten verläuft die stark 
befahrene, mit einer lückkigen Allee bestandene Dorfstraße (B96). Die 
Fläche dient der Erholung im Rahmen der Nutzung als Sportstätte. 

Erholung Der Raum Groß Machnow zählt im Bereich der Änderungsfläche 10 mit 
seinen weiträumigen Ackerfluren zu den Kulturlandschaften mit aktuell 
eingeschränkter Erlebniswirksamkeit. Das Areal zeichnet sich durch ein 
Entwicklungspotential hinsichtlich seiner Erholungseignung aus (vgl. 
Wallmann et al. 2008). 
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7.3.2 Änderungsfläche 11  

Seebadallee 

Bisherige Darstellung: Wohnbaufläche, Sonstige Grünflächen 

Geplante Darstellung: Gemischte Baufläche sowie Sicherung von Gemeinbedarfsfläche 
Zweckbestimmung für kirchliche Anlagen.   

 

 

Abbildung 37: Änderungsfläche 11; bisherige (oben) und geplante (unten) FNP-Darstellung 

  

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Die Änderungsfläche 11 umfasst den Ortskern an 
der Seebadallee. Dieser ist als Ortszentrum neben der Wohnnutzung bereits im Bestand 
geprägt von einem hohen Anteil an Gemeinbedarfsnutzungen sowie gewerblichen Betrie-
ben und kleinteiligem Einzelhandel. Die hohe Nutzungsmischung soll auch in der weiteren 
Entwicklung des Ortskerns beibehalten werden, um ein angemessenes Ortszentrum inner-
halb der Gemeinde zu schaffen und zu erhalten. Für die weitere Entwicklung der See-
badallee sind derzeit zwei Bebauungspläne im Aufstellungsverfahren. Der Bebauungsplan 
RA 14-2 „Historischer Dorfkern Rangsdorf“ überplant die westliche Seebadallee vom Müh-
lenweg bis zum Strandbad und umfasst auch weitere Flächen des Änderungsverfahrens 
zum Flächennutzungsplan (1, 8, 11 und 17). Die Grundstücke entlang der Seebadallee sol-
len als Urbanes Gebiet festgesetzt werden, um eine gemischte Ansiedlung von Wohnen und 
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wohnverträglichem Gewerbe und Betrieben planungsrechtlich zu ermöglichen. Der Bebau-
ungsplan RA 15-1 „südliche Seebadallee“ umfasst die östliche Seebadallee von der Pusch-
kinstraße, inkl. der Bebauung in der zweiten Reihe bis zum Kreisverkehr am Nord-Süd-Ver-
binder, bzw. der Bahnunterführung. Das Planungsziel umfasst insbesondere die Festset-
zung der südlichen und nördlichen Seebadallee als Urbanes Gebiet und die städtebauliche 
Sicherung von maßvollen Arrondierungsflächen. 

Durch die Darstellung innerhalb des rechtskräftigen Flächennutzungsplans als Wohnbauflä-
che kann im Rahmen der Innenentwicklung in Verbindung mit der Aufstellung der beiden 
Bebauungspläne das Gebot der Entwickelbarkeit aus den Darstelllungen des Flächennut-
zungsplans nicht entsprochen werden. Zielstellung der gemeindlichen Entwicklung ist die 
Ansiedlung weiterer gewerblicher Betriebe, sowie sozialer und gemeinbedarfsorientierter 
Nutzungen, die im Zusammenhang mit den bestehenden Wohnnutzungen stehen sollen. 
Daher wird eine gemischte Baufläche entlang der Seebadallee sowie teilweise der rückwär-
tigen Grundstücke in zweiter Reihe dargestellt. 

Neben den Darstellungen einer gemischten Baufläche wird auch der Dorfanger entspre-
chend der tatsächlichen Nutzung geändert: der östliche Teil des Dorfangers einschließlich 
der evangelischen Kirche wird als Gemeinbedarfsfläche dargestellt. 

Ein Teil des Geltungsbereiches der 2. Änderung des FNP befindet sich innerhalb eines Bo-
dendenkmals (130255 Dorfkern Mittelalter, Dorfkern Neuzeit).  

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

   

Abbildung 38: Änderungsfläche 11 im LP  

 

Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplans sind 
die Flächen im Bereich der Änderung Nr. 11 im Wesentlichen analog zur Darstellung im 
wirksamen FNP als Wohnbauflächen (historischer Ortsbereich) dargestellt. Die Flächen 
südlich der Seebadallee ebenso wie der westliche Teilabschnitt nördlich der Seebadallee 
sind als historische Ortsbereiche markiert. Der östliche Teilabschnitt nördlich der See-
badallee ist als Waldsiedlungsbereich markiert. Die im Landschaftsplan dargestellten an-
grenzenden Grünflächen sind nahezu identisch in den FNP übernommen. Im süddöstlichen 
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Bereich stellt der derzeit wirksame FNP außerhalb des Änderungsbereiches der Änderungs-
fläche 11 eine Wohnbaufläche dar. Die 1,15 ha große Fläche wurde im Entwicklungskonzept 
des Landschaftsplans bisher als Grünfläche dargetsellt. Im Rahmen der Fortschreibung des 
Landschaftsplans zur 1. Änderung des FNP wurden die Flächen auf der Südseite der See-
badallee im OT Rangsdorf in Verlängerung der im Westen verlaufenden rückwärtigen Be-
grenzung ebenfalls als Wohnbaufläche dargestellt. Mit der geänderten Ausweisung erfolgt 
eine städtebauliche Arrondierung des zentralen Bereiches der Gemeinde Rangsdorf. Durch 
Nutzungsintensivierung in dieser strukturell hervorragenden Lage wird dem Wohnflächen-
bedarf Rangsdorfs Rechnung getragen und gleichzeitig zur Schonung von Außenbereichs-
flächen beigetragen. Der parallel zur Seebadallee verlaufende Grünzug wird durch die Ab-
rundung der Wohnbaufläche nicht beeinträchtigt. Für die Grünflächen sowie die Landwirt-
schaftsfläche werden nach Landschaftsplan Maßnahmen zum Biotopverbund vorgesehen. 
Die siedlungsnahen zusammenhängenden Gartenflächen sind zu erhalten. Die Straßen 
sind als Alleen zum Erhalt bzw. auch zur Neupflanzung markiert.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Die Beschreibung der vorhandenen Potenziale basiert auf dem Umweltbericht zur 2. Ände-
rung des FNP sowie auf den Ausführungen des im Vorentwurf vorliegenden Umweltberichts 
zum Bebauungsplan RA 14-2.  

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen, Biotopverbund und die biologische Vielfalt 

Biotope 

(LfU 2009), 

 

Umweltbericht zum 
Bebauungsplan RA 
14-2 

Die Biotope an diesem Standort werden vorwiegend durch Wohn- und 
Mischnutzung mit vereinzelten Industrie- und Gewerbegebieten bestimmt. 

Gemäß der CIR Biotopkartierung des LfU aus dem Jahr 2009 weist das 
Gebiet folgendes Biotoptypen auf: 

• Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten 
(12261) 

• Gärten (101110) 
• Kirche (128120) 
• Alleen (071410) 
• Baumschulen, Erwerbsgartenbau (11250) 
• Frischwiesen und Frischweiden; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs 

(< 10 % Gehölzdeckung) (05110010). 

Für den westlichen Teil der Fläche liegt mit dem Vorentwurf zum Bebau-
ungsplan RA 14-2 „Historischer Dorfkern – Rangsdorf“ eine aktuelle Bio-
topkartierung vor. Demnach kommen in diesem Abschnitt überwiegend 
anthropogen geprägte Biotope vor. 

Im Einzelnen wurden vermerkt: 

• Landreitgrasfluren (03210) 
• Sonstige ruderale Staudenfluren (03249) 
• Artenarme Zierrasen mit lockerem Gehölzbestand (051622) 
• Frischwiesen und Frischweiden; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs 

(< 10 % Gehölzdeckung) (05110010). 
• Robinienvorwald (082814) 
• Grünanlagen > 2 ha (101011 
• Garten/Streuobstwiese (10111/07171) 
• Einzelhausbebauung mit Ziergärten (12261) 
• Einzelhausbebauung mit Obstbaumbestand (12262) 
• Einzelhausbebauung mit Waldbaumbestand (12263) 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

• Dörfliche Bebauung (12291) 
• Dienstleistungsflächen (12310) 
• Gewerbebrache leerstand (12320) 
• Kirche (12812) 

• Sonstige Bauwerke (12830). 
 

Fauna Nach aktuellem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der in den 
Schutzgebieten zu schützenden Arten, verläuft die Flugbahn der der Kra-
niche unmittelbar östlich des historischen Dorfbereiches. Aufgrund der Bi-
otopstrukturen ist vor allem mit Siedlungsbegleitenden Vögeln und Fle-
dermäusen zu rechnen.  

Biotopverbund Die Änderungsfläche liegt gemäß LaPro innerhalb einer Verbindungsflä-
che zwischen dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung und 
weiteren, kleineren Gewässern. Sie liegt somit auch in einer Verbindungs-
fläche zur Entwicklung des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“. Die südlich 
angrenzenden Grünflächen stellen einen lokalen Biotopverbund her. 

Biologische Vielfalt Die Biologische Vielfalt bezeichnet neben der Vielzahl der Arten auch die 
Vielfalt der Lebensräume und die genetischen Besonderheiten innerhalb 
der Arten. Sie ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vorkommenden 
sehr unterschiedlichen, aber überwiegend siedlungsgeprägten Biotope 
als mittel bis hoch einzustufen. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Änderungsfläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. 

geschützte Biotope Der im Änderungsbereich vorkommende Biotoptyp Alleen (071410) ist 
nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 17 BbgNatSchAG geschützt. 

Boden 

Geologie, Böden Die Änderungsfläche ist gemäß BÜK 300, (© Landesamt für Bergbau, Ge-
ologie und Rohstoffe Brandenburg 2018) in ihrem zentralen, östlichen und 
südlichen Bereich von unterschiedlichen Bodenarten geprägt. 

So finden sich im zentralen und südlichen Bereich Kalkgleye und Kalkhu-
musgleye, vorherrschend aus carbonatischem Flusssand über Flusssand 
und gering verbreitet aus carbonatischem Flusssand über Wiesenmergel; 
außerdem, gering verbreitet, Gleye und Humusgleye aus Flusssand. 

Im östlichen Bereich stehen hingegen überwiegend Braunerden und, z.T. 
lessiviert und verbreitet, Fahlerde-Braunerden und Braunerde-Fahlerden 
aus Sand über Lehm, z.T. mit Moränencarbonatlehmsand an. Gering ver-
breitet sind Braunerden, z.T. podsolig aus Sand über Schmelzwasser-
sand und auch podsolige Braunerden und podsolige Fahlerde-Brauner-
den aus Sand über Lehm, wie z.T. Moränencarbonatlehmsand. 

Besondere Böden Der Boden innerhalb der Fläche ist teilweise vergleyt. Er ist durch Grund-
wasserabsenkungen stark gefährdet, die aufgrund der Austrocknung und 
Durchlüftung des Oberbodens zur Humusmineralisierung führt (MLUV 
2005). Gleye sind aufgrund ihrer Naturnähe und Seltenheit gute Archive 
der Naturgeschichte in Brandenburg (MLUK 2018). Die Böden sind im 
Änderungsbereich allerdings stark anthropogen überprägt. 
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Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Versiegelung Im Bereich der bestehenden Siedlungsfläche ist das Areal teilweise ver-
siegelt. Im Wohngebiet ist mit einem Versiegelungsanteil mindestens von 
40-60 % zu rechnen. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Änderungsfläche befindet sich weder auf ehemaligen Mülldeponien 
oder Flächen, auf denen Altablagerungen vorhanden sein können. Altlas-
tenverdachtsflächen sind nicht bekannt.  

Wasser 

Oberflächengewässer Die Änderungsfläche enthält gemäß der Übersichtskarte des LGBR 2018 
keine Fließgewässer. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt überwiegend ca. > 1-
4 m (LfU 2013).  

Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen ist in diesem Bereich 
sehr variabel. Die Fläche gilt in ihrem nördlichen Teil als gering, der rest-
liche zentrale sowie südliche Teil als hoch bis sehr hoch gefährdet (Wall-
mann et al. 2008).  

Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei -174 mm/a (Grund-wasserzeh-
rung) (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasserverunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Wasserschutzgebiete Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Wasserschutzzone und grenzt auch 
nicht an eine solche an. 

Klima 

 

Die Änderungsfläche wird im Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming 
den kleinflächigen Siedlungsräumen ohne nennenswerte bioklimatische 
Belastungen zugeordnet (Landkreis Teltow-Fläming 2010c – Karte 14). 
Allerdings ist die Luft, speziell aus östlicher Richtung, von verkehrs-be-
dingten Emissionen belastet.  

Laut Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro, Karte 3.4 / Klima) 
(MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche innerhalb des Wirkungs-
raumes einer größeren Siedlung. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Die Änderungsfläche befindet sich innerhalb größerer Siedlungsflächen 
des Ortes Rangsdorf. Dementsprechend ist das Ortsbild baulich bis städ-
tisch geprägt. Gemäß Landschaftsplan Rangsdorf ist die Seebadallee mit 
Alleebäumen ausgestattet, was sich positiv auf das Orts- und Landschafts-
bild auswirkt. Die von Einzelhausbebauung geprägten Siedlungsbereiche 
des Ortes besitzen mit ihrem hohen Grünanteil überwiegend Waldsied-
lungscharakter (Wallmann et al. 2008, S. 75). Im Bereich der Änderungs-
fläche befinden sich überwiegend zwei- bis dreigeschossige Häuser.  

Erholung Gemäß dem Landschaftsprogramm Brandenburg (Karte 3.6 / Erholung) 
(MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche innerhalb größerer Sied-
lungsflächen des Ortes Rangsdorf. Die Erholungseignung ist eher gering. 
Die Seebadallee sowie die Puschkinallee sind mit Alleebäumen ausge-
stattet. 
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7.3.3 Änderungsfläche 17 

„Vereinsgelände, Grünfläche Zinnowitzer Weg“ 

Bisherige Darstellung: Wohnbaufläche, Sonstige Grünfläche, Abgrenzung Landschafts-
schutzgebiet 

Geplante Darstellung: Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Wassersport, Grünfläche 
mit derZweckbestimmung Parkanlage. 

   

Abbildung 39: Änderungsfläche 17; bisherige (links) und geplante (rechts) FNP-Darstellung 

Kurzerläuterung zur Änderung FNP: Die Flächen des Angelvereins und Seesportclubs 
am Rangsdorfer See sind derzeit im Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt. Zur 
langfristigen Sicherung und Entwicklung der Flächen wird die Änderungsfläche 17 als Son-
derbaufläche mit Zweckbestimmung „Wassersport“ dargestellt. Darüber hinaus wird die bis-
herige Darstellung der Wohnbaufläche nördlich des Zinnowitzer Wegs angepasst. Nach Nut-
zungsaufgabe des derzetigen Sportplatzes wird dieser als Grün- und Freifläche qualifiziert. 
Der Sportplatz samt der bisher dargestellten Wohnbauflächen soll Teil des übergeordneten 
Grünzugs „Rangsdorfer See-Machnower See“ werden. Entsprechend wird die Wohnbauflä-
che als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt. 

 

Darstellung im Landschaftsplan (LP) 

 

Abbildung 40: Änderungsfläche 17 im LP 
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Kurzerläuterung Landschaftsplan: Im Entwicklungskonzept des Landschaftsplans von 
2008 ist die Fläche, die im Westen vom Ufer des Rangsdorfer Sees und im Nord-Osten von 
angrenzenden Grünflächen, im Osten von Wohnbebauung begrenzt wird, als sonstige Grün-
fläche dargestellt und als lokale Biotopverbundfläche eingestuft. Der Gewässerschutzstrei-
fen zum Rangsdorfer See ist dargestellt. Die Wohnbaufläche am Zinnowitzer Weg wird als 
Gartensiedlungsbereich dargestellt mit der Maßgabe zur Erhöhung des Baumanteils.  

Flächenbeschreibung nach Schutzgütern des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes 

Die Beschreibung der vorhandenen Potenziale basiert auf dem Umweltbericht zur 2. Ände-
rung des FNP sowie auf den Ausführungen des im Vorentwurf vorliegenden Umweltberichts 
zum Bebauungsplan RA 14-2.  

Schutzgüter des Na-
turhaushaltes und 
Landschaftsbild/ 
Erholung 

Ausgangssituation  

Biotope, Tiere, Pflanzen Biotopverbund und biologische Vielfalt  

Biotope 

(LfU 2009) 

Umweltbericht zum 
Bebauungsplan RA 
14-2 

Die Änderungsfläche ist überwiegend durch bauliche Flächen mit hohem 
Grünflächenanteil geprägt und dem Biotoptyp Industrie-, Gewerbe-, Han-
dels- und Dienstleistungsflächen (12311) zugeordnet. Westlich angren-
zend befindet sich der Biotoptyp Hafen- und Schleusenanlagen, Anlege-
stege (inkl. Sportbootanlagen), Wehre (12680). 

Die Fläche liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans RA14-2, daher 
wird die zum Bebauungsplan durchgeführte Biotopkartierung der weiteren 
Beurteilung zugrunde gelegt. 

Danach kommen im Änderungsbereich der 17. Änderung die folgenden 
Biotoptypen vor: 

• Artenarmer Zierrasen (051622) 

Randlich angrenzend: 

• eutrophe bis polytrophe (nährstoffreiche) Seen, meist nur mit Schwimmblattve-
getation, im Sommer mäßige bis geringe Sichttiefe (02103) 

• Schilf-Röhricht (022111) Verlandungsbereich § 
• Erlen-Eschenwälder (08110) § 

Der oben genannte Biotoptyp Hafen- und Schleusenanlagen, Anlege-
stege (inkl. Sportbootanlagen), Wehre (12680) liegt außerhalb des Ände-
rungsbereiches im unmittelbaren Uferbereich. 

Die zusätzlich einbezogene Fläche entlang des Zinnowitzer Weges wird 
den Biotopen der Sportplätze (10171) sowie den Intensivsportrasen 
(05163) zugeordnet. 

Fauna Nach aktuellem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der in den 
Schutzgebieten zu schützenden Arten, besitzt die Änderungsfläche keine 
zusätzliche, besondere Bedeutung für die Fauna.  

In Teilbereichen, in denen eine bauliche Verdichtung bzw. Neubebauung 
vorgesehen wird, kann es aber gemäß Umweltbericht zum Bebauungs-
plan zu Lebensraumveränderungen kommen. Hier sind im Rahmen des 
weiteren Verfahrens artenschutzrechtliche Belange zu beachten. U. a. 
sind die Bestandsgebäude vor Abrissmaßnahmen im Hinblick auf eine 
Besiedelung durch Gebäudebrüter und Fledermäuse zu untersuchen. 

Biotopverbund Die Änderungsfläche befindet sich innerhalb einer Verbindungsfläche zwi-
schen dem Rangsdorfer See, den Seen der Zülowniederung und 
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(LaPro / Karte 3.7) weiteren, kleineren Gewässern. Sie liegt somit auch in einer Verbindungs-
fläche zur Entwicklung des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“. 

Biologische Vielfalt Die biologische Vielfalt bezeichnet neben der Vielzahl der Arten auch die 
Vielfalt der Lebensräume und die genetischen Besonderheiten innerhalb 
der Arten. Sie ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vorkommenden 
Biotope eher gering. 

Schutzgebiete, geschützte Biotope 

Schutzgebiete Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes, grenzt aber an das 
Landschaftsschutzgebiet Notte-Niederung an. Der westliche Bereich des 
Rangsdorfer Sees steht als NSG „Rangsdorfer See“ unter Schutz. Die 
Grenze des NSG verläuft in ca. 500 m Entfernung zum Ufer im Ände-
rungsbereich. 

Das europarechtliche Vogelschutzgebiet SPA „Nuthe-Nieplitz-Niede-
rung“ (DE 3744-421) wurde ähnlich dem NSG „Rangsdorfer See“ abge-
grenzt. Innerhalb des SPA befindet sich auf einer Halbinsel im See eine 
kleine Teilfläche des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“. 

Geschützte Biotope Die aktuell als Röhricht-Verlandungszonen kartierten Flächen im Uferbe-
reich sind der Änderungsfläche jeweils seitlich vorgelagert. Sie sind in be-
stimmten Ausprägungen gemäß § 18 BbgNatSchAG in Verbindung mit 
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützt.  

Weiterhin ist der Erlen-Eschen-Wald – ebenfalls außerhalb des Ände-
rungsbereiches gelegen - nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 
BbgNatSchAG geschützt. 

Boden 

BÜK 300, (© Landes-
amt für Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe 
Brandenburg 2018) 

Die gesamte Fläche weist gemäß BÜK 300 (© Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe Brandenburg 2018) Kalkgleye und Kalkhumus-
gleye auf, welche vorherrschend aus carbonatischem Flusssand über 
Flusssand und gering verbreitet aus carbonatischem Flusssand über Wie-
senmergel bestehen; außerdem liegen, gering verbreitet, Gleye und Hu-
musgleye aus Flusssand vor. 

Besondere Böden Der Boden innerhalb der Fläche ist teilweise vergleyt. Er ist durch Grund-
wasserabsenkungen stark gefährdet, die aufgrund der Austrocknung und 
Durchlüftung des Oberbodens zur Humusmineralisierung führt (MLUV 
2005). Gleye sind zudem aufgrund ihrer Naturnähe und Seltenheit gute 
Archive der Naturgeschichte in Brandenburg (MLUK 2018). 

Versiegelung Die Fläche ist durch die Bebauung teilweise versiegelt. 

Altlasten, Altlasten-
verdachtsflächen 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als von Altlasten un-
belastet dar. In ca. 550 m südöstliche Richtung befindet sich eine Altlas-
tenverdachtsfläche (Gemeinde Rangsdorf 2012, Wallmann et al. 2008). 

Wasser 

Oberflächengewässer Die Änderungsfläche befindet sich unmittelbar am Rangsdorfer See. 

Grundwasser Der Grundwasserflurabstand auf der Fläche beträgt ca. <= 1m (LfU 2013). 
Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen gilt als hoch – sehr 
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hoch (Wallmann et al. 2008). Die Grundwasserneubildungsrate liegt bei -
174 mm/a (LfU 2017 / Geoportal). 

Grundwasserverunrei-
nigungen 

Eine Grundwasserverunreinigung besteht nicht. 

Wasserschutzgebiete Die Fläche liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes und grenzt 
auch nicht an ein solches an. 

Klima 

 Die Änderungsfläche ist den kleinflächigen Siedlungsräumen ohne biokli-
matische Belastungen zugeordnet. Direkt westlich angrenzend befindet 
sich der Rangsdorfer See.  

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild Diese Änderungsfläche liegt inmitten einer größeren Siedlungsfläche 
(MLUL 2000 – Karte 3.5). Durch die Nähe zum westlich liegenden Rangs-
dorfer See wird das Orts- und Landschaftsbild aufgewertet.  

Erholung Gemäß der Karte 3.6 / „Erholung“ des Landschaftsprogramms Branden-
burg (MLUL 2000) befindet sich die Änderungsfläche inmitten der größe-
ren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Die Nähe des Sees bietet gute Erho-
lungsmöglichkeiten und auch die Vereine laden zur Erholung ein. Nördlich 
befindet sich eine Waldfläche, die ebenfalls die Erholungswirksamkeit des 
Gebietes stärkt (vgl. Wallmann et al. 2008). 
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7.4 Bedeutung der Änderungen für den Landschaftsplan, Konfliktanalyse 

7.4.1 Vorbemerkungen  

Für die geplanten Änderungen des FNP erfolgt in Anlehnung an die Methodik des vorhan-
denen Landschaftsplanes (Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzeptes 2008) sowie 
der 1. Fortschreibung (2015) nach Darstellung der Ausgangssituation eine Konfliktanalyse 
zwischen dem Bestand, der absehbaren/geplanten Entwicklung und den Planungszielen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  

Die Konfliktanalyse bezieht sich jeweils auf die Änderungsbereiche, die in der parallel erar-
beiteten Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt werden. Dabei werden nur sol-
che Änderungen vertiefend betrachtet, die tatsächlich relevant im Sinne der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsbetrachtung sind und Auswirkungen als das Landschaftsplanerische 
Entwicklungskonzept haben können.  

Der Flächennutzungsplan differenziert zwischen verschiedenen Änderungskategorien (Än-
derungen der Flächenkategorien A-C).  

Flächenkategorie B (Änderungsflächen Nr. 4, 5.1-5.8 und 7) sowie Flächenkategorie C (6, 
9.1-9.3) sind redaktionell begründet. Die Ausgangssituation auf den Flächen wird dargestellt, 
sie werden im Folgenden aber nicht im Hinblick auf mögliche Konflikte und die Eingriffsrege-
lung geprüft, da Eingriffe bei redaktionellen Änderungen (Darstellung der tatsächlichen Be-
standssituation sowie nachrichtliche Übernahmen) nicht geltend gemacht werden können 
oder in anderen Zusammenhängen geprüft wurden.  

Bei Flächen der Kategorie B werden Waldflächen als Siedlungs- bzw. Wohnbauflächen dar-
gestellt d.h. es kommt formal hier zu Verlusten von Wald i.S.d. LWaldG in einem Umfang 
von insgesamt 1,63 ha. Allerdings werden in den Flächen 5.1, 5.7 und 5.8 auch Siedlungs 
– oder Grünflächen zu Wald umgewandelt, das heißt als Waldfläche dargstellt. Dies in ei-
nem Umfang von 1,06 ha. Die in der Planzeichnung stattfindenden Waldflächenverluste sind 
nach LWaldG zu beurteilen, dabei ist zu beachten, dass es sich nicht um echte Waldflä-
chenumwandlungen handelt, da die Wohnbauflächen z.T. schon vor Aufstellung des Flä-
chennutzungsplans bestanden, d.h. der planerischen Kategorie Wald nicht entsprachen. 
Die Flächen werden bei der Umstufung nicht als eingriffsrelevant betrachtet und auch nicht 
als relevant im Hinblick auf die Schaffung von  Ersatzwald i.S.d. LwaldG.  

Gemäß Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde vom 11.01.21 zur 2. Änderung des FNP 
bestehen zu den Änderungsflächen der Kategrorien B „Anpassung an den Bestand“ (Ände-
rungsflächen 4, 5.1-5.6 und 7) und C „Änderungen von nachrichtlichen Übernahmen“ (ver-
änderte bzw. aktualisierte Schutzgebietsgrenzen) (Änderungsflächen 6 und 9.1-9.3) keine 
Bedenken.  

Vertiefend dargestellt werden naturschutzfachlich oder -rechtlich relevante Änderungsberei-
che, in denen mögliche Eingriffe und Konflikte mit den Darstellungen im landschaftsplaneri-
schen Entwicklungskonzept geltend zu machen sind (Flächenkategorie A, Flächen 1, 2, 2.1, 
8, 10, 11, 17).  

Für diese Flächen ist das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept 2008 zu überprüfen 
und unter Abwägung in Anlehnung an die Darstellungen im geänderten FNP anzupassen. 

Die Nummerierung der Änderungsbereiche im Landschaftsplan orientiert sich an der Num-
merierung der FNP-Änderung. Der Flächenkategorie A (eingriffsrelevante Änderungen) sind 
insgesamt 7 Flächen zuzuordnen.  
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7.4.2 Landschaftsplanerische Ziele und Entwicklungskonzept von 2008/2012 

Im Landschaftsplan 2008 wurden entsprechend der Entwicklungsziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vor allem außerhalb der bebauten Siedlungsbereiche verschie-
dene Maßnahmen, die dem Naturschutz und der Landschaftspflege dienen, dargestellt.  

Die geplanten Änderungen des FNP im Rahmen des 2. Änderungsverfahrens können teil-
weise diese Zielvorgaben der Landschaftsplanung berühren, sie werden im Rahmen der 
Konfliktanalyse und zu den Deckblattdarstellungen überprüft.  

Das Entwicklungskonzept 2008 hat sich maßgeblich an den naturräumlichen Bedingungen 
in der Gemeinde Rangsdorf orientiert. Dem unbesiedelten Bereich des Gemeindegebietes 
kommt danach für den regionalen Luftaustausch, die Grundwasseranreicherung, den Erhalt 
der Bodenfruchtbarkeit, als Lebensraum für Pflanzen und für Tiere, die Erholungsvorsorge 
und das Umweltimage der Gemeinde eine besondere Bedeutung für ihre weitere Entwick-
lung zu. Die damit verbundenen Anforderungen an den Landschaftsraum Rangsdorfs soll-
ten daher Grundlage für die zukünftigen Nutzungen sein.  

Der Landschaftsplan 2008 benennt die folgenden grundsätzlichen Zielsetzungen, die auch 
im Rahmen der 2. Änderung des FNP für die einzelnen Änderunsgbereiche zu beachten 
sind (Wallmann 2008):  

Zu Flächennutzungen und -nutzern 

Natur und Landschaft  

• Die hochwertigen Landschaftsstrukturen (insbesondere Rangsdorfer See, Machnower 
See, Zülowniederung) sind in die gemeindliche Entwicklung einzubinden und Potenziale 
sowie spezifische Empfindlichkeiten bei der Planung zu berücksichtigen.  

• Der Rangsdorfer See ist das prägende Gewässer der Gemeinde. Seeufer und angren-
zende naturnahe (Röhricht- und Bruchwaldflächen) und halbnatürliche Feucht-Ökosys-
teme (Nass- und Feuchtwiesen) besitzen eine besondere Bedeutung im Naturhaushalt. 
Diese Flächen sind zu schützen und zu entwickeln.  

• Die naturschutzrechtlichen Schutzgebiete und die geschützten Biotope sind von Bebau-
ung freizuhalten.  

• Bei entwässerten Niedermooren und Niederungsflächen sollten möglichst natürliche Was-
serverhältnisse hergestellt werden. Die Flächen sollten extensiv bewirtschaftet werden.  

• In der Gemeinde befinden sich als Rest historischer Landschaftsstrukturen Alleen und 
Baumreihen. Diese sind zu schützen und möglichst durch ergänzende Neupflanzung zu 
entwickeln. 

• Der Baumbestand ist zu pflegen und zu entwickeln, standortgerechte und gebietstypi-
sche Arten sind bei der Gehölzauswahl im Außen- und Innenbereich zu fördern. Land-
schaftsprägende Einzelbäume sind zu erhalten. Als Orientierung für die Artenauswahl 
kann der Erlass zur Verwendung gebietsheimischer Herkünfte herangezogen werden. 
Mit der Anpflanzung von strukturreichen, gliedernden Pflanzungen (z.B. Straßenbäu-
men) in den Baugebieten und mit Dach- und Fassadenbegrünung soll das Landschafts-
bild neu gestaltet werden. Die Maßnahmen dienen gleichzeitig auch dem Klimaschutz. 

• Vorhandene naturnahe Biotope und Gehölzbestände sind zu entwickeln, in Grünflächen 
einzubinden und zu fördern. Die Ansiedlung wildlebender Pflanzen und Tiere ist zu för-
dern. 

• Vermeidung von Luftverschmutzungen,  

• Schaffen von Fuß- und Radwegeverbindungen. 
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• Sicherung der Versorgung mit Sportflächen, ggf. Verlegung aus ungünstiger Lage in 
besser geeignete Flächen. 

• Stellplatzanlagen sind zu durchgrünen und durch rahmende Pflanzungen in die Siedlun-
gen oder die Landschaft einzubinden. Gleiches gilt für neue Verkehrstrassen, die durch 
Baumpflanzungen in die Landschaft oder Siedlungsstruktur eingebunden werden sollten. 

Landwirtschaft  

• Strukturierung großräumiger Ackerflächen durch naturnahe und halbnatürliche Ele-

mente (wie Gehölze) zur Erhöhung der landschaftlichen Vielfalt und zur Reduktion von 

Winderosion. 

• Extensive Bewirtschaftung der Flächen in den Niederungen als Grünland. Die Sicherung 
(im Rahmen der Planfeststellung für BBI Schönefeld) eines großen Teils als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft bietet hierfür eine wichige Voraussetzung.  

Forstwirtschaft 

• Waldbestände sind zu erhalten und auf geeigneten Flächen ggf. zu entwickeln. Nicht 
naturnah bestockte Flächen sind langfristig und sukzessive in naturnahe Bestände um-
zubauen, der Altholzanteil ist zu erhöhen. 

Erholung, Freizeit, Tourismus  

• Naturverträgliche Lenkung der Erholungsnutzung aufgrund der ökologisch sensiblen Be-
reiche (darunter der Rangsdorfer See und die Zülowniederung). Gleichzeitig sollen die 
naturräumlichen Potenziale sensibel für die touristische und nahe Erholungsnutzung 
entwickelt werden. 

• Entwickeln der naturräumlichen Potenziale (Rangsdorfer See, Kiessee und Zülowniede-
rung) unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Empfindlichkeit für touristische bzw. 
Naherholungsnutzungen.  

• Die wohnortnahe Erholungsinfrastruktur ist für die örtliche Bevölkerung und für Besucher 
zu erhalten und zu entwickeln. Dazu gehören der Ausbau der Wegestruktur und die 
Steuerung der vorhandenen Nutzung am Kiessee Pramsdorf. 

Siedlungsentwicklung  

• Neue Siedlungsflächen sind an den Siedlungsbestand anzupassen.  

• Berücksichtigung der Durchgrünung bei der Siedlungsentwicklung, bessere Einpassung 
neuer und vorhandener Siedlungen in die Landschaftsstruktur (z.B. durch Eingrünung 
des Ortsrandes).  

• Die innerörtlichen Grünverbindungen der Ortslage Rangsdorf sind zu erhalten (insbe-
sondere entlang des Zülowgrabens und die Ost-West-Achse südlich parallel zur See-
bad-Allee und zur Groß Machnower Straße. 

Zum Naturhaushalt 

Bezogen auf Boden, Natur und Landschaft sind bei der Entwicklung der Flächen grundsätz-
lich folgende Ziele zu beachten:  
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Boden:  

• Sicherung und Aufwertung der natürlichen Bodenfunktionen. 

• Minimierung der Neuversiegelung.  

Grund- und Oberflächenwasser:  

• Sicherung der Grundwasserneubildungsrate durch Versickerung des Regenwassers im 
Gebiet. 

• Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Grund- und Oberflächenwasser. 

• Erhalt sämtlicher Wasserflächen.  

• Besondere Berücksichtigung des Grundwasserschutzes (aufgrund des geringen Flurab-
stands und fehlender Deckschichten).. 

• Herstellung des natürlichen Wasserhaushaltes (z.B. feuchte Senke nördlich Klein Kienitz). 

• Schutz von Kleingewässern/Söllen als wichtige Landschaftselemente vor Beeinträchti-
gungen. Beeinträchtigungen sind rückgängig zu machen.  

• Die im Zuge der Meliorationsmaßnahmen durchgeführten Ausbauten von Fließgewäs-
sern (insbesondere Zülowkanal) sind möglichst rückgängig zu machen bzw. ist die Pas-
sierbarkeit für Organismen ist zu verbessern.  

Klima:  

• Entwicklung einer lockeren Bebauungsstruktur mit hohem Grünanteil,  

• Pflege und Entwicklung des Baumbestandes,  

• Vermeidung von Luftverschmutzungen.  

Biotop- und Artenschutz:  

• Einbindung vorhandener Biotope und Gehölzbestände in Grünflächen,  

• Entwicklung und Förderung von naturnahen Biotopstrukturen in Grünflächen,  

• Förderung der Ansiedlung wildlebender Pflanzen und Tiere,  

• Förderung von standortgerechten und gebietstypischen Arten bei der Gehölzauswahl,  

• Sicherung und Ausbau des Biotopverbundsystems. Zusätzliche Zerschneidung sollte 
vermieden oder auf ein Minimum reduziert werden.  

Landschaftsbild und Erholung: 

• Erhalt landschaftsprägender Einzelbäume, Alleen und Gehölzgruppen, 

• Sicherung der Versorgung mit Sportflächen (ggf. Verlegung aus ungünstiger Lage in 
besser geeignete Flächen),  

• Neugestaltung des Landschaftsbildes durch Straßenbaumpflanzungen und strukturrei-
che, gliedernde Abpflanzungen in den Baugebieten sowie Fassaden- und Dachbegrü-
nung,  

•  Schaffung von Fuß- und Radwegeverbindungen.  

Darüber hinaus ist der Vermeidung bzw. Minderung von Eingriffen grundsätzlich Vorrang 
vor der Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einzuräumen.  
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7.4.3 Einschätzung der Änderungsflächen im Hinblick auf Konflikte mit den Schutz-
gütern des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege, Bewertung des mög-
lichen Eingriffs sowie der Auswirkungen auf das Landschaftsplanerische Ent-
wicklungskonzept 

7.4.3.1 Änderungsfläche 1 „Badestelle Rangsdorfer See, Hotel und Fischerei“ 

Biotope und Arten 

Von besonderer Bedeutung für das Schutzgut Biotope und Arten sind in Rangsdorf gemäß 
Landschaftsplan (2008) die zusammenhängenden Biotopkomplexe mit ihren natürlichen 
und naturnahen Biotopen. Dies sind vor allem die Abflussrinnen, in denen der Rangsdorfer 
See und die Zülowgrabenniederung liegen. Von naturräumlich übergeordneter Bedeutung 
ist auch die Notteniederung. Die hochwertigen, naturnahen und natürlichen Biotopkomplexe 
werden durch die extensivierte landwirtschaftliche Nutzung im Umfeld ökologisch aufgewer-
tet, so dass große zusammenhängende Bereiche entstehen, die für den Arten- und Bio-
topschutz von Bedeutung sind (1. Fortschreibung Landschafsplan 2015).  

Der Änderungsbereich 1 liegt in der natürlichen Abflussrinne des Rangsdorfer Sees.  

Für die Beurteilung der vorhandenen Biotope wurde die aktuelle Biotopkartierung zum parallel 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan RA-14-2 vom Oktober 2020 zugrunde gelegt. Da-
nach kommen im Änderungsbereich laut Umweltbericht zum Bebauungsplan überwiegend 
verbreitete, anthropogen beeinflusste Biotope vor.  

Als markant wird der Gehölzbestand bezeichnet, der im Umfeld des Sees überwiegend noch 
naturnah ausgeprägt ist. Der Uferbereich innerhalb des Änderungsbereichs ist allerdings stark 
anthropogen überformt (Umweltbericht zum Bebauungsplan RA 14-2). Eine naturnahe Ver-
landungszone mit Röhrichten, feuchten Weidengebüschen und Bruchwald findet sich im Än-
derungsbereich nicht oder nur noch in verinselten Restbeständen. Ein Verlust dieser Be-
stände durch die Planumsetzung im Bereich des Strandbades ist nicht zu erwarten.  

Im eigentlichen Änderungsbereich befinden sich mit Ausnahme der Allee und einer Wald-
fläche, die erhalten werden soll ausschließlich Biotope von allgemeinem Wert. 

Die als Waldflächen i.S.d. LWaldG eingestuften Waldflächen im nördlich und östlich angren-
zenden Bereich liegen nach derzeitiger Einschätzung außerhalb der geplanten Darstellung 
als Sondergebiet und werden durch die Änderung nicht betroffen. Sie sind bereits durch den 
Erholungsdruck der Badestelle vorbelastet.  

Waldbiotope wurden im Zuge der aktuellen Biotopkartierung im erweiterten Änderungsbe-
reich als Erlen-Eschenwälder kartiert. Diese und auch die umgebenden Waldflächen bleiben 
nach derzeitigem Kenntnisstand erhalten. 

Aufgrund der Wertigkeit der im Änderungsbereich vorkommenden Biotope besteht hinsichtlich 
des möglichen Biotopverlustes durch die geplante Änderung (Erweiterung Sondergebietsflä-
che) ein mittleres Konfliktpotenzial. Die Erweiterung des Sondergebietes erfolgt aufgrund der 
Erweiterung des Hotels und dazugehörigen Erweiterungen im Badestellenbereich. Nutzungen 
werden hier im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung neu geordnet. Dabei sind Eingriffe 
in den Vegetationsbestand zu erwarten, die aufgrund der Wertigkeiten und möglicher Aufwer-
tungspotenziale in diesem Bereich aber weitgehend im Änderungsbereich z. B. durch Pflanz-
maßnahmen oder Dachbegrünungen kompensierbar sind.  

Fauna 

Nach dem Vorentwurf des Umweltberichtes des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans 
RA 14-2 kann davon ausgegangen werden, dass im Änderungsbereich ein umfangreicher 
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Verlust von Lebensräumen von Tieren nicht vorbereitet wird. Lediglich in Teilbereichen, in 
denen eine Neubebauung vorgesehen ist, ist auch mit einer Veränderung der Lebensraum-
bedingungen zu rechnen.  

Hier sind zur Abwendung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG u. a. die 
Bestandsgebäude vor Abrissmaßnahmen im Hinblick auf eine Besiedelung durch Gebäu-
debrüter und Fledermäuse zu untersuchen. 

Nach derzeitiger Einschätzung ergeben sich im Änderungsbereich durch die Erweiterung 
der Bauflächen unter Beachtung der genannten Abwendungsmaßnahmen keine über das 
bestehende Maß hinausgehenden Konflikte mit dem Schutzgut und insbesondere mit dem 
besonderen Artenschutz.  

Durch zunehmende Besucherzahlen im Bade- und Sportbereich kann es jedoch zu Verlär-
mungen in den angrenzenden schutzwürdigen Bereichen kommen. Dies wurde im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung geprüft. 

Biotopverbund 

Der großräumige Biotopverbund, der in Rangsdorf durch Gewässersysteme und seine Be-
gleitstrukturen wie Feuchtwälder, Röhrichte, Feuchtwiesen, Grünland, lineare und flächige 
Gewässer gekennzeichnet ist, bietet günstige Lebensraumvoraussetzungen für eine Viel-
zahl störempfindlicher und anspruchsvoller Tierarten, die in vielen Teilbereichen der Ge-
meinde auch nachgewiesen werden können. Im Landschaftsrahmenplan werden der ge-
samte Rangsdorfer See, die Notteniederung, der Zülowgraben und der Vernässungsbereich 
nördlich von Klein Kienitz als Lebensraum faunistischer Leitarten dargestellt.  

Im Bereich der Änderungsfläche ist der Gehölzbestand, der im Umfeld des Sees und der 
Badestelle naturnah ausgeprägt sein kann, als markant einzustufen. Trotz teilweise intensi-
ver Hotel- und Freizeitnutzung befinden sich die Gehölzbestände in einem räumlichen Zu-
sammenhang und bilden daher einen lokalen Biotopverbund. Diese hochwertigen Gehölz-
bestände bleiben weitgehend erhalten.  

Der Uferbereich ist innerhalb des Änderungsbereiches stark anthropogen überformt. Eine 
naturnahe Verlandungszone mit Röhrichten, feuchten Weidengebüschen und Bruchwald, 
findet sich im Änderungsbereich nur randlich in verinselten Restbeständen. Ein Verlust ist 
durch die Planung nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Biotopausprägung ist eine Verinselung von Lebensräumen, eine Zerschnei-
dung und eine Beeinträchtigung der Biotopvernetzung nicht anzunehmen. 

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich trotz der umgebenden wertvolleren Wald-
flächen eher gering. Wesentliche Auswirkungen werden daher im Änderungsbereich nicht 
erwartet. 

Schutzgebiete 

Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes „Notte-Niederung“ werden nachrichtlich in den 
FNP übernommen.  

Die geplanten Erweiterungen des Hotels und des Strandbads berühren die Abgrenzung des 
LSG in einem kleinen nicht überbaubaren Bereich.  

Das Ufer ist im Änderungsbereich bereits intensiv genutzt und überformt. Da die geplante 
bauliche Erweiterung Abstand von der Uferkante nimmt und dadurch die noch vorhandenen 
Bestandsbäume entlang der Uferkante weitgehend erhält, ergeben sich durch die Änderung 
keine Auswirkungen auf das LSG. 
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Die Abgrenzung des NSG und des SPA-Gebietes Rangsdorfer See verläuft ca. 500 m vom 
Änderungsbereich entfernt. Nach Hinweis der UNB im Rahmen der Beteiligung nach § 4 
Abs. 1 BauGB sind trotz dieser Entfernung Auswirkungen auf die Schutzbestimmungen des 
NSG vor allem durch Verlärmung von Vogelrastgebieten zu erwarten. Die Ausweisung des 
Badeplatzbereiches als Sondergebiet „Zweckbestimmung Hotel und Strandbad mit Neben-
anlagen Sport“ kann erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des Natura 2000 bzw. 
SPA-Gebietes „Nuthe-Nieplitz-Niederung, Teilgebiet Rangsdorfer See“ entfalten. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die entsprechende Nutzung mit Lärm verbunden ist, der sich über 
den See ausbreitet und die dortige Vogelwelt beeinträchtigt. Solche Störungen können die 
Erhaltungsziele des Gebietes in seinen maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchti-
gen.  

Im NSG „Rangsdorfer See“ gilt der Schutz u. a. insbesondere dem „Brut- und Nahrungsge-
biet bestandsbedrohter und gefährdeter Vogelarten“ […] und dem „bedeutenden Rastplatz 
für nordische Gänse“. 

Erhaltungsziel des SPA-Gebietes ist u. a. „die Erhaltung und Wiederherstellung strukturrei-
cher, unverbauter, störungsarmer Gewässer und deren Ufer mit ungemähten Seggenrie-
dern, Verlandungs- und Röhrichtzonen sowie mit Submersvegetation“.  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurde ein Schallschutzgutachten erstellt, 
(Hoffmann Leichter 2022 Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan RA 14-2), das auch 
die Auswirkungen des Anlagen- und Freizeitlärms auf die Vogelarten prüft.   

Um diese Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet am Seeufer abschätzen zu können, 
wurde hilfsweise die Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung herangezogen. In der Studie werden die Vogelarten in 
sechs unterschiedlich lärmempfindliche Gruppen eingeteilt. Als maßgebliche Störpegel wer-
den tagsüber je nach Vogelart 52 dB(A), 55 dB(A) oder 58 dB(A) angenommen. In der Nacht 
gelten 47 dB(A) als Bezugspegel.  

Unter Berücksichtigung der für den Anlagen- und Freizeitlärm vorgeschlagenen Schall-
schutzmaßnahmen ergeben sich weder in 0,5 m noch in 10 m Höhe über Gelände bzw. 
Wasseroberfläche Überschreitungen der in der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr fest-
gelegten unteren Störpegel von 52 dB(A) tags und 47 dB(A) im SPA-Gebiet. Die Isophonen 
reichen nicht an die Schutzgebietsgrenzen heran. 

Die grundsätzliche Nutzung im Bereich des Seeufers ändert sich nicht, allerdings wird die 
Erholungsnutzung voraussichtlich intensiviert. Die möglichen Auswirkungen auf die Schutz-
ziele sind im nachfolgenden Verfahren zu prüfen. 

Geschützte Biotope 

Im Änderungsbereich befinden sich gemäß der Biotopkartierung von 2020 keine geschütz-
ten Biotope. Die südliche Fläche des Sondergebietes wird so begrenzt, dass der vorhan-
dene Wald erhalten bleibt. 

Die im Landschaftsplan sowie in der Biotopkartierung (LUA 2009) aufgeführten, nach § 18 
BbgNatSchAG i. V. m. § 30 BNatSchG geschützten Biotope - Röhrichtbestände und ge-
schützte Waldbiotope – grenzen an die Änderungsflächen an und werden nicht unmittelbar 
betroffen.  

Für die im Gebiet liegende, geschützte Allee greift der Alleenschutz nach § 17 
BbgNatSchAG. 

  



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung           

117 

Naturhaushalt 

Boden 

Die Böden im Änderungsbereich unterliegen bereits unterschiedlichen menschlichen Nut-
zungen. Als besondere Böden sind dabei im Änderungsbereich noch vorhandene Gleybö-
den einzustufen.  

Durch die Erweiterung des Baugebiets im Änderungsbereich und damit verbundene mögli-
che Verdichtungen und Neuversiegelungen kann das Bodengefüge und die Bodenfunktio-
nen nachhaltig verändert werden. Daraus ergeben sich Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden, die als erheblich einzustufen sind.  

Diese möglichen Neuversiegelungen wurden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
bilanziert. Gemäß Umweltbericht zum Bebauungsplan wird im Bereich des Strandbads von 
einer Neuversieglung von 1.343 m² ausgegangen. Im Bereich der Hotelerweiterung kom-
men Neuversiegelungen von 2.844 m² hinzu (Vorentwurfsfassung). Im Rahmen der Weiter-
bearbeitung bleiben Waldflächen im Umfang von 1.300 m² erhalten, die nicht neu versiegelt 
werden. Somit beläuft sich die Neuversieglung hier auf 2.844 m²-1.300 m² = 1.544 m². Für 
die gesamte Fläche 1 sind damit 2.887 m² Neuversiegelung anzusetzen. Die genaue Bilan-
zierung erfolgt zum Umweltbericht im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.  

Die Neuversiegelung soll gemäß dem vorläufigen Kompensationskonzept des Umweltbe-
richtes zum Bebauungsplan RA 14-2 nach den Vorgaben der HVE (Hinweise zum Vollzug 
der Eingriffsregelung) durch geeignete Maßnahmen wie Entsiegelungen oder gleichwertige 
Maßnahmen, soweit mögich, im Plangebiet kompensiert werden. 

Wasser 

Oberflächengewässer 

Die Fläche grenzt unmittelbar an den Rangsdorfer See. Das Ufer ist im Änderungsbereich 
bereits intensiv genutzt und überformt. Die geplante Erweiterung des Hotels nimmt Abstand 
von der Uferkante. Dadurch ergeben sich durch die Änderung keine erheblichen neuen Be-
einträchtigungen. 

Grundwasser 

Auswirkungen auf das Grundwasser sind aufgrund der möglichen Neuversiegelung durch 
eine verminderte Grundwasserneubildung möglich. Aufgrund der derzeit eher geringen 
Grundwasserneubildung im Bereich der Änderungsfläche sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen jedoch nicht zu erwarten.  

Zudem verfügt die Gemeinde Rangsdorf über eine Satzung für die Entsorgung von Nieder-
schlagswasser (Niederschlagswasserentsorgungssatzung vom 17.12.2012). Danach muss 
Niederschlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, durch Versickerung ent-
sorgt oder auf andere Weise genutzt werden. In Fällen, in denen die örtlichen Gegebenhei-
ten dies nicht ermöglichen bzw. unzumutbaren Aufwendungen notwendig sind, kann die 
Gemeinde einer anderen Art der Entsorgung zustimmen.  

Im Änderungsbereich ist davon auszugehen, dass die Boden- und Grundwasserverhält-
nisse grundsätzlich eine Versickerung erlauben. Beeinträchtigungen der Gewässergüte des 
Grundwassers durch direkte Stoffeinträge oder durch die Verunreinigung der Deckschichten 
sind aufgrund der durch die Änderung des FNP zulässigen Nutzungen unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Bestimmungen zum Grundwasserschutz nicht zu erwarten. Negative 
Auswirkungen sind daher bei schadstofffreier Versickerung nicht zu erwarten.  

Eine schadstofffreie Versickerung ist abhängig vom Grundwasserflurabstand, der Gelände-
topographie und den Bodenverhältnissen und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
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zu prüfen. Je höher das Grundwasser ansteht, desto empfindlicher ist es gegen eindrin-
gende Schadstoffe. Im Nahbereich des Seeufers ist davon auszugehen, dass der Wasser-
körper des Sees mit dem Grundwasserköper in direkter Verbindung steht. 

Klima 

Für das Schutzgut Klima kann davon ausgegangen werden, dass Nutzungsänderungen im 
Sinne von baulichen Verdichtungen im Änderungsbereich nur kleinteilig erfolgen und sich 
dementsprechend allenfalls auf die kleinklimatische Situation im Grundstücksbereich aus-
wirken. Bei einer mehrgeschossigen Bebauung am Seeufer kann es zu kleinräumigen Ver-
änderungen der ufernahen Strömungsverhältnisse (Wind) kommen.  

Der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels, wie steigende 
Temperaturen, häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlas-
tungen von Gewässern und Kanalisation ist mit geeigneten Maßnahmen (klimagerechte Ar-
chitektur) und durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan soweit wie möglich 
gegenzusteuern. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild 

Der Rangsdorfer See hat neben seiner bedeutenden ökologischen Funktion auch eine we-
sentliche Bedeutung als raumprägendes, landschaftliches Element im gesamten Natur-
raum. Wegen seiner besonderen landschaftlichen Attraktion konzentrieren sich hier ent-
sprechende Freizeitnutzungen (Strandbad), Gastronomie und Hotelerie. Das Seeufer ist 
zwar stark durch Bebauung überprägt, ist aber öffentlich zugänglich. Das Hotel plant eine 
Erweiterung auf einer Fläche, die früher bereits bebaut gewesen ist. Für die Neubebauung 
ist eine Höhenbegrenzung (nicht höher als das bestehende Hotel) und der Erhalt bzw. Auf-
bau einer Gehölzkulisse zum Ufer vorgesehen, um die Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes zu mindern.  

Die Zugänglichkeit zum Ufer bleibt durch ein öffentliches Wegerecht für Fußgänger und 
Radfahrer grundsätzlich erhalten.  

Der Abschnitt des Seeufers im Änderungsbereich ist bereits der am stärksten überformte 
Abschnitt im gesamten See. Weitergehende Überformungen sind durch die Planungen nicht 
zu erwarten. 

Erholung 

Einer der Schwerpunkte der Erholung in der Gemeinde ist das Seeufer mit Strandbad. Die 
Badefläche am Rangsdorfer See ist bereits heute einer starken Nutzung unterlegen, die sich 
voraussichtlich noch verstärken wird. Die Badestelle wird im Bestand erhalten, deren Erho-
lungsfunktion wird durch Nutzungserweiterungen aufgewertet. 

Fazit:  

Mit Änderung der Darstellung (Erweiterung nördlicher Teil des Sondernutzungsgebiets 
(Strandbad) sowie Erweiterung Hotel analog zur Darstellung im FNP und der daraus abzu-
leitenden Umsetzung der Planungen ergeben sich Beeinträchtigungen und Eingriffe in die 

Schutzgüter, vor allem durch zusätzliche Bodenversiegelung (Versiegelung 2.887 m²) und 

Vegetationsverluste (Beseitigung, Veränderung vorhandener Bestände). Diese sind ohne 
Durchführung von Minderungs,- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erheblich.  

Die Eingriffe können aber, gemäß Umweltbericht zum parallel in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan weitgehend im Plangebiet durch gleichartige bzw. gleichwertige 
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Maßnahmen kompensiert werden (Gehölzpflanzungen, Dachbegrünungen, Waldsaumaus-
bildungen).  

Unter Beachtung der benannten Kompensationserfordernisse, der Schutzgebietsgrenzen 
und des Gewässerschutzstreifens sowie des Walderhaltes ergeben sich für den Änderungs-
bereich 1 durch die Erweiterung des Sondergebietes keine verbleibenden erheblichen Ein-
griffe.  

Beeinträchtigungen der angrenzenden Schutzgebiete durch Verlärmung, insbesondere der 
Ziele des Vogelschutzgebietes wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft. 
Die kritischen Verlärmungsisophonen reichen nicht bis an das Schutzgebiet heran. 

Auswirkungen auf das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept  

Im Landschaftsplan wird das Sondernutzungsgebiet (Strandbad) erweitert (vgl. Deckblatt-
zeichnungen) Im Erweiterungsbereich Hotel bleibt die Waldfläche erhalten bzw. wird im nörd-
lichen Bereich erweitert. Daraus ergeben sich, mit Ausnahme des Verlustes einer überwie-
gend der Erholungsnutzung dienenden Grünfläche im Umfang von 1,2 ha keine gravierenden 
Veränderungen im bestehenden landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept.  

In der Deckblattzeichnung wird neben der Darstellung des erweiterten Sondernutzungsge-
bietes die in der Änderungsfläche 1 vorhandene Allee zum Erhalt markiert.  

Die Grenzen des LSG „Notte-Niederung“ werden wie der Gewässerschutzstreifen übernom-
men.  

Zusätzlich zur Sicherung der Allee wird für den weiteren Ausgleich und Ersatz vorgeschla-
gen, eine Waldmantelausbildung zwischen Sondernutzungsgebiet und nördlich angrenzen-
dem Wald hin zu initiieren, der durch Betretungen aus dem Strandbadbereich stark überfomt 
ist. Diese ist ebenso wie die Sicherung der Uferzugänglichkeit im Maßstab des Landschafts-
planes zeichnerisch nicht darzustellen. Die Vorschläge sind in der verbindlichen Bauleitpla-
nung zu übernehmen. 

7.4.3.2 Änderungsfläche 2 „Bücker-Werke“ 

Zur Beurteilung der Auswirkungen der FNP-Änderung und der Darstellungsanpassung des 
Landschaftsplanes im Bereich der Änderungsfläche 2 wird im Wesentlichen auf die Ausfüh-
rungen des im Entwurf vorliegenden Umweltberichts zum Bebauungsplan RA 9-7 zurück-
gegriffen und auf den Darstellungsmaßstab des FNP abgeschichtet. 

Biotope und Arten 

Für die Beurteilung der vorhandenen Biotope wurde die aktuelle Biotopkartierung zum parallel 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan RA-9-7 vom Oktober 2019 zugrunde gelegt.  

Im Änderungsbereich kommen gemäß dem Umweltbericht zum Bebauungsplan überwie-
gend verbreitete, ruderale Biotope vor. Beachtenswert sind die artenreichen Gras- und Stau-
denfluren und trockenen Grünlandbrachen mit einzelnen Trockenrasenarten in geschützter 
Ausbildung.  

Gemäß der Bilanzierung im Umweltbericht zum Bebauungsplan gehen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans RA 9-7 (entspricht Änderungsfläche 2) 19,5 ha Biotope/Vegetation 
verloren, davon rd. 3,4 ha artenreiche Gras- und Staudenfluren und rd. 1,15 ha trockene 
Grünlandbrachen mit Trockenrasenanteilen in geschützter Ausbildung. Zudem gehen ca. 
3,5 ha gehölzgeprägte Biotope verloren.  

Durch die Festsetzung einer ca. 5,2 ha großen öffentlichen Grünfläche und von ca. 0,7 ha 
Waldflächen können rechnerisch ca. 5 ha Vegetationsflächen erhalten werden Dies betrifft 
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überwiegend die großflächigen Ruderalflächen südlich der Einfliegerhalle und Waldbe-
stände im Westen des Plangebiets. In der öffentlichen Grünfläche können gemäß Bebau-
ungsplan auch Teilflächen der geschützten Trockenrasen erhalten bzw. neu entwickelt wer-
den. Außerhalb dieser Flächen führt die baubedingte Baufeldfreimachung und nachfolgende 
Modellierung des gesamten Geländes im Bereich der Neubaugebiete und der Verkehrsflä-
chen zu einem vollständigen Vegetationsverlust.  

Der Biotopverlust für die Flächen innerhalb des B-Planes RA 9-7 ist mit einem Gesamtum-
fang von ca. 19,5 ha erheblich.  

Gemäß Umweltbericht zum Bebauungsplan ergibt sich ein Kompensationsbedarf für das 
Schutzgut Biotope von 37,4 ha neu anzulegende oder zu qualifizierende Vegetationsflä-
chen, die anteilig im Plangebiet (8,1 ha) sowie im südlich angrenzenden Flächenpool (Flug-
feld Konversionsfläche) realisiert werden sollen.  

Darüber hinaus sind 45 Einzelbäume betroffen, die überwiegend in den Verkehrsflächen 
sowie in den Wohngebieten, d.h. innerhalb des Plangebietes ersetzt werden sollen.   

Im Änderungsbereich gehen Waldflächen im Umfang von 1,24 ha verloren. Die Forstbehörde 
hat einer Waldumwandlung unter Festsetzung einer Erstaufforstung einschließlich Waldman-
telentwicklung von 1,24 ha zugestimmt. Im Änderungsbereich verbleiben 0,7 ha Waldfläche.  

Zum notwendigen Ausgleich und Ersatz für den Verlust von Biotopen im Plangebiet vgl. 
Eingriffsermittlung und Ausgleichskonzept im Umweltbericht zum Bebauungsplan. Die er-
forderlichen Maßnahmen werden überwiegend durch textliche Festsetzungen bzw. zeich-
nerische Darstellungen im Bebauungsplan gesichert. 

Fauna 

Brutvögel 

Hinsichtlich der Brutvogelfauna werden gemäß dem Umweltbericht zum Bebauungsplan 
durch die Baumaßnahmen zahlreiche Brutplätze von Frei-, Nischen- und Höhlenbrütern ver-
loren gehen. Mit Durchführung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (Aufhängen von 
Nistkästen als CEF-Maßnahme) für die ganzjährig geschützten Höhlen- und Gebäudebrüter 
sollen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG abgewendet werden.  

Die lokalen Populationen ganzjährig geschützter Höhlen- und Gebäudebrüter werden ge-
mäß Umweltbericht mit Durchführung der Maßnahmen nicht beeinträchtigt.  

Für die Verluste von Niststätten der Freibrüter soll durch umfangreiche Aufwertungsmaß-
nahmen auf dem südlich gelegenen ehemaligen Flugfeld eine deutliche Verbesserung der 
Habitataustattung für die gesamte Avifauna erreicht werden. Die Schaffung einer struktur-
reicheren Offenlandfläche ermöglicht für Arten wie Braunkehlchen, Grauammer und 
Schwarzkehlchen neue Lebensbereiche und neue Brutmöglichkeiten im Ausgleich zu den 
Lebensraumverlusten im Plangebiet. Die großflächige Offenhaltung des ehemaligen Flug-
feldes fördert gemäß der artenschutzrechtlichen Untersuchungen das Vorkommen von Of-
fenlandarten, die durch neu entstehende Nahrungsflächen in einer strukturreicheren Of-
fenfläche profitieren können.  

Fledermäuse 

Für die Fledermausfauna bestehen neben dem Verlust von möglichen Sommerquartieren 
durch den Abriss oder die Umnutzung der vorhandenen Gebäude auch Konflikte durch den 
Verlust von unmittelbar an die Quartiere angrenzenden Jagdgebieten. Durch die Schaffung 
von langfristig nutzbaren Ersatzquartieren kann der Erhalt der lokalen Fledermauspopula-
tion auf dem vorhandenen Niveau gesichert werden.  
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Arthropoden 

Die zulässige großflächige Beräumung des Plangebiets mit nachfolgender Geländemodel-
lierung und Neubebauung führt auch zum Lebensraumverlust der dort ansässigen Arthro-
podenfauna (Laufkäfer, Spinnen, Rote Waldameisen). Da die überregional bedrohten Lauf-
käferarten sowie die gefährdeten Spinnenarten im Plangebiet überwiegend Bewohner von 
Trockenrasen und offenen Sandflächen sind, werden die Aufwertungsmaßnahmen auf dem 
ehemaligen Flugfeld (insbesondere Schaffung heterogener Strukturen durch Beweidung, 
Schaffung von Rohbodenflächen und Initialsaaten von Trockenrasen sowie Erhöhung des 
Blühangebots und Anlage temporärer Gewässer) die Lebensraumverluste im Plangebiet 
ausgleichen (Umweltbericht zum Bebauungsplan RA 9-7).  

Falter, Immen, Schrecken 

Aufwertungsmaßnahmen auf dem ehemaligen Flugfeld dienen auch der Tagfalterfauna und 
den Stechimmen. Die wiederkehrende Herstellung von Rohbodenstandorten schafft auch 
neue Lebensräume für die geschützten Arten Ödlandschrecke und Italienische Schönschre-
cke.  

Von den Bauvorhaben betroffene Hügel der Roten Waldameise können auf dem Flugfeld 
umgesetzt werden.  

Herpetofauna 

Auch die Zauneidechse kann auf die qualifizierten Flächen des Flugfeldes z.B. im Bereich 
der zu schaffenden Trockenrasen umgesiedelt werden. 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind für einzelne Arten/Artengruppen Ausnah-
megenehmigungen zu beantragen. Die notwendigen Maßnahmen werden als Hinweise in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

Biotopverbund 

Der großräumige Biotopverbund, der in Rangsdorf durch Gewässersysteme und seine Be-
gleitstrukturen wie Feuchtwälder, Röhrichte, Feuchtwiesen, Grünland, lineare und flächige 
Gewässer gekennzeichnet ist, bietet günstige Lebensraumvoraussetzungen für eine Viel-
zahl störungsempfindlicher und anspruchsvoller Tierarten, die in vielen Teilbereichen der 
Gemeinde auch nachgewiesen werden können. Im Landschaftsrahmenplan werden der ge-
samte Rangsdorfer See, die Notteniederung, der Zülowgraben und der Vernässungsbereich 
nördlich von Klein Kienitz als Lebensraum faunistischer Leitarten dargestellt.  

Die Änderungsfläche liegt in einer Verbindungsfläche zwischen Kerngebieten. Das land-
schaftsplanerische Entwicklungskonzept sieht zu entwickelnde Biotopverbindungen vom 
Rangsdorfer See über vorhandene Grün- und Landwirtschaftsflächen südlich der See-
badallee sowie Landwirtschaftsflächen und Waldflächen nordöstlich des Änderungsberei-
ches als Trittsteinbiotope bis in die Zülowniederung vor. Diese Verbindungen werden durch 
die Grünflächen gesichert.  

Bei Umsetzung der Planungen kommt es zu Verkleinerungen der Verbundstrukturen. 

Biologische Vielfalt 

Aufgrund des Strukturreichtums und auf der Grundlage der durchgeführten floristisch-vegeta-
tionskundlichen und faunistischen Untersuchungen kann von einer höheren biologischen Viel-
falt der Änderungsfläche ausgegangen werden. Diese wird sich durch den zunehmenden Le-
bensraumverlust trotz der vorgesehenen Biotopanreicherungen vermindern. 
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Schutzgebiete 

Das Änderungsgebiet ist nicht Bestandteil eines Natura 2000-Gebietes. Die Grenze zum 
FFH-Gebiet „Zülow-Niederung“ und Naturschutzgebiet „Zülowgrabenniederung“ liegt etwa 
500 m östlich und das Vogelschutzgebiet (SPA) „Nuthe-Nieplitz-Niederung“ in ca. 600 m 
Entfernung südwestlich. Auswirkungen bei Umsetzung des Bauplanungsrechtes, die bis in 
das FFH-Gebiet hinein wirken, sind nicht zu erwarten. Auch mit negativen Auswirkungen 
auf die benachbarten Naturschutzgebiete „Rangsdorfer See“ und „Machnower See“ ist nicht 
zu rechnen. 

Die Grenzen des unmittelbar südlich des Änderungsbereiches angrenzenden LSG werden 
nachrichtlich übernommen. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgebiet sind nicht zu 
erwarten. Der Erholungsdruck auf die angrenzenden Freiflächen wird sich aber verstärken.  

Mit der Planänderung werden im wirksamen FNP sowie im landschaftsplanerischen Entwick-
lungskonzept dargestellte Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (SPE-Flächen hier: Flächenpool Konversionsfläche, Ökopool) baulich überplant. 
Der Flächenpool (Konversionsfläche) kann gemäß Landschaftsplan 2008 Ausgleichsmaß-
nahmen der Gemeinde Rangsdorf übernehmen. Nach Hinweis im Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan RA 9-7 sollen die Poolflächen für die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen 
zum Bebauungsplan genutzt werden. Es verbleibt aber noch ein Flächenüberhang.  

Geschützte Biotope 

Gemäß Bilanzierung im Umweltbericht zum Bebauungsplan gehen 1,1 ha geschützte Sand-
trockenrasen verloren, die in Teilen im Änderungsbereich bzw. auf den südlich angrenzenden 
Flächen wiederhergestellt werden können (vgl. Pflege- und Entwicklungsplan). 

Für den Verlust der geschützten Biotope ist im weiterführenden Verfahren ein Antrag auf 
Ausnahme von den Verboten nach § 30 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG zu stellen. 

Naturhaushalt 

Boden 

Die Flächennutzungsplanänderung sieht eine Entwicklung bzw. Erweiterung von Bauge-
bietsflächen vor. Der Änderungsbereich umfasst gemäß dem im Parallelverfahren aufzu-
stellenden Bebauungsplan eine Fläche von 34,8 ha. Im Rahmen der Neugestaltung des 
Plangebiets, überwiegend als Wohngebiet, soll gemäß Bebauungsplan das gesamte Areal 
außerhalb der geplanten öffentlichen Grünfläche, des Waldes und der denkmalgeschützten 
Gebäude beräumt und modelliert werden. Auch der große Bunker wird zurückgebaut. Die 
Geländeoberfläche wird zukünftig in großen Teilbereichen des Plangebiets bis zu maximal 
2 bis 3 Metern oberhalb des jetzigen Niveaus liegen. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Boden ergeben sich durch nachhaltige Veränderung des Bodengefüges und der Boden-
funktionen. Dies ergibt sich vor allem durch die zusätzlich mögliche Überbauung und Ver-
siegelung von Flächen im Änderungsbereich.  

Durch die Umsetzung der Planungen können gemäß dem Bebauungsplan durch die Neu-
bebauung der Wohn- und Mischgebiete mit den zulässigen Überschreitungen der Grundflä-
chenzahlen sowie durch Verkehrsflächen insgesamt 20,1 ha Fläche versiegelt werden. Auf 
den Bebauungsplan RA 9-7 entfallen davon abzüglich der bereits rechtlich zulässigen Be-
bauung sowie der bereits versiegelten Flächen 12,4 ha. Dies führt zum Verlust von Boden-
funktionen, die aber aufgrund der erheblichen anthropogenen Überprägung durch Überbau-
ung und Versiegelung im Änderungsbereich teilweise bereits stark eingeschränkt bzw. als 
nicht mehr vorhanden zu bewerten sind. Hinzu kommen partiell erhebliche Vorbelastungen 
durch Altlasten und verunreinigtes Füllmaterial aus den Aufschüttungsböden.  
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Innerhalb der 5,2 ha großen öffentlichen Grünfläche soll weitgehend auf eine Neuversiege-
lung für Wege und befestigte Flächen verzichtet werden, da die ehemaligen Hubschrauber-
standplätze erhalten und in ein Freiflächenkonzept integriert werden. Gemäß den Festsetzun-
gen zu Bepflanzung und Nutzung verbleibt ein Anteil an versiegelten Flächen auf maximal 
20 %, das bedeutet eine maximal zulässige Versiegelung von 10.449 m². Im Vergleich zum 
Bestand (9.834 m²) können demzufolge zusätzlich 615 m² für neue Wege versiegelt werden.  

Die im Rahmen der weiteren Planungen bilanzierten Beeinträchtigungen des Schutzguts 
Boden sind durch eine Entsiegelung von Flächen oder alternativ eine sonstige Aufwertung 
von Bodenfunktionen gemäß den Vorgaben der HVE kompensieren. Als Kompensationser-
fordernis ergeben sich gemäß Bebauungsplan 12,4 ha Entsiegelungsfläche. 

Altlasten 

Auf dem Standort des ehemaligen Flugplatzes Rangsdorf bzw. den ehemaligen Bücker-
Werken bestehen gemäß Bebauungsplan auf Teilflächen noch Verunreinigungen durch 
Schadstoffe, die auf die frühere Nutzung durch die sowjetischen Streitkräfte zurückzuführen 
sind. Diese Verunreinigungen werden vor der Neubebauung bzw. im Zuge der Erschlie-
ßungsarbeiten vollständig im Geltungsbereich des Bebauungsplanes beseitigt. 

Wasser 

Oberflächengewässer 

Natürliche Oberflächengewässer sind im Änderungsbereich nicht vorhanden.  

Gemäß Bebauungsplan befindet sich im Norden ein wassergefülltes Beton-Becken, das 
durch die Planung verloren geht.  

Die Änderungsfläche 2 bindet mit dem Kanal 8 an das Kanalsystem Klein Venedig an. Der 
verrohrte Drilling verläuft von dort nach Süden und bindet das Kanalsystem an den Zülow-
kanal an. Der Kanal ist von den Planungen nicht betroffen, er reicht nicht bis unmittelbar an 
die Änderungsfläche heran. Auswirkungen auf Oberflächengewässer sind nicht zu erwarten. 

Grundwasser 

Auswirkungen auf das Grundwasser sind aufgrund der möglichen Neuversiegelung durch 
eine verminderte Grundwasserneubildung zu erwarten. Die Funktion der Grundwasserneu-
bildung kann durch die zusätzliche Bodenüberbauung und -versiegelung erheblich beein-
trächtigt werden.  

Da das Niederschlagswasser jedoch gemäß Bebauungsplan und der Satzung für die Entsor-
gung von Niederschlagswasser (Niederschlagswasserentsorgungssatzung vom 17.12.2012) 
entweder vor Ort auf den Grundstücken, in straßenbegleitenden Mulden-/Rigolen oder in einer 
großen Versickerungsmulde südlich der Neubaugebiete im Übergang zum Flugfeld versickert 
wird, sind erhebliche negative Veränderungen für den lokalen Landschaftswasserhaushalt 
nicht zu erwarten. Zum Bebauungsplan liegt ein Versickerungskonzept vor. 

Wasserschutzgebiet 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Wasserschutzzone und grenzt auch nicht an eine sol-
che an. 

Klima 

Dem überwiegenden Teil der Änderungsflächen wird keine klimatische Flächenfunktion zu-
geordnet. Die klimatische Ausgleichsfunktion der südlich gelegenen großen Offenlandflä-
chen (Kaltluftentsehungsgebiete) und die Einbindung in die Luftaustauschbahnen der um-
liegenden Siedlungsquartiere ist zu erhalten und zu verbessern. 
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Mit Umsetzung der Planungen und den möglichen baulichen Verdichtungen ist jedoch ein 
Verlust von Offenland- und Gehölzflächen verbunden, die in ihrer Gesamtheit der Kaltluf-
tentstehung dienen. Die Flächen des südlich angrenzenden Flugfeldes bleiben für diese 
Funktion vollständig erhalten. Durch die zusätzliche Versiegelung von Flächen auf ca. 12,4 
ha, die sich aufgrund der Wärmespeicherkapazität der Oberflächen stark aufheizen können, 
kann es zu einer lokal begrenzten Erhöhung der Lufttemperatur kommen. Auch bezüglich 
der Wind- und Austauschverhältnisse wird die Bebauung zu Veränderungen des Lokalkli-
mas und zu einer verringerten Frischluftzufuhr führen. Wichtigstes Ziel ist daher die dauer-
hafte Offenhaltung des südlich angrenzenden Flugfeldes. Die konkreten Maßnahmen auch 
im Hinblick auf den Klimaschutz sind im Pflege- und Entwicklungsplan sowie im zum Be-
bauungsplan vorliegenden Grünordnungsplan dargelegt.  

Der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels wie steigende 
Temperaturen, häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlas-
tungen von Gewässern und Kanalisation ist mit geeigneten Maßnahmen (kilmagerechte Ar-
chitektur) soweit wie möglich gegenzusteuern. Im Änderungsbereich können als gesetzlich 
geforderte Klimaanpassungsmaßnahme Dachflächen auf einer Gesamtfläche von 2,5 ha 
begrünt werden. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild 

Mit Umsetzung der Planungen im Änderungsbereich 2 wird sich das Landschaftsbild we-
sentlich verändern. Aus dem brachgefallenen Gelände der ehemaligen Bücker-Werke mit 
seinen verfallenden Gebäuden und den Überbleibseln der früheren Flugplatznutzung ent-
steht ein Wohngebiet am Südrand bestehender Einfamilienhaussiedlungen von Rangsdorf. 
Die städtebauliche Entwicklung strebt gemäß Bebauungsplan ein hochwertiges Wohngebiet 
am südlichen Ortsrand von Rangsdorf im Übergang zur freien Landschaft an.  

Der große Landschaftsraum des Flugfeldes wird über eine ca. 5 ha große öffentliche Grün-
fläche mit den historischen Gebäuden verbunden, so dass der gesamträumliche Zusam-
menhang der historischen Nutzungen erhalten wird. Die Weitsicht nach Süden wird von dort 
aus durch die Neubebauung nicht gestört. Vom Flugfeld aus wird sich das Landschafts- und 
Ortsbild gemäß Umweltbericht zum Bebauungsplan dagegen aufgrund der bis zu 16,5 m 
hohen Gebäudekulisse über die beiden Neubaubereiche östlich und westlich der Grünfläche 
ganz neu präsentieren und eine neue markante Siedlungszäsur darstellen.  

Mit dem Abriss der maroden Gebäude und des großen Bunkers und der nach Bebauungs-
plan geplanten Geländemodellierung mit Erhöhung des Geländeniveaus wird es in diesem 
Bereich zu einem annähernd flächendeckenden Verlust des gehölzgeprägten Vegetations-
bestandes kommen. Insofern müssen die Baugebiete neu eingegrünt werden, um das für 
die Gemeinde Rangsdorf typische waldbaumgeprägte Ortsbild zu realisieren.  

Erholung 

Nach dem städtebaulichen Konzept soll ein hochwertiges Wohngebiet am südlichen Orts-
rand von Rangsdorf im Übergang zur freien Landschaft enstehen, das mit der schönen Aus-
sicht auf und der Anbindung an das Flugfeld den Bewohnern einen erholsamen Land-
schaftsraum quasi vor der Haustür anbieten kann. Dieser große Landschaftsraum des Flug-
feldes wird über eine ca. 5 ha große öffentliche Grünfläche im Plangebiet mit den histori-
schen Gebäuden verbunden, so dass der gesamträumliche Zusammenhang der histori-
schen Nutzungen erhalten wird. Die Wiederbelebung der kulturhistorisch bedeutsamen, 
denkmalgeschützten Gebäude und die Einbindung in einen städtebaulichen Gesamtkom-
plex mit Angeboten für Spiel und Sport sowie den landschaftsbezogenen Erholungsange-
boten auf dem Flugfeld verbessert die Erholungssituation deutlich. 
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Fazit:  

Mit Umsetzung der Planungen ergeben sich Beeinträchtigungen und Eingriffe in alle Schutz-
güter. Insbesondere Vegetations- und Lebensraumverluste, zusätzliche Bodenversiegelun-
gen und Veränderungen des Landschaftsbildes sind als erheblich einzustufen.  

Für die im Umweltbericht zum Bebauungsplan bilanzierten Eingriffe wird ein Kompensati-
onsbedarf von 12,4 ha für Bodenversiegelungen sowie 37,4 ha für Biotop- und Vegatations-
verluste benannt. Die aufgezeigten, erforderlichen Maßnahmen können teilweise im Plan-
gebiet und zudem im südlich angrenzenden ehemaligen Flughafenbereich (vgl. Pflege- und 
Entwicklungsplan) durch gleichartige bzw. gleichwertige Maßnahmen kompensiert werden.  

Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes wird nachrichtlich übernommen. Beeinträchti-
gungen des LSG sowie der angrenzenden Schutzgebiete sind nicht zu erwarten.  

Auswirkungen auf das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept  

Mit dem Bebauungsplan wird die Flächenkulisse der SPE-Flächen im Landschaftsplan bzw. 
im FNP verändert.  

In Abgrenzung zum angrenzenden Flugfeld wird im B-Plangebiet eine SPE-Fläche 2 in ei-
nem Umfang von ca. 1 ha dargestellt, die im landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept 
übernommen wird. Auch die Grünfläche innerhalb des Baugebietes, die auch für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen (Bepflanzungen, Trockenrasenentwicklungen) dienen soll, 
wird im landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept als SPE-Fläche dagestellt (5,3ha).  

Die im wirksamen FNP als SPE-Fläche dargestellte Fläche des Flächenpools Konversions-
fläche der Gemeinde Rangsdorf wird in Teilen durch Baugebiete überlagert und verliert da-
mit in diesen Bereichen ihre Funktion. Der Flächenpool „Konversionsfläche“ umfasste ur-
sprünglich 100 ha, der Ökopool zusätzlich 14 ha. Die Abgrenzungen wurden allerdings mo-
difiziert. 

Innerhalb der Änderungsfläche 2 liegen insgesamt 12,7 ha Fläche des ehemaligen Flächen-
pools und 1,2 ha des Ökopools. Nach Überlagerung mit den neuen Abgrenzungen des Flä-
chenpools verbleiben 71,9 ha Poolfläche (Konversionsfläche).  

Die angrenzende Maßnahmefläche für den Flughafen BER wird durch die Planung nicht 
berührt. 

Nach dem landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept 2008 und der 1. Fortschreibung des 
FNP bestand ein Kompensationsflächenpotenzial von insgesamt 120,9 ha und ein Bedarf von 
37,01 ha (vgl. Wallmann 2008),wobei die Konversionsfläche lediglich als Potenzialfläche zu 
betrachten war, eine Qualifizierung dieser Fläche lag zu dem Zeitpunkt nicht vor. Mit der Fort-
schreibung zur 1. Änderung des FNP (2015) wurde kein Kompensationsbedarf ermittelt, viel-
mehr werden ehemals überplante Bauflächen zurückgenommen, die für naturschutzfachliche 
Maßnahmen wieder zur Verfügung stehen können (Dubrow GmbH).  

Der Gesamtbedarf an Kompensationsfläche für die Änderungsfläche 2 beträgt gemäß Be-
bauungsplan rd. 49,8 ha (12,4 ha Boden, 37,4 ha Biotope). Dieser Bedarf wird vollständig 
dem Flächenpool und dem B-Plan RA 9-7 zugeordnet. Die Flächen sind durch einen Pflege- 
und Entwicklungsplan qualifiziert und stehen sofort zur Verfügung.  

Somit verbleiben rechnerisch und ohne kumulative Kompensationen Kompensationsmöglich-
keiten z.B. für die übrigen Änderungsflächen im FNP im Umfang von rd. 34 ha in der Konver-
sionsfläche. Nach dem Grünordnungsplan zum Bebauungsplan steht auf dem Flugfeld weite-
res Potenzial für Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung, das anderen Eingriffen außer-
halb des Bebauungsplanes zugeordnet werden könnte. Der Überhang ergibt sich im Wesent-
lichen aus der großen Beweidungsfläche und wird mit 24,1 ha angegeben.  
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Die Fläche befindet sich nicht im Eigentum der Gemeinde. Die Bereitstellung von Flächen 
für externe Bedarfe an Ausgleichsflächen aus der 2. Änderung des FNP ist mit dem Eigen-
tümer zu klären.  

Unter Beachtung der benannten Kompensationserfordernisse sowie der artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen, wie sie im Bebauungsplan dargelegt sind, wird im Änderungsbereich 
2 das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept angepasst, die SPE-Fläche wird ent-
sprechend der B-Planfestsetzung dargestellt (vgl. Deckblattzeichnungen im Anhang). 

Neben der Darstellung der Bauflächen als Waldsiedlungs- und Gartensiedlungsbereiche, 
werden die Grünflächen, Waldflächen und übergeordneten Verkehrsflächen sowie die 
Grenze des LSG übernommen. Die Bezeichnung der Flächennutzungen erfolgt analog zum 
landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept von 2008. Die Abgrenzungen der SPE- Flä-
chen werden ebenso angepasst wie die vorgesehenen Maßnahmen der Ortsrandeingrü-
nung und die Neupflanzung von Alleen. 

7.4.3.3 Änderungsfläche 2.1 „Sportstätte nördlich der Bücker-Werke“ 

Biotope und Arten 

Der Änderungsbereich wird derzeit als Ackerfläche genutzt, es kommen überwiegend ver-
breitete, anthropogen beeinflusste Biotope vor. Bei Umsetzung der Planung kommt es zu 
einem vollständigen Verlust der vorhandenen Biotope von derzeit eingeschränktem Wert. 
Aufgrund der Wertigkeit der vorhandenen Biotope besteht hinsichtlich des möglichen Bio-
topverlustes ein geringes Konfliktpotenzial.  

Ein notwendiger Ausgleich für den Verlust von Biotopen ist in der weiterführenden Planung 
zu ermitteln. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche ist zu begründen. 

Fauna 

Die Fläche grenzt westlich an die Bahntrasse und vorhandene Siedlungsflächen an. Die 
Bedeutung für die Fauna wird daher als mittel eingestuft.  

Nach derzeitiger Einschätzung ergeben sich im Änderungsbereich durch die Umnutzung 
von landwirtschaftlicher Fläche zu Grünfläche keine über das bestehende Maß hinausge-
henden Konflikte mit dem Schutzgut und insbesondere mit dem besonderen Artenschutz.  

Biotopverbund 

Die Änderungsfläche 2.1 befindet sich in einer Verbindungsfläche zwischen dem Rangsdor-
fer See, den Seen der Zülowniederung und der weiteren, kleineren Gewässer. Sie liegt so-
mit auch in einer Verbindungsfläche zur Entwicklung des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“.  

Gemäß dem landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept ist die Fläche Bestandteil des 
lokalen Biotopverbundes zwischen den o.g. Kernflächen. 

Aufgrund der geplanten Flächenänderung von Landwirtschaftsfläche in Grünfläche ist eine 
Beeinträchtigung der Biotopvernetzung bzw. die Zerschneidung von Lebensräumen jedoch 
nicht zu erwarten.   

Biologische Vielfalt 

Aufgrund der Biotopstruktur kann von einer eher geringen biologischen Vielfalt der Ände-
rungsfläche ausgegangen werden. Mit der Darstellungsänderung ergeben sich keine we-
sentlichen Veränderungen.  
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Schutzgebiete 

Das Änderungsgebiet ist nicht Bestandteil eines Natura 2000-Gebietes. Die Grenze zum 
FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet „Zülowgrabenniederung“ liegt etwa 500 m östlich und 
das Vogelschutzgebiet (SPA) „Nuthe-Nieplitz-Niederung“ in ca. 600 m Entfernung südwest-
lich. Auswirkungen bei Umsetzung der Planung, die bis in das FFH-Gebiet hinein reichen, 
sind aufgrund der trennenden Strukturen der Bahn und der angrenzenden Siedlungsflächen 
nicht zu erwarten. Auch mit negativen Auswirkungen auf die Naturschutzgebiete „Rangs-
dorfer See“ und „Machnower See“ ist nicht zu rechnen. 

Geschützte Biotope 

Im Änderungsbereich befinden sich keine geschützten Biotope 

Naturhaushalt 

Boden 

Die Flächennutzungsplanänderung sieht eine Darstellung als Grünfläche mit Anlagen für 
sportliche Einrichtungen anstelle der Fläche für die Landwirtschaft vor. Die Böden im Plan-
gebiet aus Kalkgleyen und Kalkhumusgleyen aus Flusssanden über Wiesenmergel sind 
trotz der ackerbaulichen Nutzung als wertvoll einzustufen.  

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden können sich bei baulichen Maßnahmen - auch 
bei Sportplatzbau - ergeben durch nachhaltige Veränderung des Bodengefüges und der 
Bodenfunktionen. Dies ergibt sich vor allem durch die mögliche Überbauung und Versiege-
lung (Befestigung) von Flächen im Änderungsbereich.  

Ohne konkrete weitere Planungen sind derzeit jedoch Beeinträchtigungen durch eine mög-
liche Verdichtung und Versiegelung von Boden nicht einzuschätzen.  

Die Ermittlung der zukünftigen Bodenbeeinträchtigungen und die Darlegung des notwendi-
gen Ausgleichs erfolgt im nachgeordneten Verfahren.  

Überschlägig wird mit einer 30% igen Verdichtung bzw. Versiegelung kalkuliert (entspricht 
6.000 m²), die gemäß den Vorgaben der HVE im Plangebiet bzw. in dessen Nahbereich 
kompensiert werden kann.  

Altlasten 

Die Fläche stellt sich nach aktuellem Kenntnisstand als unbelastet dar. 

Wasser 

Oberflächengewässer 

Natürliche Oberflächengewässer sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. 

Grundwasser 

Auswirkungen auf das Grundwasser sind aufgrund der möglichen Neuversiegelung durch 
eine verminderte Grundwasserneubildung möglich.  

Da das Niederschlagswasser jedoch gemäß der Satzung für die Entsorgung von Nieder-
schlagswasser (Niederschlagswasserentsorgungssatzung vom 17.12.2012) vor Ort auf den 
Grundstücken zu versickern ist, sind erheblich negative Veränderungen für den lokalen 
Landschaftswasserhaushalt nicht zu erwarten.  

Beeinträchtigungen der Gewässergüte des Grundwassers durch direkte Stoffeinträge oder 
durch die Verunreinigung der Deckschichten sind aufgrund der durch die Änderung des FNP 
zulässigen Nutzungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen zum Grund-
wasserschutz nicht zu erwarten.  
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Wasserschutzgebiete 

Die Fläche liegt nicht innerhalb einer Wasserschutzzone und grenzt auch nicht an eine sol-
che an. 

Klima 

Dem überwiegenden Teil der Änderungsflächen wird keine klimatische Flächenfunktion zu-
geordnet. Die derzeit landwirtschaftlich genutzte Freifläche sorgt kleinklimatisch jedoch für 
eine Durchlüftung der angrenzenden Baugebiete. 

Durch mögliche Verdichtungen kann es zu Veränderungen der bioklimatischen Situation 
durch geringeren Luftaustausch und sommerliche Aufwärmungseffekte kommen, jedoch 
wird diese Zunahme nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, da ein gewisser 
Luftaustausch auch in der Planungssituation bestehen bleibt. 

Der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels wie steigende 
Temperaturen, häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlas-
tungen von Gewässern und Kanalisation ist mit geeigneten Maßnahmen soweit wie möglich 
gegenzusteuern. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild  

Mit Umsetzung der Planungen im Änderungsbereich 2.1 wird sich das Landschaftsbild we-
sentlich verändern. Aus der ackerbaulich genutzten Fläche entsteht eine artifiziell gestaltete, 
aber noch grün geprägte Fläche.  

Erholung 

Die Erholungseignung ist im Bereich der Änderungsfläche 2.1 derzeit eher gering. Die Flä-
che ist aber als landschaftlich geprägter Freiraum einzustufen, der verloren geht. Anstelle 
einer eher ruhebezogenen Erholung wird auf der Fläche intensive Erholung stattfinden. 

Fazit: 

Mit Umsetzung der Planungen ergeben sich Beeinträchtigungen und Eingriffe insbesonere 
in die Schutzgüter Boden, Biotope/Vegetation und Landschaftsbild.  

Zur Menge der zusätzlichen Bodenversiegelungen liegen derzeit keine Daten vor. Bei einem 
Flächenumfang von 2 ha und unter Ansatz einer 30% igen Versiegelung der Grünfläche z.B. 
durch Kunstrasen und Funktionsgebäude würden 6.000 m² Fläche neuversiegelt. Dies und 
die Veränderungen des Landschaftsbildes sind als erheblich einzustufen.  

Mögliche Eingriffe können nach derzeitiger Einschätzung im Plangebiet bzw. in angrenzen-
den Flächen durch gleichartige bzw. gleichwertige Maßnahmen (gemäß HVE) kompensiert 
werden.  

Auswirkungen auf das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept  

Unter Beachtung des Erhaltes bzw. der Schaffung von Biotopverbundstrukturen wird im Än-
derungsbereich 2.1 das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept angepasst (vgl. Deck-
blattzeichnungen im Anhang). 

In der Deckblattzeichnung ist neben der Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Sport die Darstellung als lokaler Biotopverbund beizubehalten. Diese ist zu sichern. 
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7.4.3.4 Änderungsfläche 4 „Kienitzer Straße/Winterfeldallee“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse im Umweltbericht zum 
FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung werden die im landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept als 
Gartensiedlungsbereich und Wald mit der Maßgabe „Schutz und naturnahe Entwicklung von 
Feuchtwald“ dargestellten Flächen entsprechend der aktuellen Nutzung und der Darstellung 
im FNP als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kleingartenanlage dargestellt. Die Gren-
zen des angrenzenden Schutzgebietes werden übernommen. Die Darstellung der geschütz-
ten Alleen wird beibehalten.  

Rechnerisch ergeben sich durch die Darstellungsänderung Verluste an dargestellten Wald-
flächen von 0,9 ha.  

7.4.3.5 Änderungsfläche 5.1 „Korrektur Waldflächen/Wohnbauflächen“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse im Umweltbericht zum 
FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung wird die als Siedlungsfläche dargestellte Fläche gemäß der tat-
sächlichen Nutzung als Wald mit der Maßgabe „Schutz und naturnahe Entwicklung von 
Feuchtwald“ dargestellt. Der Siedlungsfläche wurde eine Funktion im Biotopverbund zuge-
ordnet, die übernommen wird. Die Waldfläche gilt als gesetzlich geschütztes Biotop. 

Rechnerisch ergeben sich Verluste an Wohnbauflächen von 0,4 ha und dafür ein Zugang 
an dargestellten Waldflächen von 0,4 ha.  

7.4.3.6 Änderungsfläche 5.2 „Korrektur Waldflächen/Wohnbauflächen“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse im Umweltbericht zum 
FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung wird die als Wald dargestellte Fläche entsprechend der tatsäch-
lichen Nutzung als Siedlungsfläche – Waldsiedlungsgebiet – dargestellt. Da die Fläche eine 
Bedeutung im Biotopverbund hat, verbleibt im Entwicklungskonzept ein schmaler Streifen 
Waldfläche als Trittsteinbiotop.  

Rechnerisch ergeben sich Verluste an dargestellten Waldflächen für die beiden Flächen 5.2 
und 5.3 von 0,2 ha.  
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7.4.3.7 Änderungsfläche 5.3 „Korrektur Waldflächen/Wohnbauflächen“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse im Umweltbericht zum 
FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung wird die als Wald dargestellte Fläche entsprechend der tatsäch-
lichen Nutzung als Siedlungsfläche – Waldsiedlungsgebiet – dargestellt. Da die Fläche eine 
Bedeutung im Biotopverbund hat, verbleibt im Entwicklungskonzept ein schmaler Streifen 
Waldfläche als Trittsteinbiotop.  

Rechnerisch ergeben sich Verluste an dargestellten Waldflächen für die beiden Flächen 5.2 
und 5.3 von 0,2 ha.  

7.4.3.8 Änderungsfläche 5.4 „Korrektur Waldflächen/Wohnbauflächen“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse im Umweltbericht zum 
FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung wird die als Wald dargestellte Fläche entsprechend der tatsäch-
lichen Nutzung als Siedlungsfläche – Waldsiedlungsbereich – dargestellt.  

Rechnerisch ergeben sich Verluste an dargestellten Waldflächen von 0,3 ha.  

7.4.3.9 Änderungsfläche 5.5 „Korrektur Waldflächen/Wohnbauflächen“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse im Umweltbericht zum 
FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung wird die als Wald dargestellte Fläche entsprechend der tatsäch-
lichen Nutzung als Siedlungsfläche – Gartensiedlung – dargestellt.  

Rechnerisch ergeben sich Verluste an dargestellten Waldflächen von 0,05 ha.  

7.4.3.10 Änderungsfläche 5.6 „Korrektur Waldflächen/Wohnbauflächen“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse Konfliktanalyse im Um-
weltbericht zum FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung wird die als Wald dargestellte Fläche entsprechend der tatsäch-
lichen Nutzung als Siedlungsfläche – Gartensiedlung – dargestellt.  

Rechnerisch ergeben sich Verluste an dargestellten Waldflächen von 0,18 ha.  
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7.4.3.11 Änderungsfläche 5.7 „Korrektur Waldflächen/Wohnbauflächen“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse im Umweltbericht zum 
FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung wird die als Siedlungsfläche - Gartensiedlung - dargestellte Flä-
che entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Wald dargestellt. 

Rechnerisch ergibt sich ein Zugang an dargestellten Waldflächen von 0,15 ha.  

7.4.3.12 Änderungsfläche 5.8 „Korrektur Waldflächen/Wohnbauflächen“  

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP an den tatsächlichen Nutzungsbestand 
werden eine Beurteilung der Schutzgüter und eine Konfliktanalyse im Umweltbericht zum 
FNP nicht durchgeführt.  

Der Landschaftsplan wird an die Darstellungen des FNP im Rahmen der 2. Änderung an-
gepasst. 

In der Deckblattzeichnung wird die als sonstige Grünfläche dargestellte Fläche entspre-
chend der tatsächlichen Nutzung als Wald mit der Maßgabe der naturnahen Entwicklung 
von Feuchtwald dargestellt. Die weiteren Darstellungen wie der Gewässerschutzstreifen 
und die Grenzen des LSG bleiben erhalten. 

Rechnerisch ergibt sich ein Zugang an dargestellten Waldflächen von 0,51 ha.  

7.4.3.13 Änderungsfläche 6 „Theresenhof“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes im 
FNP ergeben sich keine Veränderungen für die Schutzgüter. Eine Beurteilung der Schutz-
güter und eine Konfliktanalyse wurden im Umweltbericht zum FNP daher nicht durchgeführt. 

Der Landschaftsplan passt die Schutzgebietsgrenzen an, die in den FNP nachrichtlich über-
nommen werden. Die im wirksamen FNP dargestellte Gewerbefläche, im Landschaftsplan 
als Gewerbestandort dargestellt, bleibt erhalten. Die Maßgabe der randlichen Eingrünung 
wird übernommen. Zudem wird die Darstellung der SPE-Fläche gemäß B-Plan GM 20-1 
übernommen. 

7.4.3.14 Änderungsfläche 7 „Großmachnower Straße/Mittenwalder Straße“ 

Die überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen bedingen eine geringe Bio-

topwertigkeit. Die vorhandene Biogasanlage und der Schweinestall sollen entsprechend der 

tatsächlichen Nutzungen als Fläche für Versorgungsanlagen dargestellt werden. Aufgrund 

dieser redaktionellen Anpassung im FNP sind weitere, neue Konflikte mit den Schutzgütern 

nicht zu erwarten. 

Die Flächen grenzen unmittelbar an das LSG „Notte-Niederung“, sind aber nicht Bestandteil 
des LSG. Aufgrund der lediglich redaktionellen Anpassung der tatsächlichen Nutzung wer-
den wesentliche Auswirkungen auf das Schutzgebiet nicht erwartet. 
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Weitere Flächenrestriktionen 

Die Änderungsfläche liegt in der Flächenkulisse der Maßnahmenflächen für den Flughafen 
BER. Da es bei der Änderung 7 lediglich um eine Bestandsanpassung geht, ergeben sich 
keine Konflikte mit den Maßnahmenflächen.  

Fazit: 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung des FNP durch Klassifizierung der Fläche als Flä-
che für Versorgungsanlagen ergeben sich keine Konflikte mit dem landschaftsplanerischen 
Entwicklungskonzept, das die Fläche als Fläche für die Landwirtschaft – Acker - darstellt. 
Eine Übernahme der Flächenkategorisierung „Fäche für Versorgungsanlagen“ und damit 
eine Differenzierung der Landwirtschaftsfläche ist im landschaftsplanerischen Entwicklung-
konzept nicht vorgesehen und wird nicht erforderlich. 

In der Deckblattzeichnung wird die Fläche weiterhin als Ackerfläche mit landwirtschaftlichen 
Nutzbauten dargestellt. Die Grenzen des LSG werden übernommen. 

7.4.3.15 Änderungsfläche 8 „Historischer Dorfkern Rangsdorf“ 

Biotope und Arten 

Biotope 

Für die Beurteilung der vorhandenen Biotope im Änderungsbereich 8 wird die aktuelle Bio-
topkartierung zum parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan RA14-2 vom Oktober 
2020 zugrunde gelegt.  

Gemäß dem Umweltbericht zu diesem Bebauungsplan kommen überwiegend verbreitete, 
anthropogen beeinflusste Biotope vor. Markant ist der Waldbaumbestand, der in Randbe-
reichen teilweise noch den geschützten Erlen-Eschenwäldern zugeordnet wird.  

Im Übrigen befinden sich im Änderungsbereich überwiegend Biotope von allgemeinem Wert. 

Aufgrund der Wertigkeit der im Änderungsbereich vorkommenden Biotope besteht hinsicht-
lich des möglichen Biotopverlustes durch die geplante Änderung (Baugebiet anstelle der 
Grün- und Waldflächen) ein mittleres - für den Verlust von Waldflächen ein höheres Kon-
fliktpotenzial. Insgesamt gehen bei Planrealisierung 0,21 ha Grünfläche und 0,42 ha Wald-
fläche verloren. Der Verlust von Vegetationsflächen im Umfang von 0,62 ha ist trotz der 
gegebenen mittleren Biotopwertigkeit als erheblich einzustufen, vor allem durch den Wald-
verlust ergibt sich ein höheres Konfliktpotenzial.  

Verlust von Waldflächen 

Hinsichtlich der geplanten Änderungen teilt die Untere Forstbehörde zur Fläche 8 mit, dass 
ein Grundstück (Gemarkung Rangsdorf, Flur 5, Flurstück 169) derzeit die Waldeigenschaft 
nach LWaldG besitzt. Es handelt sich jedoch um eine mit Fundamenten belastete innerört-
liche Waldfläche, welche in der Vergangenheit als Erholungsgrundstück genutzt wurde, je-
doch durch Nutzungsaufgabe verwildert ist und nunmehr die Kriterien der Waldeigenschaft 
erfüllt.  

Aufgrund des geringen ökologischen, ökonomischen und fehlenden Nutzungspotenzials als 
Erholungswaldfläche kann einer Überplanung der Waldfläche als Fläche für Wohnbebauung 
in Arrondierung der historischen Ortslage seitens der Forstbehörde zugestimmt werden. Für 
den Wald ist ein Ersatz außerhalb des Plangebiets zu schaffen.  
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Fauna 

Gemäß dem parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan RA 14-2 ist im Änderungs-
bereich vorrangig mit Siedlungsbegleitern zu rechnen. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass auf Flächen, auf denen eine Neubebauung /Verdichtung vorgesehen ist, mit einer 
erheblichen Veränderung der Lebensraumbedingungen zu rechnen ist.  

Hier sind neben Bauzeitenregelungen u. a. die Gehölze vor Fällmaßnahmen im Hinblick auf 
eine Besiedelung durch Höhlenbrüter und Fledermäuse zu untersuchen. 

Biotopverbund 

Der großräumige Biotopverbund, der durch Gewässersysteme und seine Begleitstrukturen 
wie Feuchtwälder, Röhrichte, Feuchtwiesen, Grünland, lineare und flächige Gewässer ge-
kennzeichnet ist, bietet günstige Lebensraumvoraussetzungen für eine Vielzahl störemp-
findlicher und anspruchsvoller Tierarten, die in vielen Teilbereichen der Gemeinde auch 
nachgewiesen werden können. Im Landschaftsrahmenplan werden der gesamte Rangsdor-
fer See, die Notteniederung, der Zülowgraben und der Vernässungsbereich nördlich von 
Klein Kienitz als Lebensraum faunistischer Leitarten dargestellt.  

Der im Bereich der Änderungsfläche liegende Gehölzbestand befindet sich in einem räum-
lichen Zusammenhang mit den Kernflächen westlich und nordöstlich und stellt daher einen 
lokalen Biotopverbund her. 

Aufgrund der Arrondierung zu bestehenden Bauflächen und der Einbindung in Gehölzflä-
chen ist eine Verinselung von Lebensräumen jedoch nicht zu erwarten. 

Biologische Vielfalt 

Wesentliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, die aufgrund der vorkommenden 
Waldbiotope und dem räumlichen Zusammenhang zum Rangsdorfer See als mittel bis hoch 
eingeschätzt wird, werden im Änderungsbereich nicht erwartet. 

Schutzgebiete 

Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. Auswirkungen auf Schutzgebiete sind 
nicht zu erwarten. 

Geschützte Biotope 

Im Änderungsbereich befinden sich gemäß der Biotopkartierung zumindest randlich ge-
schützte Biotope (Erlen-Eschenwald). Diese nach § 18 BbgNatSchAG i. V. m. § 30 
BNatSchG geschützten Biotope sind zu beachten. Hier wird bei Umsetzung der Planungen 
eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. 

Naturhaushalt 

Boden 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ergeben sich durch nachhaltige Veränderung 
des Bodengefüges und der Bodenfunktionen. Dieses ergibt sich vor allem durch die Über-
bauung und Versiegelung von Flächen. Die Versiegelung stellt einen der stärksten mögli-
chen Eingriffe dar, weil die Flächen dann keinen Bodenfunktionswert mehr aufweisen.  

Die Böden im Änderungsbereich unterliegen bereits unterschiedlichen menschlichen Nut-
zungen. Durch die Darstellung eines Baugebietes anstelle von Grünfläche und Wald und 
damit verbundene mögliche Neuversiegelungen ergeben sich Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden. 

Eine zusätzliche Versiegelung, insbesondere im Bereich der Gleyböden, ist als erheblich 
einzustufen. 
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Durch die Darstellung einer Siedlungsfläche kann es bei Planumsetzung zu zusätzlichen 
Versiegelungen und zum Verlust von Bodenfunktionen kommen. Gemäß dem Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan ist abzüglich der Bestandsversiegelung mit einer Neuversiege-
lung von 2.427 m² zu rechnen. Die genaue Bilanzierung erfolgt im Umweltbericht zum pa-
rallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan. 

Die Neuversiegelung ist durch geeignete Maßnahmen nach den Vorgaben der HVE auszu-
gleichen. Der Ausgleich erfolgt vermutlich nicht im Plangebiet. Flächen im Flächenpool 
„Konversionsfläche“ sind zu prüfen.  

Wasser 

Oberflächenwasser 

In der Änderungsfläche befinden sich keine Oberflächengewässer, Auswirkungen auf das 
Schutzgut sind nicht zu erwarten. 

Grundwasser 

Auswirkungen auf das Grundwasser sind aufgrund der zulässigen Neuversiegelung durch 
eine verminderte Grundwasserneubildung möglich. Aufgrund der derzeit eher geringen 
Grundwasserneubildung im Bereich der Änderungsfläche sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen jedoch nicht zu erwarten.  

Die Gemeinde Rangsdorf verfügt über eine Satzung für die Entsorgung von Niederschlags-
wasser (Niederschlagswasserentsorgungssatzung vom 17.12.2012). Danach muss Nieder-
schlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, durch Versickerung entsorgt 
oder auf andere Weise genutzt werden. In Fällen, in denen die örtlichen Gegebenheiten 
dies nicht ermöglichen bzw. unzumutbaren Aufwendungen notwendig sind, kann die Ge-
meinde einer anderen Art der Entsorgung zustimmen. Da davon auszugehen ist, dass die 
Boden- und Grundwasserverhältnisse grundsätzliche eine Versickerung erlauben, sind er-
heblich negative Auswirkungen nicht zu erwarten. 

Klima 

Auch für das Schutzgut Klima kann davon ausgegangen werden, dass Nutzungsänderun-
gen nur kleinteilig erfolgen und sich dementsprechend allenfalls auf die klimatische Situation 
des Grundstücks und seiner Umgebung auswirken. Die Einbettung in die umgebenden 
Waldflächen wirkt sich positiv aus.  

Der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels, wie steigende Tem-
peraturen, häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlastungen 
von Gewässern und Kanalisation ist mit geeigneten Maßnahmen (klimagerechte Architektur) 
mit entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan soweit wie möglich gegenzusteuern. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild 

Die Fläche 8 ist insbesondere für das Schutzgut Landschaftsbild bedeutend. Hier herrscht 
nach dem Hinweis der UNB derzeit eine lockere Bebauung vor, welche nördlich und östlich 
von Grünflächen (Wald) gesäumt wird. In Richtung Westen öffnet sich der Ausblick auf den 
landschaftsprägenden Rangsdorfer See mit seiner Badestelle. Mit Umsetzung der Planun-
gen geht das grün geprägte Bild dieser Fläche verloren.  

Die Planung zur Entwicklung von Bauflächen auf dargestellten Grün- und Waldflächen wi-
derspricht gemäß Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde dem Landschaftsprogramm 
Brandenburg (Karte 3.6/Erholung). Danach befindet sich die Änderungsfläche in einem 
Landschaftsraum, der für den Erhalt der Erholungseignung in Schwerpunkträumen der 
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Erholungsnutzung ausgewiesen ist. Im Bereich des Rangsdorfer Sees konzentriert sich der 
Ausflugstourismus. Eine Bebauung des Areales mit den derzeit umgebenden Waldflächen 
wäre für das Schutzgut Landschaftsbild voraussichtlich weder ausgleich- noch ersetzbar. 

Erholung 

Die Änderungsfläche befindet sich in einem Landschaftsraum, der für den Erhalt der Erho-
lungseignung in Schwerpunkträumen der Erholungsnutzung ausgewiesen ist. Im Bereich 
des Rangsdorfer Sees konzentriert sich der Ausflugtourismus.  

Die Fläche selbst hat derzeit jedoch keine Erholungsfunktionen für die Öffentlichkeit. 

Fazit: 

Mit Änderung der Darstellung analog zur Darstellung im FNP und der daraus abzuleitenden 
Umsetzung der Planungen ergeben sich Beeinträchtigungen und Eingriffe in die Schutzgü-
ter vor allem durch die zusätzliche Bodenversiegelung und die Vegetationsverluste. Das 
Landschaftsbild wird sich vollständig verändern. Die Fläche wird keine Erholungsfunktion im 
Schwerpunktraum für die Erholung übernehmen. Diese Beeinträchtigungen sind erheblich.  

Die Eingriffe können gemäß Umweltbericht zum parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan teilweise im Plangebiet durch gleichartige bzw. gleichwertige Maßnahmen kom-
pensiert werden.  

Die Kompensationserfordernisse werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan aufgezeigt. 
Unter Beachtung der Kompensationserfordernisse und der Einbindung der Siedlungsfläche 
ergeben sich für den Änderungsbereich 8 durch die Darstellung von Siedlungsflächen keine 
verbleibenden erheblichen Eingriffe und keine gravierenden Veränderungen im landschafts-
planerischen Entwicklungskonzept. Der die neuen Bauflächen arrondierende Wald bleibt, 
vermindert um die Eingriffsfläche, erhalten und rundet den historischen Ortsbereich ab. 

Beeinträchtigungen der angrenzenden Schutzgebiete sind im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens zu prüfen. 

Auswirkungen auf das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept  

Unter Beachtung der Kompensationserfordernisse gemäß Umweltbericht zum Bebauungs-
plan RA 14-2 sowie der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG wird das landschaftspla-
nerische Entwicklungskonzept von 2008 entsprechend den Darstellungen des FNP ange-
passt (vgl. Deckblattzeichnungen im Anhang).  

In der Deckblattzeichnung erfolgt anstelle der Darstellung als Wald und Grünfläche eine 
Darstellung als Siedlungsfläche, die dem historischen Ortsbereich zugeordnet wird. Umge-
bende Wald- und Grünflächen bleiben erhalten.  

7.4.3.16 Änderungsfläche 9.1 „FFH-Gebiet im Bereich der Zülowgrabenniederung“  

Aufgrund der redaktionellen Anpassung der Grenzen des FFH-Gebietes „Zülow-Niederung“ 
im FNP ergeben sich keine Veränderungen für die Schutzgüter. Eine Beurteilung der Schutz-
güter und eine Konfliktanalyse wurden im Umweltbericht zum FNP daher nicht durchgeführt. 

Der Landschaftsplan passt die Schutzgebietsgrenzen an, die in den FNP nachrichtlich über-
nommen werden. 

7.4.3.17 Änderungsfläche 9.2 „FFH-Gebiet im Bereich der Zülowgrabenniederung“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung der Grenzen des des FFH-Gebietes „Zülow-Niede-
rung“ im FNP ergeben sich keine Veränderungen für die Schutzgüter. Eine Beurteilung der 
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Schutzgüter und eine Konfliktanalyse wurden im Umweltbericht zum FNP daher nicht durch-
geführt. 

Der Landschaftsplan passt die Schutzgebietsgrenzen an, die in den FNP nachrichtlich über-
nommen werden. 

7.4.3.18 Änderungsfläche 9.3 „FFH-Gebiet im Bereich der Zülowgrabenniederung“ 

Aufgrund der redaktionellen Anpassung der Grenzen des des FFH-Gebietes „Zülow-Niede-
rung“ im FNP ergeben sich keine Veränderungen für die Schutzgüter. Eine Beurteilung der 
Schutzgüter und eine Konfliktanalyse wurden im Umweltbericht zum FNP daher nicht durch-
geführt. 

Der Landschaftsplan passt die Schutzgebietsgrenzen an, die in den FNP nachrichtlich über-
nommen werden. 

7.4.3.19 Änderungsfläche 10 – Sportplatz Groß Machnow 

Biotope und Arten   

Im Änderungsbereich kommen neben den Biotopen der Sportplätze randlich Hecken- und 
Waldbiotope vor. Mit den aufgeführten Wald-/Forstbiotopen befinden sich im Änderungsbe-
reich Biotope von allgemeinem (Rasenflächen) bis mittlerem Wert (Heckenstrukturen und 
Wald). Geschützte Biotope sind im Änderungsbereich nicht vorhanden 

Aufgrund dieser Wertigkeit besteht hinsichtlich eines möglichen Biotopverlustes durch die 
geplante Änderung (Waldfläche wird zur baulich geprägten Grünfläche) ein mittleres Kon-
fliktpotenzial.  

Mit Umsetzung der Planung wird das Gebiet, über den Bestand hinaus, durch einen Anteil 
versiegelter und überbauter Flächen (Umkleide- und Sanitätsgebäude, Stellplatzflächen) 
geprägt sein. Der Verlust von Waldbiotopen ist erheblich und auf ein Minimum zu begren-
zen.  

Der notwendige Ersatz für den Verlust von Biotopen ist auf der Grundlage konkreter Ausfüh-
rungsplanungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Baugenehmigungsver-
fahren zu benennen. Unbenommen davon bleibt der Ersatz von Wald für den Verlust von max. 
3.900 m²  Waldflächen im Sinne des LWaldG. Kompensationsmaßnahmen im Sinne eines 
Waldersatzes sind mit der Forstbehörde abzustimmen und im Rahmen einer verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. im Baugenehmigungsverfahren zu benennen.  

Hinsichtlich der geplanten Änderung verweist die Untere Naturschutzbehörde darauf, dass 
sich in östlicher Richtung mehrere große alte Laubbäume befinden, die auf jeden Fall zu 
erhalten sind.  

Das gleiche gilt für den hinter dem vorhandenen Gebäude stockenden Laubwald, welcher 
zudem innerhalb eines Wirkraumes zur Sicherung von Freiflächen liegt, die für die Durch-
lüftung des Ortes von besonderer Bedeutung sind (vgl. Schutzgut Klima).  

Die Untere Forstbehörde teilt zur Fläche 10 mit, dass einer Änderung der Darstellung im 
Flächennutzungsplan und somit einer Reduzierung von Waldfläche nicht zugestimmt wird.  

Die Forstbehörde verweist dabei auf den geringen Waldflächenanteil der Gemarkung Groß 
Machnow der lediglich 8,4 % beträgt und als forstpolitisch bedenklich eingestuft wird. Eine 
weitergehende Reduzierung von Waldflächen in der Flächenbilanz wird somit als nicht ziel-
führend zum Walderhalt gewertet.  
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Fauna 

Konkrete Daten zur Fauna liegen aus dem Landschaftsplan von 2008 vor. Der Änderungs-
bereich gilt mit den umgebenden Flächen als bedeutsames Nahrungs- und Rastgebiet von 
Kranichen und nordischen Gänsen.  

In den Teilbereichen, in denen eine Neubebauung/Verdichtung vorgesehen ist, ist mit einer 
kleinteiligen Veränderung der Lebensraumbedingungen vor allem durch Verlust der Wald-
biotope zu rechnen. Einfluss auf die Funktionen des Nahrungs- und Rastgebietes werden 
aufgrund der Kleinteiligkeit nicht erwartet.  

Im Rahmen des weiteren Verfahrens sind artenschutzrechtliche Belange zu prüfen. Auf-
grund der vorkommenden Lebensraumstrukturen ist mit dem Vorkommen Vögeln, Fleder-
mäusen und ggf. Zauneidechsen zu rechnen. In jedem Fall sind zur Vermeidung von Ver-
botstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG Bauzeitenregelungen und eine ökologi-
sche Baubegleitung sicherzustellen. 

Zudem sind vor Umsetzung der Planung Bestandsgebäude sowie Gehölze vor Abriss- und 
Fällmaßnahmen im Hinblick auf eine Besiedelung durch Gebäude/Höhlenbrüter und Fleder-
mäuse zu untersuchen. 

Nach derzeitiger Einschätzung ergeben sich im Änderungsbereich durch den Waldverlust 
und eine mögliche bauliche Verdichtung unter Beachtung der genannten Schutzmaßnah-
men keine über das bestehende Maß hinausgehenden Konflikte mit dem Schutzgut und 
insbesondere mit dem besonderen Artenschutz. 

Biotopverbund 

Die Änderungsfläche befindet sich in einer Verbindungsfläche zwischen dem Rangsdorfer 
See, den Seen der Zülowniederung sowie weiteren, kleineren Gewässern im Osten von 
Rangsdorf. Zudem gilt sie als Teil eines bedeutsamem Nahrungs- und Rastgebiets von Kra-
nichen und nordischen Gänsen. Aufgrund der Kleinteiligkeit der geplanten Maßnahmen und 
der Einbettung in die umgebende Waldfläche ergeben sich keine erheblichen Beeinträchti-
gungen für den Biotopverbund 

Biologische Vielfalt 

Mit Verlust von Waldbiotopen und der Anlage intensiv genutzter Grünflächen wird sich die 
Biologische Vielfalt verringern. 

Schutzgebiete 

Die Fläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. Die Grenzen des Landschaftschutz-
gebietes „Notte-Niederung“ verlaufen südlich und westlich um den Sportplatz herum. Aus-
wirkungen auf das Schutzgebiet sind nicht zu erwarten. 

Geschützte Biotope 

Im Areal der Änderungsfläche 10 befinden sich keine geschützten Biotope. Auswirkungen 
auf geschützte Biotope sind nicht zu erwarten. Für die Waldflächen greifen die Bestimmun-
gen des LWaldG. 

Naturhaushalt 

Boden 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ergeben sich, wenn das Bodengefüge und die 
Bodenfunktionen nachhaltig verändert werden. Durch die Qualifizierung der Sportflächen 
sowie der Funktionsgebäude kann es anlagebedingt zu zusätzlichen Versiegelungen und 
zum Verlust von Bodenfunktionen kommen. Der Anteil der Neuversiegelung ist derzeit nicht 
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bekannt, er ist im weiteren Verfahren zu prüfen. Eine vorläufige Abschätzung der mögllichen 
Versiegelung erfolgt auf Grundlage der maximal möglichen Überbauung. Die Bilanzierung 
erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. des Baugenehmigungsverfah-
rens. Überschlägig kann auf Grundlage der Machbarkeitstudie und unter Beachtung der be-
reits versiegelten Flächen von einer Neuversieglung von mindestens 30 % der Fläche aus-
gegangen werden, d.s. bei einer Gesamtfläche von 3,88 ha insgesamt 1,1 ha (11.640 m²). 

Im Änderungsbereich können bei Umsetzung der Planung teilweise bereits anthropogen 
überformte Böden betroffen werden. In diesen Bereichen sind Beeinträchtigungen weniger 
gravierend als bei natürlichen oder anthropogen kaum veränderten Böden, die sich  teil-
weise als Gleyböden im Änderungsbereich befinden.  

Die im Rahmen der weiteren Planungen zu bilanziertenden Beeinträchtigungen des Schutz-
guts Boden lassen sich durch eine Entsiegelung von Flächen oder alternativ eine sonstige 
Aufwertung von Bodenfunktionen gemäß den Vorgaben der HVE kompensieren.  

Wasser 

Oberflächenwasser 

Auf der Änderungsfläche 10 oder in ihrem näheren Umkreis befinden sich keine Oberflä-
chengewässer. Auswirkungen auf dieses Schutzgut sind daher nicht zu erwarten. 

Grundwasser 

Auswirkungen auf das Grundwasser sind aufgrund der möglichen Neuversiegelung durch 
eine verminderte Grundwasserneubildung möglich. Aufgrund der derzeit eher geringen 
Grundwasserneubildung im Bereich der Änderungsfläche sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen jedoch nicht zu erwarten.  

Zudem verfügt die Gemeinde Rangsdorf über eine Satzung für die Entsorgung von Nieder-
schlagswasser (Niederschlagswasserentsorgungssatzung vom 17.12.2012). Danach muss 
Niederschlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, durch Versickerung ent-
sorgt oder auf andere Weise genutzt werden. In Fällen, in denen die örtlichen Gegebenhei-
ten dies nicht ermöglichen bzw. unzumutbaren Aufwendungen notwendig sind, kann die 
Gemeinde einer anderen Art der Entsorgung zustimmen. Da man davon ausgehen kann, 
dass die Boden- und Grundwasserverhältnisse grundsätzliche eine Versickerung erlauben, 
sind erheblich negative Auswirkungen nicht zu erwarten. 

Klima 

Für das Schutzgut Klima kann davon ausgegangen werden, dass Nutzungsänderungen nur 
kleinteilig erfolgen. Der hinter dem Gebäude stockende Laubwald, liegt allerdings innerhalb 
eines Wirkraumes zur Sicherung von Freiflächen, die für die Durchlüftung des Ortes von 
besonderer Bedeutung sind. Nutzungsänderungen von Freiflächen zu Siedlungen sind un-
ter klimatischen Gesichtspunkten daher besonders zu prüfen. 

Der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels, wie steigende 
Temperaturen, häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlas-
tungen von Gewässern und Kanalisation ist mit geeigneten Maßnahmen (klimagerechte Ar-
chitektur) soweit wie möglich gegenzusteuern. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild stellt sich überwiegend grün-geprägt durch einen von Gehölzen ge-
rahmten Sportplatzbereich dar. Nach Süden grenzt extensiv genutztes Grünland an die 
Sportplatzfläche an. Die östlich angrenzende Verkehrsfläche ist von Gehölzen gesäumt.  
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Die Erweiterung der Grünfläche als Standort für sportliche Zwecke dienende Gebäude, ein-
gebettet in Wald, führt nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.  

Erholung 

Die Fläche dient der Erholung im Rahmen der Nutzung als Sportstätte. Die aktive Erho-
lungsfunktion wird durch die Neuplanungen deutlich aufgewertet. 

Fazit 

Mit Umsetzung der Planungen ergeben sich Beeinträchtigungen und Eingriffe in die Schutz-
güter vor allem durch zusätzliche Bodenversiegelung. Die ursprünglich vorgesehenen Wald-
verluste im nördllichen Bereich wurden auf der Grundlage des vorliegenden Masterplans 
reduziert.  Im südwestlichen Bereich ist nach Hinweis der UNB die dort vorhandene Aus-
gleichs-Waldfläche ist in einem Umfang von rund 2.900 m² zu sichern und zu erhalten. So-
fern dies nicht möglich ist, ist die Ausgleichsfläche an anderer Stelle wiederherzustellen. 

Die Eingriffe können durch gleichartige bzw. gleichwertige Maßnahmen im Plangebiet kom-
pensiert werden.  

Auswirkungen auf das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept  

Unter Beachtung der Kompensationserfordernisse sowie der vorhandenen Ausgleichs-Flä-
che ergeben sich für den Änderungsbereich 10 durch die Erweiterung und Qualifizierung 
der Grünfläche keine verbleibenden, erheblichen Eingriffe und keine gravierenden Verän-
derungen im landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept. Die Waldinanspruchnahme 
wurde deutlich reduziert. Sofern erforderlich muss für die Ausgleichsfläche Ersatz geschaf-
fen werden. 

Beeinträchtigungen des angrenzenden Schutzgebietes sind nicht zu erwarten. 

Unter Beachtung der Kompensationserfordernisse sowie der Bestimmungen des § 44 Abs. 
1 BNatSchG wird das Landschaftsplanerische Entwicklungskonzept von 2008 entsprechend 
den Darstellungen des FNP angepasst (vgl. Deckblattzeichnungen).  

In der Deckblattzeichnung wird neben der Darstellung der erweiterten Grünfläche mit ihrer 
Zweckbestimmung, die vorhandene Allee markiert.  

Die Grenzen des LSG „Notte-Niederung“ außerhalb der Änderungsfläche sowie die entlang 
der Schutzgebietsgrenze verlaufenden SPE-Fläche (Maßnahmefläche für den BBI Schöne-
feld) werden übernommen.  

7.4.3.20 Änderungsfläche 11 „Seebadallee“ 

Biotope und Arten 

Biotope 

Mit dem Vorentwurf zum Bebauungsplan RA 14-2 „Historischer Dorfkern – Rangsdorf“ liegt 
eine aktuelle Biotopkartierung vor. Die Beurteilung der vorhandenen Biotope erfolgt daher 
für die Änderungsfläche 11 auf dieser Grundlage.  

Im Änderungsbereich, der durch die dichte Bebauung entlang der Seebadallee geprägt ist, 
kommen gemäß dem Umweltbericht zum Bebauungsplan überwiegend verbreitete, anthro-
pogen beeinflusste Biotope vor. Markant sind der Gehölzbestand im Angerbereich und die 
Allee entlang der Seebadallee.  

Mit Ausnahme dieser Gehölzstrukturen befinden sich im Änderungsbereich ausschließlich 
Biotope von allgemeinem Wert.  
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Aufgrund der Wertigkeit der im Änderungsbereich vorkommenden Biotope besteht hinsicht-
lich des möglichen Biotopverlustes durch die geplante Änderung (Umwandlung von Wohn-
baufläche in Gemischte Bauflächen unter Einbeziehung einer Grünfläche in die Baugebiete 
sowie der Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung für kirchliche An-
lagen) ein geringes Konfliktpotenzial.  

Gemäß Umweltbericht zum Bebauungsplan ergeben sich für den Bereich entlang der See-
bdallee keine eingriffsrelevanten Vegetationsverluste. 

Fauna 

Nach Umweltbericht zum parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan RA 14-2 kann 
davon ausgegangen werden, dass im Änderungsbereich ein umfangreicher Verlust von Le-
bensräumen von Tieren nicht vorbereitet wird. Lediglich in Teilbereichen, punktuell auf ein-
zelnen Grundstücken und im Rahmen von Einzelbaumaßnahmen in denen eine Neubebau-
ung/Verdichtung vorgesehen ist, ist auch mit einer Veränderung der Lebensraumbedingun-
gen zu rechnen.  

Die Planung ist gemäß Umweltbericht zum Bebauungsplan weiterhin darauf ausgerichtet, 
den Bestandscharakter als historisch geprägtes Siedlungsgebiet mit Dorfcharakter zu erhal-
ten. Daher wird davon ausgegangen, dass die ökologische Funktion der vom Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Funktionen im ökologischen Zusammenhang erhalten bleiben (§ 44 
Abs. 5 BNatSchG).  

Der Umweltbericht zeigt wesentliche Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG auf - wie die Beachtung einer Bauzeitenregelung 
und die Forderung des Nachweises, dass keine dauerhaft geschützten Lebensstätten (ins-
besondere Baumhöhlen oder Nischen an Gebäuden) betroffen sind (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Beim Nachweis von Fledermausquartieren bzw. gebäudebrütenden Vogelarten 
sind die erforderlichen artenschutzfachlichen Maßnahmen mit der unteren Naturschutzbe-
hörde abzustimmen. Dazu kann die Anbringung von Ersatzquartieren für Fledermäuse oder 
Nisthöhlen für Brutvögel gehören.  

Nach der zum angrenzenden Bebauungsplan RA 15-1 erstellten Artenschutzfachlichen Po-
tenzialeinschätzung kann in dem angrenzenden Bebauungsplan neben Vögeln und Fleder-
mäusen aufgrund des Vorkommens älterer Bäume auch das Vorkommen xylobionter Käfer 
nicht ausgeschlossen werden. Bei der Fällung von alten Laubbäumen (insbesondere Ei-
chen, aber auch Buchen) ist neben der Untersuchung hinsichtlich Baumhöhlen auch eine 
Untersuchung im Hinblick auf eine Besiedlung durch Eremit und Heldbock durchzuführen.  

Gemäß Umweltbericht wurden im Geltungsbereich des B-Plans vier Bereiche identifiziert, 
in denen mit neuer oder zusätzlicher Bebauung zu rechnen ist. Diese sollen auch arten-
schutzfachlich und -rechtlich genauer untersucht werden. Diese Untersuchungen erfolgen 
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

Biotopverbund 

Der großräumige Biotopverbund, der durch Gewässersysteme und seine Begleitstrukturen 
wie Feuchtwälder, Röhrichte, Feuchtwiesen, Grünland, lineare und flächige Gewässer ge-
kennzeichnet ist, bietet günstige Lebensraumvoraussetzungen für eine Vielzahl störemp-
findlicher und anspruchsvoller Tierarten, die in vielen Teilbereichen der Gemeinde auch 
nachgewiesen werden können. Im Landschaftsrahmenplan werden der gesamte Rangsdor-
fer See, die Notteniederung, der Zülowgraben und der Vernässungsbereich nördlich von 
Klein Kienitz als Lebensraum faunistischer Leitarten dargestellt.  

Der an die Änderungsfläche angrenzende südliche Bereich ist von Grün- und Freiflächen 
geprägt und Bestandteil eines lokalen Biotopverbundes zwischen den genannten 
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Kernflächen. Durch die Einbeziehung eines kleineren Freiflächenbereiches in die Wohnbau- 
bzw. Siedlungsfläche ergeben sich keine gravierenden Auswirkungen auf den Biotopver-
bund. 

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt ist im Änderungsbereich aufgrund der dort vorkommenden sehr un-
terschiedlichen, aber siedlungsgeprägten Biotope als mittel bis hoch einzustufen. Wesentli-
che Auswirkungen werden durch Änderung in der Art der Siedlungsflächendarstellungen 
nicht erwartet. Allerdings sind durch Lebensraumverluste bei zunehmender Dichte der Be-
bauung Artverluste nicht auszuschließen. 

Schutzgebiete 

Die Änderungsfläche ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes. 

Geschützte Biotope 

Die im Änderungsbereich vorkommenden Alleen sind nach § 17 BbgNatSchAG gschützt 
und zu erhalten. 

Naturhaushalt 

Boden 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden liegen vor, wenn das Bodengefüge und die Bo-
denfunktionen nachhaltig verändert werden. Dieses ergibt sich vor allem durch die Überbau-
ung und Versiegelung von Flächen. Die Versiegelung stellt einen der stärksten möglichen 
Eingriffe dar, weil diese Flächen dann keinen Bodenfunktionswert mehr aufweisen. 

Die Böden im Änderungsbereich unterliegen bereits unterschiedlichen menschlichen Nut-
zungen. Durch die Darstellungsänderung im FNP von Wohnbauflächen als Gemischte Bau-
flächen sowie durch die Einbeziehung einer Freifläche in die Siedlungsflächen kann es zu 
Verdichtungen und weiteren Neuversiegelungen mit Auswirkunen auf das Schutzgut Boden 
kommen. 

Im Bereich der noch vorhandenen Gleyböden ist eine zusätzliche Versiegelung durch die 
Erweiterung des Baugebietes als erheblich einzustufen. 

Mit der Darstellung als Gemischte Baufläche anstelle der Wohnbaufläche kann sich der 
Versiegelungsanteil von einer angenommenen GRZ 0,45 (Wohnbebauung GRZ 0,3 + 50% 
Überschreitungsmöglichkeiten) auf 0,6 (GRZ im Mischgebiet von 0,4 + 50% Überschrei-
tungsmöglichkeiten und damit um bis zu 15% erhöhen. 

Die Ermittlung der zukünftigen Versiegelung erfolgt auf Grundlage der maximal möglichen 
Überbauung, dargestellt durch die Grundflächenzahl (GRZ). Bei einem Flächengewinn 
Mischbaufläche von 13,1 ha aus Wohnbaufläche kann sich eine maximale zusätzliche Ver-
siegelung von 1,96 ha (Wohnen zu Mischgebiet) Die konkrete Bilanzierung erfolgt zum Um-
weltbericht im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.  

Im Vorentwurf zum Bebauungsplan wird dargelegt, dass im Bereich um die Seebadallee 
lediglich – mit 2 Ausnahmen - eine Bestandssicherung erfolgt und voraussichtlich keine ein-
griffsrelevante Versiegelung geltend zu machen ist. 

Bei weiteren Verdichtungen erfolgt ein dann erforderlicher Ausgleich durch eine Entsiege-
lung von Flächen oder alternativ eine sonstige Aufwertung von Bodenfunktionen gemäß den 
Vorgaben der HVE. Hierfür wären Flächen im Flächenpool vorzuhalten.  
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Wasser 

Oberflächenwasser 

Im Änderungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer. Auswirkungen auf das 
Schutzgut sind nicht zu erwarten. 

Grundwasser 

Auswirkungen auf das Grundwasser durch eine verminderte Grundwasserneubildung sind 
aufgrund der Neuversiegelungsmöglichkeiten nicht zu erwarten und als nicht erheblich ein-
zustufen.  

Zudem verfügt die Gemeinde Rangsdorf über eine Satzung für die Entsorgung von Nieder-
schlagswasser (Niederschlagswasserentsorgungssatzung vom 17.12.2012). Danach muss 
Niederschlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, durch Versickerung ent-
sorgt oder auf andere Weise genutzt werden. 

In Fällen, in denen die örtlichen Gegebenheiten dies nicht ermöglichen bzw. unzumutbare 
Aufwendungen notwendig sind, kann die Gemeinde einer anderen Art der Entsorgung zu-
stimmen.  

Im Änderungsbereich ist davon auszugehen, dass die Boden- und Grundwasserverhält-
nisse grundsätzlich eine Versickerung erlauben. Erhebliche negative Auswirkungen sind da-
her bei schadstofffreier Versickerung nicht zu erwarten. 

Beeinträchtigungen der Gewässergüte des Grundwassers durch direkte Stoffeinträge oder 
durch die Verunreinigung der Deckschichten sind aufgrund der durch die Änderung des FNP 
zulässigen Nutzungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen zum Grund-
wasserschutz nicht zu erwarten.  

Klima 

Für das Schutzgut Klima kann davon ausgegangen werden, dass bauliche Verdichtungen 
nur kleinteilig erfolgen und sich dementsprechend allenfalls auf die mikroklimatische Situa-
tion eines Grundstücks auswirken. 

Der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels, wie steigende Tem-
peraturen, häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlastungen 
von Gewässern und Kanalisation ist mit geeigneten Maßnahmen (klimagerechte Architektur) 
mit entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan soweit wie möglich gegenzusteuern. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild 

Die Änderungsfläche befindet sich innerhalb größerer Siedlungsflächen im Zentrum des Or-
tes Rangsdorf. Dementsprechend ist das Ortsbild baulich bis städtisch geprägt. Mit der Dar-
stellungsänderung im FNP von Wohnbauflächen in gemischte Baufläche erfolgen Anpas-
sungen an den tatsächlichen Bestand.  

Mit Umsetzung der Planungen wird sich die räumlich-städtebauliche Situation nicht grund-
legend verändern. 

Gemäß Landschaftsplan Rangsdorf (2008) ist die Seebadallee mit Alleebäumen ausgestat-
tet, diese prägen das Ortsbild und sind zu erhalten.   

Erholung 

Die Erholungseignung der Flächen wird insgesamt als gering eingestuft, erhebliche Beein-
rächtigungen der Erholungssituation sind nicht zu erwarten.  
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Fazit: 

Mit Änderung der Darstellung der bestehenden Wohnbaufläche zu gemischter Baufläche 
gemäß Darstellung im FNP und der Darstellung der Flächen als historischer Ortsbereich 
bzw. Waldsiedlungsbereich im Landschaftsplan können sich bei stärkeren Verdichtungen 
Beeinträchtigungen und Eingriffe in die Schutzgüter vor allem durch eine mögliche zusätzli-
che Bodenversiegelung ergeben. Diese wird insgesamt aber aufgrund der Bestandssitua-
tion als nicht erheblich eingestuft.  

Partiell kann es zu Vegetations- und Biotopverlusten kommen, die aufgrund ihrer anthropo-
genen Prägung ebenfalls als nicht erheblich einzustufen sind. 

Die Eingriffe können durch gleichartige bzw. gleichwertige Maßnahmen kompensiert wer-
den.  

Auswirkungen auf das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept  

Unter Beachtung der Kompensationserfordernisse ergeben sich für den Änderungsbereich 
11 durch die Veränderung in der Art der baulichen Nutzung keine verbleibenden Eingriffe 
und keine gravierenden Veränderungen im landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept.  

Daher wird das Landschaftsplanerische Entwicklungskonzept von 2008 entsprechend den 
Darstellungen des FNP angepasst (vgl. Deckblattzeichnungen).  

In der Deckblattzeichnung wird die Darstellung als historischer Ortsbereich unter Einbezie-
hung einer kleineren Grünfläche südlich der Seebadallee sowie als Waldsiedlungsbereich 
in einem Abschnitt nördlich der Seebadallee beibehalten. Die Darstellung der geschützten 
Alleen wird beibehalten. Analog zur Darstellung im FNP wird der Bereich der Kirche auf dem 
Dorfanger als Gemeinbedarfsfläche dargestellt. Änderungsfläche 17 „Vereinsgelände, 
Grünfläche Zinnowitzer Weg“. 

Biotope und Arten 

Biotope 

Für die Beurteilung der vorhandenen Biotope wird die aktuelle Biotopkartierung zum parallel 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan RA-14-2 vom Oktober 2020 zugrunde gelegt.  

Im Änderungsbereich kommen gemäß Biotopkartierung zum Bebauungsplan lediglich Zier-
rasenflächen, d.h. überwiegend verbreitete, anthropogen beeinflusste Biotope vor. Der au-
ßerhalb der Änderungsfläche gelegene Uferbereich ist zudem stark anthropogen überformt. 
Eine naturnahe Verlandungszone mit Röhrichten, feuchten Weidengebüschen und Bruch-
wald, finden sich noch in verinselten Restbeständen, die sich ebenfalls außerhalb des Än-
derungsbereiches befinden. Ein Verlust dieser Bestände ist durch die Planung nicht zu er-
warten.  

Demnach befinden sich im eigentlichen Änderungsbereich ausschließlich Biotope von all-
gemeinem Wert. Auch die neu einbezogene Fläche weist lediglich Biotope von allgemeinem 
Wert auf. 

Geschützte Biotope grenzen an die Flächen im Änderungsbereich an und sind in der weite-
ren Planung zu beachten.  

Nach Umsetzung der Planung wird das Gebiet, wie auch bereits im Bestand, durch einen 
Anteil versiegelter und überbauter Fläche geprägt sein.  

Zum notwendigen Ausgleich und Ersatz für den Verlust von Biotopen im Plangebiet vgl. 
Eingriffsermittlung im Umweltbericht zum Bebauungsplan. 
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Fauna 

Hinweis des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans RA 14-2 kann davon Nach 
ausgegangen werden, dass im Änderungsbereich ein umfangreicher Verlust von Lebensräu-
men von Tieren nicht vorbereitet wird. Lediglich in Teilbereichen, in denen eine Neubebauung 
vorgesehen ist, ist auch mit einer Veränderung der Lebensraumbedingungen zu rechnen.  

Hier sind u. a. die Bestandsgebäude vor Abrissmaßnahmen im Hinblick auf eine Besiede-
lung durch Gebäudebrüter und Fledermäuse zu untersuchen. 

Biotopverbund 

Die Änderungsfläche hat keine besondere Bebautung für den Biotopverbund. Markant ist 
der Gehölzbestand, der im Umfeld des Sees naturnah ausgeprägt sein kann. Zusammen 
mit der nördlich angrenzenden Waldfläche entsteht ein räumlicher Zusammenhang zwi-
schen Seeufer und dem Waldbereich, der einen lokalen Biotopverbund bildet. Die hochwer-
tigen Waldbestände bleiben erhalten. 

Biologische Vielfalt 

Wesentliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt werden im Änderungsbereich nicht 
erwartet. 

Schutzgebiete 

Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes werden nachrichtlich dargestellt und in den 
FNP übernommen. 

Geschützte Biotope 

In der Änderungsfläche befinden sich keine geschützten Biotope. 

Naturhaushalt 

Boden 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ergeben sich durch nachhaltige Veränderun-
gen des Bodengefüges und der Bodenfunktionen. Dieses ergibt sich vor allem durch die 
Überbauung und Versiegelung von Flächen. 

Die Flächennutzungsplanänderung sieht eine Darstellung von Baugebietsflächen (Sonder-
gebiet) im Bereich von Grünflächen vor. Durch die Darstellung einer Baugebietsfläche kann 
es zu zusätzlichen Versiegelungen und zum Verlust von Bodenfunktionen kommen.  

Die Ermittlung der zukünftigen Versiegelung erfolgt auf Grundlage der maximal möglichen 
Überbauung, dargestellt durch die Grundflächenzahl (GRZ). Diese wird gemäß Bebauungs-
plan mit 0,2 festgesetzt. Die Bilanzierung erfolgt zum Umweltbericht im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Rechnerisch können auf der bereits teilweise bebauten Fläche 
in einem Umfang von 0,59 ha bei einer angenommenen GRZ von 0,2 (+ Überschreitungs-
möglichkeiten bis 50 %, entspricht einer GRZ von 0,3) insgesamt 1.770 m² versiegelt wer-
den. Nach Hinweis der Gemeinde ist die GRZ in diesem Bereich bereits weitgehend ausge-
schöpft. 

Im Änderungsbereich werden bei Umsetzung der Planung weitgehend natürliche oder anth-
ropogen gering veränderte Böden (Gleyböden) betroffen. Dies ist bei der im Rahmen der 
weiteren Planungen bilanzierten Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden und dessen 
Ausgleichbarkeit zu beachten.  

Der mögliche Eingriff kann durch eine Entsiegelung von Flächen oder alternativ eine sonstige 
Aufwertung von Bodenfunktionen gemäß den Vorgaben der HVE kompensiert werden.  
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Wasser 

Oberflächenwasser 

Die Fläche grenzt unmittelbar an den Uferbereich des Rangsdorfer See, einem kalkreichen, 
ungeschichteten Flachsee an. Der ökologische Zustand des Sees wird als schlecht bewer-
tet.  

Das Ufer ist dem Änderungsbereich vorgelagert und bereits überformt. Gemäß Bebauungs-
plan nimmt die geplante überbaubare Sondergebietsfläche Abstand von der Uferkante. 
Dadurch ergeben sich durch die Änderung keine erheblichen neuen Beeinträchtigungen im 
Uferbereich. 

Grundwasser 

Auswirkungen auf das Grundwasser sind aufgrund der möglichen Neuversiegelung durch 
eine verminderte Grundwasserneubildung möglich. Aufgrund der derzeit eher geringen 
Grundwasserneubildung im Bereich der Änderungsfläche sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen nicht zu erwarten. 

Zudem verfügt die Gemeinde Rangsdorf über eine Satzung für die Entsorgung von Nieder-
schlagswasser (Niederschlagswasserentsorgungssatzung vom 17.12.2012). Danach muss 
Niederschlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, durch Versickerung ent-
sorgt oder auf andere Weise genutzt werden. 

Beeinträchtigungen der Gewässergüte des Grundwassers durch direkte Stoffeinträge oder 
durch die Verunreinigung der Deckschichten sind aufgrund der durch die Änderung des FNP 
zulässigen Nutzungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen zum Grund-
wasserschutz nicht zu erwarten. 

Klima 

Für das Schutzgut Klima kann davon ausgegangen werden, dass Nutzungsänderungen nur 
kleinteilig erfolgen und sich dementsprechend allenfalls auf die klimatische Situation eines 
Grundstücks beziehungsweise der näheren Umgebung auswirken. Bei einer mehrgeschos-
sigen Bebauung am Seeufer kann es zu kleinräumigen Veränderungen der ufernahen Strö-
mungsverhältnisse (Wind) kommen. 

Der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels wie steigende Tem-
peraturen, häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlastungen 
von Gewässern und Kanalisation wird mit Festsetzung einer geringen GRZ sowie Höhenbe-
grenzungen baulicher Anlagen im Bebauungsplan soweit wie möglich gegengesteuert. 

Landschaftsbild/Erholung 

Landschaftsbild 

Der Abschnitt des Seeufers im Änderungsbereich ist bereits stark überformt. Weitergehende 
Überformungen sind durch die Planungen nicht zu erwarten. Die Abgrenzung des Ände-
rungsbereichs wahrt Abstand zum Seeufer.  

Insgesamt wird die Umsetzung des Bebauungsplans die räumlich-städtebauliche Situation 
nicht grundlegend verändern. 

Erholung 

Gemäß der Karte 3.6 / „Erholung“ des Landschaftsprogramms Brandenburg (MLUL 2000) 
befindet sich die Änderungsfläche inmitten der größeren Siedlungsflächen Rangsdorfs. Die 
Nähe des Sees bietet gute Erholungsmöglichkeiten und auch die Vereine laden zur 
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Erholung ein. Nördlich befindet sich eine Waldfläche, die ebenfalls die Erholungswirksam-
keit des Gebietes stärkt (vgl. Wallmann et al. 2008). 

Hinsichtlich der zukünftigen Erholungsnutzung wird sich die Situation im Änderungsbereich 
bei Umsetzung der Planung im Vergleich zur derzeitigen Situation kaum verändern. 

Fazit: 

Mit Änderung der Darstellung als Sondergebietsfläche (Sondernutzungsgebiet) analog zur 
Darstellung im FNP und Umsetzung der Planungen ergeben sich Beeinträchtigungen und 
Eingriffe in die Schutzgüter, vor allem durch eine mögliche zusätzliche Bodenversiegelung.  

Die Eingriffe können aber, gemäß Umweltbericht zum parallel in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan weitgehend im Plangebiet durch gleichartige bzw. gleichwertige Maßnah-
men kompensiert werden.  

Im Bereich der Ergänzungsfläche kann mit Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage anstelle der im wirksamen FNP dargestellten Wohnbaufläche im Um-
fang von 0,63 ha eine zusätzliche Kompensationsfläche geschaffen werden. 

Unter Beachtung der benannten Kompensationserfordernisse ergeben sich für den Ände-
rungsbereich 17 durch die Darstellung als Sondergebiet keine verbleibenden erheblichen 
Eingriffe und keine gravierenden Veränderungen im bestehenden landschaftsplanerischen 
Entwicklungskonzept.  

Beeinträchtigungen der angrenzenden Schutzgebiete (insbesondere des Vogelschutzge-
bietes) wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geprüft. Im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurde ein Schallschutzgutachten erstellt, (Hoffmann Leichter (2022) 
Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan RA 14-2), das auch die Auswirkungen des An-
lagen- und Freizeitlärms auf die Vogelarten prüft.   

Um diese Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet am Seeufer abschätzen zu können, 
wurde hilfsweise die Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung herangezogen. In der Studie werden die Vogelarten in 
sechs unterschiedlich lärmempfindliche Gruppen eingeteilt. Als maßgebliche Störpegel wer-
den tagsüber je nach Vogelart 52 dB(A), 55 dB(A) oder 58 dB(A) angenommen. In der Nacht 
gelten 47 dB(A) als Bezugspegel.  

Unter Berücksichtigung der für den Anlagen- und Freizeitlärm vorgeschlagenen Schall-
schutzmaßnahmen ergeben sich weder in 0,5 m noch in 10 m Höhe über Gelände bzw. 
Wasseroberfläche Überschreitungen der in der Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr fest-
gelegten unteren Störpegel von 52 dB(A) tags und 47 dB(A) im SPA-Gebiet. Die Isophonen 
reichen nicht an die Schutzgebietsgrenzen heran. 

Auswirkungen auf das landschaftsplanerische Entwicklungskonzept  

Unter Beachtung der Kompensationserfordernisse gemäß Umweltbericht zum Bebauungs-
plan RA 14-2 sowie der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG wird das landschaftspla-
nerische Entwicklungskonzept von 2008 entsprechend den Darstellungen des FNP ange-
passt (vgl. Deckblattzeichnungen).  

In der Deckblattzeichnung wird neben der Darstellung des Sondernutzungsgebietes und der 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage die Grenze des LSG „Notte-Niederung“ 
übernommen ebenso wie der Gewässerschutzstreifen.  

7.4.4 Zusammenfassende Konfliktanalyse 

Die Tabellen 2 und 3 geben eine zusammenfassende Übersicht über die einzelnen Ände-
rungen in der Darstellung des Landschaftsplans und deren Auswirkungen auf die 
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Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild (Tab. 2) sowie eine Bewertung 
der möglichen Eingriffe bei Umsetzung der Planungen (Tab. 3). Zusätzlich erfolgt eine Ein-
schätzung der Artenschutzrelevanz bezogen auf die Änderung sowie der Betroffenheit von 
Schutzgebieten und geschützten Biotopen. Eine Betroffenheit von Wald i.S.d. LWaldG wird 
ebenfalls mit den jeweiligen Größenordnungen vermerkt.  

Für die Schutzgüter des Naturhaushaltes (Biotope, Pflanzen, Vegetation und Tiere und den 
Biotopverbund sowie Boden, Wasser, Klima) und für das Landschaftsbild/Erholung erfolgt 
eine fünfstufige Einschätzung im Hinblick auf die Beeinträchtigungen bei Umsetzung der 
Planungen (Tab. 2). 

0 keine Beeinträchtigung 
1 geringe Beeinträchtigung 
2 mittlere Beeinträchtigung 
3 hohe Beeinträchtigung 
4 sehr hohe Beeinträchtigung 

Dieser Einschätzung folgt in der Tabelle 3 eine vorläufige Beurteilung des jeweiligen Ein-
griffs im Hinblick auf seine Ausgleichbarkeit bzw. Ersetzbarkeit in einer fünfstufigen Katego-
risierung.  

1 kein Eingriff 
2 Eingriff ausgleichbar 
3 Eingriff bedingt ausgleichbar 
4 Eingriff nicht ausgleichbar aber ersetzbar 
5 Eingriff nicht ausgleichbar und nicht ersetzbar 
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Tabelle 2: Zusammenfassende Konfliktanalyse für die Teilflächen - Beeinträchtigung der Schützgüter 
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1/A Grünfläche  
Sonstige Grünfläche 
LSG, Uferschutzzone,  
Sondernutzungsgebiet 

Sondernutzungsgebiet /Grünfläche, Wald 

LSG, Uferschutzzone, Allee 

1,4
8 

2 2 

 

0 3 0 1 0 

2/A Garten- und Waldsiedlungsbereiche, 
Grünflächen, SPE-Fläche, Ortsrand-
eingrünung 

Garten- und Waldsiedlungsbereiche, Grünflä-
chen, SPE-Anpassung, Wald, LSG-Grenze, 
Ortsrandeingrünung, Anpassung  

34,
86 

4 3 0 4 1 2 1 
Veränderungen, 
Aufwertung 

2.1/A Landwirtschaftsfläche, lokaler Bio-
topverbund 

Grünfläche, Zweckbestimmung Sportplatz loka-
ler Biotopverbund 

2,0 0 0 1 2 0 0 1- 

4/B Wald, Gartensiedlungsgebiet Grünfläche Zweckbestimmung Dauerkleingärten 1,3 0 0 0 0 0 0 0 

5.1/B allgemeiner Siedlungsbereich, beste-
hender Biotopverbund 

Wald, bestehender Biotopverbund 0,4 0 0 0 0 0 0 0 

5.2/B Wald, priorotäre Erhöhung des Laub-
holanteils 

Waldsiedlungsbereich 
Erhalt einer Verbundstruktur 

0,1
5 

0 0 0 0 0 0 0 

5.3/B Wald Waldsiedlungsbereich 
Erhalt einer Verbundstruktur 

0,0
5 

0 0 0 0 0 0 0 

5.4/B Wald Waldsiedlungsbereich 0,3 0 0 0 0 0 0 0 

5.5/B Wald Gartensiedlungsbereich 0,0
5 

0 0 0 0 0 0 0 

5.6/B Wald, naturnahe Entwicklung von 
Feuchtwald 

Gartensiedlung 0,1
8 

0 0 0 0 0 0 0 

5.7/B Gartensiedlungsfläche Wald, naturnahe Entwicklung von Trocken-
standorten 

0,3
7 

0 0 0 0 0 0 0 
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5.8/B Sonstige Grünfläche Wald, naturnahe Entwicklung von Feuchtwald 0,5
1 

0 0 0 0 0 0 0 

6/C Gewerbestandort, Baufläche im Land-
schaftsschutzgebiet (LSG), Ortsrand-
eingrünung 

Korrektur der LSG-Grenze entsprechend der 
tatsächlichen Ausweisung, Ortsrandeingrünung 

 0 0- 0 0 0 0 0 

7/B Landwirtschaftliche Fläche (Acker), 
landwirtschaftliche Nutzbauten, 
Grenze des LSG 

Landwirtschaftliche Fläche (Acker), landwirt-
schaftliche Nutzbauten, Grenze des LSG 

3,9
7 

0 0 0 0 0 0 0 

8/A Sonstige Grünfläche 
Waldfläche 

Siedlungsfläche 
Historischer Ortsbereich 

0,6
3 

3 2 0 3 0 1 3 

9.1/C Wald, Schutz und naturnahe Entwick-
lung von Feuchtwald, Naturdenkmal, 
Fließgewässer – naturnahe Gestal-
tung, bestehender Biotopverbund 

Aktualisierung FFH-Grenzen, Wald, Schutz und 
naturnahe Entwicklung von Feuchtwald, Natur-
denkmal, Fließgewässer – naturnahe Gestal-
tung, bestehender Biotopverbund 

3,2
0 

0 0 0 0 0 0 0 

9.2/C Wald, Schutz und naturnahe Entwick-
lung von Feuchtwald, bestehender Bi-
otopverbund 

Aktualisierung FFH-Grenzen, Wald, Schutz und 
naturnahe Entwicklung von Feuchtwald, beste-
hender Biotopverbund 

0,3 0 0 0 0 0 0 0 

9.3/C Schutz und naturnahe Entwicklung 
von Feuchtwald, bestehender Bio-
topverbund 

Aktualisierung FFH-Grenzen, Wald, Schutz und 
naturnahe Entwicklung von Feuchtwald, beste-
hender Biotopverbund 

2,1
7 

0 0 0 0 0 0 0 

10/A Öffentliche und private Grünfläche –
Sportplatz-, Wald (Ordnungsgemäße 
Forstwirtschaft auf Normalstandorten) 
prioritäre Erhöhung des Laubholzan-
teils, Grenze des LSG sowie SPE-
Fläche außerhalb, Allee 

Grünfläche mit Zweckbestimmung Anlage für 
sportlichen Zwecke und sportlichen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen, Grenze 
des LSG und die Darstellung der angrenzenden 
SPE-Fläche unter Beachtung der Ausgleichsflä-
che, Allee 

3,8 2 1 1 2 0 1 0 
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11/A Siedlungsfläche historischer Ortsbe-
reich - Dorfanger, Waldsiedlung, 
Grünfläche, geschützte Allee, 
Grünfläche  

Siedlungsfläche historischer Ortsbereich, Wald-
siedlung 

Gemeinbedarfsfläche, geschützte Allee, Grün-
fläche 

13,
4 

1 1 0 0 0- 0 0 

17/A Sonstige Grünfläche, Sondernut-
zungsgebiet, Gartensiedlungsbereich 
LSG, Gewässerschutz 

Wald  
Sondernutzungsgebiet LSG, Gewässerschutz 

1,2
3 

0 0 0 1 0 0 0 

Tabelle 3: Zusammenfassende Konfliktanalyse für die Teilflächen – Bewertung des möglichen Eingriffs 
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1/A Grünfläche  
Sonstige Grünfläche 
LSG, Uferschutzzone, 
Sondernutzungsgebiet 

Sondernutzungsgebiet /Grünflä-
che, Wald 
LSG, Uferschutzzone, Allee 

1,48 ja 2 Prüfen 
vgl. B-Plan RA 
14-2 

nein nein nein 

2/A Garten- und Waldsiedlungsbe-
reiche, Grünflächen, SPE-Flä-
che, Ortsrandeingrünung 

Garten- und Waldsiedlungsberei-
che, Grünflächen, SPE-Anpas-
sung, Wald, LSG-Grenze, Orts-
randeingrünung, Anpassung  

34,86 ja 4 Ja 
Vgl. B-Plan RA 
9-7 

ja nein/ - 1,24 
Ausgleich durch 
Erstaufforstun-
gen und Wald-
umbau 



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung                 

151 

N
r.

 F
lä

c
h

e
/ 
 

K
a
te

g
o

ri
e

  

B
is

h
e

ri
g

e
  

D
a
rs

te
ll

u
n

g
 L

P
 

g
e

p
la

n
te

  

D
a
rs

te
ll

u
n

g
 L

P
 

G
rö

ß
e

 i
n

 h
a
 

E
in

g
ri

ff
s

re
le

v
a

n
z
 

B
e
w

e
rt

u
n

g
 d

e
s
 

E
in

g
ri

ff
s
 

A
rt

e
n

s
c

h
u

tz
re

le
-

v
a

n
z
 

B
e
tr

o
ff

e
n

h
e

it
  

g
e

s
c

h
ü

tz
te

  

B
io

to
p

e
 

B
e
tr

o
ff

e
n

h
e

it
 

S
c

h
u

tz
g

e
b

ie
te

 

B
e
tr

o
ff

e
n

h
e

it
  

W
a

ld
 i

n
 h

a
 

2.1/A Landwirtschaftsfläche, lokaler 
Biotopverbund 

Grünfläche, Zweckbestimmung 
Sportplatz lokaler Biotopverbund 

2,0 ja 2 Prüfen Vögel, 
Fledermäuse 
(Nahrungshabi-
tat), Reptilien 

nein nein nein 

4/B Wald, 
Gartensiedlungsgebiet 

Grünfläche Zweckbestimmung 
Dauerkleingärten 

1,3 nein 1 nein nein nein - 0,9 

5.1/B allgemeiner Siedlungsbereich, 
bestehender Biotopverbund 

Wald, bestehender Biotopverbund 0,4 nein 1 nein ja nein + 0,4 

5.2/B Wald, priorotäre Erhöhung des 
Laubholanteils 

Waldsiedlungsbereich 
Erhalt einer Verbundstruktur 

0,15 nein 1 nein nein nein -0,15 

5.3/B Wald Waldsiedlungsbereich 
Erhalt einer Verbundstruktur 

0,05 nein 1 nein nein nein -0,04 

5.4/B Wald Waldsiedlungsbereich 0,3 nein 1 nein nein nein -0,31 

5.5/B Wald Gartensiedlungs-bereich 0,05 nein 1 nein nein nein -0,05 

5.6/B Wald, naturnahe Entwicklung 
von Feuchtwald 

Gartensiedlung 0,18 nein 1 nein nein nein -0,18 

5.7/B Gartensiedlungsfläche Wald, naturnahe Entwicklung von 
Trockenstandorten 

0,37 nein 1 nein nein nein +0,37 

5.8/B Sonstige Grünfläche Wald, naturnahe Entwicklung von 
Feuchtwald 

0,51 nein 1 nein nein nein + 0,51 

6/C Gewerbestandort, Baufläche im 
Landschaftsschutzgebiet (LSG), 
Ortsrandeingrünung 

Korrektur der LSG-Grenze entspre-
chend der tatsächlichen Auswei-
sung, Ortsrandeingrünung 

 nein 1 nein nein nein nein 

7/B Landwirtschaftliche Fläche 
(Acker), landwirtschaftliche 
Nutzbauten, Grenze des LSG 

Landwirtschaftliche Fläche 
(Acker), landwirtschaftliche Nutz-
bauten, Grenze des LSG 

3,97 nein 1 nein nein nein nein 
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8/A Sonstige Grünfläche 
Waldfläche 

Siedlungsfläche 
Historischer Ortsbereich 

0,63 ja 2 Prüfen; Vgl. B-
Plan RA 14-2 

randlich nein/ -0,32 

9.1/C Wald, Schutz und naturnahe 
Entwicklung von Feuchtwald, 
Naturdenkmal, Fließgewässer – 
naturnahe Gestaltung, beste-
hender Biotopverbund 

Aktualisierung FFH-Grenzen, 
Wald, Schutz und naturnahe Ent-
wicklung von Feuchtwald, Natur-
denkmal, Fließgewässer – natur-
nahe Gestaltung, bestehender Bi-
otopverbund 

3,20 nein 1 nein nein nein nein 

9.2/C Wald, Schutz und naturnahe 
Entwicklung von Feuchtwald, 
bestehender Biotopverbund 

Aktualisierung FFH-Grenzen, 
Wald, Schutz und naturnahe Ent-
wicklung von Feuchtwald, beste-
hender Biotopverbund 

0,3 nein 1 nein nein nein nein 

9.3/C Schutz und naturnahe Entwick-
lung von Feuchtwald, bestehen-
der Biotopverbund 

Aktualisierung FFH-Grenzen, 
Wald, Schutz und naturnahe Ent-
wicklung von Feuchtwald, beste-
hender Biotopverbund 

2,17 nein 1 nein nein nein nein 

10/A Öffentliche und private Grünflä-
che –Sportplatz-, Wald (Ord-
nungsgemäße Forstwirtschaft 
auf Normalstandorten) prioritäre 
Erhöhung des Laubholzanteils, 
Grenze des LSG sowie SPE-
Fläche außerhalb, Allee 

Grünfläche mit Zweck-bestim-
mung „Anlage für sportliche Zwe-
cke und sport-lichen Zwecken die-
nende Gebäude und Einrichtun-
gen, Grenze des LSG und die 
Darstellung der SPE-Fläche, Allee  

3,88 ja 2 Prüfen nein nein 0,39 

11/A Siedlungsfläche historischer 
Ortsbereich - Dorfanger, Wald-
siedlung, Grünfläche, ge-
schützte Allee, Grünfläche  

Siedlungsfläche historischer Orts-
bereich, Waldsiedlung 
Gemeinbedarfsfläche, geschützte 
Allee, Grünfläche 

13,4 ja 2 nein  
in Einzelfällen 
prüfen; Vgl. B-
Plan RA 14-2 

nein nein nein 

17/A Sonstige Grünfläche, Sondernut-
zungsgebiet, Gartensiedlungsbe-
reich, LSG, Gewässerschutz 

Wald  
Sondernutzungsgebiet LSG, Ge-
wässerschutz 

1,23 ja 2 nein nein nein nein 
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8 Kompensationsbedarf  

Erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt (Eingriffe in Natur und Landschaft) sind gemäß 
§ 1a BauGB in Verbindung mit § 18 BNatSchG vorrangig zu vermeiden und falls dies nicht 
möglich ist auszugleichen.  

Der Verursacher eines Eingriffs ist nach § 15 BNatSchG zu verpflichten, vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 
sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen).  

Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wie-
derhergestellt oder neu gestaltet ist.  

Mit der Fortschreibung des Landschaftsplanes erfolgt eine überschlägige Einschätzung, ob 
mögliche Eingriffe erheblich sind und im nachgeordneten Verfahren ausgleichbar sind.  

Die konkrete Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs/Ersatzes kann erst in den nachgeord-
neten Verfahren erfolgen. Für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs auf der Grundlage 
der vorläufigen Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung in Brandenburg (HVE) sind detail-
lierte Angaben und Berechnungen notwendig, wie sie im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung oder anderer Planverfahren ermittelt werden. In der Maßstabsebene des Flächen-
nutzungs- bzw. des Landschaftsplans können lediglich Größenordnungen angegeben wer-
den, um dem Grunde nach zu ermitteln, ob eine Kompensation der Eingriffe möglich ist.  

Dabei werden, wie bereits dargelegt, diejenigen Änderungsbereiche einer näheren Betrach-
tung unterzogen, bei denen eine naturschutzrechtliche Eingriffsrelevanz festgestellt wurde 
(Änderungsflächen 1, 2, 2.1, 8, 10, 11, 17).  

Die vorgesehenen Änderungen im Flächennutzungsplan, hier: Änderungen in der Art der 
baulichen Nutzungen bzw. Erweiterungen von Baugebietsflächen, führen zunächst nicht zu 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes. Bei der konkreten Umsetzung der Planungen ergeben sich mit der Möglichkeit von 
Neuversiegelungen bzw. Verdichtungen von Flächen und dem daraus folgenden Vegetati-
onsverlust vor allem für die Schutzgüter Boden und Biotope und Arten teilweise erhebliche 
Beeinträchtigungen.  

Auch das Landschaftsbild kann sich deutlich verändern/verschlechtern. Der konkrete Aus-
gleich/Ersatz wird im jeweils nachgeordneten Verfahren ermittelt. 

Bei der Ermittlung des Umfangs möglicher Eingriffe wurde in Anlehnung an das Vorgehen 
beim landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept (Wallmann 2008) von der Änderungs-
fläche und der geplanten Nutzung (mit nach BauNVO wahrscheinlichen städtebaulichen 
Kennwerten) ausgegangen. Danach wurde – sofern kein Bebauungsplanvorentwurf oder –
entwurf vorliegt -  für zukünftige Wohngebiete eine GRZ von 0,3 und für Mischgebiete eine 
GRZ von 0,4 angenommen. Jeweils mögliche Überschreitungen gemäß BauNVO wurden 
mit eingerechnet. Bei gewerblich zu nutzenden Flächen wird eine GRZ von 0,6 mit einer 
jeweiligen Überschreitung von 50 v. H. bzw. bis max. 80 % angenommen. Für Gewerbege-
biete ist potenziell auch eine Versiegelung von über 80 % möglich, wenn es in der verbind-
lichen Bauleitplanung festgesetzt wird. Neudarstellungen von Gewerbeflächen finden im 
Rahmen der 2. Änderung des FNP nicht statt. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass für die Umsetzung der Planung Bebauungs-
pläne erstellt werden oder Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren erforderlich 
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sind. Teilweise befinden sich Bebauungspläne im Parallelverfahren (Änderungsflächen 1, 
2, 8, 11, 17). In diesen Verfahren werden die auftretenden Konflikte detailliert erfasst und 
unter Beteiligung der Naturschutzbehörden die naturschutzrechtlichen Erfordernisse festge-
legt. Parallel in Aufstellung befindliche Bebauungspläne wurden hinsichtlich der Eingriffab-
schätzung bereits in der Fortschreibung des Landschaftsplanes berücksichtigt (Änderungs-
flächen 1, 8, 11, 17 im B-Plan RA 14-2, vorliegend im Vorentwurf, Änderungsfläche 2 vor-
liegend im Entwurf). Für die Änderungsfläche 10 liegt ein Masterplan vor. 

Mit Fortschreibung des Landschaftsplanes, der die Entwicklungsziele des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege benennt, wird geprüft, inwieweit das landschaftsplanerische Ent-
wicklungskonzept durch die Änderungen im Flächennutzungsplan berührt wird und ob und 
unter welchen Bedingungen eine Darstellungsanpassung im Sinne der Änderung des FNP 
unter Beibehaltung der Darstellungssystematik des Landschaftsplanes erfolgt.  

Für den notwendigen Ausgleich und Ersatz stand in Rangsdorf gemäß Landschaftsplan eine 
Potenzialfläche Flächenpool (Konversionsfläche) sowie weitere Flächen mit einem Umfang 
von insgesamt 120,9 ha zur Verfügung. Rechnerisch wurden im Landschaftsplan auf Grund-
lage der Darstellungen des FNP 37 ha Fläche als Kompensationsbedarf geltend gemacht. 
Somit verbleiben rechnerisch noch 83,8 ha Kompensationsfläche für die nun vorliegende 2. 
Änderung.  

Der Kompensationsbedarf für die Änderungsfläche 2 soll neben kleineren Maßnahmen in-
nerhalb der Baugebiete vollständig in der Poolfläche abgedeckt werden, da die Fläche im 
Eigentum des Vorhabenträgers steht. Hierzu wurde zu der Fläche ein Pflege- und Entwick-
lungsplan erstellt (Hemeier 2020). Im Bereich der 2. Änderungsfläche erfolgt eine Überpla-
nung von SPE-Flächen in einem Umfang von rd. 8 ha, die damit ihre Funktion (auch mögli-
che Ausgleichsfunktionen) verlieren.  

Somit verbleiben noch Poolflächen im Umfang von rd. 75,9 ha (120,9 – 37 – 8 = 75,9) für 
mögliche Ausgleichsmaßnahmen aus dem Kompensationsbedarf für die 2. Änderung des 
FNP (nach nichtamtlicher Flurkartenermittlung 71,9 ha).  

Der Kompensationsbedarf für die Änderungsfläche 2 beläuft sich incl. Waldersatz für Ver-
sieglung und Vegetationsverluste auf 49,8 ha. Hierfür stehen die Flächen im Flächenpool 
(ehemaliges Flugfeld) unmittelbar zur Verfügung. Die einzelnen Maßnahmen sind für die 
Änderungsfläche 2 dem vorliegenden Grünordnungsplan zu entnehmen.  

Danach bleiben im Pool Konversionsfläche 22,1 ha Fläche (bezogen auf nichtamtliche Flur-
kartenermittlung) für andere Maßnahmen, z.B. Kompensationsbedarfe aus der 2. Änderung 
des FNP für die übrigen Änderungsflächen. Für diese übrigen Änderungsflächen sind die 
Maßnahmen im Rahmen der jeweils verbindlichen Bauleitplanung festzulegen. 

Sofern Entsiegelungen nicht im Plangebiet ausgeglichen werden können, ensteht für die 
Flächen 1, 2.1, 8, 10, 11 und 17 ein überschlägig errechneter Kompensationsbedarf von 
insgesamt 4,43 ha. Für Vegetations/Biotopverluste wird für die Flächen 1, 8, 10, 11 und 17 
mit einem Flächenbedarf von 0,91 ha gerechnet. Rechnerisch kann der Ausgleich in den 
Überhangflächen des Flächenpools erfolgen. Die Verfügbarkeit ist aufgrund der Eigentums-
verhältnisse zu prüfen. 

Mit Planänderung gehen rechnerisch Waldflächen (ohne Änderungsfläche 2) in einem Um-
fang von 1,95 ha verloren. Es ergibt sich ein Zugewinn von Waldflächen (Neudarstellungen 
ohne Änderungsfläche 2) von 1,82 ha. Demnach ergibt sich ein Bilanzdefizit (Verlust von 
Waldflächendarstellung) in Höhe von 0,13 ha. 

Tabelle 4 zeigt den rechnerischen Kompensationsflächenbedarf zu den einzelnen Ände-

rungsflächen auf. 
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Tabelle 4: Kompensationsflächenbedarf 

Nr. der  

Ände-

rungsflä-

che 

Kompensation für Versie-

gelung in m² (Bei Kom-

pensationsverhältnis 1:1) 

Kompensation Vegetati-

onsverluste in m² 

Mögliche Kompensation in den 

Änderungsgebieten 

1 2.887 

Kompensation im Flächen-
pool 

2.887 

Kompensation kann vo-
raussichtlich im Ände-
rungsgebiet erfolgen 

Baum- und Gehölzpflanzungen,  
Waldsaumausbildung, 
Aufwertungen durch Pflanzungen 
im Uferbereich, 
Dachbegrünungen auf den neuen 
Gebäuden, Fassadenbegrünungen 

2 Kompensation im Flächen-
pool gemäß Grünord-
nungsplan und Pflege- und 
Entwicklungsplan 

Kompensation im Flächen-
pool gemäß Grünord-
nungsplan und Pflege-und 
Entwicklungsplan 

 

2.1 überschlägig   6.000 

 

Kompensation kann voraus-
sichtlich im Änderungsgebiet 
erfolgen, kein Ausgleichser-
fordernis für Acker 

Erhalt und Sicherung von Vernet-
zungsstrukturen z. B durch He-
ckenpflanzungen 
Eingrünung durch Gehölz/Hecken-
pflanzungen 

4 Kein Ausgleich erforderlich Kein Ausgleich erforderlich  

5.1-5.7 Kein Ausgleich erforderlich Kein Ausgleich erforderlich  

6 Kein Ausgleich erforderlich Kein Ausgleich erforderlich Randbegrünungen durch Ge-
hölz/Heckenpflanzungen  

7 Kein Ausgleich erforderlich Kein Ausgleich erforderlich Randbegrünungen durch Ge-
hölz/Heckenpflanzungen 

8 2.427 6.300  

Kompensation kann vo-
raussichtlich teilweise im 
Änderungsgebiet erfolgen 

Baum- und Gehölzpflanzungen,  
Waldsaumausbildung 
Dachbegrünungen auf den neuen 
Gebäuden 
Fassadenbegrünung 
Begrünungen im Straßenraum  

9.1-9,3 Kein Ausgleich erforderlich Kein Ausgleich erforderlich  

10 überschlägig   11.640 

 

Kompensation kann vo-
raussichtlich teilweise im 
Änderungsgebiet erfolgen, 
kein Ausgleichserfordernis 
für bestehende Sportfläche 

Erhalt und Sicherung der Pflanz-
strukturen innerhalb der vorhande-
nen Ausgleichsfläche, sofern dies 
nicht möglich ist Ersatz an anderer 
Stelle 

Baum- und Gehölzpflanzungen,  
Waldsaumausbildung 
Dachbegrünungen auf den neuen 
Gebäuden Fassadenbegrünung 

Stellplatzbegrünungen (je 4 Stell-
plätze 1 Laubbaum 

11 19.650 kein Ausgleichserfordernis 
bei Verdichtungen, 

Baum- und Gehölzpflanzungen,  
Waldsaumausbildung 
Dachbegrünungen auf den neuen 
Gebäuden, Fassadenbegrünungen 

17 1.770 Kompensation kann voraus-
sichtlich im Änderungsgebiet 
erfolgen 

Baum- und Gehölzpflanzungen 
Röhrichtpflanzungen 
 

 44.374 9.187  
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9 Maßnahmen 

9.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Die Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen haben generell Vorrang vor Aus-
gleich und Ersatz. 

Der Vermeidungsgrundsatz umfasst die Unterlassung einzelner, von dem Vorhaben ausge-
hender Beeinträchtigungen und schließt die Pflicht zur Verminderung von Beeinträchtigun-
gen (Minimierungsgebot) ein. Eine Beeinträchtigung ist vermeidbar, wenn das Vorhaben 
auch in modifizierter Weise (z. B. verschoben oder verkleinert) ausgeführt werden kann, so 
dass keine oder nur geringere Beeinträchtigungen entstehen.  

Die nachfolgenden Ausführungen benennen allgemein zu beachtende Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen diesoeit möglich als Festsetzungen oder Hinweise in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen sind:  

Biotope und Arten 

• Weitgehende Erhaltung von Bäumen, Gehölzbeständen und Hecken als Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere  

• Sicherung und Erhaltung des geschützten Baumbestandes 

• Schutz aller Einzelbäume und Baumgruppen, die im jeweiligen Plangebiet erhalten wer-
den, während der Bauphase nach DIN 18920 durch Einzelstammschutz oder Schutzzaun  

• Einhaltung von Bauzeitenregelungen für Vögel: Danach müssen zum Schutz der Vogel-
welt Baumfäll- und Rodungsarbeiten in der Winterruhe und außerhalb der Brutzeiten in 
der Zeit vom 01. Oktober bis 29. Februar erfolgen 

• Einhaltung von Bauzeitenregelungen für Fledermäuse sind nach Maßgabe der arten-
schutzrechtlichen Prüfungen zu beachten 

• Überprüfungen von Gebäuden und Bäumen vor Baufeldfreimachung. Zur Vermeidung 
von Verbotsverletzungen des § 44 BNatSchG sind Gebäude und Bäume vor Baufeldfrei-
machung auf etwaig vorkommenden Vögel- und Fledermausvorkommen sowie deren Le-
bensstätten zu untersuchen 

• Vermeidung künstlichen Lichts: Künstliches Licht trägt dazu bei, Tiere bei der Nahrungs- 
und Partnersuche zu verwirren (insbesondere Insekten, Vögel und Fledermäuse). Zum 
Schutz der Tiere wird empfohlen, Natriumniederdruck- oder Hochdrucklampen (gelbli-
ches Licht) mit möglichst geringer Strahlung im kurzwelligen und UV-Bereich bzw. von 
LEDs zu verwenden. (Beachtung der Lichtleitlinie 2014, geändert 2021). 

• In sensiblen Flächen ist generell eine Ökologische Baubegleitung durchzuführen 

• Festsetzung kleintiergerechter Zaunanlagen. Zur Wahrung der Durchlässigkeit von 
Grundstücken für Tiere wird empfohlen, Grundstücksabgrenzungen als kleintiergeeig-
nete Zaunanlagen (z.B. für Igel) anzulegen. 

Schutzgut Boden 

• Reduzierung der Neuversiegelung auf das unumgängliche Maß  

• Zusätzliche Reduzierung baubegleitender Beanspruchungen des Bodens. Sonstige 
baubedingte Bodenablagerungen, -verwerfungen und –verdichtungen sind nach der 
Bauphase durch Einebnung bzw. mechanische Auflockerung zu beseitigen. 
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• Festsetzungen zur Befestigung von Wegen und Zufahrten nur in wasser- und luftdurch-
lässigem Aufbau. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befesti-
gungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind 
unzulässig. 

Schutzgut Wasser 

• Vermeidung der Beeinträchtigungen der Abflussbildung und des Wasserhaushalts durch 
eine naturnahe Niederschlagswasserversickerung  

• Beachtung der Ver- und Gebote im Gewässerschutzstreifen 

Schutzgut Klima / Luft 

• Erhalt von Gehölzbeständen und des Straßenbaumbestands zur Minderung des biokli-
matischen Risikos für den Menschen. Durch die staubbindenden Wirkungen, die Ver-
dunstungsleistungen und die kühlenden Effekte der Vegetation werden Risiken verrin-
gert.  

• Der Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels wie steigende Temperaturen, 
häufigere Wetterextreme mit Starkregen und Hitzeperioden sowie Überlastungen von 
Gewässern und Kanalisation wird durch geringstmögliche Versiegelungen und Vegeta-
tionserhalt sowie klimagerechtes Bauen soweit wie möglich gegengesteuert. 

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

• Eingrünung von Baugebieten, 

• Festsetzungen zu Bauhöhen und Geschossigkeiten, 

• Landschaftsgerechte Neugestaltung von Frei- und Grünflächen. 

9.2 Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz 

In der Gemeinde Rangsdorf steht für naturschutzfachliche Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnah-
men potenziell ein Flächenpool „Konversionsfläche“ zur Verfügung, der im Wesentlichen 
aus versiegelten Flächen, und Ruderalfluren besteht. Zu den in der Konversionsfläche mög-
lichen Maßnahmen trifft der Landschaftsplan allerdings lediglich allgemeine Aussagen. Ein 
Maßnahmenkonzept für den Flächenpool Konversionsfläche lag bis zur Erstellung des 
Pflege- und Entwicklungsplans im Zuge des Bebauungsplans RA 9-7 nicht vor. 

Für die weitere Entwicklung der Konversionsfläche und den ermittelten Bedarf für die 2. 
Änderungsfläche liegt nun ein Pflege- und Entwicklungsplan für die Konversionsflächen so-
wie ein Grünordnungsplan vor. Danach sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus dem 
Bedarf für den B-Plan RA 9-7 vollständig dem Flächenpool zugeordnet. Darüber hinaus be-
stehen im Pool noch Überhangflächen, die für Ausgleich und Ersatz für die anderen Ände-
rungsflächen im Rahmen der 2. FNP Änderung nach Maßgabe vertraglicher Bestimmungen 
und der Vorgaben des Pflege- und Entwicklungsplans herangezogen werden könnten. 

Aus der Konfliktanalyse wurde für die eingriffsrelevanten Flächen ein überschlägiger Kom-
pensationsbedarf ermittelt wobei vorrangig Bodenversiegelungen und Vegetations/Bio-
topverluste als sog. Flächenbeansprucher geltend zu machen sind.  

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Erholungssituation sowie Kompensatio-
nen für Vegeationsverluste sind vorrangig im unmittelbaren Planänderungsbereich zu kom-
pensieren. Das gleiche gilt für erforderliche artenschutzrechtliche Maßnahmen.   

Gemäß HVE können für Versiegelungen neben Entsiegelungsmaßnahmen alternativ Flä-
chenextensivierungen und Gehölzpflanzungen vorgesehen werden. Vegetationsverluste 
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lassen sich durch Neupflanzungen bzw. Verdichtungen von Gehölzen, Bäumen und Hecken 
kompensieren. Zudem können krautige Bestände aufgewertet werden bzw. sind Randstrei-
fenstrukturen und Kleinbiotope auch als Trittsteinbiotope für Biotopvernetzungen zu schaf-
fen. 

Mögliche Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der Planänderungsgebiete sowie im Flä-
chenpool: 

Biotope Arten 

• Begrünung der nicht überbaubaren Flächen in den jeweiligen Plangebieten mit Bäumen, 
Hecken, Sträuchern und sonstigen Begrünungen 

• In allen Baugebieten Festsetzungen von Dachbegrünung auf den Gebäuden / Dachbe-
grünungen bilden Lebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt, tragen zur Wasserrück-
haltung und zur Verbesserung des Kleinklimas bei. 

• Festsetzungen von Fassadenbegrünungen, auch diese tragen zur Verbesserung des 
Kleinklimas bei 

• Für verlorengehende Bäume und Gehölze sind innerhalb des Geltungsbereichs heimi-
sche, standortgerechte Bäume, Hecken und Sträucher zu pflanzen, wodurch dazu bei-
getragen wird, den Verlust von Habitat- und Nahrungsstrukturen von Vögeln und Fleder-
mäusen zu kompensieren.  

• Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen und deren Nist/Brutstätten wurden für ein-
zelne Änderungsflächen (1, 2, 8, 10, 11) tierökologische Erfassungen durchgeführt.  

• Zum Ausgleich für Niststättenverluste werden im Rahmen der Umsetzung der Bebau-
ungspläne weitere Maßnahmen benannt (z.B Installation von Ersatznistkästen für Vögel 
und Fledermäuse an den Gebäudefassaden bzw. Bäumen). 

• Erhalt und Sicherung von Biotopverbundstrukturen 

Boden 

• Im Zuge der Bauausführung (insbesondere Änderunsgbereich 2) werden aus früheren 
Nutzungsphasen im Untergrund verbliebener Kultur- und Trümmerschutt sowie Funda-
mentreste und auch Altlasten beräumt, wodurch es zu Umweltentlastungen kommt. 

• Die im Zuge von Dachbegrünungen aufzufüllenden Böden können in gewissen Umfang 
ausgleichend wirkende Bodenfunktionen erfüllen, indem sie zur Wasserrückhaltung bei-
tragen und als Träger von Vegetation dienen. 

Wasser 

• Anwendung der Niederschlagswasserentsorgungssatzung  

Klima 

• Die Begrünung der nicht überbaubaren Flächen, die Anpflanzung von Bäumen, Hecken 
und Sträuchern sowie Dach- und Fassadenbegrünungen tragen zum Ausgleich etwaiger 
kleinklimatischer Beeinträchtigungen bei. Durch die Anpflanzung von Bäumen wird zu-
dem für im Sommer günstig wirkenden Schattenwurf gesorgt. 

  



Landschaftsplan der Gemeinde Rangsdorf, 2. Fortschreibung           

159 

Landschaftsbild 

• Durch die Begrünung von Freiflächen und Dächern sowie die Anpflanzung von Bäumen, 
Hecken und Sträuchern wird dazu beigetragen, den Verlust von ortsbildprägenden 
Grünstrukturen zu kompensieren 

10 Entwicklungskonzept Landschaftsplan 

Die folgenden Abbildungen zeigen für alle Änderungsflächen auf, wie sich der Landschafts-
plan gemäß den vorgesehenen Änderungen des FNP verändern würde. Dabei ist zu beach-
ten, dass nicht die Bauflächenkategorien – Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, gewerb-
liche Baufläche sowie Sondergebiet/Sonderbauflächen des FNP verwendet werden, son-
dern die Siedlungsflächenkategorien des Landschaftsplanes. Die Änderungsflächen sind 
jeweils eingegrenzt. Darstellungen aus dem Maßnahmekonzept des Landschaftsplanes 
werden soweit möglich übernommen.  
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